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ANHANG 10-B 

 

 

VORBEHALTE IN BEZUG AUF KÜNFTIGE MAẞNAHMEN 

 

Kopfvermerke 

 

1. In den Listen der Vertragsparteien in den Anlagen 10-B-1 und 10-B-2 sind gemäß den 

Artikeln 10.11 und 11.8 die Vorbehalte enthalten, die von den Vertragsparteien in Bezug auf 

bestehende oder restriktivere oder neue Maßnahmen angebracht wurden, die nicht mit den 

Verpflichtungen im Einklang stehen, die sich aus folgenden Artikeln ergeben: 

 

a) Artikel 11.6, 

 

b) Artikel 10.6 oder 11.4, 

 

c) Artikel 10.8 oder 11.5, 

 

d) Artikel 10.10 oder 

 

e) Artikel 10.9. 

 

2. Die Vorbehalte einer Vertragspartei lassen die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im 

Rahmen des GATS unberührt. 
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3. Jeder Vorbehalt besteht aus den folgenden Rubriken: 

 

a) der Rubrik „Sektor“, die den Sektor, für den der Vorbehalt angebracht wird, allgemein 

bezeichnet, 

 

b) der Rubrik „Teilsektor“, die den Teilsektor, für den der Vorbehalt angebracht wird, genauer 

bezeichnet, 

 

c) der Rubrik „Zuordnung nach Branche“, in der gegebenenfalls auf die vom Vorbehalt erfasste 

Tätigkeit gemäß der CPC, gemäß der ISIC Rev. 3.1 oder gemäß der ausdrücklichen 

anderweitigen Beschreibung im Vorbehalt Bezug genommen wird, 

 

d) der Rubrik „Art des Vorbehalts“, in der die in Absatz 1 dieses Anhangs angegebene 

Verpflichtung, bezüglich welcher der Vorbehalt angebracht wird, spezifiziert wird, 

 

e) der Rubrik „Beschreibung“, in der die Reichweite des Sektors, des Teilsektors oder der 

Tätigkeiten, die vom Vorbehalt erfasst werden, festgelegt wird, und 

 

f) der Rubrik „Bestehende Maßnahmen“, in der im Interesse der Transparenz die bestehenden 

Maßnahmen genannt werden, die für den Sektor, den Teilsektor oder die Tätigkeiten gelten, 

die vom Vorbehalt erfasst werden. 

 

4. Bei der Auslegung eines Vorbehalts sind sämtliche Rubriken des Vorbehalts zu 

berücksichtigen. Die Rubrik „Beschreibung“ hat Vorrang vor allen anderen Rubriken. 

 

5. Für die Zwecke der Listen der Vertragsparteien bezeichnet der Ausdruck „ISIC Rev. 3.1“ die 

Internationale Systematik der Wirtschaftszweige (International Standard Industrial Classification of 

all Economic Activities) Revision 3.1 in der vom Statistischen Amt der Vereinten Nationen, 

Statistical Papers, Series M, No. 4, ISIC Rev 3.1, 2002, veröffentlichten Fassung.   
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6. Für die Zwecke der Listen der Vertragsparteien wird ein Vorbehalt in Bezug auf das 

Erfordernis einer lokalen Präsenz im Gebiet der Vertragsparteien in Bezug auf Artikel 11.6 und 

nicht in Bezug auf Artikel 10.6 oder 11.4 oder – in Anhang 10-C – in Bezug auf Artikel 11.7 

angebracht. 

 

7. Ein Vorbehalt, der auf der Ebene der Europäischen Union angebracht wird, gilt für eine 

Maßnahme der Europäischen Union, für eine Maßnahme eines Mitgliedstaats auf zentraler Ebene 

oder für eine Maßnahme einer Regierung innerhalb eines Mitgliedstaats, es sei denn, durch den 

Vorbehalt wird ein Mitgliedstaat ausgeschlossen. Ein Vorbehalt, der von einem Mitgliedstaat 

angebracht wird, gilt für die Maßnahme einer Regierung auf zentraler, regionaler oder lokaler 

Ebene innerhalb dieses Mitgliedstaats. Für die Zwecke der Vorbehalte Belgiens deckt die zentrale 

Zuständigkeitsebene die Föderalregierung und die Regierungen der Regionen und der 

Gemeinschaften ab, da jede von ihnen gleichwertige Legislativbefugnisse besitzt. Für die Zwecke 

der von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten geltend gemachten Vorbehalte 

bezeichnet die regionale Zuständigkeitsebene in Finnland die Åland-Inseln. Ein Vorbehalt auf 

Ebene Chiles gilt für eine Maßnahme der Zentralregierung oder einer lokalen Gebietskörperschaft. 

 

8. Die Listen der Vertragsparteien beinhalten keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse 

und -verfahren, sofern sie keine Beschränkungen im Sinne von Artikel 10.6 oder 11.4 darstellen. 

Dabei kann es sich insbesondere um folgende Maßnahmen handeln: Lizenzpflicht, 

Universaldienstverpflichtungen, Pflicht zur Anerkennung von Befähigungsnachweisen in 

regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, einschließlich Sprachprüfungen, 

Erfordernis der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Berufsstand, wie die Verpflichtung zur 

Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Verpflichtung, über einen für Dienstleistungen 

bereitstehenden Vertreter vor Ort oder über eine Anschrift vor Ort zu verfügen, oder jegliche andere 

diskriminierungsfreie Anforderungen, wonach bestimmte Tätigkeiten in Schutzzonen 

oder -gebieten nicht ausgeübt werden dürfen. Diese Maßnahmen gelten weiterhin, auch wenn sie 

nicht in diesem Anhang aufgeführt sind. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 4 

9. Zur Klarstellung: Für die Europäische Union ist mit der Verpflichtung zur 

Inländerbehandlung nicht die Anforderung verbunden, die Behandlung, die in einem Mitgliedstaat 

aufgrund des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder der aufgrund dieses 

Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich deren Durchführung in den Mitgliedstaaten, den 

folgenden Personen gewährt wird, auf natürliche oder juristische Personen Chiles auszudehnen: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines anderen Mitgliedstaats oder 

 

b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Europäischen Union gegründeten oder 

organisierten juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung 

oder ihre Hauptniederlassung in der Europäischen Union haben. 

 

10. Die Behandlung, welche juristischen Personen gewährt wird, die von Investoren einer 

Vertragspartei nach dem Recht der anderen Vertragspartei (einschließlich, im Falle der 

Europäischen Union, nach dem Recht eines Mitgliedstaats) gegründet wurden und die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in dieser anderen 

Vertragspartei haben, berührt nicht die Bedingungen oder Verpflichtungen nach Kapitel 10, die 

diesen juristischen Personen bei ihrer Gründung in dieser anderen Vertragspartei auferlegt worden 

sein können und die weiterhin gelten. 

 

11. Die Listen der Vertragsparteien gelten nur für die Gebiete der Vertragsparteien gemäß 

Artikel 33.8 und sind nur im Rahmen der Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union 

und ihren Mitgliedstaaten und Chile relevant. Sie berühren nicht die Rechte und Pflichten der 

Mitgliedstaaten im Rahmen des Rechts der Europäischen Union. 
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12. In der Liste der Europäischen Union werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

EU Europäische Union, einschließlich all ihrer Mitgliedstaaten 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 

 

BG Bulgarien 

 

CY Zypern 

 

CZ Tschechien 

 

DE Deutschland 

 

DK Dänemark 

 

EE Estland 

 

EL Griechenland 

 

ES Spanien 

 

FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

HR Kroatien 
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HU Ungarn 

 

IE Irland 

 

IT Italien 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 

 

LV Lettland 

 

MT Malta 

 

NL Niederlande 

 

PL Polen 

 

PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SE Schweden 

 

SI Slowenien 

 

SK Slowakei 

 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum 
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Anlage 10-B-1 

 

 

LISTE DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

Vorbehalt Nr. 1 – Alle Sektoren 

 

Vorbehalt Nr. 2 – Freiberufliche Dienstleistungen – mit Ausnahme gesundheitsbezogener 

Dienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 3 – Freiberufliche Dienstleistungen – gesundheitsbezogen sowie Einzelhandel mit 

pharmazeutischen Erzeugnissen 

 

Vorbehalt Nr. 4 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Dienstleistungen im Bereich 

Forschung und Entwicklung 

 

Vorbehalt Nr. 5 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Dienstleistungen von 

Immobilienmaklern 

 

Vorbehalt Nr. 6 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Miet- oder Leasingdienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 7 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Dienstleistungen von Inkassostellen 

und Kreditauskunfteien 

 

Vorbehalt Nr. 8 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Vermittlung von Arbeitskräften 

 

Vorbehalt Nr. 9 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Sicherheits- und 

Ermittlungsdienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 10 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – sonstige unternehmensbezogene 

Dienstleistungen 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 8 

Vorbehalt Nr. 11 – Telekommunikation 

 

Vorbehalt Nr. 12 – Bauleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 13 – Vertriebsdienstleistungen 

 

Vorbehalt Nr. 14 – Dienstleistungen im Bereich Bildung 

 

Vorbehalt Nr. 15 – Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

 

Vorbehalt Nr. 16 – Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Vorbehalt Nr. 17 – Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

 

Vorbehalt Nr. 18 – Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

 

Vorbehalt Nr. 19 – Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen für den Verkehr 

 

Vorbehalt Nr. 20 – Landwirtschaft, Fischerei und Wasser 

 

Vorbehalt Nr. 21 – Bergbau und energiebezogene Tätigkeiten 

 

Vorbehalt Nr. 22 – Sonstige Dienstleistungen a. n. g. 
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Vorbehalt Nr. 1 – Alle Sektoren 

 

Sektor: Alle Sektoren 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Leistungsanforderungen (Investitionen) 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgan 

(Investitionen) 

 

Lokale Präsenz (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 

 

Kapitel/Abschnitt: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Niederlassung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

FI: Beschränkungen des Rechts natürlicher Personen, die nicht das regionale Bürgerrecht der 

Åland-Inseln besitzen, und juristischer Personen, ohne Genehmigung der zuständigen 

Behörden der Ålandinseln Immobilien auf den Åland-Inseln zu erwerben und zu besitzen. 

Beschränkungen des Rechts natürlicher Personen, die nicht das regionale Bürgerrecht der 

Åland-Inseln besitzen, und von Unternehmen, sich ohne Genehmigung der zuständigen 

Behörden der Åland-Inseln niederzulassen und einer Wirtschaftstätigkeit nachzugehen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Ahvenanmaan maanhankintalaki (Gesetz über Grundstückserwerb in Åland) (3/1975), 

Abschnitt 2 und Ahvenanmaan itsehallintolaki (Gesetz über die Autonomie von Åland) 

(1144/1991), Abschnitt 11. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 
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FR: Gemäß Artikel L151-1 und R153-1 sec des Gesetzbuchs über das Währungs- und 

Finanzwesen unterliegen ausländische Investitionen in Frankreich in den in Artikel R.151-3 

des Gesetzbuchs über das Währungs- und Finanzwesen genannten Sektoren der vorherigen 

Zustimmung des Ministers für Wirtschaft. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FR: Wie vorstehend in der Rubrik „Beschreibung“ dargelegt. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 

 

FR: Beschränkung ausländischer Beteiligungen an neu privatisierten Gesellschaften auf einen 

variablen Betrag der öffentlich angebotenen Anteile, der von der französischen Regierung auf 

Einzelfallbasis festgelegt wird. Für die Aufnahme bestimmter gewerblicher oder 

handwerklicher Tätigkeiten ist eine besondere Genehmigung erforderlich, wenn der 

geschäftsführende Direktor keinen Daueraufenthaltstitel besitzt. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

BG: Für bestimmte wirtschaftliche Tätigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung oder 

Verwendung staatlichen oder öffentlichen Eigentums ist eine Konzession nach dem 

Konzessionsgesetz erforderlich. 
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Bei kommerziellen Unternehmen, an denen der Staat oder eine Gemeinde einen Anteil am 

Kapital von mehr als 50 % hält, unterliegen Rechtsgeschäfte zur Verfügung über 

Anlagevermögen des Unternehmens, um Verträge für den Erwerb von Beteiligungen, für 

Vermietung, gemeinsame Aktivitäten, Kredite und die Sicherung von Forderungen 

abzuschließen sowie Verpflichtungen aus Wechseln einzugehen, der Genehmigung oder 

Zustimmung der Agentur für öffentliche Unternehmen und Kontrolle oder anderer zentraler 

oder regionaler staatlicher Einrichtungen, je nachdem, welche Behörde zuständig ist. Dieser 

Vorbehalt gilt nicht für Bergbau und die Gewinnung von Steinen und Erden, für die ein 

gesonderter Vorbehalt gemäß der Liste der Europäischen Union in Anhang 10-A dieses 

Abkommens gilt. 

 

IT: Die Regierung kann Sonderbefugnisse in Bezug auf in den Bereichen Verteidigung und 

nationale Sicherheit tätige Unternehmen sowie in Bezug auf bestimmte Tätigkeiten von 

strategischer Bedeutung in den Bereichen Energie, Verkehr und Kommunikation ausüben. 

Dies gilt für alle juristischen Personen, die strategisch bedeutende Tätigkeiten im Bereich 

Verteidigung und nationale Sicherheit ausüben, nicht nur für privatisierte Unternehmen. 

 

Bei einem drohenden ernsthaften Schaden für die wesentlichen Interessen der Verteidigung 

und der nationalen Sicherheit verfügt die Regierung über folgende Sonderbefugnisse: 

 

i) Vorschrift besonderer Bedingungen beim Kauf von Aktien, 

 

ii) Veto gegen die Annahme von Beschlüssen über Sondergeschäfte wie beispielsweise 

Übertragung, Zusammenschluss, Aufspaltung und Änderung von Tätigkeiten oder 
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iii) Ablehnung des Aktienerwerbs, wenn der Käufer eine Kapitalbeteiligung in einer Höhe 

anstrebt, die sich nachteilig auf die Interessen der Verteidigung und der nationalen 

Sicherheit auswirken dürfte. 

 

Das betreffende Unternehmen muss jeden Beschluss, jede Handlung sowie jede Transaktion 

(wie beispielsweise Übertragung, Zusammenschluss, Aufspaltung, Änderung von Tätigkeiten 

oder Beendigung) in Bezug auf strategische Vermögenswerte in den Bereichen Energie, 

Verkehr und Kommunikation der Kanzlei des Ministerpräsidenten melden. Insbesondere sind 

Käufe durch eine natürliche oder juristische Person außerhalb der Europäischen Union, die 

dieser Person die Kontrolle über das Unternehmen verleihen, zu melden. 

 

Der Ministerpräsident kann folgende Sonderbefugnisse ausüben: 

 

i) Veto gegen jeden Beschluss, jede Handlung sowie jede Transaktion, der bzw. die einen 

außergewöhnlichen drohenden ernsthaften Schaden für die öffentlichen Interessen auf 

dem Gebiet der Sicherheit und des Betriebs von Netzen sowie der Dienstleistungen 

darstellt, 

 

ii) Auferlegung besonderer Bedingungen zur Gewährleistung des öffentlichen Interesses 

oder 

 

iii) Ablehnung eines Erwerbs in Ausnahmefällen, in denen die wesentlichen 

Sicherheitsinteressen des Staates gefährdet sein können. 

 

Die Kriterien für die Beurteilung, ob eine Bedrohung real oder außergewöhnlich ist, sowie die 

Bedingungen und Verfahren für die Ausübung der Sonderbefugnisse sind gesetzlich 

festgelegt. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

IT: Gesetz 56/2012 über Sonderbefugnisse in Bezug auf Unternehmen, die in den Bereichen 

Verteidigung und nationale Sicherheit, Energie, Verkehr und Kommunikation tätig sind, und 

Dekret des Ministerpräsidenten DPCM 253 vom 30. November 2012 zur Festlegung der 

Tätigkeiten von strategischer Bedeutung im Bereich Verteidigung und nationale Sicherheit. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 

 

LT: Unternehmen, Sektoren, Zonen, Vermögenswerte und Einrichtungen von strategischer 

Bedeutung für die nationale Sicherheit. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

LT: Gesetz betreffend den Schutz von Objekten, die für die Gewährleistung der nationalen 

Sicherheit der Republik Litauen von Bedeutung sind, vom 10. Oktober 2002, Nr. IX-1132 

(zuletzt geändert am 17. September 2020, Nr. XIII-3284). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 

 

SE: Diskriminierende Anforderungen für Unternehmensgründer, das höhere Management und 

die Leitungs- bzw. Kontrollorgane für den Fall, dass neue Gesellschaftsformen in 

schwedisches Recht aufgenommen werden. 
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b) Erwerb von Immobilien 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 

 

HU: Erwerb staatseigener Immobilien. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

HU: Erwerb landwirtschaftlicher Flächen durch ausländische juristische Personen und 

gebietsfremde natürliche Personen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz CXXII von 2013 über den Rechtsverkehr mit land- und forstwirtschaftlichen 

Flächen (Kapitel II 

Absätze 6 bis 36 und Kapitel IV Absätze 38 bis 59) und Gesetz CCXII von 2013 über 

Übergangsmaßnahmen und bestimmte Bestimmungen in Zusammenhang mit Gesetz CXXII 

von 2013 über den Rechtsverkehr mit land- und forstwirtschaftlichen Flächen (Kapitel IV 

Absätze 8 bis 20). 

 

LV: Erwerb von Land in ländlichen Gebieten durch Staatsangehörige Chiles oder eines 

Drittlands. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

LV: Gesetz über die Privatisierung von Land in ländlichen Gebieten, Abschnitte 28, 29 und 

30. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 16 

SK: Ausländische Unternehmen oder natürliche Personen dürfen keine landwirtschaftlichen 

Flächen und Wälder außerhalb der Grenzen der bebauten Fläche einer Gemeinde und 

bestimmte andere Flächen (z. B. natürliche Ressourcen, Seen, Flüsse, Straßen usw.) erwerben. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

SK: Gesetz Nr. 44/1988 über den Schutz und die Nutzung natürlicher Ressourcen, Gesetz 

Nr. 229/1991 über die Regelung von Grundeigentum und anderem landwirtschaftlichen 

Eigentum, Gesetz Nr. 460/1992, Verfassung der Slowakischen Republik; Gesetz 

Nr. 180/1995 über Maßnahmen für die Regelung von Grundeigentum, 

 

Gesetz Nr. 202/1995 über Devisen, Gesetz Nr. 503/2003 über die Rückübertragung von 

Grundeigentum, Forstgesetz Nr. 326/2005 und Gesetz Nr. 140/2014 über den Erwerb von 

Eigentum an landwirtschaftlichen Flächen. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

BG: Ausländische natürliche und juristische Personen können keine Grundstücke erwerben. 

Juristische Personen Bulgariens mit ausländischer Beteiligung können keine 

landwirtschaftlichen Flächen erwerben. Ausländische juristische Personen und ausländische 

natürliche Personen mit dauerhafter Ansässigkeit im Ausland können Gebäude und 

Eigentumsrechte an Immobilien (das Nutzungsrecht, das Recht zu bauen, das Recht, 

Aufbauten zu errichten, und die Grunddienstbarkeit) erwerben. Ausländische natürliche 

Personen mit dauerhafter Ansässigkeit im Ausland, ausländische juristische Personen, bei 

denen die ausländische Beteiligung eine Mehrheit bei der Annahme von Beschlüssen 

gewährleistet oder die Annahme von Beschlüssen blockiert, können Eigentumsrechte an 

Immobilien in bestimmten, vom Ministerrat festgelegten geografischen Regionen nur mit 

Genehmigung erwerben. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Verfassung der Republik Bulgarien, Artikel 22, Gesetz über Besitz und Nutzung 

landwirtschaftlicher Flächen, Artikel 3, und Forstgesetz, Artikel 10. 

 

EE: Ausländische natürliche oder juristische Personen, die nicht aus dem EWR oder aus 

Mitgliedstaaten der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung 

(Organisation for Economic Co-operation and Development, OECD) stammen, können 

unbewegliches Vermögen, das land- oder forstwirtschaftliche Flächen umfasst, nur mit 

Genehmigung des Landrats und des Gemeinderats erwerben, und sie müssen in der gesetzlich 

vorgeschriebenen Art und Weise nachweisen, dass das unbewegliche Vermögen entsprechend 

seinem vorgesehenen Zweck effizient, nachhaltig und zweckorientiert genutzt wird. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

EE: Kinnisasja omandamise kitsendamise seadus (Gesetz über die Beschränkungen des 

Erwerbs unbeweglichen Vermögens) Kapitel 2 und 3. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

LT: Maßnahmen in Bezug auf den Erwerb von Grundstücken, die im Einklang mit den 

Verpflichtungen steht, die die Europäische Union im Rahmen des GATS eingegangen ist und 

die in Litauen anwendbar sind. Das Verfahren und die Bedingungen sowie Einschränkungen 

des Erwerbs von Grundstücken sind im Verfassungsgesetz, im Bodengesetz und im Gesetz 

über den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen geregelt. 

Lokale Regierungen (Gemeinden) und andere nationale Einrichtungen der Mitgliedstaaten der 

OECD und der Nordatlantikvertrags-Organisation, die in Litauen wirtschaftliche Tätigkeiten 

ausüben, die gemäß dem Verfassungsrecht im Einklang mit den Kriterien der Integration in 

die Europäische Union und sonstige Organisationen spezifiziert wurden, deren Umsetzung 

Litauen in Angriff genommen hat, können jedoch das Eigentum an nichtlandwirtschaftliche 

Grundstücken für den Bau und den Betrieb von Gebäuden und Einrichtungen erwerben, die 

zur Ausübung ihrer direkten Tätigkeiten erforderlich sind. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

LT: Verfassung der Republik Litauen, Verfassungsgesetz der Republik Litauen vom 20. Juni 

1996 über die Umsetzung von Artikel 47 Absatz 3 der Verfassung der Republik Litauen, 

Nr. I-1392, Neufassung vom 20. März 2003, Nr. IX-1381, letzte Änderung vom 12. Januar 

2018, Nr. XIII-981, Gesetz über Grundstücke vom 26. April 1994, Nr. I-446, Neufassung 

vom 27. Januar 2004, Nr. IX-1983, letzte Änderung vom 26. Juni 2020, Nr. XIII-3165, Gesetz 

über den Erwerb landwirtschaftlicher Flächen vom 28. Januar 2003, Nr. IX-1314, Neufassung 

vom 1. Januar 2018, Nr. XIII-801, letzte Änderung vom 14. Mai 2020, Nr. XIII-2935, und 

Forstgesetz vom 22. November 1994, Nr. I-671, Neufassung vom 10. April 2001, Nr. IX-240, 

letzte Änderung vom 25. Juni 2020, Nr. XIII-3115. 

 

c) Anerkennung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung; in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

EU: Die Richtlinien der Europäischen Union über die gegenseitige Anerkennung von 

Diplomen und anderen Berufsqualifikationen gelten nur für Bürger der Europäischen Union. 

Das Recht, eine reglementierte freiberufliche Dienstleistung in einem Mitgliedstaat zu 

erbringen, verleiht nicht das Recht, sie auch in einem anderen Mitgliedstaat zu erbringen. 
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d) Meistbegünstigung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 

 

EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Drittland aufgrund eines 

internationalen Investitionsabkommens oder eines anderen Handelsabkommens, das bereits in 

Kraft ist oder vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens unterzeichnet wurde. 

 

EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Drittland aufgrund bestehender 

oder künftiger bilateraler oder multilateraler Abkommen über 

 

i) die Schaffung eines Binnenmarkts für Dienstleistungen und Investitionen, 

 

ii) die Gewährung des Niederlassungsrechts oder 

 

iii) die Anforderung der Angleichung der Rechtsvorschriften in einem oder mehreren 

Wirtschaftssektoren. 

 

„Binnenmarkt für Dienstleistungen und Investitionen“ bezeichnet einen Raum ohne 

Binnengrenzen, in dem der freie Verkehr von Dienstleistungen, Kapital und Personen 

gewährleistet ist. 
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„Niederlassungsfreiheit“ beinhaltet die Verpflichtung, für alle Parteien des bilateralen oder 

multilateralen Abkommens mit dem Inkrafttreten dieses Abkommens im Wesentlichen 

sämtliche Schranken für die Niederlassung zu beseitigen. Mit der Niederlassungsfreiheit 

erhalten Staatsangehörige der Vertragsparteien des bilateralen oder multilateralen 

Abkommens das Recht, Unternehmen unter den gleichen Bedingungen zu gründen und zu 

leiten, wie sie für Staatsangehörige nach den Gesetzen der Vertragspartei gelten, in der die 

Niederlassung erfolgt. 

 

„Angleichung der Rechtsvorschriften“ betrifft Folgendes: 

 

i) die Angleichung der Rechtsvorschriften einer oder mehrerer der Vertragsparteien des 

bilateralen oder multilateralen Abkommens an die Rechtsvorschriften der anderen 

Vertragspartei oder Vertragsparteien des Abkommens oder 

 

ii) die Umsetzung der allgemeinen Rechtsvorschriften in das Recht der Vertragsparteien 

des bilateralen oder multilateralen Übereinkommens. 

 

Eine solche Annäherung oder Umsetzung findet ausschließlich ab dem Zeitpunkt statt, zu dem 

sie in der nationalen Rechtsordnung der Vertragspartei oder der Vertragsparteien des 

bilateralen oder multilateralen Übereinkommens umgesetzt wird, und gilt auch erst dann als 

vollzogen. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum1, Stabilisierungsabkommen, 

bilaterale Abkommen zwischen der EU und der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 

vertiefte und umfassende Freihandelsabkommen. 

 

EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung in Bezug auf das Niederlassungsrecht 

für Staatsangehörige oder Unternehmen im Rahmen bestehender oder künftiger bilateraler 

Abkommen zwischen den folgenden Mitgliedstaaten: BE, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT, LU, 

NL, PT sowie folgende Länder oder Fürstentümer: Andorra, Monaco, San Marino und Staat 

Vatikanstadt. 

 

DK, FI, SE: Dänemark, Schweden und Finnland haben zur Förderung der nordischen 

Zusammenarbeit unter anderem folgende Maßnahmen ergriffen: 

 

i) finanzielle Unterstützung für Projekte im Bereich Forschung und Entwicklung (FuE) 

(Nordic Industrial Fund), 

 

ii) Finanzierung von Durchführbarkeitsstudien für internationale Projekte (Nordic Fund for 

Project Exports) und 

 

iii) finanzielle Unterstützung für Gesellschaften, die Umwelttechnologie nutzen (Nordic 

Environment Finance Corporation); Ziel der Nordic Environment Finance Corporation 

(NEFCO) ist es, Investitionen von nordeuropäischem Umweltinteresse zu fördern, 

wobei der Schwerpunkt auf Osteuropa liegt. 

 

                                                 
1 ABl. L 1 vom 3.1.1994, S. 3. 
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Dieser Vorbehalt gilt unbeschadet des Ausschlusses von Beschaffungen durch eine 

Vertragspartei oder von Subventionen nach Artikel 11.1 Absatz 2 Buchstaben e und f dieses 

Abkommens. 

 

PL: Präferenzbedingungen für die Niederlassung oder die grenzüberschreitende Erbringung 

von Dienstleistungen, die die Abschaffung oder die Änderung bestimmter Beschränkungen in 

der Liste der in Polen geltenden Vorbehalte beinhalten können, können durch Handels- und 

Schifffahrtsverträge gewährt werden. 

 

PT: Verzicht auf das Staatsangehörigkeitserfordernis für die Ausübung bestimmter 

Tätigkeiten und Berufe durch natürliche Personen, die Dienstleistungen für Länder erbringen, 

in denen Portugiesisch Amtssprache ist (Angola, Äquatorialguinea, Brasilien, Guinea-Bissau, 

Kap Verde, Mosambik, Osttimor sowie São Tomé und Príncipe). 

 

e) Waffen, Munition und Kriegsmaterial 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Herstellung oder Vertrieb von Waffen, Munition und Kriegsmaterial sowie der Handel 

damit. Kriegsmaterial ist auf Produkte beschränkt, die ausschließlich für militärische Zwecke 

im Zusammenhang mit Kriegsführung oder Verteidigungsaktivitäten bestimmt sind und 

hergestellt werden. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 24 

Vorbehalt Nr. 2 – Freiberufliche Dienstleistungen – mit Ausnahme gesundheitsbezogener 

Dienstleistungen 

 

Sektor: Freiberufliche Dienstleistungen – juristische Dienstleistungen: 

Dienstleistungen von Notaren und Gerichtsvollziehern; 

Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern; 

Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern, Dienstleistungen von 

Steuerberatern; Dienstleistungen von Architekten und Städteplanern, 

Ingenieurdienstleistungen und integrierte Ingenieurdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: Teil von CPC 861, Teil von CPC 87902, 862, 863, 8671, 8672, 8673, 

8674 und Teil von CPC 879 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Juristische Dienstleistungen 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

EU, mit Ausnahme von SE: Erbringung von Rechtsberatungs- und Rechtsvollzugs- , 

Dokumentations- und Zertifizierungsdienstleistungen durch Angehörige von Rechtsberufen, 

die mit öffentlichen Aufgaben betraut sind, wie Notare, „huissiers de justice“ oder andere 

„officiers publics et ministériels“, sowie in Bezug auf Dienstleistungen von 

Gerichtsvollziehern, die durch einen offiziellen Akt der Regierung bestellt werden (Teil von 

CPC 861, Teil von CPC 87902). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 

 

BG: Die uneingeschränkte Inländerbehandlung in Bezug auf die Niederlassung und den 

Betrieb von Gesellschaften sowie hinsichtlich der Erbringung von Dienstleistungen kann nur 

auf Gesellschaften ausgedehnt werden, die in den Ländern niedergelassen sind, mit denen 

Präferenzregelungen vereinbart wurden bzw. werden, und auf Bürger dieser Länder (Teil von 

CPC 861). 
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LT: Ausländische Anwälte können nur gemäß internationalen Abkommen, einschließlich 

besonderer Bestimmungen über die Vertretung vor Gericht, als Rechtsanwälte vor Gericht 

auftreten (Teil von CPC 861). 

 

b) Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern (CPC 86211, 86212 ausgenommen Dienstleistungen 

von Rechnungslegern und Buchhaltern) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

BG: Eine unabhängige Wirtschaftsprüfung erfolgt durch zugelassene Wirtschaftsprüfer, die 

Mitglied des Instituts der amtlich zugelassenen Wirtschaftsprüfer sind. Unter dem Vorbehalt 

der Gegenseitigkeit registriert das Institut der amtlich zugelassenen Wirtschaftsprüfer eine 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft aus Chile oder einem Drittland, sofern diese folgende 

Nachweise beibringt: 

 

i) Drei Viertel der Mitglieder der Leitungsorgane und der zugelassenen Wirtschaftsprüfer, 

die Wirtschaftsprüfungen im Namen der Gesellschaft vornehmen, erfüllen 

Anforderungen, die denen für bulgarische Wirtschaftsprüfer gleichwertig sind, und 

haben die einschlägigen Prüfungen erfolgreich absolviert, 

 

ii) die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft führt die unabhängige Wirtschaftsprüfung gemäß 

den Anforderungen an Unabhängigkeit und Objektivität durch und 

 

iii) die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft veröffentlicht auf ihrer Website einen jährlichen 

Transparenzbericht oder erfüllt andere gleichwertige Anforderungen an die Offenlegung 

bei Prüfungen von Unternehmen von öffentlichem Interesse. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über unabhängige Wirtschaftsprüfungen. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 

 

CZ: Nur juristische Personen, bei denen mindestens 60 % der Kapitalanteile oder 

Stimmrechte Staatsangehörigen Tschechiens oder der Mitgliedstaaten vorbehalten sind, 

dürfen in der Tschechien Wirtschaftsprüfungen vornehmen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 93/2009 Slg. vom 14. April 2009 über Wirtschaftsprüfer, in der geänderten 

Fassung. 

 

c) Dienstleistungen von Architekten und Städteplanern (CPC 8674) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

HR: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen von Städteplanern. 
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Vorbehalt Nr. 3 – Freiberufliche Dienstleistungen – gesundheitsbezogen sowie Einzelhandel mit 

pharmazeutischen Erzeugnissen 

 

Sektor: Gesundheitsbezogene freiberufliche Dienstleistungen und 

Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und 

orthopädischen Artikeln sowie sonstige Dienstleistungen von 

Apothekern 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 63211, 85201, 9312, 9319, 93121, 932 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten, Dienstleistungen von Hebammen, 

Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Psychologen und Sanitätern (CPC 63211, 85201, 

9312, 9319, CPC 932) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

FI: Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen – ob 

öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich Dienstleistungen von Ärzten und 

Zahnärzten, Dienstleistungen von Hebammen, Physiotherapeuten und Sanitätern sowie 

Dienstleistungen von Psychologen, mit Ausnahme von Dienstleistungen von 

Krankenpflegepersonal (CPC 9312, 93191). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (Gesetz über private Gesundheitsversorgung) 

(152/1990). 

 

BG: Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen – ob 

öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich Dienstleistungen von Ärzten und 

Zahnärzten, Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, Hebammen, Physiotherapeuten und 

Sanitätern sowie Dienstleistungen von Psychologen (CPC 9312, Teil von 9319). 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz für medizinische Einrichtungen, Berufsständische Ordnung des Berufsverbands 

der Krankenschwestern, Krankenpfleger und Hebammen sowie des Fachärzteverbands. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

CZ, MT: Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen – ob 

öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich Dienstleistungen von Fachkräften wie 

Ärzten, Zahnärzten, Hebammen, Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Sanitätern, 

Psychologen sowie sonstige damit zusammenhängende Dienstleistungen (CPC 9312, Teil von 

9319). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 296/2008 Slg. über die Gewährleistung der Qualität und Sicherheit von 

menschlichem Gewebe und menschlichen Zellen zur Verwendung beim Menschen (Gesetz 

über menschliches Gewebe und menschliche Zellen), Gesetz Nr. 378/2007 Slg. über 

Arzneimittel und Änderungen bestimmter damit verbundener Gesetze (Arzneimittelgesetz), 

Gesetz Nr. 268/2014 Slg. über Medizinprodukte und zur Änderung des Gesetzes Nr. 634/2004 

Slg. über Verwaltungsgebühren, mit späteren Änderungen, Gesetz Nr. 285/2002 Slg. über die 

Spende, Entnahme und Transplantation von Geweben und Organen sowie zur Änderung 

bestimmter Gesetze (Transplantationsgesetz), Gesetz Nr. 372/2011 Slg. über 

Gesundheitsdienstleistungen und die Bedingungen ihrer Erbringung und Gesetz Nr. 373/2011 

Slg. über besondere Gesundheitsdienstleistungen. 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU, mit Ausnahme von NL und SE: Die Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener 

freiberuflicher Dienstleistungen – ob öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich 

Dienstleistungen von Fachkräften wie Ärzten, Zahnärzten, Hebammen, 

Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Sanitätern und Psychologen unterliegt dem 

Ansässigkeitserfordernis. Diese Dienstleistungen können nur von natürlichen Personen 

erbracht werden, die physisch im Gebiet der Europäischen Union präsent sind (CPC 9312, 

Teil von 93191). 

 

BE: Grenzüberschreitende Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher 

Dienstleistungen – ob öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich Dienstleistungen von 

Ärzten, Zahnärzten und Hebammen sowie Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, 

Physiotherapeuten, Psychologen und Sanitätern (Teil von CPC 85201, 9312, Teil von 93191). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung: 

 

PT: In Bezug auf die Berufe Physiotherapeut, Sanitäter und Podologe kann ausländischen 

Berufsangehörigen die Berufsausübung ihrer Tätigkeit auf der Grundlage der Gegenseitigkeit 

gestattet werden. 
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b) Tierärztliche Dienstleistungen (CPC 932) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, lokale Präsenz: 

 

BG: Eine tierärztliche Einrichtung kann von einer natürlichen oder juristischen Person 

gegründet werden. 

Die Ausübung des Berufs des Tierarztes ist nur für Staatsangehörige des EWR und für 

Personen mit ständigem Wohnsitz zugelassen (die physische Anwesenheit ist für dauerhaft 

Gebietsansässige erforderlich). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

BE, LV: Grenzüberschreitende Erbringung von tierärztlichen Dienstleistungen. 

 

c) Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Artikeln und sonstige 

Dienstleistungen von Apothekern (CPC 63211) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

EU, mit Ausnahme von BE, BG, EE, ES, IE und IT: Versandhandel ist nur aus EWR-

Mitgliedstaaten möglich; folglich bedarf es für den Einzelhandel mit pharmazeutischen und 

bestimmten medizinischen Artikeln für die breite Öffentlichkeit in der Europäischen Union 

einer Niederlassung in einem dieser Länder. 
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CZ: Einzelhandelsverkäufe sind nur aus den Mitgliedstaaten möglich. 

 

BE: Der Einzelhandel mit pharmazeutischen und bestimmten medizinischen Artikeln ist nur 

mit einer in Belgien niedergelassenen Apotheke möglich. 

 

BG, EE, ES, IT und LT: Grenzüberschreitender Einzelhandel mit pharmazeutischen Artikeln. 

 

IE und LT: Grenzüberschreitender Einzelhandel mit verschreibungspflichtigen 

pharmazeutischen Artikeln. 

 

PL: Vermittler im Handel mit Arzneimitteln müssen registriert sein und einen Wohn- oder 

Geschäftssitz im Gebiet Polens haben. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

FI: Einzelhandel mit pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen Artikeln. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

SE: Einzelhandel mit pharmazeutischen Artikeln und Lieferung von pharmazeutischen 

Artikeln an die breite Öffentlichkeit. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

AT: Arzneimittelgesetz, BGBl. Nr. 185/1983, §§ 57, 59, 59a, und 

 

Medizinproduktegesetz, BGBl. Nr. 657/1996, in der geänderten Fassung, § 99. 

 

BE: Arrêté royal du 21 janvier 2009 portant instructions pour les pharmaciens und Arrêté 

royal du 10 novembre 1967 relatif à l’exercice des professions des soins de santé. 

 

CZ: Gesetz Nr. 378/2007 Slg. über Arzneimittel, in der geänderten Fassung, und Gesetz 

Nr. 372/2011 Slg. über Gesundheitsdienstleistungen, in der geänderten Fassung. 

 

FI: Lääkelaki (Arzneimittel-Gesetz) (395/1987). 

 

PL: Artikel 73a des Gesetzes über Arzneimittel (Amtsblatt von 2020, Einträge 944, 1493). 

 

SE: Gesetz über den Handel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (2009:336), Verordnung 

über den Handel mit pharmazeutischen Erzeugnissen (2009:659) und weitere von der 

schwedischen Agentur für Medizinprodukte erlassene Rechtsvorschriften, deren Einzelheiten 

in (LVFS 2009:9) zu finden sind. 
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Vorbehalt Nr. 4 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Dienstleistungen im Bereich 

Forschung und Entwicklung 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 851, 852, 853 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

RO: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Forschung und 

Entwicklung. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

RO: Regierungsverordnung Nr. 6/2011, Anweisung des Erziehungs- und Forschungsministers 

Nr. 3548/2006 und Regierungsbeschluss Nr. 134/2011. 
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Vorbehalt Nr. 5 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Dienstleistungen von 

Immobilienmaklern 

 

Sektor: Dienstleistungen von Immobilienmaklern 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 821, 822 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

CZ und HU: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen von Immobilienmaklern. 
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Vorbehalt Nr. 6 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Miet- oder Leasingdienstleistungen 

 

Sektor: Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne Besatzung, Fahrer oder 

Bedienungspersonal 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 832 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

BE und FR: Grenzüberschreitende Erbringung von Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne 

Besatzung, Fahrer oder Bedienungspersonal in Bezug auf Gebrauchsgüter. 
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Vorbehalt Nr. 7 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Dienstleistungen von Inkassostellen 

und Kreditauskunfteien 

 

Sektor: Dienstleistungen von Inkassobüros und Auskunfteien 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 87901, 87902 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

EU, mit Ausnahme von ES, LV und SE: in Bezug auf die Erbringung von Dienstleistungen von 

Inkassostellen und Kreditauskunfteien. 
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Vorbehalt Nr. 8 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Vermittlung von Arbeitskräften 

 

Sektor – Teilsektor: Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Vermittlung von 

Arbeitskräften 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 87205, 87206, 87209 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres Management 

und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU, mit Ausnahme von HU und SE: Vermittlung von Haushaltshilfen, anderen kaufmännischen 

oder industriellen Arbeitskräften, Pflegepersonal und anderem Personal (CPC 87204, 87205, 87206, 

87209). 
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BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI und SK: Vermittlung von Führungskräften 

(CPC 87201). 

 

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, LV MT, PL, PT, RO, SI und SK: Gründung von 

Vermittlungsdiensten für Bürohilfskräfte und sonstiges Personal (CPC 87202). 

 

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI und SK: Vermittlung von Büropersonal 

(CPC 87203). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU, mit Ausnahme von BE, HU und SE: Grenzüberschreitende Vermittlung von Bürohilfskräften 

und sonstigem Personal (CPC 87202). 

 

IE: Grenzüberschreitende Vermittlung von Führungskräften (CPC 87201). 

 

FR, IE, IT und NL: Grenzüberschreitende Vermittlung von Büropersonal (CPC 87203). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

DE: Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales kann für bestimmte Berufe eine Verordnung 

über die Vermittlung und die Anwerbung von Personal erlassen, das nicht die Staatsangehörigkeit 

eines Mitgliedstaats der Europäischen Union oder des EWR hat (CPC 87201, 87202, 87203, 87204, 

87205, 87206, 87209). 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

AT: §§ 97 und 135 der Gewerbeordnung, BGBl. Nr. 194/1994, in der geänderten Fassung, und 

Arbeitskräfteüberlassungsgesetz (AÜG), BGBl. Nr. 196/1988, in der geänderten Fassung. 

 

BG: Gesetz zur Arbeitsförderung, Artikel 26, 27, 27a und 28. 

 

CY: Gesetz 126(I)/2012 über die private Arbeitsvermittlung, in der geänderten Fassung, und 

Gesetz 174(I)/2012, in der geänderten Fassung. 

 

CZ: Beschäftigungsgesetz (435/2004). 

 

DE: Gesetz zur Regelung der Arbeitnehmerüberlassung (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz – AÜG), 

Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung und Verordnung über die 

Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern (Beschäftigungsverordnung – BeschV). 

 

DK: §§ 8a bis 8f des Gesetzesdekrets Nr. 73 vom 17. Januar 2014, näher ausgeführt durch Dekret 

Nr. 228 vom 7. März 2013 (Beschäftigung von Seeleuten) und Arbeitserlaubnisgesetz 2006, 

Abschnitt 1 Absätze 2 und 3. 

 

EL: Gesetz Nr. 4052/2012 (Staatsanzeiger 41 Α), in einigen Bestimmungen geändert durch das 

Gesetz 4093/2012 (Staatsanzeiger 222 Α). 
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FI: Laki julkisesta työvoima-ja yrityspalvelusta (Gesetz über öffentliche Beschäftigung und 

Unternehmensdienstleistungen) (916/2012). 

 

HR: Arbeitsmarktgesetz (OG 118/18, 32/20), Arbeitsgesetz (OG 93/14, 127/17, 98/19) und 

Ausländergesetz (OG 130/11m, 74/13, 67/17, 46/18, 53/20). 

 

IE: Employment Permits Act 2006, Abschnitt 1 Absätze 2 und 3. 

 

IT: Gesetzesdekret 276/2003, Artikel 4 und 5. 

 

LT: Arbeitsgesetzbuch der Republik Litauen, genehmigt durch das Gesetz Nr. XII-2603 vom 

14. September 2016 der Republik Litauen, letzte Änderung vom 15. Oktober 2020, Nr. XIII-3334, 

und Gesetz der Republik Litauen über die Rechtsstellung von Ausländern vom 29. April 2004, 

Nr. IX-2206, letzte Änderung vom 10. November 2020, Nr. XIII-3412. 

 

LU: Loi du 18 janvier 2012 portant création de l’Agence pour le développement de l’emploi 

(Gesetz vom 18. Januar 2012 über die Schaffung einer Agentur für Beschäftigungsentwicklung – 

ADEM). 

 

MT: Beschäftigungs- und Berufsbildungsgesetz, Kapitel 343 Artikel 23 bis 25 und Verordnungen 

über Arbeitsagenturen (S.L. 343.24). 

 

PL: Artikel 18 des Gesetzes vom 20. April 2004 über die Förderung der Beschäftigung und 

Arbeitsmarkteinrichtungen (Dz. U. von 2015, Eintrag 149, in der geänderten Fassung). 
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PT: Gesetzesdekret Nr. 260/2009 vom 25. September, geändert durch das Gesetz Nr. 5/2014 vom 

12. Februar, Gesetzesdekret Nr. 28/2016 vom 23. August 2016 und Gesetz Nr. 146/2015 vom 

9. September 2015 (Zugang zu und Erbringung von Dienstleistungen von Vermittlungsagenturen). 

 

RO: Gesetz Nr. 156/2000 über den Schutz rumänischer Bürger, die im Ausland arbeiten, neu 

veröffentlicht, und Beschluss der Regierung Nr. 384/2001 zur Genehmigung der methodologischen 

Vorschriften zur Anwendung des Gesetzes Nr. 156/2000, mit nachfolgenden Änderungen, 

Regierungsverordnung Nr. 277/2002, geändert durch die Regierungsverordnung Nr. 790/2004 und 

die Regierungsverordnung Nr. 1122/2010, Gesetz Nr. 53/2003 – Arbeitsgesetzbuch, neu 

veröffentlicht, mit nachfolgenden Änderungen und mit nachfolgender Ergänzung sowie 

Regierungsbeschluss Nr. 1256/2011 über die Betriebsbedingungen und das 

Genehmigungsverfahren für Leiharbeitsunternehmen. 

 

SI: Gesetz über die Arbeitsmarktregulierung (Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 80/2010, 

21/2013, 63/2013, 55/2017) und Gesetz über abhängige und selbstständige Erwerbstätigkeit und 

Arbeit von Ausländern – ZZSDT (Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 47/2015), ZZSDT-UPB2 

(Amtsblatt der Republik Slowenien, Nr. 1/2018). 

 

SK: Gesetz Nr. 5/2004 über Arbeitsvermittlungen und Gesetz Nr. 455/1991 über die Vergabe von 

Gewerbeerlaubnissen. 
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Vorbehalt Nr. 9 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Sicherheits- und 

Ermittlungsdienstleistungen 

 

Sektor – Teilsektor: Unternehmensbezogene Dienstleistungen – Sicherheits- und 

Ermittlungsdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 87301, 87302, 87303, 87304, 87305, 87309 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Sicherheitsdienstleistungen (CPC 87302, 87303, 87304, 87305, 87309) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

BG, CY, CZ, EE, LT, LV, MT, PL, RO, SI und SK: Erbringung von 

Sicherheitsdienstleistungen. 

 

DK, HR und HU: Erbringung von Dienstleistungen der folgenden Teilsektoren: 

Wachdienstleistungen (87305) in Kroatien und Ungarn, Sicherheitsberatungsdienstleistungen 

(87302) in Kroatien, Wachdienstleistungen an Flughäfen (Teil von 87305) in Dänemark und 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit gepanzerten Fahrzeugen (87304) in Ungarn. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

BE: Die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats ist für Mitglieder der Leitungs- bzw. 

Kontrollorgane von Unternehmen erforderlich, die Wach- und Sicherheitsleistungen (87305) 

sowie Beratung und Schulung in Bezug auf Sicherheitsdienstleistungen (87302) erbringen 

bzw. anbieten. Die Mitglieder des höheren Managements von Unternehmen, die Wach- und 

Sicherheitsberatungsdienstleistungen erbringen, müssen die Staatsangehörigkeit eines 

Mitgliedstaats haben und in dem betreffenden Mitgliedstaat gebietsansässig sein. 
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FI: Lizenzen zur Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen können nur natürlichen im EWR 

gebietsansässigen Personen oder juristischen Personen mit einer Niederlassung im EWR 

erteilt werden. 

 

ES: Grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen. 

Staatsangehörigkeitserfordernis für Mitarbeiter privater Sicherheitsdienste. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

BE, FI, FR und PT: Die grenzüberschreitende Erbringung von Sicherheitsdienstleistungen 

durch einen ausländischen Anbieter ist nicht zulässig. Es gelten 

Staatsangehörigkeitserfordernisse für Fachkräfte in PT und für Geschäftsführer und 

Direktoren in FR. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BE: Loi réglementant la sécurité privée et particulière, 2 Octobre 2017. 

 

BG: Gesetz über private Sicherheitsunternehmen. 

 

CZ: Gesetz über die Vergabe von Gewerbeerlaubnissen. 

 

DK: Verordnung über die Luftsicherheit. 

 

FI: Laki yksityisistä turvallisuuspalveluista 282/2002 (Gesetz über private 

Sicherheitsdienstleistungen). 
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LT: Gesetz über die Sicherheit von Personen und Vermögenswerten vom 8. Juli 2004, Nr. IX-

2327. 

 

LV: Gesetz über die Tätigkeiten von Wachleuten (Abschnitte 6, 7, 14). 

 

PL: Gesetz vom 22. August 1997 über den Schutz von Personen und Eigentum (Amtsblatt 

2016, Eintrag 1432, in der geänderten Fassung). 

 

PT: Gesetz 34/2013 alterada p/ Lei 46/2019, 16 maio 2019 und Verordnung 273/2013 alterada 

p/ Portaria 106/2015, 13 abril 2015. 

 

SI: Zakon o zasebnem varovanju (Gesetz über private Sicherheitsdienste). 

 

b) Ermittlungsdienstleistungen (CPC 87301) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU, mit Ausnahme von AT und SE: Erbringung von Ermittlungsdienstleistungen. 
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Vorbehalt Nr. 10 – Unternehmensbezogene Dienstleistungen – sonstige unternehmensbezogene 

Dienstleistungen 

 

Sektor – Teilsektor: Unternehmensbezogene Dienstleistungen – sonstige 

unternehmensbezogene Dienstleistungen (Übersetzungs- und 

Dolmetschdienstleistungen, Vervielfältigungsdienstleistungen, 

Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung und Nebenleistungen 

im Bereich verarbeitendes Gewerbe) 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 86764, 86769, 87905, 87904, 884, 8868, 887 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen (CPC 87905) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

HR: Grenzüberschreitende Erbringung von Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen im 

Zusammenhang mit amtlichen Dokumenten. 

 

 

b) Vervielfältigungsdienstleistungen (CPC 87904) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

HU: Grenzüberschreitende Erbringung von Vervielfältigungsdienstleistungen. 
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c) Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung und Nebenleistungen im Bereich 

verarbeitendes Gewerbe (Teil von CPC 884, 887, ausgenommen Beratungsdienstleistungen) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

HU: Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung und grenzüberschreitende Erbringung 

von Nebenleistungen im Bereich verarbeitendes Gewerbe, ausgenommen 

Beratungsdienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Sektoren. 

 

d) Instandhaltung und Reparatur von Wasserfahrzeugen, Schienenverkehrsausrüstungen und 

Luftfahrzeugen sowie Teilen davon (Teil von CPC 86764, 86769, 8868) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU, mit Ausnahme von DE, EE und HU: Grenzüberschreitende Erbringung von 

Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen für Schienenverkehrsausrüstungen. 

 

EU, mit Ausnahme von CZ, EE, HU, LU und SK: Grenzüberschreitende Erbringung von 

Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen für Wasserfahrzeuge für 

Binnenwasserstraßen. 

 

EU, mit Ausnahme von EE, HU und LV: Grenzüberschreitende Erbringung von 

Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen für Wasserfahrzeuge für den Seeverkehr. 
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EU, mit Ausnahme von AT, EE, HU, LV und PL: Grenzüberschreitende Erbringung von 

Instandhaltungs- und Reparaturdienstleistungen für Luftfahrzeuge sowie Teile davon (Teil 

von CPC 86764, 86769, 8868). 

 

EU: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

gesetzlich vorgeschriebenen Besichtigung und Zertifizierung von Schiffen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates1. 

 

e) Sonstige unternehmensbezogene Dienstleistungen im Bereich Luftverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung; in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 

 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 391/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. April 

2009 über gemeinsame Vorschriften und Normen für Schiffsüberprüfungs- 
und -besichtigungsorganisationen (ABl. L 131 vom 28.5.2009, S. 11). 
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EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Drittland aufgrund bestehender 

oder künftiger bilateraler Abkommen im Zusammenhang mit folgenden Dienstleistungen: 

 

i) Verkauf und Vermarktung von Luftverkehrsdienstleistungen, 

 

ii) Dienstleistungen computergesteuerter Buchungssysteme (Computer Reservation 

Systems, CRS), 

 

iii) Instandhaltung und Reparatur von Luftfahrzeugen und Teilen davon, 

 

iv) Miet-/Leasingdienstleistungen für Luftfahrzeuge ohne Besatzung. 
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Vorbehalt Nr. 11 – Telekommunikation 

 

Sektor: Dienstleistungen des Übertragens von Satellitensendungen 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

BE: Dienstleistungen der Rundfunksatellitenübertragung. 
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Vorbehalt Nr. 12 – Bauleistungen 

 

Sektor: Bauleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 51 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

LT: Das Recht auf Vorbereitung von Bauunterlagen für Bauwerke von außergewöhnlicher 

Bedeutung wird nur einem in Litauen eingetragenen oder einem ausländischen Entwurfsbüro 

gewährt, das von einer von der Regierung für solche Tätigkeiten genehmigten Einrichtung 

zugelassen wurde. Das Recht auf Ausübung technischer Tätigkeiten in den wichtigsten Bereichen 

des Bauwesens kann nicht-litauischen Personen gewährt werden, die von einer von der Regierung 

Litauens genehmigten Einrichtung zugelassen wurden. 
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Vorbehalt Nr. 13 – Vertriebsdienstleistungen 

 

Sektor: Vertriebsdienstleistungen 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 621, 62117, 62251, 62228, 62251, 62271, 8929, Teil von 62112, 

62226, Teil von 62272, 62276, Teil von 631, 63108, Teil von 6329 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Vertrieb von Arzneimitteln 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

BG: Grenzüberschreitender Großhandelsvertrieb von pharmazeutischen Erzeugnissen 

(CPC 62251). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

FI: Vertrieb von pharmazeutischen Erzeugnissen (CPC 62117, 62251, 8929). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Humanarzneimittel und Gesetz über Medizinprodukte. 

 

FI: Lääkelaki (Arzneimittel-Gesetz) (395/1987). 

 

b) Vertrieb von alkoholischen Getränken 

 

FI: Vertrieb von alkoholischen Getränken (Teil von CPC 62112, 62226, 63107, 8929). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Alkoholilaki (Alkohol-Gesetz) (1102/2017). 
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c) Sonstiger Vertrieb (Teil von CPC 621, 62228, 62251, 62271, Teil von 62272, 62276, 63108, 

Teil von 6329) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

BG: Großhandelsvertrieb von chemischen Produkten, Edelmetallen und - steinen, 

medizinischen Stoffen und Produkten und Gegenständen für den medizinischen Gebrauch 

sowie von Tabak und Tabakerzeugnissen und alkoholischen Getränken. 

 

Bulgarien behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die Dienstleistungen von 

Kursmaklern an Warenbörsen einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Humanarzneimittel, Gesetz über Medizinprodukte, Gesetz über tierärztliche 

Tätigkeit, Gesetz über das Verbot von Chemiewaffen und zur Kontrolle über toxische 

chemische Stoffe und ihre Ausgangsstoffe, Gesetz über Tabak und Tabakerzeugnisse, Gesetz 

über Verbrauchsteuern und Steuerlager und Gesetz über Wein und Spirituosen. 
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Vorbehalt Nr. 14 – Dienstleistungen im Bereich Bildung 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Bildung 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 92 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Leistungsanforderungen, 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 
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EU: Dienstleistungen im Bereich Bildung, die staatlich finanziert werden oder eine wie auch immer 

geartete staatliche Unterstützung erhalten. Sofern die Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Bildung durch einen ausländischen Dienstleister gestattet ist, kann die 

Beteiligung privater Betreiber am Bildungssystem einer diskriminierungsfreien 

Konzessionsvergabe unterworfen sein. 

 

EU, mit Ausnahme von CZ, NL, SE und SK: In Bezug auf die Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich sonstiger Unterricht, d. h. anderer Dienstleistungen als derjenigen im 

Bereich Primar-, Sekundar-, Hochschul- und Erwachsenenbildung (CPC 929). 

 

CY, FI, MT und RO: Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Primar-, 

Sekundar- und Erwachsenenbildung (CPC 921, 922, 924). 

 

AT, BG, CY, FI, MT und RO: Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 

Hochschulbildung (CPC 923). 

 

CZ und SK: Die Mitglieder des Leitungs- bzw. Kontrollorgans einer Einrichtung, die privat 

finanzierte Dienstleistungen im Bereich Bildung erbringt, müssen mehrheitlich Staatsangehörige 

des betreffenden Landes sein (CPC 921, 922, 923 für SK außer 92310, 924). 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 60 

SI: Privat finanzierte Grundschulen können nur von slowenischen natürlichen oder juristischen 

Personen gegründet werden. Der Dienstleister muss einen satzungsmäßigen Sitz oder eine 

Zweigniederlassung errichten. Die Mitglieder des Leitungs- bzw. Kontrollorgans einer Einrichtung, 

die privat finanzierte Dienstleistungen im Bereich Sekundar- oder Hochschulbildung erbringt, 

müssen mehrheitlich slowenische Staatsangehörige sein (CPC 922, 923). 

 

SE: Behördlich zugelassene Dienstleister im Bereich Bildung. Dieser Vorbehalt gilt für Anbieter 

privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Bildung, die eine wie auch immer geartete staatliche 

Unterstützung erhalten, einschließlich Anbieter, die staatlich anerkannt sind, staatlicher Kontrolle 

unterliegen oder die studienförderungsberechtigte Bildungsangebote bereitstellen (CPC 92). 

 

SK: Für Anbieter sämtlicher privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Bildung (mit 

Ausnahme der Dienstleistungen im Bereich postsekundare technische und berufliche Bildung) ist 

die Ansässigkeit im EWR erforderlich (CPC 921, 922, 923 außer 92310, 924). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

BG, IT und SI: Beschränkung der grenzüberschreitenden Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Primarschulbildung (CPC 921). 

 

BG und IT: Beschränkung der grenzüberschreitenden Erbringung privat finanzierter 

Dienstleistungen im Bereich Sekundarschulbildung (CPC 922). 
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AT: Beschränkung der grenzüberschreitenden Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im 

Bereich Erwachsenenbildung mittels Rundfunk- oder Fernsehsendungen (CPC 924). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über die öffentliche Bildung, Artikel 12, Hochschulbildungsgesetz, Absatz 4 der 

Zusatzbestimmungen und Gesetz über die berufliche Aus- und Weiterbildung, Artikel 22. 

 

FI: Perusopetuslaki (Gesetz über die Grundschulbildung) (628/1998), Lukiolaki (Gesetz über die 

allgemeine Oberstufenbildung) (629/1998), Laki ammatillisesta koulutuksesta (Gesetz über die 

berufliche Aus- und Weiterbildung) (630/1998), Laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta (Gesetz 

über die berufliche Aus- und Weiterbildung für Erwachsene) (631/1998), Ammattikorkeakoululaki 

(Fachhochschulgesetz) (351/2003) und Yliopistolaki (Hochschulgesetz) (558/2009). 

 

IT: Königliches Dekret 1592/1933 (Gesetz über Sekundarschulbildung), Gesetz 243/1991 

(Gelegentlicher öffentlicher Beitrag für private Hochschulen), Beschluss 20/2003 des CNVSU 

(Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario) und Dekret des Präsidenten der 

Republik (DPR) 25/1998. 

 

SK: Bildungsgesetz 245/2008, Hochschulgesetz 131/2002 und Gesetz 596/2003 über die staatliche 

Verwaltung im Bildungswesen und über die Selbstverwaltung von Schulen. 
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Vorbehalt Nr. 15 – Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

 

Sektor – Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Umwelt: Abfallwirtschaft und 

Bodenbewirtschaftung 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 9401, 9402, 9403, 94060 

 

Art des Vorbehalts: Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

DE: Erbringung von Dienstleistungen im Bereich Abfallwirtschaft (mit Ausnahme von 

Beratungsdienstleistungen) und in Bezug auf Dienstleistungen im Bereich Bodenschutz und 

Umgang mit kontaminierten Böden (mit Ausnahme von Beratungsdienstleistungen). 
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Vorbehalt Nr. 16 – Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 93, 931, außer 9312, Teil von 93191, 9311, 93192, 93193, 93199 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Dienstleistungen im Bereich Gesundheit – Krankenhaus-, Krankentransportdienstleistungen 

und Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (CPC 93, 931, außer 

9312, Teil von 93191, 9311, 93192, 93193, 93199) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 

 

EU: Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, die staatlich finanziert 

werden oder eine wie auch immer geartete staatliche Unterstützung erhalten. 

 

EU: Erbringung sämtlicher privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, bei 

denen es sich nicht um privat finanzierte Krankenhaus- und Krankentransportdienstleistungen 

sowie Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen 

(ausgenommen Krankenhäuser) handelt. 

 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für die Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener 

freiberuflicher Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen von Fachkräften wie Ärzten, 

Zahnärzten, Hebammen, Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Sanitätern und 

Psychologen, die unter andere Vorbehalte fallen (CPC 931 außer 9312, Teil von 93191). 

 

AT, PL und SI: Erbringung privat finanzierter Krankentransportdienstleistungen 

(CPC 93192). 
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BE: Niederlassung von Erbringern privat finanzierter Krankentransportdienstleistungen und 

von Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen (ausgenommen 

Krankenhäuser) (CPC 93192, 93193). 

 

BG, CY, CZ, FI, MT und SK: Erbringung privat finanzierter Krankenhaus- , 

Krankentransportdienstleistungen und Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ausgenommen Krankenhäuser) (CPC 9311, 93192, 93193). 

 

FI: Erbringung sonstiger Dienstleistungen im Bereich Gesundheit (CPC 93199). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

CZ: Gesetz Nr. 372/2011 Slg. über Dienstleistungen im Bereich Gesundheit und die 

Bedingungen ihrer Erbringung. 

 

FI: Laki yksityisestä terveydenhuollosta (Gesetz über private Gesundheitsversorgung) 

(152/1990). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen: 

 

DE: Dienstleistungen im Rahmen des Sozialversicherungssystems Deutschlands, die von 

verschiedenen Unternehmen oder Stellen unter dem Einschluss wettbewerblicher Elemente 

erbracht werden können und bei denen es sich somit nicht um „ausschließlich in Ausübung 

hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistungen“ handelt. Gewährung einer besseren 

Behandlung bezüglich der Erbringung von Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und 

Soziales im Rahmen eines bilateralen Handelsabkommens (CPC 93). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

DE: Eigentum an durch die deutsche Bundeswehr betriebenen privat finanzierten 

Krankenhäusern. 

 

Verstaatlichung anderer wichtiger privat finanzierter Krankenhäuser (CPC 93110). 

 

FR: Durchführung privat finanzierter Laboranalysen und - tests. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

FR: Durchführung privat finanzierter Laboranalysen und - tests (Teil von CPC 9311). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FR: Code de la santé publique. 
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b) Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheit und Soziales, einschließlich 

Rentenversicherung 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU, mit Ausnahme von HU: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen in den 

Bereichen Gesundheit und Soziales sowie Tätigkeiten oder Dienstleistungen, die Teil einer 

staatlichen Alterssicherung oder eines gesetzlichen Systems der sozialen Sicherheit sind. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für die Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener 

freiberuflicher Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen von Fachkräften wie Ärzten, 

Zahnärzten, Hebammen, Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Sanitätern und 

Psychologen, die unter andere Vorbehalte fallen (CPC 931 außer 9312, Teil von 93191). 

 

HU: Grenzüberschreitende Erbringung sämtlicher Krankenhaus- und 

Krankentransportdienstleistungen und Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im 

Gesundheitswesen (ausgenommen Krankenhäuser), die staatlich finanziert werden 

(CPC 9311, 93192, 93193). 

 

c) Dienstleistungen im Bereich Soziales, einschließlich Rentenversicherung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen: 

 

EU: Erbringung sämtlicher Dienstleistungen im Bereich Soziales, die staatlich finanziert 

werden oder eine wie auch immer geartete staatliche Unterstützung erhalten, und Tätigkeiten 

oder Dienstleistungen, die Teil einer staatlichen Alterssicherung oder eines gesetzlichen 

Systems der sozialen Sicherheit sind. 
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BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT und PT: Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen 

im Bereich Soziales (ausgenommen Dienstleistungen von Genesungs- und Erholungsheimen 

sowie Seniorenheimen). 

 

CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK, und SI: Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im 

Bereich Soziales. 

 

DE: Dienstleistungen im Rahmen des Sozialversicherungssystems Deutschlands, die von 

verschiedenen Unternehmen oder Stellen unter dem Einschluss wettbewerblicher Elemente 

erbracht werden und die dementsprechend nicht unter die Begriffsbestimmung für 

„ausschließlich in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte Dienstleistungen“ fallen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki yksityisistä sosiaalipalveluista (Gesetz über private Dienstleistungen im Bereich 

Soziales) (922/2011). 

 

IE: Health Act 2004, Abschnitt 39 und Health Act 1970 (in der geänderten Fassung – S.61A). 

 

IT: Gesetz 833/1978 über die Einrichtung des öffentlichen Gesundheitssystems, 

Gesetzesdekret 502/1992 über Organisation und Disziplin in der Gesundheitsversorgung und 

Gesetz 328/2000 über die Reform von Dienstleistungen im Bereich Soziales. 
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Vorbehalt Nr. 17 – Dienstleistungen in den Bereichen Fremdenverkehr und Reisen 

 

Sektor: Dienstleistungen von Fremdenführern und Dienstleistungen in den 

Bereichen Gesundheit und Soziales 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 7472 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

FR: Erfordernis der Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats für die Erbringung von 

Dienstleistungen von Fremdenführern. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 

 

LT: Insofern Chile litauischen Staatsangehörigen die Erbringung von Dienstleistungen von 

Fremdenführern gestattet, wird Litauen chilenischen Staatsangehörigen gestatten, Dienstleistungen 

von Fremdenführern unter den gleichen Bedingungen zu erbringen. 
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Vorbehalt Nr. 18 – Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

 

Sektor: Dienstleistungen in den Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 962, 963, 9619, 964 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Dienstleistungen von Bibliotheken, Archiven und Museen und sonstige kulturelle 

Dienstleistungen (CPC 963) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU, mit Ausnahme von AT und – für Investitionen – LT: Erbringung von Dienstleistungen 

von Bibliotheken, Archiven und Museen und sonstigen kulturellen Dienstleistungen. 

 

AT und LT: Für die Erbringung kann eine Lizenz oder eine Konzession erforderlich sein. 

 

b) Unterhaltungsdienstleistungen (einschließlich Theater, Musikkapellen und Zirkus) 

(CPC 9619, 964 außer 96492) 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

EU, mit Ausnahme von AT und SE: Grenzüberschreitende Erbringung von 

Unterhaltungsdienstleistungen (einschließlich Theater, Musikkapellen, Zirkus und 

Diskotheken). 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 72 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane; in Bezug 

auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI und SK: Erbringung von Unterhaltungsdienstleistungen 

(einschließlich Theater, Musikkapellen, Zirkus und Diskotheken). 

 

BG: Erbringung folgender Unterhaltungsdienstleistungen: Zirkus, Freizeitparks und ähnliche 

Einrichtungen, Unterricht in Gesellschaftstänzen, Diskotänzen sowie sonstiger Tanzunterricht 

und sonstige Unterhaltungsdienstleistungen. 

 

EE: Erbringung sonstiger Unterhaltungsdienstleistungen (ausgenommen Filmtheater). 

 

LT und LV: Erbringung sämtlicher Unterhaltungsdienstleistungen (ausgenommen 

Filmtheater). 

 

CY, CZ, LV, PL, RO und SK: Grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen im 

Bereich Sport und sonstigen Dienstleistungen im Bereich Freizeit. 
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c) Nachrichten- und Presseagenturen (CPC 962) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung: 

 

FR: Die ausländische Beteiligung an bestehenden in französischer Sprache publizierenden 

Gesellschaften darf 20 % des Kapitals oder der Stimmrechte der Gesellschaft nicht 

übersteigen. Die Niederlassung chilenischer Presseagenturen unterliegt den Bedingungen der 

internen Rechtsvorschriften. Die Gründung von Presseagenturen durch ausländische 

Investoren unterliegt der Gegenseitigkeit. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FR: Ordonnance n° 45-2646 du 2 novembre 1945 portant règlementation provisoire des 

agences de presse und Loi n° 86-897 du 1 août 1986 portant réforme du régime juridique de la 

presse. 
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d) Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und Lotteriewesens (CPC 96492) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU: Bereitstellung von Glücksspielen, bei denen für den Erwerb einer Gewinnchance ein 

Entgelt verlangt wird und die Entscheidung über den Gewinn vom Zufall abhängt, 

einschließlich insbesondere Lotterien, Rubbel-Lose, Glücksspiele in Spielbanken, Spielhallen 

oder lizenzierten Räumlichkeiten, Wetten, Bingo sowie Glücksspielen von und zugunsten von 

Wohltätigkeitsorganisationen und gemeinnützigen Organisationen. 
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Vorbehalt Nr. 19 – Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen für den Verkehr 

 

Sektor: Verkehrsdienstleistungen 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Seeverkehr – jede andere von einem Schiff aus betriebene gewerbliche Tätigkeit 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

EU: Staatsangehörigkeit der Besatzung eines See- oder Binnenschiffes. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 

 

EU, mit Ausnahme von LV und MT: Nur natürliche und juristische Personen der EU können 

unter der Flagge des Niederlassungsstaats ein Schiff eintragen lassen und eine Flotte betreiben 

(gilt für alle von einem Seeschiff aus betriebenen gewerblichen Tätigkeiten auf See, 

einschließlich Fischerei, Aquakultur und Nebenleistungen im Bereich Fischerei, den 

internationalen Personen- und Güterverkehr (CPC 721) sowie Hilfsdienstleistungen für den 

Seeverkehr). 

 

EU: Feeder-Dienstleistungen und Umpositionieren von eigenen oder geleasten Containern auf 

nicht gewinnorientierter Basis durch Schifffahrtsunternehmen der Europäischen Union für 

den Teil dieser Dienstleistungen, der nicht unter den Ausschluss der Seekabotage im 

Inlandsverkehr fällt. 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

SK: Ausländische Investoren müssen ihren Hauptverwaltungssitz in der Slowakei haben, um 

einen Antrag auf eine Lizenz zur Erbringung einer Dienstleistung zu stellen (CPC 722). 

 

b) Hilfsdienstleistungen für den Seeverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane; in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Erbringung von Lotsen- und Anlegedienstleistungen. Zur Klarstellung sei angemerkt, 

dass unabhängig von den Kriterien, die möglicherweise für die Eintragung von Schiffen in 

einem Mitgliedstaat gelten, die Europäische Union sich das Recht vorbehält, vorzuschreiben, 

dass nur die in den nationalen Registern der Mitgliedstaaten eingetragenen Schiffe Lotsen- 

und Anlegedienstleistungen erbringen können (CPC 7452). 

 

EU, mit Ausnahme von LT und LV: Lediglich Wasserfahrzeuge, die unter der Flagge eines 

Mitgliedstaats fahren, können Schub- und Schleppdienstleistungen erbringen (CPC 7214). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel: Inländerbehandlung, lokale 

Präsenz: 

 

LT: Nur juristische Personen Litauens oder juristische Personen eines Mitgliedstaats mit 

Zweigniederlassungen in Litauen, die über eine Bescheinigung der litauischen 

Seeverkehrssicherheitsbehörde verfügen, können Lotsen- und Anlegedienstleistungen sowie 

Schub- und Schleppdienstleistungen erbringen (CPC 7214, 7452). 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

BE: Frachtumschlagleistungen können nur von anerkannten Arbeitnehmern durchgeführt 

werden, die in durch ein Königliches Dekret ausgewiesenen Hafengebieten arbeiten dürfen 

(CPC 741). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

BE: Loi du 8 juin 1972 organisant le travail portuaire, Arrêté royal du 12 janvier 1973 

instituant une Commission paritaire des ports et fixant sa dénomination et sa compétence, 

Arrêté royal du 4 septembre 1985 portant agrément d’une organisation d’employeur (Anvers), 

Arrêté royal du 29 janvier 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Gand), 

Arrêté royal du 10 juillet 1986 portant agrément d’une organisation d’employeur (Zeebrugge), 

Arrêté royal du 1er mars 1989 portant agrément d’une organisation d’employeur (Ostende) 

und Arrêté royal du 5 juillet 2004 relatif à la reconnaissance des ouvriers portuaires dans les 

zones portuaires tombant dans le champ d’application de la loi du 8 juin 1972 organisant le 

travail portuaire, tel que modifié. 

 

c) Binnenschiffsverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Binnenschiffsverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz, Meistbegünstigung: 

 

EU: Personen- und Frachtbeförderung auf den Binnenwasserstraßen (CPC 722) und 

Hilfsdienstleistungen für den Binnenschiffsverkehr. 
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d) Schienenverkehr und Hilfsdienstleistungen für den Schienenverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung 

und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, 

Meistbegünstigung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Personenbeförderung im Schienenverkehr (CPC 7111). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Güterbeförderung im Schienenverkehr (CPC 7112). Unterliegt Bedingungen der 

Gegenseitigkeit. 

 

LT: Die Instandhaltung und Reparatur von Schienenverkehrsausrüstungen unterliegen einem 

staatlichen Monopol (CPC 86764, 86769, Teil von 8868). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates1. 

 

                                                 
1 Richtlinie 2012/34/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 21. November 2012 

zur Schaffung eines einheitlichen europäischen Eisenbahnraums (ABl. L 343 vom 
14.12.2012, S. 32). 
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e) Straßenverkehr (Personenverkehr, Frachtverkehr, internationale LKW-

Transportdienstleistungen) und Hilfsdienstleistungen für den Straßenverkehr 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

EU: 

 

i) Niederlassungsanforderung für Straßenverkehrsdienstleistungen und Begrenzung ihrer 

grenzüberschreitenden Erbringung (CPC 712) und 

 

ii) Begrenzung der Erbringung von Kabotage-Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat 

durch in einem anderen Mitgliedstaat niedergelassene ausländische Investoren 

(CPC 712). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

BG: Ausschließliche Rechte oder Genehmigungen für die Personen- und Güterbeförderung 

können nur Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats oder juristischen Personen der 

Europäischen Union mit Hauptsitz in der Europäischen Union erteilt werden. Die Gründung 

einer juristischen Person ist erforderlich (CPC 712). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 
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FI: Für die Erbringung von Straßenverkehrsdienstleistungen ist eine Zulassung erforderlich, 

die nicht für im Ausland zugelassene Kraftfahrzeuge erteilt wird (CPC 712). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

FR: Städteverbindender Busverkehr (CPC 712). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

BG: Niederlassungserfordernis für Unterstützungsdienstleistungen für den Straßenverkehr 

(CPC 744). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates1, 

Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates2 und 

Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates3. 

 

FI: Laki kaupallisista tavarankuljetuksista tiellä (Gesetz über den gewerblichen 

Straßenverkehr) 693/2006, Laki liikenteen palveluista (Gesetz über Verkehrsdienstleistungen) 

320/2017 und Ajoneuvolaki (Kraftfahrzeuggesetz) 1090/2002. 

 

                                                 
1 Verordnung (EG) Nr. 1071/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 

21. Oktober 2009 zur Festlegung gemeinsamer Regeln für die Zulassung zum Beruf des 
Kraftverkehrsunternehmers und zur Aufhebung der Richtlinie 96/26/EG des Rates (ABl. EG 
L 300 vom 14.11.2009, S. 51). 

2 Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum Markt des 
grenzüberschreitenden Güterkraftverkehrs (ABl. EG L 300 vom 14.11.2009, S. 72). 

3 Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 
21. Oktober 2009 über gemeinsame Regeln für den Zugang zum grenzüberschreitenden 
Personenkraftverkehrsmarkt und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 561/2006 (ABl. EG 
L 300 vom 14.11.2009, S. 88). 
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f) Raumtransport und Vermietung von Raumfahrzeugen 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, 

Leistungsanforderungen, Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in 

Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

EU: Erbringung von Raumtransportdienstleistungen und Vermietung von Raumfahrzeugen 

(CPC 733, Teil von 734). 

 

g) Ausnahmen von der Meistbegünstigung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Meistbegünstigung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Meistbegünstigung: 

 

– Verkehr (Kabotage) außer Seeverkehr 

 

FI: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Land aufgrund bestehender 

oder künftiger bilateraler Abkommen, nach denen unter ausländischer Flagge eines 

angegebenen anderen Landes zugelassene Wasserfahrzeuge oder im Ausland 

zugelassene Fahrzeuge auf der Grundlage der Gegenseitigkeit vom allgemeinen 

Kabotageverbot (einschließlich des kombinierten Straßen- und Schienenverkehrs) in 

Finnland ausgenommen werden (Teil von CPC 711, Teil von 712, Teil von 722). 
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– Unterstützungsdienstleistungen für den Seeverkehr 

 

BG: Insofern Chile Dienstleistern aus Bulgarien die Erbringung von Frachtumschlag- 

und Lagerdienstleistungen in See- und Flusshäfen, einschließlich Dienstleistungen für 

Container und Güter in Containern, gestattet, wird Bulgarien Dienstleistern aus Chile 

gestatten, Frachtumschlag- und Lagerdienstleistungen in See- und Flusshäfen, 

einschließlich Dienstleistungen für Container und Güter in Containern, unter gleichen 

Bedingungen zu erbringen (Teil von CPC 741, Teil von 742). 

 

– Vermietung oder Leasing von Wasserfahrzeugen 

 

DE: Das Chartern ausländischer Schiffe durch in Deutschland ansässige Verbraucher 

kann der Bedingung der Gegenseitigkeit unterliegen (CPC 7213, 7223, 83103). 
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– Straßen- und Schienenverkehr 

 

EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Drittland aufgrund 

bestehender oder künftiger bilateraler Abkommen zwischen der Europäischen Union 

oder den Mitgliedstaaten und einem Drittland über den grenzüberschreitenden 

Straßengüterverkehr (einschließlich des kombinierten Straßen- und Schienenverkehrs) 

und Personenverkehr (CPC 7111, 7112, 7121, 7122, 7123). Diese Behandlung kann 

Folgendes umfassen: 

 

i) Vorbehalt der Erbringung der einschlägigen Beförderungsdienstleistungen 

zwischen den Vertragsparteien oder über die Gebiete der Vertragsparteien für in 

den Vertragsparteien zugelassene Fahrzeuge bzw. Beschränkung der Erbringung 

auf diese Fahrzeuge1 oder 

 

ii) Steuerbefreiungen für solche Fahrzeuge. 

 

– Straßenverkehr 

 

BG: Maßnahmen, die aufgrund bestehender oder künftiger Abkommen getroffen 

werden, zum Vorbehalt bzw. zur Beschränkung der Erbringung von 

Straßenverkehrsdienstleistungen und zur Festlegung der Bedingungen für ihre 

Erbringung, einschließlich Transitgenehmigungen oder 

Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen, im Gebiet Bulgariens oder über die Grenzen 

Bulgariens hinaus (CPC 7121, 7122, 7123). 

 

                                                 
1 Im Hinblick auf Österreich deckt der Teil der Ausnahme von der Meistbegünstigung über 

Verkehrsrechte alle Länder ab, mit denen bilaterale Abkommen über den Straßenverkehr oder 
sonstige einschlägige Vereinbarungen bestehen oder in Zukunft angestrebt werden. 
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CZ: Maßnahmen, die aufgrund bestehender oder künftiger Abkommen getroffen 

werden, zum Vorbehalt bzw. zur Beschränkung der Erbringung von 

Verkehrsdienstleistungen und zur Festlegung der Betriebsbedingungen, einschließlich 

Transitgenehmigungen oder Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für 

Verkehrsdienstleistungen nach Tschechien, in Tschechien, durch Tschechien hindurch 

und aus Tschechien in die betreffenden Vertragsparteien (CPC 7121, 7122, 7123). 

 

ES: Dienstleistern kann die Genehmigung für die Niederlassung (kommerzielle 

Präsenz) in Spanien verwehrt werden, wenn deren Herkunftsland spanischen 

Dienstleistern keinen wirksamen Marktzugang gewährt (CPC 7123). Ley 16/1987, de 

30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres. 

 

HR: Maßnahmen, die aufgrund bestehender oder künftiger Abkommen über den 

internationalen Straßenverkehr getroffen werden, zum Vorbehalt bzw. zur 

Beschränkung der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen und zur Festlegung der 

Betriebsbedingungen, einschließlich Transitgenehmigungen oder 

Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für Verkehrsdienstleistungen nach Kroatien, in 

Kroatien, durch Kroatien hindurch und aus Kroatien in die betreffenden 

Vertragsparteien (CPC 7121, 7122, 7123). 

 

LT: Maßnahmen, die aufgrund bilateraler Abkommen getroffen werden, zur Festlegung 

der Vorschriften für Verkehrsdienstleistungen und der Betriebsbedingungen, 

einschließlich bilateraler Transitgenehmigungen oder sonstiger 

Beförderungsgenehmigungen für Verkehrsdienstleistungen in das Gebiet Litauens, 

durch das Gebiet Litauens hindurch und aus dem Gebiet Litauens in die betreffenden 

Vertragsparteien sowie Kraftfahrzeugsteuern und -abgaben (CPC 7121, 7122, 7123). 
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SK: Maßnahmen, die aufgrund bestehender oder künftiger Abkommen getroffen 

werden, zum Vorbehalt bzw. zur Beschränkung der Erbringung von 

Verkehrsdienstleistungen und zur Festlegung der Betriebsbedingungen, einschließlich 

Transitgenehmigungen oder Kraftfahrzeugsteuervergünstigungen für 

Verkehrsdienstleistungen in die Slowakei, in der Slowakei, durch die Slowakei hindurch 

und aus der Slowakei in die betreffenden Vertragsparteien (CPC 7121, 7122, 7123). 

 

– Schienenverkehr 

 

BG, CZ und SK: Bestehende oder künftige Übereinkommen zur Regelung der 

Verkehrsrechte, Betriebsbedingungen und der Erbringung von Verkehrsdienstleistungen 

im Gebiet Bulgariens, Tschechiens und der Slowakei sowie zwischen den betroffenen 

Ländern (CPC 7111, 7112). 

 

– Luftverkehr – Hilfsdienstleistungen für den Luftverkehr 

 

EU: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Drittland aufgrund 

bestehender oder künftiger bilateraler Abkommen im Zusammenhang mit 

Bodenabfertigungsdiensten. 

 

– Straßen- und Schienenverkehr 

 

EE: Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung für ein Land aufgrund bestehender 

oder künftiger bilateraler Abkommen über den grenzüberschreitenden Straßenverkehr 

(einschließlich des kombinierten Straßen- und Schienenverkehrs), in deren Rahmen die 

Erbringung von Verkehrsdienstleistungen nach Estland, in Estland, durch Estland 

hindurch und aus Estland in die Vertragsparteien für in den Vertragsparteien 

zugelassene Fahrzeuge vorbehalten bzw. die Erbringung auf diese Fahrzeuge beschränkt 

wird und Steuerbefreiungen für solche Fahrzeuge vorgesehen werden (Teil von 

CPC 711, Teil von 712, Teil von 721). 
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– Alle Personen- und Frachtverkehrsdienstleistungen (ausgenommen See- und 

Luftverkehr) 

 

PL: Insofern Chile polnischen Personen- und Güterverkehrsanbietern die Erbringung 

von Verkehrsdienstleistungen in und über das Gebiet Chiles gestattet, wird Polen 

chilenischen Personen- und Güterverkehrsanbietern gestatten, Verkehrsdienstleistungen 

in und über das Gebiet Polens unter den gleichen Bedingungen zu erbringen. 
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Vorbehalt Nr. 20 – Landwirtschaft, Fischerei und Wasser 

 

Sektor: Landwirtschaft, Jagd, Forstwirtschaft; Fischerei, Aquakultur, 

Nebenleistungen im Bereich Fischerei; Wassergewinnung, -reinigung 

und -verteilung 

 

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 außer 

Beratungsdienstleistungen; 0501, 0502, CPC 882 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

HR: Landwirtschaftliche Tätigkeiten und Jagd. 

 

HU: Landwirtschaftliche Tätigkeiten (ISIC Rev. 3.1 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 

8812, 8813 außer Beratungsdienstleistungen). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

HR: Gesetz über landwirtschaftliche Flächen (OG 20/18, 115/18, 98/19). 
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b) Fischerei, Aquakultur und Nebenleistungen im Bereich Fischerei (ISIC Rev. 3.1 0501, 0502, 

CPC 882) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen, 

Meistbegünstigung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – 

Inländerbehandlung, Meistbegünstigung, Lokale Präsenz: 

 

EU: 

 

1. Insbesondere im Rahmen der Gemeinsamen Fischereipolitik und Fischereiabkommen 

mit einem Drittland – Zugang zu und Nutzung von biologischen Ressourcen und 

Fischbeständen in den Meeresgewässern, die der Hoheitsgewalt oder der 

Gerichtsbarkeit eines Mitgliedstaats unterliegen, oder Fischereirechte im Rahmen einer 

Fanglizenz eines Mitgliedstaats, einschließlich folgender Punkte: 

 

a) Regelung der Anlandung von Fängen durch Schiffe unter der Flagge Chiles oder 

eines Drittlands im Hinblick auf die ihnen zugeteilten Quoten oder – nur für 

Schiffe unter der Flagge eines Mitgliedstaats – Anforderung, dass ein Teil der 

Gesamtfangmenge in Häfen der Europäischen Union angelandet wird, 

 

b) Festsetzung einer Mindestgröße für Unternehmen, um sowohl die handwerkliche 

Fischerei als auch die Küstenfischerei fortzuführen, 
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c) Gewährung einer unterschiedlichen Behandlung aufgrund bestehender oder 

künftiger bilateraler Abkommen im Bereich Fischerei und 

 

d) Anforderung, dass die Besatzungsmitglieder eines Schiffes unter der Flagge eines 

Mitgliedstaats Staatsangehörige der Mitgliedstaaten sind. 

 

2. Ein Fischereifahrzeug darf nur unter folgenden Bedingungen die Flagge eines 

Mitgliedstaats führen: 

 

a) Es steht im vollständigen Eigentum von 

 

i) einem in der Europäischen Union gegründeten Unternehmen oder 

 

ii) einem Staatsangehörigen eines Mitgliedstaats, 

 

b) sein Tagesgeschäft wird von der Europäischen Union aus geleitet und kontrolliert 

und 

 

c) der Charterer, Manager oder Betreiber des Wasserfahrzeugs ist ein in der 

Europäischen Union gegründetes Unternehmen oder ein Staatsangehöriger eines 

Mitgliedstaats. 

 

3. Eine kommerzielle Fanglizenz, die zum Fischfang in den Hoheitsgewässern eines 

Mitgliedstaats berechtigt, darf nur Fischereifahrzeugen unter der Flagge eines 

Mitgliedstaats gewährt werden. 
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4. Errichtung von Aquakulturanlagen im Meer oder im Binnenland. 

 

5. Absatz 1 Buchstaben a, b, c (außer in Bezug auf die Meistbegünstigung) und 

Buchstabe d, Absatz 2 Buchstabe a Ziffer i, Buchstaben b und c sowie Absatz 3 gelten 

nur für Maßnahmen, die für Wasserfahrzeuge oder Unternehmen unabhängig von der 

Staatsangehörigkeit ihrer wirtschaftlichen Eigentümer anwendbar sind. 

 

Staatsangehörigkeit der Besatzung eines Fischereifahrzeugs unter der Flagge eines 

Mitgliedstaats. 

 

Errichtung von Aquakulturanlagen im Meer oder im Binnenland. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung 

und in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

BG: Der Fang lebender Meeres- und Flussressourcen in inneren Seegewässern und im 

Küstenmeer Bulgariens darf nur durch Wasserfahrzeuge erfolgen, die unter der Flagge 

Bulgariens fahren. Ausländische Schiffe dürfen in der ausschließlichen Wirtschaftszone 

keinen kommerziellen Fischfang betreiben, außer auf der Grundlage eines Abkommens 

zwischen Bulgarien und dem Flaggenstaat. Bei der Durchfahrt durch die ausschließliche 

Wirtschaftszone dürfen ausländische Schiffe ihre Fanggeräte nicht im Betriebsmodus halten. 
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c) Wassergewinnung, -reinigung und -verteilung 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Tätigkeiten einschließlich Dienstleistungen auf dem Gebiet der 

Wassergewinnung, -reinigung und -verteilung an Privathaushalte, industriellen, gewerblichen 

oder anderen Nutzern, einschließlich der Bereitstellung von Trinkwasser und 

Wasserbewirtschaftung. 
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Vorbehalt Nr. 21 – Bergbau und energiebezogene Tätigkeiten 

 

Sektor: Bergbau und Gewinnung von Energieprodukten; Erzbergbau, 

Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau; 

energiebezogene Tätigkeiten – Erzeugung, Weiterleitung und 

Verteilung von Elektrizität, Gas, Dampf und Warmwasser für eigene 

Rechnung; Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen; 

Lagerdienstleistungen für in Rohrfernleitungen transportierte 

Brennstoffe; Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung 

 

Zuordnung nach Branche: ISIC Rev. 3.1 10, 1110, 12, 120, 1200, 13, 14, 232, 233, 2330, 40, 

401, 4010, 402, 4020, Teil von 4030, CPC 613, 62271, 63297, 7131, 

71310, 742, 7422, Teil von 88, 887. 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Bergbau und energiebezogene Tätigkeiten – allgemein (ISIC Rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, 

40, 401, 402, Teil von 403, 41; CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742, 7422, 887 (außer 

Beratungsdienstleistungen)) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen; in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Ein Mitgliedstaat gestattet das ausländische Eigentum an einem Gas- oder 

Stromübertragungsnetz oder einem Erdöl- und Erdgasfernleitungsnetz im Hinblick auf 

chilenische Unternehmen, die von natürlichen oder juristischen Personen eines Drittlands 

kontrolliert werden, auf das mehr als 5 % der Öl- , Erdgas- oder Elektrizitätseinfuhren der 

Europäischen Union entfallen, um die Sicherheit der Energieversorgung der Europäischen 

Union insgesamt oder eines einzelnen Mitgliedstaats zu gewährleisten. Dieser Vorbehalt gilt 

nicht für Beratungsdienstleistungen, die als Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung 

erbracht werden. 

 

Dieser Vorbehalt gilt in Bezug auf den Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen nicht 

für Kroatien, Ungarn und Litauen (für Litauen nur CPC 7131), in Bezug auf Nebenleistungen 

im Bereich Energieverteilung nicht für Lettland und in Bezug auf Nebenleistungen im 

Bereich Gasverteilung nicht für Slowenien (ISIC Rev. 3.1 401, 402, CPC 7131, 887 außer 

Beratungsdienstleistungen). 
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CY: Herstellung von raffinierten Erdölerzeugnissen, sofern der Investor von einer natürlichen 

oder juristischen Person aus einem Drittland kontrolliert wird, auf das mehr als 5 % der Öl- 

oder Erdgaseinfuhren der Europäischen Union entfallen, sowie Gaserzeugung, Verteilung 

gasförmiger Brennstoffe durch Rohrleitungen für eigene Rechnung, Erzeugung, Übertragung 

und Verteilung von Elektrizität, Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen, 

Nebenleistungen in den Bereichen Elektrizitäts- und Erdgasverteilung (außer 

Beratungsdienstleistungen, Elektrizitätsgroßhandel, Einzelhandel mit Motorenkraftstoff, 

Elektrizität und Nicht-Flaschengas). Für die Erbringung von Dienstleistungen in Verbindung 

mit Elektrizität gelten die Erfordernisse der Staatsangehörigkeit und Ansässigkeit 

(ISIC Rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 613, 62271, 63297, 7131 und 887 außer 

Beratungsdienstleistungen). 

 

FI: Übertragungs- und Verteilungsnetze und - systeme für Energie, Dampf und Warmwasser 

 

FI: Quantitative Beschränkungen in Form von Monopolen oder ausschließlichen Rechten in 

Bezug auf die Einfuhr von Erdgas sowie die Erzeugung und Verteilung von Dampf und 

Warmwasser. Derzeit bestehen natürliche Monopole und ausschließliche Rechte 

(ISIC Rev. 3.1 40, CPC 7131, 887 außer Beratungsdienstleistungen). 

 

FR: Übertragungssysteme für Elektrizität und Gas sowie Öl- und Gastransport in 

Rohrfernleitungen (CPC 7131). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

BE: Dienstleistungen im Bereich Energieverteilung und Nebenleistungen im Bereich 

Energieverteilung (CPC 887 außer Beratungsdienstleistungen). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

BE: Energieübertragungsdienstleistungen, hinsichtlich der Formen juristischer Personen 

sowie der Behandlung öffentlicher oder privater Anbieter, denen Belgien ausschließliche 

Rechte übertragen hat. Eine Niederlassung innerhalb der Europäischen Union ist erforderlich 

(ISIC Rev. 3.1 4010, CPC 71310). 

 

BG: Nebenleistungen im Bereich Energieverteilung (Teil von CPC 88). 

 

PT: Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität, Gaserzeugung, Transport von 

Brennstoffen in Rohrfernleitungen, Elektrizitätsgroßhandel, Einzelhandel mit Elektrizität und 

Nicht-Flaschengas sowie Nebenleistungen in den Bereichen Elektrizitäts- und 

Erdgasverteilung. Konzessionen für den Elektrizitäts- und den Gassektor werden nur für 

Kapitalgesellschaften mit Hauptverwaltung und tatsächlicher Geschäftsleitung in Portugal 

erteilt (ISIC Rev. 3.1 232, 4010, 4020, CPC 7131, 7422, 887 außer 

Beratungsdienstleistungen). 
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SK: Für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von Elektrizität, die Gaserzeugung und 

die Verteilung gasförmiger Brennstoffe, die Herstellung und Verteilung von Dampf und 

Warmwasser, den Transport von Brennstoffen in Rohrfernleitungen, den Groß- und 

Einzelhandel mit Strom, Dampf und Warmwasser sowie für Nebenleistungen im Bereich 

Energieverteilung, einschließlich Dienstleistungen in den Bereichen Energieeffizienz, 

Energieeinsparungen und Energieaudit, ist eine Genehmigung erforderlich. Für all diese 

Tätigkeiten kann eine Genehmigung nur einer natürlichen Person, die im EWR dauerhaft 

gebietsansässig ist, oder einer juristischen Person des EWR erteilt werden. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

BE: Mit Ausnahme des Erzbergbaus sowie der Gewinnung von Steinen und Erden und des 

sonstigen Bergbaus kann es ausländischen Unternehmen, die von natürlichen oder juristischen 

Personen eines Drittlands kontrolliert werden, auf das mehr als 5 % der Öl- , Erdgas- oder 

Elektrizitätseinfuhren der Europäischen Union entfallen, untersagt werden, die Kontrolle über 

diese Tätigkeit zu übernehmen. Die Gründung einer juristischen Person ist erforderlich (keine 

Zweigniederlassungen) (ISIC Rev. 3.1 10, 1110, 13, 14, 232, Teil von 4010, Teil von 4020, 

Teil von 4030). 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates1, und 

Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2. 

 

                                                 
1 Richtlinie (EU) 2019/944 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 5. Juni 2019 mit 

gemeinsamen Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Änderung der 
Richtlinie 2012/27/EU (ABl. L 158 vom 14.6.2019, S. 125). 

2 Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/55/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94). 
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BG: Energiegesetz. 

 

CY: Gesetz zur Regulierung des Elektrizitätsmarkts von 2003, in der geänderten oder 

ersetzten Fassung, Gesetz zur Regulierung des Gasmarkts 2004, in der geänderten oder 

ersetzten Fassung, Gesetz über Erdöl (Pipelines), Kapitel 273, Erdöl-Gesetz L.64(I)/1975, in 

der geänderten oder ersetzten Fassung, und Gesetze zu den Spezifikationen für Erdöl und 

Brennstoffe 2003, in der geänderten oder ersetzten Fassung. 

 

FI: Sähkömarkkinalaki (Gesetz über den Elektrizitätsmarkt) (386/1995) und 

Maakaasumarkkinalaki (Gesetz über den Erdgasmarkt) (587/2017). 

 

FR: Code de l’énergie. 

 

PT: Gesetzesdekret 230/2012 und Gesetzesdekret 231/2012, 26. Oktober 2012 – Erdgas, 

Gesetzesdekret 215-A/2012 und Gesetzesdekret 215-B/2012, 8. Oktober 2012 – Elektrizität 

und Gesetzesdekret 31/2006, 15. Februar 2006 – Rohöl/Erdölerzeugnisse. 

 

SK: Gesetz 51/1988 über Bergbau, Sprengstoffe und die staatliche Bergbauverwaltung, 

Gesetz 569/2007 über geologische Aktivitäten, Energiegesetz 251/2012 und Gesetz 657/2004 

über thermische Energie. 
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b) Elektrizität (ISIC Rev. 3.1 40, 401; CPC 62271, 887 (außer Beratungsdienstleistungen)) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

FI: Einfuhr von Elektrizität. In Bezug auf den grenzüberschreitenden Handel: der Groß- und 

Einzelhandel mit Strom. 

 

FR: Nur Unternehmen, bei denen 100 % des Kapitals vom französischen Staat, einer anderen 

öffentlichen Einrichtung oder von Electricité de France (EDF) gehalten werden, können 

Eigentümer und Betreiber von Übertragungs- oder -verteilungssystemen für Elektrizität sein. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

BG: Erzeugung von Elektrizität und Wärme. 

 

LT: Groß- und Einzelhandelsdienstleistungen und Handel mit Strom, der aus nicht sicheren 

nuklearen Quellen stammt. 

 

PT: Die Übertragung und Verteilung von Elektrizität erfolgt im Rahmen ausschließlicher 

Konzessionen öffentlicher Stellen. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Meistbegünstigung; 

in Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

BE: Eine individuelle Genehmigung zur Elektrizitätserzeugung mit einer Kapazität von 

25 MW oder mehr erfordert eine Niederlassung in der Europäischen Union oder in einem 

anderen Staat, der über eine ähnliche Regelung wie die mit der Richtlinie 2009/72/EG des 

Europäischen Parlaments und des Rates1 durchgesetzten verfügt, und eine echte und 

kontinuierliche Verbindung des Unternehmens mit der Wirtschaft. 

 

Die Erzeugung von Elektrizität innerhalb des Offshore-Gebiets Belgiens unterliegt einer 

Konzession und einer Joint-Venture-Verpflichtung mit einer juristischen Person der 

Europäischen Union oder eines Landes, das über eine ähnliche Regelung wie die mit der 

Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates2 durchgesetzten verfügt, 

insbesondere in Bezug auf die Genehmigungs- und Auswahlbedingungen. 

 

                                                 
1 Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 

gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55). 

2 Richtlinie 2009/72/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 
gemeinsame Vorschriften für den Elektrizitätsbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/54/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 55). 
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Darüber hinaus sollte die juristische Person ihre Hauptverwaltung oder ihren Hauptsitz in 

einem Mitgliedstaat oder einem Land haben, das die oben genannten Kriterien erfüllt, sofern 

sie eine echte und kontinuierliche Verbindung mit der Wirtschaft hat. 

 

Der Bau von Stromleitungen, welche die Offshore-Erzeugung mit dem Elia-Übertragungsnetz 

verbinden, erfordert eine Genehmigung, und das Unternehmen muss die zuvor festgelegten 

Voraussetzungen erfüllen (mit Ausnahme der Joint Venture-Anforderung). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale 

Präsenz: 

 

BE: Für die Lieferung von Elektrizität durch einen Vermittler, der in Belgien niedergelassene 

Kunden hat, die an das nationale Stromnetz oder an eine Direktleitung mit einer 

Nennspannung von mehr als 70 000 V angeschlossen sind, ist eine Genehmigung erforderlich. 

Diese Genehmigung kann lediglich einer natürlichen oder juristischen Person des EWR erteilt 

werden. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

BE: Arrêté Royal du 11 octobre 2000 fixant les critères et la procédure d’octroi des 

autorisations individuelles préalables à la construction de lignes directes, Arrêté Royal du 

20 décembre 2000 relatif aux conditions et à la procédure d’octroi des concessions 

domaniales pour la construction et l’exploitation d’installations de production d’électricité à 

partir de l’eau, des courants ou des vents, dans les espaces marins sur lesquels la Belgique 

peut exercer sa juridiction conformément au droit international de la mer und Arrêté Royal du 

12 mars 2002 relatif aux modalités de pose de câbles d’énergie électrique qui pénètrent dans 

la mer territoriale ou dans le territoire national ou qui sont installés ou utilisés dans le cadre de 

l’exploration du plateau continental, de l’exploitation des ressources minérales et autres 

ressources non vivantes ou de l’exploitation d’îles artificielles, d’installations ou d’ouvrages 

relevant de la juridiction belge, Arrêté royal relatif aux autorisations de fourniture d’électricité 

par des intermédiaires et aux règles de conduite applicables à ceux-ci und Arrêté royal du 

12 juin 2001 relatif aux conditions générales de fourniture de gaz naturel et aux conditions 

d’octroi des autorisations de fourniture de gaz naturel. 

 

FI: Sähkömarkkinalaki (Gesetz über den Elektrizitätsmarkt) (588/2013) und 

Maakaasumarkkinalaki (Gesetz über den Erdgasmarkt) (587/2017). 

 

LT: Gesetz über notwendige Maßnahmen zum Schutz vor den Gefahren, die von unsicheren 

Kernkraftwerken in Drittländern ausgehen, vom 20. April 2017, Nr. XIII-306 (letzte 

Änderung vom 19. Dezember 2019, Nr. XIII-2705). 
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PT: Gesetzesdekret 215-A/2012 und Gesetzesdekret 215-B/2012, 8. Oktober 2012 – 

Elektrizität. 

 

c) Brennstoffe, Gas, Rohöl oder Erdölerzeugnisse (ISIC Rev. 3.1 232, 40, 402; CPC 613, 62271, 

63297, 7131, 71310, 742, 7422, Teil von 88, 887 (außer Beratungsdienstleistungen)) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

FI: Untersagung der Kontrolle eines Terminals für Flüssiggas (liquefied gas, LNG) 

(einschließlich derjenigen Teile des LNG-Terminals, die zur Speicherung oder 

Wiederverdampfung von LNG genutzt werden) oder des Eigentums daran durch ausländische 

natürliche oder juristische Personen aus Gründen der Energieversorgungssicherheit. 

 

FR: Nur Unternehmen, bei denen 100 % des Kapitals vom französischen Staat, einer anderen 

öffentlichen Einrichtung oder von ENGIE gehalten werden, können aus Gründen der 

nationalen Energieversorgungssicherheit Eigentümer und Betreiber von Gasweiterleitungs- 

oder -verteilungssystemen sein. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

BE: Für Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Lagerhaltung von Gasen hinsichtlich der 

Formen juristischer Personen sowie der Behandlung öffentlicher oder privater Anbieter, 

denen Belgien ausschließliche Rechte übertragen hat. Für die Mengenspeicherung von Gas ist 

eine Niederlassung in der Europäischen Union erforderlich (Teil von CPC 742). 
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BG: Transport in Rohrfernleitungen, Speicherung und Lagerung von Erdöl und Erdgas, 

einschließlich Transitübertragung (CPC 71310, Teil von CPC 742). 

 

PT: Grenzüberschreitende Erbringung von Lagerdienstleistungen für in Rohrfernleitungen 

transportierte Brennstoffe (Erdgas). Überdies werden Konzessionen für die Übertragung, 

Verteilung und unterirdische Speicherung von Erdgas sowie für das LNG-Übernahme- , - Speicherungs- und Rückvergasungs-Terminal im Rahmen von Konzessionsverträgen 

infolge öffentlicher Ausschreibungen vergeben (CPC 7131, CPC 7422). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

BE: Der Transport von Erdgas und anderen Brennstoffen in Rohrfernleitungen ist 

genehmigungspflichtig. Eine Genehmigung kann lediglich einer natürlichen oder juristischen 

Person erteilt werden, die in einem Mitgliedstaat niedergelassen ist (Arrêté Royal vom 

14. Mai 2002, Artikel 3). 

 

Wird die Genehmigung von einem Unternehmen beantragt, so 

 

i) muss das Unternehmen im Einklang mit dem belgischen Recht, dem Recht eines 

anderen Mitgliedstaats oder dem Recht eines Drittlands niedergelassen sein, das sich 

dazu verpflichtet hat, einen Regulierungsrahmen aufrechtzuerhalten, der den 

gemeinsamen Anforderungen gemäß der Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen 

Parlaments und des Rates1 ähnelt, und 

 

                                                 
1 Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 über 

gemeinsame Vorschriften für den Erdgasbinnenmarkt und zur Aufhebung der 
Richtlinie 2003/55/EG (ABl. L 211 vom 14.8.2009, S. 94). 
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ii) muss das Unternehmen seinen Verwaltungssitz, seine Hauptniederlassung oder seinen 

Hauptsitz in einem Mitgliedstaat oder einem Drittland haben, das sich dazu verpflichtet 

hat, einen Regulierungsrahmen aufrechtzuerhalten, der den gemeinsamen 

Anforderungen gemäß der Richtlinie 2009/73/EG des Europäischen Parlaments und des 

Rates ähnelt, sofern die Tätigkeit dieser Niederlassung oder des Hauptsitzes eine echte 

und kontinuierliche Verbindung mit der Wirtschaft des betreffenden Landes hat 

(CPC 7131). 

 

BE: In der Regel ist die Lieferung von Erdgas an Kunden (sowohl Kunden als 

Verteilerunternehmen als auch Verbraucher, deren kombinierter Gesamtgasverbrauch aus 

allen Lieferstellen mindestens eine Million Kubikmeter pro Jahr erreicht), die in Belgien 

niedergelassen sind, an eine individuelle Genehmigung durch den Minister gebunden, es sei 

denn, der Lieferant ist ein Verteilerunternehmen mit eigenem Verteilungsnetz. Eine solche 

Genehmigung kann lediglich natürlichen oder juristischen Personen der Europäischen Union 

erteilt werden. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

CY: Grenzüberschreitende Erbringung von Speicherungs- und Lagerungsdienstleistungen für 

in Rohrfernleitungen transportierte Brennstoffe sowie Einzelhandel mit Heizöl und 

Flaschengas (außer im Versandhandel) (CPC 613, 62271, 63297, 7131, 742). 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

BE: Arrêté Royal du 14 mai 2002 relatif à l’autorisation de transport de produits gazeux et 

autres par canalisations und Loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et 

autres par canalisations (Artikel 8.2). 

 

BG: Energiegesetz. 

 

CY: Gesetz zur Regulierung des Elektrizitätsmarkts von 2003, Gesetz 122(I)/2003, in der 

geänderten Fassung, Gesetze zur Regulierung des Gasmarkts von 2004, Gesetz 183(I)/2004, 

in der geänderten Fassung, Gesetz über Erdöl (Pipelines), Kapitel 273, Gesetz über Erdöl, 

Kapitel 272, in der geänderten Fassung, und Gesetze zu den Spezifikationen für Erdöl und 

Brennstoffe von 2003, Gesetz 148(I)2003, in der geänderten Fassung. 

 

FI: Maakaasumarkkinalaki (Gesetz über den Erdgasmarkt) (587/2017). 

 

FR: Code de l’énergie. 

 

HU: Gesetz XVI von 1991 über Konzessionen. 

 

LT: Erdgasgesetz der Republik Litauen vom 10. Oktober 2000, Nr. VIII-1973. 

 

PT: Gesetzesdekret 230/2012 und Gesetzesdekret 231/2012, 26. Oktober 2012 – Erdgas, 

Gesetzesdekret 215-A/2012 und Gesetzesdekret 215-B/2012, 8. Oktober 2012 – Elektrizität 

und Gesetzesdekret 31/2006, 15. Februar 2006 – Rohöl/Erdölerzeugnisse. 
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d) Kernmaterial und -energie (ISIC Rev. 3.1 12, 23, 120, 1200, 233, 2330, 40, Teil von 4010, 

CPC 887) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

DE: Erzeugung, Verarbeitung oder Beförderung von Kernmaterial und Erzeugung oder 

Verteilung von Kernenergie. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf 

den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung: 

 

AT und FI: Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung oder Beförderung von Kernmaterial und 

Erzeugung oder Verteilung von Kernenergie. 

 

BE: Erzeugung, Verarbeitung oder Beförderung von Kernmaterial und Erzeugung oder 

Verteilung von Kernenergie. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen: 

 

HU und SE: Verarbeitung von Kernbrennstoffen und Erzeugung von Kernenergie. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 

 

BG: Verarbeitung spaltbarer und fusionsfähiger Stoffe oder der Stoffe, aus denen sie 

gewonnen werden, sowie Handel damit, Instandhaltung und Reparatur der Ausrüstungen und 

Systeme in Kernkraftwerken, Beförderung dieser Stoffe und der bei ihrer Bearbeitung 

entstehenden Abfälle, Verwendung ionisierender Strahlung und alle sonstigen 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Nutzung von Kernenergie für friedliche Zwecke 

(einschließlich Ingenieurs- und Beratungsdienstleistungen, Softwaredienstleistungen usw.). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

FR: Bei der Erzeugung, Verarbeitung, Verteilung oder Beförderung von Kernmaterial müssen 

die Verpflichtungen des Euratom-Abkommens eingehalten werden. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

AT: Bundesverfassungsgesetz für ein atomfreies Österreich, BGBl. I Nr. 149/1999. 
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BG: Gesetz zur sicheren Nutzung von Kernenergie. 

 

FI: Ydinenergialaki (Gesetz über Kernenergie) (990/1987). 

 

HU: Gesetz CXVI von 1996 über Kernenergie und Regierungserlass Nr. 72/2000 über 

Kernenergie. 

 

SE: Schwedisches Umweltgesetz (1998:808) und Gesetz über Kerntechnologietätigkeiten 

(1984:3). 
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Vorbehalt Nr. 22 – Sonstige Dienstleistungen a. n. g. 

 

Sektor: Sonstige Dienstleistungen a. n. g. 

 

Zuordnung nach Branche: CPC 9703, Teil von 612, Teil von 621, Teil von 625, Teil von 85990 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Lokale Präsenz 

 

Kapitel: Liberalisierung von Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

a) Bestattungswesen, Dienstleistungen von Krematorien und Bestattungsinstituten (CPC 9703) 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

FI: Dienstleistungen von Krematorien/Dienstleistungen im Zusammenhang mit der 

Verwaltung oder Instandhaltung von Friedhöfen und Gräbern können nur von staatlichen 

Stellen, Gemeinden, Kirchengemeinden, religiösen Gemeinschaften und gemeinnützigen 

Stiftungen oder Gesellschaften erbracht werden. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

DE: Nur juristische Personen des öffentlichen Rechts können einen Friedhof betreiben. 

Einrichtung und Betrieb von Friedhöfen und Dienstleistungen im Zusammenhang mit 

Bestattungen. 

 

PT: Für die Erbringung von Bestattungsdienstleistungen ist eine kommerzielle Präsenz 

erforderlich. Der technische Leiter von Unternehmen, die Bestattungsdienstleistungen 

erbringen, muss Staatsangehöriger eines Mitgliedstaats des EWR sein. 

 

SE: Monopol der Schwedischen Kirche bzw. der örtlichen Behörde auf Dienstleistungen von 

Krematorien und Bestattungsdienstleistungen. 

 

CY, SI: Bestattungswesen, Dienstleistungen von Krematorien und Bestattungsinstituten. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Hautaustoimilaki (Bestattungsgesetz) (457/2003). 

 

PT: Gesetzesdekret 10/2015 vom 16. Januar alterado p/ Lei 15/2018, 27 março. 

 

SE: Begravningslag (1990:1144) (Bestattungsgesetz) und Begravningsförordningen 

(1990:1147) (Bestattungsverordnung). 

 

 

b) Neue Dienstleistungen 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres 

Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane, Leistungsanforderungen; in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Inländerbehandlung, Lokale Präsenz: 

 

EU: Erbringung neuer Dienstleistungen, die nicht in der CPC eingereiht sind. 
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Anlage 10-B-2 

 

LISTE CHILES 

 

Sektor: Alle 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen) 

 Meistbegünstigung (Investitionen) 

 

Beschreibung: Investitionen 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die sich auf das Eigentum an oder die Kontrolle 

von Grundstücken im Umkreis von fünf Kilometern um die Küste 

beziehen, die für landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt werden. 

Solche Maßnahmen könnten die Anforderung beinhalten, dass die 

Mehrheit jeder Aktiengattung einer chilenischen juristischen Person, 

die ein solches Grundstück besitzen oder kontrollieren will, von 

chilenischen Personen oder von Personen gehalten wird, die sich 

mindestens 183 Tage pro Jahr in Chile aufhalten. 
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Bestehende Maßnahmen: Gesetzesdekret 1.939, Amtsblatt vom 10. November 1977, Regeln für 

den Erwerb, die Verwaltung und die Veräußerung staatseigener 

Vermögenswerte, Titel I (Decreto Ley 1.939, Diario Oficial, 

noviembre 10, 1977, Normas sobre adquisición, administración y 

disposición de bienes del Estado, Título I), 

 

Sektor: Alle 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen) 

 Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

(Investitionen) 

 

Beschreibung: Investitionen 

 

In Bezug auf die Übertragung von Anteilen oder Vermögenswerten an 

einem bestehenden Staatsunternehmen oder einer staatlichen 

Einrichtung oder der Verfügung darüber behält sich Chile das Recht 

vor, das Eigentum an diesen Anteilen oder Vermögenswerten sowie 

das Recht ausländischer Investoren oder ihrer Investitionen auf 

Kontrolle über ein dadurch gegründetes Staatsunternehmen oder die 

von diesen getätigten Investitionen zu verbieten oder zu beschränken. 

In Bezug auf eine solchen Übertragung oder Verfügung kann Chile 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Staatsangehörigkeit des 

höheren Managements und der Mitglieder des Leitungs- bzw. 

Kontrollorgans einführen oder aufrechterhalten. 
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„Staatsunternehmen“1 bezeichnet Unternehmen, die im Eigentum 

Chiles stehen oder durch Beteiligungen von Chile kontrolliert werden, 

einschließlich Unternehmen, die nach dem Zeitpunkt des 

Inkrafttretens dieses Abkommens ausschließlich zum Zweck des 

Verkaufs von Beteiligungen am Kapital oder den Vermögenswerten 

eines bestehenden Staatsunternehmens oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle oder der Verfügung darüber gegründet werden. 

 

Sektor: Alle 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Beschreibung: Investitionen und Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, mit denen einem Land im Rahmen eines geltenden 

oder einem vor dem Inkrafttreten dieses Abkommens unterzeichneten 

bilateralen oder multilateralen internationalen Abkommens eine 

unterschiedliche Behandlung gewährt wird. 

 

                                                 
1 Eine Liste der bestehenden Staatsunternehmen in Chile ist auf folgender Website zu finden: 

http://www.dipres.gob.cl. 
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Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, mit denen einem Land im Rahmen eines geltenden 

oder einem nach dem Inkrafttreten dieses Abkommens 

unterzeichneten internationalen Abkommens eine unterschiedliche 

Behandlung gewährt wird; dies gilt auch für folgende Bereiche: 

 

a) Luftfahrt, 

 

b) Fischerei oder 

 

c) Seerechtsangelegenheiten, einschließlich Bergung. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Kommunikationsdienstleistungen 

 

Teilsektor: Satellitenübertragung von digitalen Telekommunikationsdiensten 

 

Betroffene Verpflichtungen: Lokale Präsenz (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 

 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen im Zusammenhang mit 

dem grenzüberschreitenden Handel mit einseitigen 

Satellitenübertragungen von digitalen Telekommunikationsdiensten 

einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 
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Bestehende Maßnahmen: Gesetz 18.168, Amtsblatt vom 2. Oktober 1982, Allgemeines 

Telekommunikationsgesetz, Titel I, II, III, V und VI (Ley 18.168, 

Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, 

Títulos I, II, III, V y VI). 

 

Sektor: Kommunikationsdienstleistungen 

 

Teilsektor: Satellitenübertragung von digitalen Telekommunikationsdiensten 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen) 

 

Meistbegünstigung (Investitionen) 

 

Leistungsanforderungen (Investitionen) 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

(Investitionen) 

 

Beschreibung: Investitionen 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die die Investoren der anderen Vertragspartei oder 

deren Investitionen in die einseitige Satellitenübertragung von 

digitalen Telekommunikationsdiensten betreffen. 
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Bestehende Maßnahmen: Gesetz 18.168, Amtsblatt vom 2. Oktober 1982, Allgemeines 

Telekommunikationsgesetz, Titel I, II, III, V und VI (Ley 18.168, 

Diario Oficial, octubre 2, 1982, Ley General de Telecomunicaciones, 

Títulos I, II, III, V y VI). 

 

Sektor: Minderheiten betreffende Angelegenheiten 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Leistungsanforderungen (Investitionen) 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

(Investitionen) 

 

Lokale Präsenz (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 

 

Beschreibung: Investitionen und Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, mit denen gesellschaftlich oder wirtschaftlich 

benachteiligten Gruppen Rechte oder Vorrechte eingeräumt werden. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Indigene Bevölkerungsgruppen betreffende Angelegenheiten 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Leistungsanforderungen (Investitionen) 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

(Investitionen) 

 

Lokale Präsenz (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 

 

Beschreibung: Investitionen und Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, mit denen indigenen Bevölkerungsgruppen Rechte 

oder Vorrechte eingeräumt werden. 

 

 

Bestehende Maßnahmen: 
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Sektor: Bildung 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Leistungsanforderungen (Investitionen) 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

(Investitionen) 

 

Lokale Präsenz (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 

 

Beschreibung: Investitionen und Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die Folgendes betreffen: 

 

a) Investoren und Investitionen von Investoren der anderen 

Vertragspartei in Bildung und 

 

b) natürliche Personen, die Dienstleistungen im Bereich Bildung in 

Chile erbringen. 
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Unter Buchstabe b fallen Lehrkräfte und Hilfskräfte, die 

Bildungsdienstleistungen in Vorschulen, Kindergärten, 

Sonderschulen, Grundschulen, Sekundarschulen bzw. weiterführenden 

Schulen, Berufsschulen, Fachschulen oder Hochschulen erbringen, 

sowie alle anderen Personen, die Dienstleistungen im Zusammenhang 

mit Bildung erbringen, einschließlich Träger von 

Bildungseinrichtungen jeglicher Art, Schulen, Lyzeen, Akademien, 

Ausbildungszentren, Berufs- und Fachschulen oder Universitäten. 

 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für Investoren und Investitionen von 

Investoren der anderen Vertragspartei in Kindergärten, Vorschulen, 

Grundschulen oder private Sekundarschulen, die keine öffentlichen 

Mittel erhalten, oder für die Erbringung von Dienstleistungen im 

Zusammenhang mit dem Erlernen von Fremdsprachen, der 

betrieblichen, unternehmerischen und gewerblichen Ausbildung und 

der Weiterqualifizierung, einschließlich Beratungsdienstleistungen in 

Bezug auf technische Unterstützung, Beratung, Lehrpläne und 

Programmentwicklung im Bildungsbereich. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Öffentliche Finanzen 

 

Teilsektor: 
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Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen) 

 

Beschreibung: Investitionen 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen im Zusammenhang mit 

dem Erwerb und dem Verkauf von Schuldverschreibungen, 

Staatsanleihen oder anderen von der chilenischen Zentralbank (Banco 

Central de Chile) oder der chilenischen Regierung begebenen 

Schuldtiteln oder der Verfügung darüber durch Staatsangehörige der 

anderen Vertragspartei einzuführen oder aufrechtzuerhalten. Dieser 

Eintrag soll nicht die Rechte der in Chile niedergelassenen 

Finanzinstitute (Banken) der anderen Vertragspartei berühren, solche 

Titel zu erwerben, zu verkaufen oder darüber zu verfügen, wenn dies 

für die Zwecke der gesetzlichen Kapitalanforderungen erforderlich ist. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Fischerei 

 

Teilsektor: Fischereibezogene Tätigkeiten 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 
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Beschreibung: Investitionen und Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, ausländische Fischereitätigkeiten, 

einschließlich der Anlandung von Fisch, der Erstanlandung von auf 

See verarbeitetem Fisch und des Zugangs zu chilenischen Häfen 

(Hafenprivilegien), zu kontrollieren. 

 

Chile behält sich das Recht vor, die Nutzung von Stränden, von an 

Strände angrenzenden Flächen (terrenos de playas), Wassersäulen 

(porciones de agua) und Meeresgrund (fondos marinos) für die 

Erteilung von Meereskonzessionen zu kontrollieren. Zur Klarstellung 

sei angemerkt, dass der Begriff „Meereskonzessionen“ nicht für die 

Aquakultur gilt. 

 

Bestehende Maßnahmen: Gesetzesdekret 2.222, Amtsblatt vom 31. Mai 1978, 

Schifffahrtsgesetz, Titel I, II, III, IV und V (Decreto Ley 2.222, Diario 

Oficial, mayo 31, 1978, Ley de Navegación, Títulos I, II, III, IV y V), 

 

Verordnung mit Gesetzeskraft 340, Amtsblatt vom 6. April 1960, über 

Meereskonzessionen (D.F.L. 340, Diario Oficial, abril 6, 1960, sobre 

Concesiones Marítimas), 
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Oberstes Dekret 660, Amtsblatt vom 28. November 1988, Gesetz über 

Meereskonzessionen (Decreto Supremo 660, Diario Oficial, 

noviembre 28, 1988, Reglamento de Concesiones Marítimas), 

 

Oberstes Dekret 123 des Ministeriums für Wirtschaft, Entwicklung 

und Wiederaufbau, Vizeministerium für Fischerei, Amtsblatt vom 

23. August 2004, über die Nutzung von Häfen (Decreto Supremo 123 

del Ministerio de Economía, Fomento y Reconstrucción, Subsecretaría 

de Pesca, Diario Oficial, agosto 23, 2004, Sobre Uso de Puertos). 

 

Sektor: Kunstgewerbe und Kulturwirtschaft 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Beschreibung: Investitionen und Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, mit denen Ländern im Rahmen bestehender oder 

künftiger bilateraler oder multilateraler internationaler Abkommen, 

z. B. Abkommen über die Zusammenarbeit im audiovisuellen Bereich, 

eine unterschiedliche Behandlung in Bezug auf die Kunst und 

Kulturwirtschaft gewährt wird. 
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Zur Klarstellung sei angemerkt, dass staatliche 

Subventionsprogramme zur Förderung kultureller Aktivitäten nicht 

den Beschränkungen oder Verpflichtungen dieses Abkommens 

unterliegen. 

 

Für die Zwecke dieses Eintrags umfasst der Ausdruck „Kunst und 

Kulturwirtschaft“ Folgendes: 

 

a) Bücher, Zeitschriften, regelmäßig erscheinende 

Veröffentlichungen oder gedruckte oder elektronische 

Zeitungen, ohne Druck und Schriftsetzen, 

 

b) Film- oder Videoaufnahmen, 

 

c) Musikaufnahmen im Audio- oder Videoformat, 

 

d) gedruckte oder maschinenlesbare Partituren, 

 

e) bildende Kunst, künstlerische Fotografie und neue Medien, 

 

f) darstellende Künste, einschließlich Theater, Tanz und 

Zirkuskunst, und 

 

g) Mediendienste oder Multimedia. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Unterhaltung und Rundfunk 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Leistungsanforderungen (Investitionen) 

 

Beschreibung: Investitionen und Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, die Folgendes betreffen: 

 

a) Organisation und Präsentation von Konzerten und 

musikalischen Darbietungen in Chile oder 
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b) Hörfunksendungen, die sich an die breite Öffentlichkeit richten, 

sowie alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Hörfunk, 

Fernsehen und Kabelfernsehen, Satellitenprogrammdienste und 

Rundfunknetze. 

 

Ungeachtet des Vorstehenden gewährt Chile Personen und Investoren 

der anderen Vertragspartei sowie deren Investitionen eine 

Behandlung, die nicht weniger günstig ist als die, die seinen eigenen 

Personen und Investoren sowie deren Investoren gewährt wird. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Leistungsanforderungen (Investitionen) 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

(Investitionen) 

 

Lokale Präsenz (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 
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Beschreibung: Investitionen und Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, im Zusammenhang mit der 

Erbringung von Strafverfolgungs- und Strafvollzugsdienstleistungen 

sowie der folgenden Dienstleistungen Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, sofern es sich um Dienstleistungen im Bereich 

Soziales handelt, die aus Gründen des öffentlichen Interesses 

eingerichtet wurden oder erbracht werden: Einkommenssicherheit 

oder -versicherung, soziale Sicherheit oder Sozialversicherung, 

sonstige Sozialleistungen, Bildung, öffentliche Berufsausbildung, 

Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Dienstleistungen im Bereich Umwelt 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 

 

Meistbegünstigung (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 

 

Lokale Präsenz (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, mit denen die Vorschrift auferlegt wird, dass die 

Gewinnung und Verteilung von Trinkwasser, die Sammlung und 

Entsorgung von Abwasser und Abwasserdienstleistungen wie 

Kanalisation, Abfallentsorgung und Abwasserbehandlung nur von 

juristischen Personen erbracht werden dürfen, die nach chilenischem 

Recht gegründet wurden oder den Anforderungen des chilenischen 

Rechts genügen. 

 

Dieser Eintrag gilt nicht für Beratungsdienstleistungen, die von 

solchen juristischen Personen in Anspruch genommen werden. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Bauleistungen 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 

 

Lokale Präsenz (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 
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Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

Erbringung von Bauleistungen durch ausländische juristische 

Personen einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

 

Solche Maßnahmen können Erfordernisse in Bezug auf Wohnsitz, 

Registrierung oder andere Formen der lokalen Präsenz umfassen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Verkehr 

 

Teilsektor: Internationaler Straßenverkehr 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Meistbegünstigung (Investitionen und Grenzüberschreitender 

Dienstleistungshandel) 

 

Lokale Präsenz (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 
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Beschreibung: Investitionen und Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, im Bereich der Güter- oder 

Personenbeförderung im internationalen Straßenverkehr in 

Grenzregionen Maßnahmen einzuführen oder aufrechtzuerhalten. 

 

Darüber hinaus behält sich Chile das Recht vor, für die Beförderung 

im internationalen Straßenverkehr von Chile aus die folgenden 

Beschränkungen einzuführen oder aufrechtzuerhalten: 

 

a) Beim Dienstleister muss es sich um eine chilenische natürliche 

oder juristische Person handeln, 

 

b) der Dienstleister muss über einen tatsächlichen und nicht nur 

zum Schein bestehenden Sitz in Chile verfügen und 

 

c) im Fall von juristischen Personen muss der Dienstleister 

rechtmäßig in Chile errichtet worden sein, mehr als 50 % seines 

Stammkapitals müssen im Besitz chilenischer Staatsangehöriger 

sein und die wirksame Kontrolle muss ebenfalls in der Hand 

chilenischer Staatsangehöriger liegen. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

Sektor: Verkehrsdienstleistungen 

 

Teilsektor: Straßenverkehrsdienstleistungen 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung (Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel) 

 

Beschreibung: Grenzüberschreitender Dienstleistungshandel 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, nach denen es nur chilenischen natürlichen oder 

juristischen Personen gestattet ist, Personen oder Waren auf dem 

Landweg innerhalb des Gebiets Chiles zu befördern (Kabotage). Die 

von den Unternehmen zu diesem Zweck genutzten Fahrzeuge müssen 

in Chile zugelassen sein. 

 

 

________________ 
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ANHANG 10-C 

 

 

MARKTZUGANGSVERPFLICHTUNGEN 

 

Kopfvermerke 

 

1. In den Listen der Vertragsparteien in den Anhängen 10-C-1 und 10-C-2 sind die 

Marktzugangsverpflichtungen enthalten, die eine Vertragspartei gemäß Artikel 10.5 bzw. 11.7 

eingeht, sowie die Vorbehalte, die von der Vertragspartei gemäß Artikel 10.11 bzw. 11.8 in Bezug 

auf bestehende oder restriktivere oder neue Maßnahmen angebracht wurden, die nicht mit den 

Verpflichtungen im Einklang stehen, die sich aus diesen Artikeln ergeben: 

 

2. Für die Zwecke dieses Anhangs bezeichnet der Ausdruck „ISIC“ die Internationale 

Systematik der Wirtschaftszweige (International Standard Industrial Classification of all Economic 

Activities) in der vom Statistischen Amt der Vereinten Nationen, Statistical Papers, Series M, 

No. 4, ISIC Rev 3.1, 2002, veröffentlichten Fassung. 

 

3. Die Wirtschaftstätigkeiten in Sektoren oder Teilsektoren, die Gegenstand der Kapitel 10 und 

11 und nicht in den Listen aufgeführt sind, fallen nicht unter die in Absatz 1 genannten 

Marktzugangsverpflichtungen. 

 

4. Die Listen der Vertragsparteien lassen die Rechte und Pflichten der Vertragsparteien im 

Rahmen des GATS unberührt. 
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5. Jeder Eintrag in den Listen besteht aus den folgenden Rubriken: 

 

a) der Rubrik „Sektor“, die den Sektor, für den der Eintrag vorgenommen wird, allgemein 

bezeichnet, 

 

b) der Rubrik „Teilsektor“, die den spezifischen Sektor oder Wirtschaftszweig gemäß der CPC 

bzw. der ISIC bezeichnet, in dem Verpflichtungen eingegangen werden, und 

 

c) der Rubrik „Beschränkungen des Marktzugangs“, die die geltenden Beschränkungen 

bezeichnet, einschließlich der Möglichkeit, bestehende Maßnahmen beizubehalten, wenn dies 

so festgelegt ist, oder neue oder restriktivere Maßnahmen zu ergreifen, wenn der 

Marktzugang ungebunden ist, die den in Artikel 10.5 bzw. Artikel 11.7 festgelegten 

Verpflichtungen nicht entsprechen. 

 

6. Ein Vorbehalt, der auf der Ebene der Europäischen Union angebracht wird, gilt für eine 

Maßnahme der Europäischen Union, für eine Maßnahme eines Mitgliedstaats auf zentraler Ebene 

oder für eine Maßnahme einer Regierung innerhalb eines Mitgliedstaats, es sei denn, durch den 

Vorbehalt wird ein Mitgliedstaat ausgeschlossen. Eine Verpflichtung oder ein Vorbehalt, die bzw. 

der von einem Mitgliedstaat eingegangen oder angebracht wird, gilt für die Maßnahme einer 

Regierung auf zentraler, regionaler oder lokaler Ebene innerhalb dieses Mitgliedstaats. Für die 

Zwecke der Vorbehalte Belgiens deckt die zentrale Zuständigkeitsebene die Föderalregierung und 

die Regierungen der Regionen und der Gemeinschaften ab, da jede von ihnen gleichwertige 

Legislativbefugnisse besitzt. Für die Zwecke der von der Europäischen Union und ihren 

Mitgliedstaaten geltend gemachten Vorbehalte bezeichnet die regionale Zuständigkeitsebene in 

Finnland die Åland-Inseln. Ein Vorbehalt auf Ebene Chiles gilt für eine Maßnahme der 

Zentralregierung oder einer lokalen Gebietskörperschaft. 
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7. Dies Listen der Vertragsparteien umfassen nur Beschränkungen des Marktzugangs, die 

diskriminierungsfrei sind. Diskriminierende Maßnahmen und Anforderungen sind in den 

Anhängen 10-A und 10-B aufgeführt. 

 

8. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass diskriminierungsfreie Maßnahmen keine Beschränkung 

des Marktzugangs im Sinne des Artikels 10.5 bzw. Artikel 11.7 darstellen; dies gilt für 

Maßnahmen, 

 

a) die zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs die Trennung des Eigentums an der 

Infrastruktur vom Eigentum an den mithilfe dieser Infrastruktur bereitgestellten Waren oder 

Dienstleistungen vorschreiben, beispielsweise in den Bereichen Energie, Verkehr und 

Telekommunikation, 

 

b) die zur Gewährleistung eines fairen Wettbewerbs eine Beschränkung der 

Eigentumskonzentration vorsehen, 

 

c) mit denen die Erhaltung und der Schutz der natürlichen Ressourcen und der Umwelt 

sichergestellt werden sollen, darunter Beschränkungen der Verfügbarkeit, der Zahl und des 

Umfangs erteilter Konzessionen und die Verhängung von Moratorien oder Verboten, 

 

d) die eine Beschränkung der Zahl der erteilten Genehmigungen aufgrund technischer oder 

physischer Sachzwänge wie Spektren und Frequenzen im Bereich Telekommunikation 

umfassen oder 

 

e) die vorsehen, dass ein bestimmter Prozentsatz der Anteilseigner, Eigentümer, Gesellschafter 

oder Personen mit Leitungs- beziehungsweise Kontrollfunktionen eines Unternehmens eine 

bestimmte Qualifikation aufweisen oder einen bestimmten Beruf wie den des Rechtsanwalts 

oder des Wirtschaftsprüfers ausüben muss. 
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9. Die nachstehende Liste der Vorbehalte beinhaltet keine Maßnahmen in Bezug auf 

Qualifikationserfordernisse und -verfahren, technische Normen und Zulassungserfordernisse 

und -verfahren, sofern sie keine Beschränkungen im Sinne von Artikel 10.5 bzw. Artikel 11.7 

darstellen. Dabei kann es sich insbesondere um folgende Maßnahmen handeln: Lizenzpflicht, 

Universaldienstverpflichtungen, Pflicht zur Anerkennung von Befähigungsnachweisen in 

regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen, einschließlich Sprachprüfungen, 

Erfordernis der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Berufsstand, wie die Verpflichtung zur 

Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation, Verpflichtung, über einen für Dienstleistungen 

bereitstehenden Vertreter vor Ort oder über eine Anschrift vor Ort zu verfügen, oder jegliche andere 

diskriminierungsfreie Anforderungen, wonach bestimmte Tätigkeiten in Schutzzonen 

oder -gebieten nicht ausgeübt werden dürfen. Diese Maßnahmen gelten weiterhin, auch wenn sie 

nicht in diesem Anhang aufgeführt sind. 

 

10. Die Behandlung, welche juristischen Personen gewährt wird, die von Investoren einer 

Vertragspartei nach dem Recht der anderen Vertragspartei (einschließlich, im Falle der 

Europäischen Union, nach dem Recht eines Mitgliedstaats) gegründet wurden und die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in dieser anderen 

Vertragspartei haben, berührt nicht die Bedingungen oder Verpflichtungen nach Kapitel 10, die 

diesen juristischen Personen bei ihrer Gründung in dieser anderen Vertragspartei auferlegt worden 

sein können und die weiterhin gelten. 

 

11. Die Listen der Vertragsparteien gelten nur für die Gebiete der Vertragsparteien gemäß 

Artikel 33.8 und sind nur im Rahmen der Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen Union 

und ihren Mitgliedstaaten und Chile relevant. Sie berühren nicht die Rechte und Pflichten der 

Mitgliedstaaten im Rahmen des Rechts der Europäischen Union. 
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12. In der Liste der Europäischen Union werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

EU Europäische Union, einschließlich all ihrer Mitgliedstaaten 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 

 

BG Bulgarien 

 

CY Zypern 

 

CZ Tschechien 

 

DE Deutschland 

 

DK Dänemark 

 

EE Estland 

 

EL Griechenland 

 

ES Spanien 

 

FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

HR Kroatien 
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HU Ungarn 

 

IE Irland 

 

IT Italien 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 

 

LV Lettland 

 

MT Malta 

 

NL Niederlande 

 

PL Polen 

 

PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SE Schweden 

 

SI Slowenien 

 

SK Slowakei 

 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum 
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Anlage 10-C-1 

 

LISTE DER EUROPÄISCHEN UNION 

 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

III-EU-1 – Alle Sektoren  

a) Kommerzielle Präsenz  

 In Bezug auf Investitionen: 

EU: Dienstleistungen, die auf nationaler oder lokaler Ebene 
als Dienstleistungen der Daseinsvorsorge angesehen 
werden, können öffentlichen Monopolen oder privaten 
Betreibern gewährten ausschließlichen Rechten unterliegen. 

Dienstleistungen der Daseinsvorsorge bestehen z. B. in 
folgenden Sektoren: verwandte wissenschaftliche und 
technische Beratung, Forschungs- und 
Entwicklungsdienstleistungen (FuE-Dienstleistungen)
 in den Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften, 
technische Prüf- und Analysedienstleistungen, 
Dienstleistungen im Bereich Umwelt, Dienstleistungen im 
Bereich Gesundheit, Verkehrsdienstleistungen und 
Hilfsdienstleistungen für alle Verkehrsarten. 
Ausschließliche Rechte für solche Dienstleistungen werden 
häufig, vorbehaltlich bestimmter Versorgungspflichten, 
privaten Betreibern gewährt, z. B. Betreibern mit 
Konzessionen öffentlicher Stellen. Da Dienstleistungen der 
Daseinsvorsorge häufig auch auf subzentraler Ebene 
bestehen, ist eine detaillierte und erschöpfende 
sektorspezifische Auflistung praktisch nicht möglich. Dieser 
Vorbehalt gilt nicht für 
Telekommunikationsdienstleistungen und Computer- und 
verwandte Dienstleistungen. 

HU: Die Niederlassung sollte in Form einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung, einer Aktiengesellschaft oder einer 
Repräsentanz erfolgen. Der Erstzugang in Form einer 
Zweigniederlassung ist nur bei Finanzdienstleistungen 
zulässig. 

IT: Ungebunden für den Erwerb von Kapitalbeteiligungen 
an Unternehmen, die in den Bereichen Verteidigung und 
nationale Sicherheit tätig sind. Der Erwerb von 
strategischen Aktiva in den Bereichen 
Verkehrsdienstleistungen, Telekommunikation und Energie 
kann von einer Genehmigung des Vorsitzes des Ministerrats 
abhängig gemacht werden. 
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LT: Ungebunden für Unternehmen, Sektoren, Zonen, 
Vermögenswerte und Einrichtungen von strategischer 
Bedeutung für die nationale Sicherheit. 
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b) Erwerb von Immobilien In Bezug auf Investitionen: 

EU, mit Ausnahme von HU: Keine. 

HU: Ungebunden für den Erwerb staatseigener Immobilien. 

c) Waffen, Munition und 
Kriegsmaterial 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für die Herstellung oder den Vertrieb von 
Waffen, Munition und Kriegsmaterial sowie den Handel 
damit. Kriegsmaterial ist auf Produkte beschränkt, die 
ausschließlich für militärische Zwecke im Zusammenhang 
mit Kriegsführung oder Verteidigungsaktivitäten bestimmt 
sind und hergestellt werden. 
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III-EU-2 – Freiberufliche 
Dienstleistungen (alle Berufe mit 
Ausnahme der 
gesundheitsbezogenen) 

 

a) Juristische Dienstleistungen 
(Teil von CPC 861), 
einschließlich Dienstleistungen 
von Patentanwälten 

Zur Klarstellung: Im Einklang mit 
den Kopfvermerken, insbesondere 
Kopfvermerk 9, können die 
Anforderungen für die Registrierung 
bei einer Anwaltskammer das 
Erfordernis beinhalten, dass die um 
die Registrierung nachsuchende 
Person ein Studium der 
Rechtswissenschaften im 
Aufnahmestaat abgeschlossen hat 
oder eine gleichwertige 
Qualifikation nachweist oder ein 
Referendariat unter Aufsicht eines 
zugelassenen Anwalts absolviert hat 
oder über eine Kanzlei oder eine 
Postanschrift im 
Zuständigkeitsbereich der 
betreffenden Anwaltskammer 
verfügt. 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von SE: Ungebunden für die Erbringung 
von Rechtsberatungs- und Rechtsvollzugs- , 
Dokumentations- und Zertifizierungsdienstleistungen durch 
Angehörige von Rechtsberufen, die mit öffentlichen 
Aufgaben betraut sind, wie Notare, „huissiers de justice“ 
oder andere „officiers publics et ministériels“, sowie in 
Bezug auf Dienstleistungen von Gerichtsvollziehern, die 
durch einen offiziellen Akt der Regierung bestellt werden 
(Teil von CPC 861, Teil von 87902). 

SE: Keine. 

EU: In jedem Mitgliedstaat bestehen spezifische 
diskriminierungsfreie Auflagen hinsichtlich der Rechtsform 
(im Interesse der Transparenz sind nachstehend einige 
Beispiele aufgeführt). 

BE: Für das Auftreten als Rechtsanwalt vor dem „Cour de 
cassation“ in nicht strafrechtlichen Verfahren werden 
Quoten angewandt. 

FR: Die Vertretung vor dem „Cour de Cassation“ und dem 
„Conseil d'Etat“ ist an Quoten gebunden. Für voll 
zugelassene Rechtsanwälte gilt, dass für das Unternehmen 
eine der folgenden, nach französischem Recht 
diskriminierungsfrei zulässigen Rechtsformen gewählt 
werden muss: SCP (société civile professionnelle), SEL 
(société d'exercice libéral), SEP (société en participation), 
SARL (société à responsabilité limitée), SAS (société par 
actions simplifiée), SA (société anonyme), SPE (société 
pluriprofessionnelle d'exercice) sowie unter bestimmten 
Voraussetzungen „association“. 
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Einige Mitgliedstaaten können 
natürlichen Personen, die bestimmte 
Positionen in einer Anwaltskanzlei, 
einem Unternehmen oder einer 
Gesellschaft innehaben, oder für 
Anteilseigener vorschreiben, dass sie 
das Recht haben müssen, im Recht 
des Aufnahmestaats zu praktizieren. 

In einer auf dem Gebiet des französischen Rechts oder des 
Rechts der Europäischen Union tätigen Anwaltskanzlei 
können die Beteiligungen und die Stimmrechte 
quantitativen Beschränkungen im Zusammenhang mit der 
beruflichen Tätigkeit der Partner unterliegen. 

SI: Die kommerzielle Präsenz von Anwälten, die von der 
slowenischen Anwaltskammer bestellt wurden, ist nur 
zulässig in Form eines Einzelunternehmens, einer 
Anwaltskanzlei mit beschränkter Haftung 
(Personengesellschaft) oder einer Anwaltskanzlei mit 
unbeschränkter Haftung (Personengesellschaft). Die 
Tätigkeiten einer Anwaltskanzlei sind auf die Ausübung des 
Rechtsanwaltsberufs begrenzt. Nur Rechtsanwälte können 
Partner einer Anwaltskanzlei sein. 

b) Patentanwälte (patent agents, 
industrial property agents, 
intellectual property attorneys) 
(Teil von CPC 879, 861, 8613) 

In Bezug auf Investitionen: 

EU, mit Ausnahme von FR: Keine. 

FR: Erbringung nur durch die Rechtsform SCP (société 
civile professionnelle), SEL (société d'exercice libéral) oder 
unter bestimmten Bedingungen jede andere Rechtsform.  
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c) Dienstleistungen von 
Rechnungslegern und 
Buchhaltern (CPC 8621 
ausgenommen Dienstleistungen 
von Wirtschaftsprüfern, 86213, 
86219 und 86220)  

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von FR und HU: Keine. 

 In Bezug auf Investitionen: 

FR: Erbringung durch jede Rechtsform mit Ausnahme von 
SNC (Société en nom collectif) und SCS (Société en 
commandite simple). Besondere Bedingungen gelten für 
SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de 
gestion et comptabilité) und SPE (Société pluri-
professionnelle d'exercice). (CPC 86213, 86219, 86220). 

 In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

HU: Ungebunden für grenzüberschreitende Tätigkeiten im 
Rahmen von Dienstleistungen von Rechnungslegern und 
Buchhaltern. 
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d) Dienstleistungen von 
Wirtschaftsprüfern (CPC 86211 
und 86212 ausgenommen 
Dienstleistungen von 
Rechnungslegern) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

 EU, mit Ausnahme von DE, EE, BG, FR, HU, PL und PT: 
Keine. 

EE: Es gelten diskriminierungsfreie Anforderungen an die 
Rechtsform. 

In Bezug auf Investitionen: 

BG: Es gelten diskriminierungsfreie Anforderungen an die 
Rechtsform. 

FR: Erbringung durch jede Rechtsform mit Ausnahme 
derjenigen, deren Gesellschafter als Kaufleute 
(„commerçants“) gelten, wie SNC (Société en nom 
collectif) und SCS (Société en commandite simple). 

PL: Es gelten Anforderungen an die Rechtsform. 

 In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

DE: Wirtschaftsprüfungsgesellschaften dürfen nur 
Rechtsformen annehmen, die im EWR zulässig sind. Offene 
Handelsgesellschaften und Kommanditgesellschaften 
können als Wirtschaftsprüfungsgesellschaften anerkannt 
werden, wenn sie wegen ihrer Treuhandtätigkeiten als 
Handelspartnerschaften im Handelsregister eingetragen 
sind. 

HU und PT: Ungebunden für die grenzüberschreitende 
Erbringung von Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern. 
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e) Dienstleistungen von 
Steuerberatern (CPC 863, 
umfasst keine Rechtsberatungs- 
und 
Rechtsvertretungsdienstleistung
en in Steuerangelegenheiten, die 
unter juristische 
Dienstleistungen fallen) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von DE, FR und PL: Keine. 

DE, PL: Es gelten Anforderungen an die Rechtsform. 

 In Bezug auf Investitionen: 

FR: Erbringung durch jede Rechtsform mit Ausnahme von 
SNC (Société en nom collectif) und SCS (Société en 
commandite simple). Besondere Bedingungen gelten für 
SEL (sociétés d'exercice libéral), AGC (Association de 
gestion et comptabilité) und SPE (Société pluri-
professionnelle d'exercice). 

f) Dienstleistungen von 
Architekten und Städteplanern, 
Ingenieurdienstleistungen und 
integrierte 
Ingenieurdienstleistungen 
(CPC 8671, 8672, 8673, 8674) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von FR und HR: Keine. 

In Bezug auf Investitionen: 

FR: Architekten müssen sich in Frankreich für die 
Erbringung ihrer Dienstleistungen diskriminierungsfrei in 
einer der folgenden Rechtsformen niederlassen: SA und 
SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée), EURL 
(Entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée), SCP (en 
commandite par actions), SCOP (Société coopérative et 
participative), SELARL (société d'exercice libéral à 
responsabilité limitée), SELAFA (société d'exercice libéral 
à forme anonyme), SELAS (société d'exercice libéral) oder 
SAS (Société par actions simplifiée) bzw. als Selbstständige 
oder Partner in einem Architekturbüro (CPC 8671). 

 In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

HR: Ungebunden für die grenzüberschreitende Erbringung 
von Dienstleistungen von Städteplanern. 
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III-EU-3 – Freiberufliche 
Dienstleistungen – 
Gesundheitsbezogen und 
Einzelhandel mit 
pharmazeutischen Erzeugnissen 

 

a) Dienstleistungen von Ärzten und 
Zahnärzten und 
Dienstleistungen von 
Hebammen, 
Krankenpflegepersonal, 
Physiotherapeuten, Psychologen 
und Sanitätern (CPC 85201, 
9312, 9319) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von AT, BE, BG, CZ, DE, FI und MT: 
Keine. 

CZ und MT: Ungebunden für die Erbringung sämtlicher 
gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen – ob 
öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich 
Dienstleistungen von Fachkräften wie Ärzten, Zahnärzten, 
Hebammen, Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, 
Sanitätern, Psychologen sowie sonstige damit 
zusammenhängende Dienstleistungen (CPC 9312, Teil von 
9319). 

FI: Ungebunden für die Erbringung sämtlicher 
gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen – ob 
öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich 
Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten, 
Dienstleistungen von Hebammen, Physiotherapeuten und 
Sanitätern sowie Dienstleistungen von Psychologen, mit 
Ausnahme von Dienstleistungen von 
Krankenpflegepersonal (CPC 9312, 93191). 

BG: Ungebunden für die Erbringung sämtlicher 
gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen – ob 
öffentlich oder privat finanziert –, einschließlich 
Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten, 
Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, Hebammen, 
Physiotherapeuten und Sanitätern sowie Dienstleistungen 
von Psychologen (CPC 9312, Teil von 9319). 
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 In Bezug auf Investitionen: 

AT: Für die Rechtsform können bestimmte 
diskriminierungsfreie Anforderungen gelten (CPC 9312, 
Teil von 9319). Die Zusammenarbeit von Ärzten zum 
Zweck der ambulanten öffentlichen Gesundheitsversorgung 
in sogenannten Gruppenpraxen kann nur in der Rechtsform 
einer Offenen Gesellschaft (OG) oder einer Gesellschaft mit 
beschränkter Haftung (GmbH) erfolgen. Nur Ärzte dürfen 
als Gesellschafter einer solchen Gruppenpraxis angehören. 
Sie müssen zur selbstständigen Berufsausübung als Arzt 
berechtigt sein, bei der Österreichischen Ärztekammer 
registriert sein und in der Praxis maßgeblich den Arztberuf 
ausüben. Andere natürliche oder juristische Personen dürfen 
der Gruppenpraxis nicht als Gesellschafter angehören und 
daher nicht am Umsatz oder Gewinn beteiligt werden (Teil 
von CPC 9312). 

DE: Für die Eintragung in das Berufsregister können 
geografische Grenzen auferlegt sein, die für 
Staatsangehörige und Nichtstaatsangehörige gleichermaßen 
gelten. Es können diskriminierungsfreie Beschränkungen 
der Rechtsform zur Erbringung dieser Dienstleistungen 
gelten (§ 95 SGB V). Für Ärzte (einschließlich Psychologen 
und Psychotherapeuten) können für die Eintragung 
quantitative Beschränkungen aufgrund der regionalen 
Verteilung der Ärzte gelten. Die Eintragung ist nur für Ärzte 
erforderlich, die eine Zulassung zur gesetzlichen 
Krankenversicherung beantragen wollen. 

 In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

BE: Ungebunden für die grenzüberschreitende Erbringung 
sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher 
Dienstleistungen – ob öffentlich oder privat finanziert –, 
einschließlich Dienstleistungen von Ärzten, Zahnärzten und 
Hebammen sowie Dienstleistungen von 
Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Psychologen 
und Sanitätern (Teil von CPC 85201, 9312, Teil von 
93191). 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 17 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

b) Tierärztliche Dienstleistungen 
(CPC 932) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BE, BG, DE, DK, ES, FR, IE, HU, 
LV, NL und SK: Keine. 

DE: Eine telemedizinische Betreuung darf nur im Kontext 
einer Erstbehandlung stattfinden, bei der ein Tierarzt 
physisch präsent gewesen sein muss. 

DE, DK, ES, LV, NL und SK: Tierärztliche 
Dienstleistungen dürfen nur von natürlichen Personen 
erbracht werden. 

IE: Tierärztliche Dienstleistungen dürfen nur von 
natürlichen Personen oder Personengesellschaften erbracht 
werden. 

HU: Die Zulassung wird nur nach einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung erteilt. Wichtigste Kriterien: 

Situation auf dem Arbeitsmarkt im betreffenden Sektor. 

 In Bezug auf Investitionen: 

FR: Ein Unternehmen, das tierärztliche Dienstleistungen 
erbringt, muss eine der folgenden Rechtsformen haben: SEP 
(société en participation), SCP (société civile 
professionnelle) und SEL (société d'exercice liberal). 

 In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

BE, BG und LV: Ungebunden für die grenzüberschreitende 
Erbringung von tierärztlichen Dienstleistungen.  
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c) Einzelhandel mit 
pharmazeutischen, 
medizinischen und 
orthopädischen Artikeln und 
sonstige Dienstleistungen von 
Apothekern (CPC 63211) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BG, LT: Der Einzelhandel mit 
Arzneimitteln und bestimmten medizinischen Artikeln ist 
nur einer Apotheke gestattet. Der Versandhandel mit 
Arzneimitteln ist verboten, ausgenommen sind nicht 
verschreibungspflichtige Arzneimittel. 

EE: Der Einzelhandel mit Arzneimitteln und bestimmten 
medizinischen Artikeln ist nur einer Apotheke gestattet. Der 
Versandhandel mit medizinischen Artikeln sowie die 
Zustellung von im Internet bestellten medizinischen 
Artikeln per Post oder Kurierdienst sind verboten. Die 
Zulassung wird nur nach wirtschaftlicher Bedarfsprüfung 
erteilt. Wichtigste Kriterien: Bevölkerungs- und 
Niederlassungsdichte in dem betreffenden Gebiet. 

EL: Nur natürlichen Personen mit einer Lizenz als 
Apotheker und von lizenzierten Apothekern gegründeten 
Unternehmen ist der Einzelhandel mit Arzneimitteln und 
bestimmten medizinischen Artikeln gestattet. 

ES: Nur natürlichen Personen mit einer Lizenz als 
Apotheker ist der Einzelhandel mit Arzneimitteln und 
bestimmten medizinischen Artikeln gestattet. Jeder 
Apotheker kann nicht mehr als eine Lizenz erhalten. Der 
Versandhandel mit Arzneimitteln ist verboten. 

FI: Ungebunden für den Einzelhandel mit 
pharmazeutischen, medizinischen und orthopädischen 
Artikeln. 
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 IE: Der Versandhandel mit Arzneimitteln ist verboten, 
ausgenommen sind nicht verschreibungspflichtige 
Arzneimittel. 

IT: Die Ausübung des Berufes ist nur natürlichen Personen 
gestattet, die bei der berufsständischen Vereinigung 
eingetragen sind, sowie juristischen Personen in Form einer 
Personengesellschaft, bei der alle Gesellschafter 
eingetragene Apotheker sein müssen. Die Zulassung wird 
nur nach wirtschaftlicher Bedarfsprüfung erteilt. Wichtigste 
Kriterien: Bevölkerungs- und Niederlassungsdichte in dem 
betreffenden Gebiet. 

LU: Nur natürlichen Personen ist der Einzelhandel mit 
Arzneimitteln und bestimmten medizinischen Artikeln 
gestattet. 

NL: Ungebunden für den Versandhandel mit Arzneimitteln. 

PL: Die Ausübung des Berufes ist nur natürlichen Personen 
gestattet, die bei der berufsständischen Vereinigung 
eingetragen sind, sowie juristischen Personen in Form einer 
Personengesellschaft, bei der alle Gesellschafter 
eingetragene Apotheker sein müssen. 

SE: Ungebunden für den Einzelhandel mit 
pharmazeutischen Artikeln und die Lieferung 
pharmazeutischer Artikel an die breite Öffentlichkeit. 
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 In Bezug auf Investitionen: 

EU, mit Ausnahme von EL, IE, LU, LT und NL: 
Beschränkung der Zahl der Dienstleister, die eine bestimmte 
Dienstleistung in einer spezifischen lokalen Zone oder 
einem bestimmten lokalen Gebiet erbringen dürfen, auf 
diskriminierungsfreier Grundlage. Daher kann eine 
wirtschaftliche Bedarfsprüfung unter Berücksichtigung von 
Faktoren wie Zahl der bereits bestehenden Unternehmen 
und Auswirkungen auf diese, Verkehrsinfrastruktur, 
Bevölkerungsdichte oder geografische Verteilung 
durchgeführt werden. 

BG: Führungskräfte von Apotheken müssen qualifizierte 
Apotheker sein und dürfen nur eine Apotheke leiten, in der 
sie selbst arbeiten. Es gibt eine Quote für die Zahl der 
Apotheken, die in Bulgarien im Eigentum einer Person 
stehen dürfen (nicht mehr als vier). 

DE: Nur natürliche Personen (Apotheker) dürfen eine 
Apotheke betreiben. Die Gesamtzahl der Apotheken pro 
Person ist auf eine Apotheke und bis zu drei Filialapotheken 
beschränkt. 

DK: Nur natürlichen Personen, denen von der dänischen 
Arzneimittelbehörde eine Lizenz als Apotheker erteilt 
wurde, ist der Einzelhandel mit Arzneimitteln und 
bestimmten medizinischen Artikeln gestattet. 

FR: Die Eröffnung einer Apotheke muss genehmigt werden, 
und die kommerzielle Präsenz einschließlich des 
öffentlichen Verkaufs von Arzneimitteln im Fernabsatz im 
Rahmen von Dienstleistungen der Informationsgesellschaft 
darf diskriminierungsfrei ausschließlich eine der folgenden 
nach nationalem Recht zulässigen Rechtsformen annehmen: 
société d'exercice libéral (SEL) anonyme, par actions 
simplifiée, à responsabilité limitée unipersonnelle bzw. 
pluripersonnelle, en commandite par actions, société en 
noms collectifs (SNC) oder société à responsabilité limitée 
(SARL) unipersonnelle bzw. pluripersonnelle. 
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 ES, HR, HU und PT: Die Zulassung wird nur nach 
wirtschaftlicher Bedarfsprüfung erteilt. Wichtigste 
Kriterien: Bevölkerungs- und Niederlassungsdichte in dem 
betreffenden Gebiet. 

MT: Die Erteilung einer Lizenz für den Betrieb einer 
Apotheke unterliegt spezifischen Beschränkungen. Keine 
Person kann in einer Stadt oder Gemeinde mehr als eine auf 
ihren Namen lautende Lizenz besitzen (Regulation 5(1) of 
the Pharmacy Licence Regulations (LN279/07)), es sei 
denn, für diese Stadt oder Gemeinde liegen keine weiteren 
Anträge auf Erteilung einer Lizenz vor (Regulation 5(2) of 
the Pharmacy Licence Regulations (LN279/07)). 

PT: Die Aktien eines gewerblichen Unternehmens in Form 
einer Aktiengesellschaft müssen als Namensaktien 
ausgegeben werden. Eine Person darf gleichzeitig mittelbar 
oder unmittelbar nicht mehr als vier Apotheken besitzen, 
betreiben oder führen. 

SI: Das slowenische Apothekennetz besteht aus öffentlichen 
Apothekeninstitutionen im Besitz der Gemeinden sowie 
privaten Apothekern mit Konzession (wobei der 
Mehrheitseigner von Beruf Apotheker sein muss). Der 
Versandhandel mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln 
ist verboten. Der Versandhandel mit nicht 
verschreibungspflichtigen Arzneimitteln erfordert eine 
besondere staatliche Genehmigung. 
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III-EU-4 – Unternehmensbezogene 
Dienstleistungen – Dienstleistungen 
im Bereich Forschung und 
Entwicklung (CPC 851, 852, 853) 

 

 In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von RO: Keine. 

Nur in Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

RO: Ungebunden für die grenzüberschreitende Erbringung 
von Dienstleistungen im Bereich Forschung und 
Entwicklung. 

III-EU-5 – Unternehmensbezogene 
Dienstleistungen – Dienstleistungen 
von Immobilienmaklern (CPC 821, 
822) 

 

 In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von CZ und HU: Keine. 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

CZ und HU: Ungebunden für die grenzüberschreitende 
Erbringung von Dienstleistungen von Immobilienmaklern. 

III-EU-6 – Unternehmensbezogene 
Dienstleistungen – Miet- oder 
Leasingdienstleistungen 

 

a) Miet- oder 
Leasingdienstleistungen ohne 
Besatzung, Fahrer oder 
Bedienungspersonal (CPC 831) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für Miet- /Leasingdienstleistungen für 
Luftfahrzeuge ohne Besatzung (dry lease). Luftfahrzeuge, 
die von einem Luftverkehrsunternehmen der Europäischen 
Union genutzt werden, unterliegen den geltenden 
Anforderungen für die Eintragung von Luftfahrzeugen. Eine 
Dry-Lease-Vereinbarung, bei der ein 
Luftverkehrsunternehmen der Europäischen Union 
Vertragspartei ist, unterliegt den Anforderungen gemäß den 
Rechtsvorschriften der Europäischen Union oder nationalen 
Rechtsvorschriften zur Flugsicherheit, beispielsweise 
hinsichtlich der vorherigen Zulassung und sonstiger 
Voraussetzungen für die Verwendung von Luftfahrzeugen, 
die in einem Drittland eingetragen sind (CPC 83104). 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 23 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

b) Miet- oder 
Leasingdienstleistungen ohne 
Besatzung, Fahrer oder 
Bedienungspersonal in Bezug auf 
Gebrauchsgüter (CPC 832) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BE und FR: Keine. 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

BE und FR: Ungebunden für die grenzüberschreitende 
Erbringung von Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne 
Besatzung, Fahrer oder Bedienungspersonal in Bezug auf 
Gebrauchsgüter. 

III-EU-7 – Unternehmensbezogene 
Dienstleistungen 

 

a) Computer- und verwandte 
Dienstleistungen (CPC 84)1 

Keine. 

b) Dienstleistungen in den 
Bereichen Marktforschung und 
Erhebung der öffentlichen 
Meinung (CPC 864) 

Keine. 

c) Unternehmensberatung 
(CPC 865) und mit der 
Unternehmensberatung 
verwandte Leistungen 
(CPC 866) 

Keine. 

                                                 
1 Die EU befürwortet das Dokument „Understanding on the scope of coverage of CPC 84 – 

Computer and Related Services“. 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 24 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

d) Verwandte wissenschaftliche 
und technische Beratung 
(CPC 8675) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von FR: Keine. 

In Bezug auf Investitionen: 

FR: Zugang zu Vermessungstätigkeiten wird lediglich SEL 
(anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par 
actions), SCP (Société civile professionnelle), SA und 
SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée) 
gewährt.   

e) Technische Prüf- und 
Analysedienstleistungen 
(CPC 8676) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von FR und PT: Keine. 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

FR: Die Ausübung des Berufs des Biologen ist natürlichen 
Personen vorbehalten. 

PT: Die Ausübung des Berufs des Biologen, chemischen 
Analytikers und Agronoms ist natürlichen Personen 
vorbehalten. 

f) Dienstleistungen im Bereich 
Werbung (CPC 871) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 
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g) Vermittlung von Arbeitskräften 
(CPC 87201, 87202, 
87203, 87204, 87205, 87206, 
87209)  

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU und SE: Ungebunden für die 
Vermittlung von Haushaltshilfen, anderen kaufmännischen 
oder industriellen Arbeitskräften, Pflegepersonal und 
anderem Personal. HU und SE: Keine (CPC 87204, 87205, 
87206, 87209). 

EU in Bezug auf die Vermittlung von Führungskräften 
(CPC 87201): Keine, mit Ausnahme von BG, CY, CZ, DE, 
EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI und SK: Ungebunden. 

EU in Bezug auf die Gründung von Vermittlungsdiensten 
für Bürohilfskräfte und sonstiges Personal (CPC 87202): 
Keine, mit Ausnahme von AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, 
LV MT, PL, PT, RO, SI und SK: Ungebunden. 

EU in Bezug auf die Vermittlung von Büropersonal 
(CPC 87203): Keine, mit Ausnahme von AT, BG, CY, CZ, 
DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI und SK: 
Ungebunden. 

DE: Beschränkung der Zahl der Dienstleister, welche die 
Vermittlung von Arbeitskräften anbieten. 

ES: Beschränkung der Zahl der Dienstleister, welche die 
Vermittlung von Führungskräften und die Vermittlung von 
Arbeitskräften anbieten (CPC 87201, 87202). 

FR: Diese Dienstleistungen können einem staatlichen 
Monopol unterliegen (CPC 87202). 

IT: Beschränkung der Zahl der Dienstleister, welche die 
Vermittlung von Büropersonal anbieten (CPC 87203). 

 In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BE, HU und SE: Ungebunden für 
die grenzüberschreitende Vermittlung von Bürohilfskräften 
und sonstigem Personal (CPC 87202). 

BE: Keine. 

IE: Ungebunden für die grenzüberschreitende Vermittlung 
von Führungskräften (CPC 87201). 

FR, IE, IT und NL: Ungebunden für die 
grenzüberschreitende Vermittlung von Büropersonal 
(CPC 87203). 
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h) Sicherheitsdienstleistungen 
(CPC 87302, 87303, 87304, 
87305, 87309) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, 
HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI und SK: Keine. 

BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI und SK: 
Ungebunden. 

DK, HR und HU: Ungebunden für die Erbringung von 
Dienstleistungen der folgenden Teilsektoren: 
Wachdienstleistungen (87305) in Kroatien und Ungarn, 
Sicherheitsberatungsdienstleistungen (87302) in Kroatien, 
Wachdienstleistungen an Flughäfen (Teil von 87305) in 
Dänemark und Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
gepanzerten Fahrzeugen (87304) in Ungarn. 

 In Bezug auf Investitionen: 

FI: Ungebunden für Lizenzen zur Erbringung von 
Sicherheitsdienstleistungen. 

i) Ermittlungsdienstleistungen 
(CPC 87301) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von AT und SE: Ungebunden. 

AT und SE: Keine. 

j) Gebäudereinigung (CPC 874) In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 

k) Fotografische Dienstleistungen 
(CPC 875) 

Keine.  

l) Verpackungsdienstleistungen 
(CPC 876) 

Keine.  

m) Dienstleistungen von 
Kreditauskunfteien und 
Inkassostellen (CPC 87901, 
87902) 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von ES, LV und SE: Ungebunden für 
die Erbringung von Dienstleistungen von Inkassostellen und 
Kreditauskunfteien. 

ES, LV und SE: Keine. 
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n) Telefonauftragsdienstleistungen 
(CPC 87903) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 

o)
 Vervielfältigungsdienstleistun
gen (CPC 87904) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU: Keine. 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

HU: Ungebunden für die grenzüberschreitende Erbringung 
von Vervielfältigungsdienstleistungen. 

p) Übersetzungs- und 
Dolmetschdienstleistungen 
(CPC 87905) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU und PL: Keine. 

HU: Amtliche Übersetzungen, Beglaubigungen von 
Übersetzungen und beglaubigte Kopien von amtlichen 
Dokumenten in einer Fremdsprache können nur vom 
ungarischen Amt für Übersetzungen und Beurkundung 
(OFFI) angefertigt werden. 

PL: Nur natürliche Personen können vereidigte Übersetzer 
sein. 

q) Dienstleistungen des Aufstellens 
von Adressenlisten und des 
Postversands (CPC 87906) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 

r) Dienstleistungen bezüglich 
Produktdesign (CPC 87907) 

Keine. 

s) Sonstige unternehmensbezogene 
Dienstleistungen a. n. g. 
(CPC 87909) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von SE: Keine. 

SE: Der Wirtschaftsplan einer Wohnungsbaugesellschaft 
muss von zwei Personen zertifiziert werden. Diese Personen 
müssen von Behörden im EWR staatlich anerkannt sein. 

SE: Pfandhäuser müssen entweder in Form einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder als 
Zweigniederlassung gegründet sein. 
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t) Unternehmensbezogene 
Dienstleistungen im Bereich 
Luftverkehr: 

– Verkauf und Vermarktung 

– Dienstleistungen 
computergesteuerter 
Buchungssysteme (Computer 
Reservation Systems, CRS)  

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 

u) Reparaturarbeiten an 
Metallerzeugnissen, Maschinen 
und Ausrüstungen (CPC 886 
außer 8868)  

Keine. 

 In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU: Keine. 

HU: Ungebunden für Nebenleistungen im Bereich 
Energieverteilung und grenzüberschreitende Erbringung von 
Nebenleistungen im Bereich verarbeitendes Gewerbe, 
ausgenommen Beratungsdienstleistungen im 
Zusammenhang mit diesen Sektoren. 

v) Instandhaltung und Reparatur 
von Wasserfahrzeugen, 
Schienenverkehrsausrüstungen 
und Luftfahrzeugen sowie 
Teilen davon (Teil von 
CPC 86764, 86769, 8868) 

Keine. 
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x) Sonstige unternehmensbezogene 
Dienstleistungen und 
Punzierungsdienstleistungen 
(Teil von CPC 893) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von CZ, LT und NL: Keine. 

LT: Ungebunden. 

NL: Die Punzierung von Edelmetallerzeugnissen darf 
derzeit ausschließlich von zwei niederländischen 
öffentlichen Monopolen vorgenommen werden. 

y) Verpackungsdienstleistungen 
(Teil von CPC 88493, ISIC 37) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

CZ: Damit ein Verpackungsunternehmen Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit der Verpackungsrücknahme und - verwertung erbringen kann, muss es eine 
Aktiengesellschaft sein (Teil von CPC 88493, ISIC 37). 

III-EU-7 – Unternehmensbezogene 
Dienstleistungen  

 

a) Computer- und verwandte 
Dienstleistungen (CPC 84)1 

Keine. 

b) Dienstleistungen in den 
Bereichen Marktforschung und 
Erhebung der öffentlichen 
Meinung (CPC 864) 

Keine. 

                                                 
1 Die EU befürwortet das Dokument „Understanding on the scope of coverage of CPC 84 – 

Computer and Related Services“. 
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c) Unternehmensberatung 
(CPC 865) und mit der 
Unternehmensberatung 
verwandte Leistungen 
(CPC 866) 

Keine. 

d) Verwandte wissenschaftliche 
und technische Beratung 
(CPC 8675) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von FR: Keine. 

In Bezug auf Investitionen: 

FR: Zugang zu Vermessungstätigkeiten wird lediglich SEL 
(anonyme, à responsabilité limitée ou en commandite par 
actions), SCP (Société civile professionnelle), SA und 
SARL (sociétés anonymes, à responsabilité limitée) 
gewährt. 

e) Technische Prüf- und 
Analysedienstleistungen 
(CPC 8676) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von FR und PT: Keine. 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

FR: Die Ausübung des Berufs des Biologen ist natürlichen 
Personen vorbehalten. 

PT: Die Ausübung des Berufs des Biologen, chemischen 
Analytikers und Agronoms ist natürlichen Personen 
vorbehalten. 

f) Dienstleistungen im Bereich 
Werbung (CPC 871) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 31 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

g) Vermittlung von Arbeitskräften 
(CPC 87201, 87202, 
87203, 87204, 87205, 87206, 
87209) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU und SE: Ungebunden für die 
Vermittlung von Haushaltshilfen, anderen kaufmännischen 
oder industriellen Arbeitskräften, Pflegepersonal und 
anderem Personal. HU und SE: Keine (CPC 87204, 87205, 
87206, 87209). 

EU in Bezug auf die Vermittlung von Führungskräften 
(CPC 87201): Keine, mit Ausnahme von BG, CY, CZ, DE, 
EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI und SK: Ungebunden. 

EU in Bezug auf die Gründung von Vermittlungsdiensten 
für Bürohilfskräfte und sonstiges Personal (CPC 87202): 
Keine, mit Ausnahme von AT, BG, CY, CZ, EE, FI, LT, 
LV MT, PL, PT, RO, SI und SK: Ungebunden. 

EU in Bezug auf die Vermittlung von Büropersonal 
(CPC 87203): Keine, mit Ausnahme von AT, BG, CY, CZ, 
DE, EE, FI, MT, LT, LV, PL, PT, RO, SI und SK: 
Ungebunden. 

DE: Beschränkung der Zahl der Dienstleister, welche die 
Vermittlung von Arbeitskräften anbieten. 

ES: Beschränkung der Zahl der Dienstleister, welche die 
Vermittlung von Führungskräften und die Vermittlung von 
Arbeitskräften anbieten (CPC 87201, 87202). 

FR: Diese Dienstleistungen können einem staatlichen 
Monopol unterliegen (CPC 87202). 

IT: Beschränkung der Zahl der Dienstleister, welche die 
Vermittlung von Büropersonal anbieten (CPC 87203). 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 32 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

 In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BE, HU und SE: Ungebunden für 
die grenzüberschreitende Vermittlung von Bürohilfskräften 
und sonstigem Personal (CPC 87202). 

BE: Keine. 

IE: Ungebunden für die grenzüberschreitende Vermittlung 
von Führungskräften (CPC 87201). 

FR, IE, IT und NL: Ungebunden für die 
grenzüberschreitende Vermittlung von Büropersonal 
(CPC 87203). 

h) Sicherheitsdienstleistungen 
(CPC 87302, 87303, 87304, 
87305, 87309) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BG, CY, CZ, DK, EE, ES, FI, HR, 
HU, LT, LV, MT, PL, RO, SI und SK: Keine. 

BG, CY, CZ, EE, ES, LT, LV, MT, PL, RO, SI und SK: 
Ungebunden. 

DK, HR und HU: Ungebunden für die Erbringung von 
Dienstleistungen der folgenden Teilsektoren: 
Wachdienstleistungen (87305) in Kroatien und Ungarn, 
Sicherheitsberatungsdienstleistungen (87302) in Kroatien, 
Wachdienstleistungen an Flughäfen (Teil von 87305) in 
Dänemark und Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
gepanzerten Fahrzeugen (87304) in Ungarn. 

 In Bezug auf Investitionen: 

FI: Ungebunden für Lizenzen zur Erbringung von 
Sicherheitsdienstleistungen. 

i) Ermittlungsdienstleistungen 
(CPC 87301) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von AT und SE: Ungebunden. 

AT und SE: Keine. 

j) Gebäudereinigung (CPC 874) In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 
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k) Fotografische Dienstleistungen 
(CPC 875) 

Keine. 

l) Verpackungsdienstleistungen 
(CPC 876) 

Keine. 

m) Dienstleistungen von 
Kreditauskunfteien und 
Inkassostellen (CPC 87901, 
87902) 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von ES, LV und SE: Ungebunden für 
die Erbringung von Dienstleistungen von Inkassostellen und 
Kreditauskunfteien. 

ES, LV und SE: Keine. 

n) Telefonauftragsdienstleistungen 
(CPC 87903) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 

o)
 Vervielfältigungsdienstleistun
gen (CPC 87904) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU: Keine. 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

HU: Ungebunden für die grenzüberschreitende Erbringung 
von Vervielfältigungsdienstleistungen. 

p) Übersetzungs- und 
Dolmetschdienstleistungen 
(CPC 87905) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU und PL: Keine. 

HU: Amtliche Übersetzungen, Beglaubigungen von 
Übersetzungen und beglaubigte Kopien von amtlichen 
Dokumenten in einer Fremdsprache können nur vom 
ungarischen Amt für Übersetzungen und Beurkundung 
(OFFI) angefertigt werden. 

PL: Nur natürliche Personen können vereidigte Übersetzer 
sein. 

q) Dienstleistungen des Aufstellens 
von Adressenlisten und des 
Postversands (CPC 87906) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 
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r) Dienstleistungen bezüglich 
Produktdesign (CPC 87907) 

Keine. 

s) Sonstige unternehmensbezogene 
Dienstleistungen a. n. g. 
(CPC 87909) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von SE: Keine. 

SE: Der Wirtschaftsplan einer Wohnungsbaugesellschaft 
muss von zwei Personen zertifiziert werden. Diese Personen 
müssen von Behörden im EWR staatlich anerkannt sein. 

SE: Pfandhäuser müssen entweder in Form einer 
Gesellschaft mit beschränkter Haftung oder als 
Zweigniederlassung gegründet sein. 

t) Unternehmensbezogene 
Dienstleistungen im Bereich 
Luftverkehr: 

– Verkauf und Vermarktung 

– Dienstleistungen 
computergesteuerter 
Buchungssysteme 
(Computer Reservation 
Systems, CRS) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 

u) Reparaturarbeiten an 
Metallerzeugnissen, Maschinen 
und Ausrüstungen (CPC 886 
außer 8868)  

Keine. 
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 In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU: Keine. 

HU: Ungebunden für Nebenleistungen im Bereich 
Energieverteilung und grenzüberschreitende Erbringung von 
Nebenleistungen im Bereich verarbeitendes Gewerbe, 
ausgenommen Beratungsdienstleistungen im 
Zusammenhang mit diesen Sektoren. 

v) Instandhaltung und Reparatur 
von Wasserfahrzeugen, 
Schienenverkehrsausrüstungen 
und Luftfahrzeugen sowie 
Teilen davon (Teil von 
CPC 86764, 86769, 8868) 

Keine. 

x) Sonstige unternehmensbezogene 
Dienstleistungen und 
Punzierungsdienstleistungen 
(Teil von CPC 893) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von CZ, LT und NL: Keine. 

LT: Ungebunden. 

NL: Die Punzierung von Edelmetallerzeugnissen darf 
derzeit ausschließlich von zwei niederländischen 
öffentlichen Monopolen vorgenommen werden. 

y) Verpackungsdienstleistungen 
(Teil von CPC 88493, ISIC 37) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

CZ: Damit ein Verpackungsunternehmen Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit der Verpackungsrücknahme und - verwertung erbringen kann, muss es eine 
Aktiengesellschaft sein (Teil von CPC 88493, ISIC 37). 
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III-EU-8 – 
Kommunikationsdienstleistungen 

 

a) Post- und Kurierdienstleistungen 
(Teil von CPC 71235, Teil von 
73210, Teil von 751) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: In der EU können die Aufstellung von Postbriefkästen 
auf öffentlichen Wegen, die Ausgabe von Postwertzeichen 
und der Dienst, der die Zustellung von 
Einschreibesendungen im Rahmen von Gerichts- oder 
Verwaltungsverfahren ausführt, gemäß innerstaatlichen 
Rechtsvorschriften eingeschränkt werden. Für diejenigen 
Dienstleistungen, für die eine allgemeine 
Universaldienstverpflichtung besteht, können 
Lizenzverfahren eingeführt werden. Die Lizenzen können 
von besonderen Universaldienstverpflichtungen oder einem 
Finanzbeitrag zu einem Ausgleichsfonds abhängig gemacht 
werden. 

b) Telekommunikation (CPC 752, 
753, 754)  

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BE: Keine. 

BE: Ungebunden für Dienstleistungen der 
Rundfunksatellitenübertragung.  

III-EU-9 – Bauleistungen (CPC 511, 
512, 513, 514, 515, 516, 517, 518) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 
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III-EU-10 – 
Vertriebsdienstleistungen 

 

a) Vertriebsdienstleistungen 
(CPC 3546, 631, 632 außer 
63211, 63297, 62276, Teil von 
621) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von PT: Keine. 

In Bezug auf Investitionen: 

PT: Für die Eröffnung bestimmter Einzelhandelsbetriebe 
und Einkaufszentren ist eine spezifische Genehmigung 
erforderlich. Dies betrifft Einkaufszentren mit einer 
vermietbaren Bruttofläche von mindestens 8000 m2 und 
Einzelhandelsbetriebe mit einer Verkaufsfläche von 
mindestens 2000 m2, die sich außerhalb eines 
Einkaufszentrums befinden. Wichtigste Kriterien: Beitrag 
zu einem möglichst vielfältigem kommerziellen Angebot, 
Bewertung des Dienstleistungsangebots für die 
Verbraucher, Beschäftigungsqualität und soziale 
Verantwortung der Unternehmen, Integration in das 
Stadtbild und Beitrag zur Ökoeffizienz (CPC 631, 632 außer 
63211, 63297). 

b) Vertrieb von Arzneimitteln 
(CPC 62117, 62251, 8929) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von FI: Keine. 

FI: Ungebunden für den Einzelhandel mit Arzneimitteln.  

c) Vertrieb von alkoholischen 
Getränken (Teil von 
CPC 62112, 62226, 63107, 
8929) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von FI und SE: Keine. 

FI: Ungebunden für den Vertrieb von alkoholischen 
Getränken. 

SE: Schaffung eines Monopols für den 
Einzelhandelsverkauf von Spirituosen, Wein und Bier 
(ausgenommen alkoholfreies Bier). Derzeit verfügt 
Systembolaget AB über ein solches staatliches Monopol für 
den Einzelhandelsverkauf von Spirituosen, Wein und Bier 
(ausgenommen alkoholfreies Bier). Alkoholische Getränke 
sind Getränke mit einem Alkoholgehalt von mehr als 
2,25 Volumenprozent. Bei Bier liegt die Schwelle bei einem 
Alkoholgehalt von mehr als 3,5 Volumenprozent (Teil von 
CPC 631). 
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d) Vertrieb von Tabakwaren (Teil 
von CPC 6222, 62228, Teil von 
6310, 63108) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von AT, ES, FR und IT: Keine. 

AT: Nur natürliche Personen können eine Genehmigung für 
die Tätigkeit als Tabakwarenhändler beantragen 
(CPC 63108). 

ES: Nur natürliche Personen können eine Tätigkeit als 
Tabakwarenhändler ausüben. Jeder Tabakwarenhändler 
kann nicht mehr als eine Lizenz erhalten (CPC 63108). Auf 
den Einzelhandel mit Tabak besteht ein staatliches 
Monopol. 

FR: Auf den Groß- und Einzelhandel mit Tabak besteht ein 
staatliches Monopol (Teil von CPC 6222, Teil von 6310). 

IT: Für den Vertrieb und Verkauf von Tabakwaren ist eine 
Lizenz erforderlich. Die Lizenz wird im Wege öffentlicher 
Verfahren erteilt. Die Lizenzvergabe erfolgt nur nach einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. Wichtigste Kriterien: 
Bevölkerungs- und Verkaufsstellendichte (Teil von 
CPC 6222, Teil von 6310).  
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III-EU-11 – Dienstleistungen im 
Bereich Umwelt  

a) Abwasserbewirtschaftung 
(CPC 9401) 

b) Bewirtschaftung 
fester/gefährlicher Abfälle, 
ausgenommen 
grenzüberschreitende 
Beförderung gefährlicher 
Abfälle 

i) Abfallbeseitigung 
(CPC 9402) 

ii) Sanitäre und ähnliche 
Dienstleistungen 
(CPC 9403) 

c) Schutz der Umgebungsluft und 
des Klimas (CPC 9404) 

d) Sanierung und Reinigung von 
Boden und Wasser 

i) Behandlung, Sanierung von 
kontaminiertem oder 
verunreinigtem Boden und 
Wasser (Teil von 
CPC 9406) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von DE: Keine. 

Nur in Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

DE: Ungebunden für die Erbringung von Dienstleistungen 
im Bereich Abfallwirtschaft (mit Ausnahme von 
Beratungsdienstleistungen) und für Dienstleistungen in den 
Bereichen Bodenschutz und Umgang mit kontaminierten 
Böden (mit Ausnahme von Beratungsdienstleistungen) 
(CPC 9401, 9402, 9403, 94060).  
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e) Lärm- und Vibrationsschutz 
(CPC 9405) 

f) Schutz der biologischen Vielfalt 
und der Landschaft 

g) Dienstleistungen im Bereich 
Natur- und Landschaftsschutz 
(Teil von CPC 9406) 

h) Sonstige Umwelt- und 
Hilfsdienstleistungen 
(CPC 9409) 
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III-EU-12 – Dienstleistungen im 
Bereich Bildung (CPC 92) (nur 
privat finanzierte Dienstleistungen)  

 

 In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für Dienstleistungen im Bereich Bildung, 
die staatlich finanziert werden oder eine wie auch immer 
geartete staatliche Unterstützung erhalten. Sofern die 
Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 
Bildung durch einen ausländischen Dienstleister gestattet 
ist, kann die Beteiligung privater Betreiber am 
Bildungssystem einer diskriminierungsfreien 
Konzessionsvergabe unterworfen sein. 

EU, mit Ausnahme von CZ, NL, SE und SK: Ungebunden 
für die Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im 
Bereich sonstiger Unterricht, d. h. anderer Dienstleistungen 
als derjenigen im Bereich Primar-, Sekundar-, Hochschul- 
und Erwachsenenbildung (CPC 929). 

CY, FI, MT und RO: Ungebunden für die Erbringung privat 
finanzierter Dienstleistungen in den Bereichen Primar-, 
Sekundar- und Erwachsenenbildung (CPC 921, 922, 924). 

AT, BG, CY, FI, MT und RO: Ungebunden für die 
Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 
Hochschulbildung (CPC 923). 

SE: Ungebunden für behördlich zugelassene Dienstleister 
im Bereich Bildung. Dieser Vorbehalt gilt für Anbieter 
privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich Bildung, die 
eine wie auch immer geartete staatliche Unterstützung 
erhalten, einschließlich Anbieter, die staatlich anerkannt 
sind, staatlicher Kontrolle unterliegen oder die 
studienförderungsberechtigte Bildungsangebote bereitstellen 
(CPC 92). 

SK: Für sämtliche privat finanzierten Dienstleistungen im 
Bereich Bildung (mit Ausnahme der Dienstleistungen im 
Bereich postsekundare technische und berufliche Bildung): 
Es kann eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen 
werden und die örtlichen Behörden können die Anzahl der 
zu gründenden Schulen beschränken (CPC 921, 922, 923 
außer 92310, 924). 
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 In Bezug auf Investitionen: 

EU, mit Ausnahme von ES und IT: Für die Eröffnung privat 
finanzierter Hochschulen, die ermächtigt sind, anerkannte 
Diplome oder Grade zu verleihen, wird eine wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung vorgenommen. Wichtigste Kriterien: 
Bevölkerungszahl und Hochschuldichte. 

ES: Im Zuge des Verfahrens muss die Stellungnahme des 
Parlaments eingeholt werden. 

IT: Dies basiert auf einem dreijährigen Studienprogramm 
und nur juristische Personen Italiens können ermächtigt 
werden, staatlich anerkannte Diplome auszustellen 
(CPC 923). 

III-EU-13 – Dienstleistungen in den 
Bereichen Gesundheit und Soziales 
(nur privat finanzierte 
Dienstleistungen) 

 

a) Dienstleistungen im Bereich 
Gesundheit – Krankenhaus-, 
Krankentransportdienstleistunge
n und Dienstleistungen 
stationärer Einrichtungen im 
Gesundheitswesen (CPC 93, 
931, außer 9312, Teil von 
93191, 9311, 93192, 93193, 
93199) 

In Bezug auf Investitionen: 

EU: Ungebunden für die Erbringung sämtlicher 
Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, die staatlich 
finanziert werden oder eine wie auch immer geartete 
staatliche Unterstützung erhalten. Ungebunden für sämtliche 
privat finanzierten Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, 
bei denen es sich nicht um privat finanzierte Krankenhaus- 
und Krankentransportdienstleistungen sowie 
Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 
Gesundheitswesen (ausgenommen Krankenhäuser) handelt. 

Die Beteiligung privater Betreiber am privat finanzierten 
Gesundheitswesen kann einer diskriminierungsfreien 
Konzessionsvergabe unterworfen sein. Gegebenenfalls kann 
eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen werden. 
Wichtigste Kriterien: Zahl der bereits bestehenden 
Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 
Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsdichte, geografische 
Verteilung und Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für die Erbringung sämtlicher 
gesundheitsbezogener freiberuflicher Dienstleistungen, 
einschließlich Dienstleistungen von Fachkräften wie Ärzten, 
Zahnärzten, Hebammen, Krankenpflegepersonal, 
Physiotherapeuten, Sanitätern und Psychologen, die unter 
andere Vorbehalte fallen (CPC 931 außer 9312, Teil von 
93191). 
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 AT, PL und SI: Ungebunden für die Erbringung privat 
finanzierter Krankentransportdienstleistungen (CPC 93192). 

BE: Ungebunden für die Niederlassung von Erbringern 
privat finanzierter Krankentransportdienstleistungen und 
von Dienstleistungen stationärer Einrichtungen im 
Gesundheitswesen (ausgenommen Krankenhäuser) 
(CPC 93192, 93193). 

BG, CY, CZ, FI, MT und SK: Ungebunden für die 
Erbringung privat finanzierter Krankenhaus- , 
Krankentransportdienstleistungen und Dienstleistungen 
stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen 
(ausgenommen Krankenhäuser) (CPC 9311, 93192, 93193). 

DE: Ungebunden für die Erbringung von Dienstleistungen 
im Rahmen des Sozialversicherungssystems Deutschlands, 
die von verschiedenen Unternehmen oder Stellen unter dem 
Einschluss wettbewerblicher Elemente erbracht werden 
können und bei denen es sich somit nicht um 
„ausschließlich in Ausübung hoheitlicher Gewalt erbrachte 
Dienstleistungen“ handelt (CPC 93). 

DE: Ungebunden für das Eigentum an durch die deutsche 
Bundeswehr betriebenen privat finanzierten 
Krankenhäusern. 

FI: Ungebunden für die Erbringung sonstiger 
Dienstleistungen im Bereich Gesundheit (CPC 93199). 

FR: Ungebunden für die Durchführung privat finanzierter 
Laboranalysen und - tests. 
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 DE (gilt auch für die regionale Zuständigkeitsebene): 
Rettungsdienste und „qualifizierte 
Krankentransportdienstleistungen“ werden von den 
Bundesländern organisiert und reguliert. Die meisten 
Bundesländer übertragen Befugnisse im Bereich 
Rettungsdienste auf die Gemeinden. Die Gemeinden können 
gemeinnützigen Dienstleistern Vorrang einräumen. Dies gilt 
für ausländische ebenso wie für inländische Dienstleister 
(CPC 931, 933). Die Erbringung von 
Krankentransportdienstleistungen erfordert die vorherige 
Planung, Genehmigung und Akkreditierung. Im Bereich der 
Telemedizin kann die Zahl der Anbieter von Informations- 
und Kommunikationstechnologiediensten beschränkt 
werden, um Interoperabilität, Kompatibilität und die 
erforderlichen Sicherheitsstandards zu gewährleisten. Diese 
Beschränkung wird diskriminierungsfrei angewandt. 

SI: Folgende Dienstleistungen unterliegen einem staatlichen 
Monopol: Versorgung mit Blut, Blutpräparate, Entnahme 
und Konservierung menschlicher Organe für 
Transplantationen, sozialmedizinische, 
gesundheitsdienstliche, epidemiologische und 
umweltmedizinische Dienstleistungen, Dienstleistungen der 
pathologischen Anatomie und biomedizinisch unterstützte 
Fortpflanzung (CPC 931). 

FR: Ungebunden für Krankenhaus- und 
Krankentransportdienstleistungen, für Dienstleistungen 
stationärer Einrichtungen im Gesundheitswesen 
(ausgenommen Krankenhäuser) und für 
Sozialdienstleistungen. Unternehmen können alle 
Rechtsformen wählen, ausgenommen diejenigen, die freien 
Berufen vorbehalten sind. 

b) Dienstleistungen in den 
Bereichen Gesundheit und 
Soziales, einschließlich 
Rentenversicherung 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU: Ungebunden für die 
grenzüberschreitende Erbringung von Dienstleistungen in 
den Bereichen Gesundheit und Soziales sowie Tätigkeiten 
oder Dienstleistungen, die Teil einer staatlichen 
Alterssicherung oder eines gesetzlichen Systems der 
sozialen Sicherheit sind. Dieser Vorbehalt gilt nicht für die 
Erbringung sämtlicher gesundheitsbezogener freiberuflicher 
Dienstleistungen, einschließlich Dienstleistungen von 
Fachkräften wie Ärzten, Zahnärzten, Hebammen, 
Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten, Sanitätern und 
Psychologen, die unter andere Vorbehalte fallen (CPC 931 
außer 9312, Teil von 93191). 
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HU: Ungebunden für die grenzüberschreitende Erbringung 
sämtlicher Krankenhaus-, Krankentransportdienstleistungen 
und Dienstleistungen sonstiger stationärer Einrichtungen im 
Gesundheitswesen (ausgenommen Krankenhäuser), die 
staatlich finanziert werden, von außerhalb des Gebiets 
Ungarns (CPC 9311, 93192, 93193).  
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c) Dienstleistungen im Bereich 
Soziales, einschließlich 
Rentenversicherung 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für die Erbringung sämtlicher 
Dienstleistungen im Bereich Soziales, die staatlich 
finanziert werden oder eine wie auch immer geartete 
staatliche Unterstützung erhalten, und Tätigkeiten oder 
Dienstleistungen, die Teil einer staatlichen Alterssicherung 
oder eines gesetzlichen Systems der sozialen Sicherheit 
sind. 

Die Beteiligung privater Dienstleister am privat finanzierten 
Sozialfürsorgenetz kann einer diskriminierungsfreien 
Konzessionsvergabe unterworfen sein. Gegebenenfalls kann 
eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen werden. 
Wichtigste Kriterien: Zahl der bereits bestehenden 
Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 
Verkehrsinfrastruktur, Bevölkerungsdichte, geografische 
Verteilung und Schaffung neuer Arbeitsplätze. 

CZ, FI, HU, MT, PL, RO, SK und SI: Ungebunden für die 
Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im Bereich 
Soziales. 

BE, CY, DE, DK, EL, ES, FR, IE, IT und PT: Ungebunden 
für die Erbringung privat finanzierter Dienstleistungen im 
Bereich Soziales (ausgenommen Dienstleistungen von 
Genesungs- und Erholungsheimen sowie Seniorenheimen).  

DE: Ungebunden für die Erbringung von Dienstleistungen 
im Rahmen des Sozialversicherungssystems Deutschlands, 
die von verschiedenen Unternehmen oder Stellen unter dem 
Einschluss wettbewerblicher Elemente erbracht werden und 
die dementsprechend nicht unter die Begriffsbestimmung 
für „ausschließlich in Ausübung hoheitlicher Gewalt 
erbrachte Dienstleistungen“ fallen.  

 Nur in Bezug auf Investitionen: 

HR: Für die Niederlassung bestimmter privat finanzierter 
sozialer Einrichtungen kann in bestimmten geografischen 
Gebieten eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen 
werden (CPC 9311, 93192, 93193, 933).  
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III-EU-14 – Dienstleistungen in den 
Bereichen Fremdenverkehr und 
Reisen 

a) Hotels, Restaurants und 
Catering (CPC 641, 642, 643) 
(ausgenommen Catering bei 
Luftverkehrsdienstleistungen, 
das unter 
„Bodenabfertigungsdienste“ 
fällt) 

b) Dienstleistungen von 
Reiseagenturen und 
Reiseveranstaltern 
(einschließlich Reiseleitern) 
(CPC 7471) 

c) Dienstleistungen von 
Fremdenführern (CPC 7472) 

In Bezug auf Investitionen: 

EU, mit Ausnahme von BG: Keine. 

BG: Es ist die Gründung einer juristischen Person 
erforderlich (keine Zweigniederlassungen) (CPC 7471, 
7472). 
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III-EU-15 – Dienstleistungen in den 
Bereichen Freizeit, Kultur und Sport 
(ausgenommen audiovisuelle 
Dienstleistungen) 

 

a) Dienstleistungen von 
Bibliotheken, Archiven und 
Museen und sonstige kulturelle 
Dienstleistungen (CPC 963) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von AT und – für Investitionen – LT: 
Ungebunden für Bibliotheken, Archive, Museen und 
sonstige kulturelle Dienstleistungen. AT und LT: Für die 
Erbringung kann eine Lizenz oder eine Konzession 
erforderlich sein.  

b) Unterhaltungsdienstleistungen 
(einschließlich Theater, 
Musikkapellen und Zirkus) 
(CPC 9619, 964 außer 96492) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von CY, CZ, FI, MT, PL, RO, SI und 
SK: Ungebunden für die grenzüberschreitende Erbringung 
von Unterhaltungsdienstleistungen (einschließlich Theater, 
Musikkapellen, Zirkus und Diskotheken).  

BG: Ungebunden für die Erbringung folgender 
Unterhaltungsdienstleistungen: Zirkus, Freizeitparks und 
ähnliche Einrichtungen, Unterricht in Gesellschaftstänzen, 
Diskotänzen sowie sonstiger Tanzunterricht und sonstige 
Unterhaltungsdienstleistungen. 

EE: Ungebunden für die Erbringung sonstiger 
Unterhaltungsdienstleistungen (ausgenommen Filmtheater). 

LT und LV: Ungebunden für die Erbringung sämtlicher 
Unterhaltungsdienstleistungen (ausgenommen Filmtheater).  

 In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von AT und SE: Ungebunden für die 
grenzüberschreitende Erbringung von 
Unterhaltungsdienstleistungen (einschließlich Theater, 
Musikkapellen, Zirkus und Diskotheken). 

AT und SE: Keine. 
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c) Dienstleistungen von 
Nachrichtenagenturen (CPC 962) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HU: Keine. 

HU: Ungebunden. 

d) Dienstleistungen im Bereich 
Sport und sonstige 
Dienstleistungen im Bereich 
Freizeit (CPC 964) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 

e) Dienstleistungen des Spiel-, 
Wett- und Lotteriewesens 
(CPC 96492) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für die Bereitstellung von Glücksspielen, bei 
denen für den Erwerb einer Gewinnchance ein Entgelt verlangt 
wird und die Entscheidung über den Gewinn vom Zufall 
abhängt, einschließlich insbesondere Lotterien, Rubbel-Lose, 
Glücksspiele in Spielbanken, Spielhallen oder lizenzierten 
Räumlichkeiten, Wetten, Bingo sowie Glücksspielen von und 
zugunsten von Wohltätigkeitsorganisationen und 
gemeinnützigen Organisationen.  

III-EU-16 – 
Verkehrsdienstleistungen und 
Hilfsdienstleistungen für den 
Verkehr 

 

a) Seeverkehr 

i) Internationaler 
Passagierverkehr (CPC 7211 
ohne Kabotage im 
Inlandsverkehr) 

ii) Internationaler 
Frachtverkehr (CPC 7212 
ohne Kabotage im 
Inlandsverkehr) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von LV und MT: Ungebunden für den 
Zweck der Registrierung eines Schiffs und des Betriebs 
einer Flotte unter der Flagge des Niederlassungsstaats (alle 
von einem Seeschiff aus betriebenen kommerziellen 
Tätigkeiten auf See, einschließlich Fischerei, Aquakultur 
und Dienstleistungen im Bereich Fischerei, internationaler 
Personen- und Frachtverkehr (CPC 721) und sonstige 
Hilfsdienstleistungen für den Seeverkehr). 

EU: Ungebunden für Feeder-Dienstleistungen und für das 
Umpositionieren von eigenen oder geleasten Containern auf 
nicht gewinnorientierter Basis durch EU-
Schifffahrtsunternehmen, für den Teil dieser 
Dienstleistungen, der nicht unter den Ausschluss der 
Seekabotage im Inlandsverkehr fällt. 

MT: Ausschließliche Rechte für die Seeverbindung von 
Malta zum europäischen Festland über Italien (CPC 7213, 
7214, Teil von 742, 745, Teil von 749). 

LV: Keine. 
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b) Hilfsdienstleistungen für den 
Seeverkehr und den 
Binnenschiffsverkehr 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für die Erbringung von Lotsen- und 
Anlegedienstleistungen (CPC 7452). 

EU: Ungebunden für Hilfsdienstleistungen für den 
Binnenschiffsverkehr. 

EU: Für Hafendienste kann die Verwaltung eines Hafens 
oder die zuständige Behörde die Zahl der Erbringer von 
Hafendiensten für einen bestimmten Hafendienst 
beschränken. 

EU, mit Ausnahme von LT und LV: Ungebunden für 
Schub- und Schleppdienstleistungen (CPC 7214). LT und 
LV: Keine. 

BG: Die Zahl der Dienstleister in den Häfen kann je nach 
objektiver Kapazität des Hafens, die von einer vom Minister 
für Verkehr, Informationstechnologie und Kommunikation 
eingesetzten Sachverständigenkommission bestimmt wird, 
begrenzt werden (ISIC 0501, 0502, CPC 5133, 5223, 721, 
722, 74520, 74540, 74590, 882). 

BG: Was Unterstützungsdienstleistungen für den 
öffentlichen Verkehr in bulgarischen Häfen betrifft, so wird 
das Recht zur Erbringung von 
Unterstützungsdienstleistungen in Häfen von nationaler 
Bedeutung durch einen Konzessionsvertrag gewährt. In 
Häfen von regionaler Bedeutung wird dieses Recht durch 
einen Vertrag mit dem Eigentümer des Hafens gewährt 
(CPC 74520, 74540, 74590). 

In Bezug auf Investitionen: 

EU, mit Ausnahme von EL und IT: Keine. 

EL: In Hafengebieten besteht ein staatliches Monopol für 
Frachtumschlagleistungen (CPC 741). 

IT: Für den Seefrachtumschlag wird eine wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung durchgeführt. Wichtigste Kriterien: Zahl der 
bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf 
diese, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung und 
Schaffung neuer Arbeitsplätze (CPC 741). 
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c) Schienenverkehr und 
Hilfsdienstleistungen für den 
Schienenverkehr 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für die Personen- und Güterbeförderung 
im Schienenverkehr (CPC 711).  

LT: Ausschließliche Rechte für die Erbringung von 
Durchreisedienstleistungen werden 
Schienenverkehrsunternehmen gewährt, die sich in 
Staatsbesitz befinden bzw. deren Aktien sich zu 100 % in 
Staatsbesitz befinden (CPC 711). 

EU, mit Ausnahme von LT und SE, für 
Hilfsdienstleistungen für den Schienenverkehr: Keine. 

LT: Die Instandhaltung und Reparatur von 
Schienenverkehrsausrüstungen unterliegen einem 
staatlichen Monopol (CPC 86764, 86769, Teil von 8868). 

SE: Die Instandhaltung und Reparatur von 
Schienenverkehrsausrüstungen unterliegen einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, wenn der Investor eigene 
Terminalinfrastruktureinrichtungen schaffen will. 
Wichtigste Kriterien: Raum- und Kapazitätszwänge 
(CPC 86764, 86769, Teil von 8868). 
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d) Straßenverkehr 
(Personenverkehr, 
Frachtverkehr, internationale 
LKW-
Transportdienstleistungen) und 
Hilfsdienstleistungen für den 
Straßenverkehr 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für den Straßenverkehr (Personenverkehr, 
Frachtverkehr, internationale LKW-
Transportdienstleistungen). 

In Bezug auf Investitionen: 

EU: Ungebunden für die Erbringung von Kabotage-
Dienstleistungen in einem Mitgliedstaat durch in einem 
anderen Mitgliedstaat niedergelassene ausländische 
Investoren (CPC 712). 

EU: Gegebenenfalls kann eine wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung für Taxidienstleistungen in der 
Europäischen Union vorgenommen werden, mit der die 
Zahl der Dienstleister begrenzt wird. Hauptkriterium: 
örtliche Nachfrage nach Maßgabe der geltenden 
Rechtsvorschriften (CPC 71221). 

BE: Gesetzlich kann eine Höchstzahl von Lizenzen 
festgelegt werden (CPC 71221). 

AT, BG und DE: Ausschließliche Rechte oder 
Genehmigungen für den Personen- und Frachtverkehr 
können nur natürlichen Personen der Europäischen Union 
und juristischen Personen der Europäischen Union mit 
Hauptsitz in der Europäischen Union erteilt werden 
(CPC 712). 

CZ: Es ist die Gründung einer juristischen Person in 
Tschechien erforderlich (keine Zweigniederlassungen). 

ES: Personenverkehrsdienstleistungen unterliegen einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung (CPC 7122). 
Hauptkriterium: örtliche Nachfrage. Der städteverbindende 
Busverkehr unterliegt einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung. Wichtigste Kriterien: Zahl der bereits 
bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 
Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung, 
Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. 

FR: Ungebunden für den städteverbindenden Busverkehr 
(CPC 712). 

IE: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung für den 
städteverbindenden Busverkehr. Wichtigste Kriterien: Zahl 
der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen 
auf diese, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung, 
Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze (CPC 7121, 7122). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=151539&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=151539&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 
& /de 53 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

IT: Limousinendienste unterliegen einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung. Wichtigste Kriterien: Zahl der bereits 
bestehenden Unternehmen und Auswirkungen auf diese, 
Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung, 
Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. 
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 Der städteverbindende Busverkehr unterliegt einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. Wichtigste Kriterien: Zahl 
der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen 
auf diese, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung, 
Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze. 

Frachtverkehrsdienstleistungen unterliegen einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. Wichtigste Kriterien: 
örtliche Nachfrage (CPC 712). 

MT: Öffentlicher Busverkehr: Das gesamte Netz unterliegt 
einer Konzession, die eine gemeinwirtschaftliche 
Verpflichtungsvereinbarung umfasst, um den Bedarf 
bestimmter sozialer Sektoren (wie Studenten und Senioren) 
abzudecken (CPC 712). 

MT: Für Taxis gilt in Bezug auf die Lizenzen eine 
zahlenmäßige Beschränkung. Für „Karozzini“ 
(Pferdekutschen) gilt in Bezug auf die Lizenzen eine 
zahlenmäßige Beschränkung (CPC 712). 

PT: Personenverkehrsdienstleistungen unterliegen in Bezug 
auf die Erbringung von Limousinendiensten einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung. Wichtigste Kriterien: Zahl 
der bereits bestehenden Unternehmen und Auswirkungen 
auf diese, Bevölkerungsdichte, geografische Verteilung, 
Auswirkungen auf den Verkehr und Schaffung neuer 
Arbeitsplätze (CPC 71222). 

SE: Die Instandhaltung und Reparatur von 
Straßenverkehrsausrüstungen unterliegen einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, wenn der Investor eigene 
Terminalinfrastruktureinrichtungen schaffen will. 
Wichtigste Kriterien: Raum- und Kapazitätszwänge 
(CPC 6112, 6122, 86764, 86769, Teil von 8867). 

SE: Für die Ausübung des Berufs des 
Kraftverkehrsunternehmers ist eine Zulassung der 
schwedischen Behörden erforderlich. Zu den Kriterien für 
die Erteilung einer Taxilizenz gehört, dass das Unternehmen 
als Verkehrsmanager eine natürliche Person benennt 
(faktisch handelt es sich um ein Ansässigkeitserfordernis – 
siehe die Vorbehalte Schwedens hinsichtlich der 
Niederlassungsformen) (CPC 712). 

SK: Für den Frachtverkehr wird eine wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung vorgenommen. Wichtigste Kriterien: 
örtliche Nachfrage (CPC 712). 

www.parlament.gv.at

https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=151539&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=
https://www.parlament.gv.at/pls/portal/le.link?gp=XXVII&ityp=EU&inr=151539&code1=RAG&code2=VKR&gruppen=&comp=


 

 
& /de 55 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

 In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BG, für die grenzüberschreitende 
Erbringung von Unterstützungsdienstleistungen für den 
Straßenverkehr (CPC 744): Keine. 

BG: Ungebunden. 

e) Hilfsdienstleistungen für den 
Luftverkehr (CPC 7461, 7469, 
83104) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Der Öffnungsgrad bei Bodenabfertigungsdiensten 
hängt von der Größe des Flughafens ab. Die Zahl der 
Dienstleister in den einzelnen Flughäfen kann begrenzt 
werden. Bei großen Flughäfen darf diese Grenze nicht unter 
zwei Anbietern liegen. 

In Bezug auf Investitionen: 

PL: Im Bereich der Lagerung von gekühlten oder 
tiefgekühlten Erzeugnissen hängt die Möglichkeit der 
Erbringung bestimmter Kategorien von Dienstleistungen 
von der Größe des Flughafens ab. Die Zahl der Dienstleister 
in den einzelnen Flughäfen kann wegen räumlicher 
Beschränkungen begrenzt und aus anderen Gründen bis auf 
mindestens zwei Dienstleister beschränkt werden (Teil von 
CPC 742). 

f) Raumtransport und Vermietung 
von Raumfahrzeugen 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für die Erbringung von 
Raumverkehrsdienstleistungen und die Vermietung von 
Raumfahrzeugen (CPC 733, Teil von 734). 
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III-EU17 – Landwirtschaft, 
Fischerei, Wasser, verarbeitendes 
Gewerbe 

 

a) Landwirtschaft, Jagd, 
Forstwirtschaft und 
Nebenleistungen in den 
Bereichen Landwirtschaft, Jagd 
und Forstwirtschaft (ISIC 01, 
02, CPC 881) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von HR, HU, PT und SE: Keine. 

HR: Ungebunden für Tätigkeiten in den Bereichen 
Landwirtschaft und Jagd. 

HU: Ungebunden für landwirtschaftliche Tätigkeiten 
(ISIC 011, 012, 013, 014, 015, CPC 8811, 8812, 8813 außer 
Beratungsdienstleistungen). 

PT: Die Ausübung des Berufs des Biologen, chemischen 
Analytikers und Agronoms ist natürlichen Personen 
vorbehalten (CPC 881). 

SE: Ungebunden für die Rentierhaltung (ISIC 014). 

b) Fischerei, Aquakultur und 
Nebenleistungen im Bereich 
Fischerei (ISIC 05, CPC 882) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für Fischerei, Aquakultur, 
Nebenleistungen im Bereich Fischerei. 

EU: Ungebunden für die Errichtung von Aquakulturanlagen 
im Meer oder im Binnenland. 

FR: Ungebunden für die Beteiligung an Aktivitäten zum 
Zwecke der Fisch-, Muschel- oder Algenkultur in 
staatseigenen Küstengebieten Frankreichs. 

BG: Ungebunden für den Fang lebender Meeres- und 
Flussressourcen durch Wasserfahrzeuge in inneren 
Seegewässern und im Küstenmeer Bulgariens. 

c) Wassergewinnung, -reinigung 
und -verteilung (ISIC 41) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Ungebunden für Tätigkeiten einschließlich 
Dienstleistungen auf dem Gebiet der 
Wassergewinnung, -reinigung und -verteilung an 
Privathaushalte, industrielle, gewerbliche oder andere 
Nutzer, einschließlich der Bereitstellung von Trinkwasser 
und Wasserbewirtschaftung. 
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d) Verarbeitendes Gewerbe 
(ISIC 16, 17, 18, 19, 20, 21) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU: Keine. 

e) Veröffentlichung, Druck sowie 
Vervielfältigung von bespielten 
Ton- , Bild- und Datenträgern 
(ISIC 22, CPC 88442) 

Keine. 

f) Verarbeitendes Gewerbe 
(ISIC 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37) 

Keine. 

III-EU-18 – Bergbau und 
energiebezogene Tätigkeiten 

 

a) Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden (ISIC 10, 11, 
12: Gewinnung von 
Energieprodukten, ISIC 13, 14: 
Erzbergbau, sonstiger Bergbau; 
CPC 5115, 7131, 8675, 883) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BE, FI, IT und NL: Keine. 

IT (gilt für die Exploration auch für die regionale 
Zuständigkeitsebene): Für Bergwerke im Staatsbesitz gelten 
bestimmte Explorations- und Bergbauvorschriften. Jede 
Exploration ist genehmigungspflichtig („permesso di 
ricerca“, Königliches Dekret 1447/1927 Artikel 4). Die 
Genehmigung ist befristet und definiert genau die Grenzen 
des Explorationsgebiets, wobei für dasselbe Gebiet mehr als 
eine Genehmigung an unterschiedliche Personen oder 
Unternehmen erteilt werden kann (diese Art von 
Genehmigung hat nicht in jedem Fall ausschließlichen 
Charakter). Für die Erschließung und den Abbau von 
Mineralvorkommen ist eine Konzession („concessione“, 
Artikel 14) der regionalen Behörde erforderlich (ISIC 10, 
11, 12, 13, 14, CPC 8675, 883). 
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 In Bezug auf Investitionen: 

BE: Die Exploration und Gewinnung mineralischer 
Ressourcen und anderen unbelebten Ressourcen im 
Küstenmeer und auf dem Festlandsockel sind 
konzessionspflichtig. Der Konzessionär muss eine 
Zustellungsanschrift in Belgien haben (ISIC 14).  

FI: Für den Abbau von Kernmaterial kann die 
entsprechende Genehmigung von einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung abhängig gemacht werden. Wichtigste 
Kriterien: allgemeiner wirtschaftlicher und sozialer Nutzen 
(ISIC Rev. 3.1 120). 

 NL: Die Exploration und Gewinnung von 
Kohlenwasserstoffen in den Niederlanden erfolgt stets in 
Zusammenarbeit zwischen einem Privatunternehmen und 
einer vom Minister für Wirtschaft benannten 
Aktiengesellschaft. Nach den Artikeln 81 und 82 des 
Bergbaugesetzes müssen alle Aktien der benannten 
Aktiengesellschaft unmittelbar oder mittelbar vom 
niederländischen Staat gehalten werden (ISIC Rev. 3.1 10, 
3.1 11, 3.1 12, 3.1 13, 3.1 14). 

b) Dienstleistungen im 
Energiebereich – allgemein 
(ISIC 40, CPC 613, 7131, 7139, 
742, 7422, 887 (außer 
Beratungsdienstleistungen)) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BE, BG, FR und LT: Keine. 

FR: Ungebunden für Übertragungssysteme für Elektrizität 
und Gas sowie Öl- und Gastransport in Rohrfernleitungen 
(CPC 7131). 

BE: Ungebunden für Dienstleistungen im Bereich 
Energieverteilung und Nebenleistungen im Bereich 
Energieverteilung (CPC 887 außer 
Beratungsdienstleistungen). 

BE: Ungebunden für Energieübertragungsdienstleistungen, 
hinsichtlich der Formen juristischer Personen sowie der 
Behandlung öffentlicher oder privater Anbieter, denen 
Belgien ausschließliche Rechte übertragen hat (ISIC 4010, 
CPC 71310). 

BG: Ungebunden für Nebenleistungen im Bereich 
Energieverteilung (Teil von CPC 88). 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

LT: Ungebunden für den Transport von Brennstoffen in 
Rohrfernleitungen und Hilfsdienstleistungen für den Transport 
von anderen Gütern als Brennstoffen in Rohrfernleitungen. 
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c) Elektrizität (ISIC 40, 4010; 
CPC 62279, 887 (außer 
Beratungsdienstleistungen)) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von AT, BG, CZ, FI, FR, LT, MT, NL 
und SK: Keine. 

AT, BG: Ungebunden für die Erzeugung von Elektrizität, 
Energieverteilungsdienstleistungen und Nebenleistungen im 
Bereich Energieverteilung (ISIC 4010, CPC 887 außer 
Beratungsdienstleistungen). 

CZ: Es bestehen ausschließliche Rechte in Bezug auf 
Lizenzen für die Übertragung von Elektrizität und Gas 
sowie für Elektrizitäts- und Gasmarktbetreiber (ISIC 40, 
CPC 7131, 63297, 742, 887).  

FI: Ungebunden für die Einfuhr von Elektrizität. 
Ungebunden für den grenzüberschreitenden Groß- und 
Einzelhandel mit Elektrizität. Ungebunden für Netze und 
Systeme zur Übertragung und Verteilung von Elektrizität 
(ISIC 4010, CPC 62279, 887 außer 
Beratungsdienstleistungen). 

FR: Ungebunden für die Erzeugung von Elektrizität 
(ISIC 4010). 

FR: Ungebunden für die Übertragung und Verteilung von 
Elektrizität (ISIC 4010, CPC 887). 

LT: Ungebunden für Groß- und 
Einzelhandelsdienstleistungen und den Handel mit 
Elektrizität, die aus nicht sicheren nuklearen Quellen 
stammt. 

SK: Für die Erzeugung, Übertragung und Verteilung von 
Elektrizität, den Groß- und Einzelhandel mit Elektrizität 
sowie verbundene Nebenleistungen im Bereich 
Energieverteilung, einschließlich Dienstleistungen in den 
Bereichen Energieeffizienz, Energieeinsparungen und 
Energieaudit. Es wird eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung 
vorgenommen, und der Antrag kann nur bei einer 
Marktsättigung zurückgewiesen werden (ISIC 4010, 
CPC 62279, 887). 

 In Bezug auf Investitionen: 

MT: EneMalta plc verfügt über das 
Elektrizitätsversorgungsmonopol (ISIC 4010; CPC 887). 

NL: Ungebunden für das Eigentum am Elektrizitätsnetz, das 
ausschließlich der niederländischen Regierung 
(Übertragungssysteme) und anderen öffentlichen Behörden 
(Verteilungssysteme) vorbehalten ist (ISIC 4010, CPC 887). 
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d) Brennstoffe, Gas, Rohöl oder 
Erdölerzeugnisse (ISIC 232, 
4020; CPC 62271, 63297, 713, 
742, 887 (außer 
Beratungsdienstleistungen) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von AT, BG, CZ, DK, FI, FR, HU, NL 
und SK: Keine. 

AT: Ungebunden für den Transport von Gas und anderen 
Gütern als Gas (CPC 713). 

BG: Ungebunden für den Transport in Rohrfernleitungen 
sowie die Speicherung und Lagerung von Erdöl und Erdgas, 
einschließlich Transitübertragung (ISIC 4020, CPC 7131, 
Teil von CPC 742). 

CZ: Ungebunden für die Erzeugung, Übertragung, 
Verteilung und Speicherung von Gas sowie den Handel 
damit (ISIC 2320, 4020, CPC 7131, 63297, 742, 887). 

DK: Ein Eigentümer oder Nutzer, der eine Rohrfernleitung 
für den Transport von Rohöl oder raffiniertem Öl sowie von 
Erdölerzeugnissen und von Erdgas errichten will, muss vor 
Aufnahme der Arbeiten eine Genehmigung der lokalen 
Behörde einholen. Die Zahl der Genehmigungen, die erteilt 
werden, kann begrenzt werden (CPC 7131). 

FI: Ungebunden für Netze und Systeme zur Weiterleitung 
und Verteilung von Gas. Quantitative Beschränkungen in 
Form von Monopolen oder ausschließlichen Rechten in 
Bezug auf die Einfuhr von Erdgas (ISIC 4020, CPC 887 
außer Beratungsdienstleistungen). 
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 FR: Nur Unternehmen, bei denen 100 % des Kapitals vom 
französischen Staat, einer anderen öffentlichen Einrichtung 
oder von ENGIE gehalten werden, können aus Gründen der 
nationalen Energieversorgungssicherheit Eigentümer und 
Betreiber von Gasweiterleitungs- oder -verteilungssystemen 
sein (ISIC 4020, CPC 887). 

HU: Ungebunden für den Transport in Rohrfernleitungen. 
Erfordert eine Niederlassung. Dienstleistungen können 
durch einen vom Staat oder der lokalen Behörde erteilten 
Konzessionsvertrag erbracht werden. Die Erbringung dieser 
Dienstleistung ist im Konzessionsgesetz geregelt 
(CPC 7131). 

NL: Ungebunden für das Eigentum am Elektrizitätsnetz und 
am Erdgasfernleitungsnetz, das ausschließlich der 
niederländischen Regierung (Übertragungssysteme) und 
anderen öffentlichen Behörden (Verteilungssysteme) 
vorbehalten ist (ISIC 040, CPC 71310). 

SK: Für die Erzeugung von Gas und die Verteilung 
gasförmiger Brennstoffe sowie für den Transport von 
Brennstoffen in Rohrfernleitungen ist eine Genehmigung 
erforderlich. Es wird eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung 
vorgenommen, und der Antrag kann nur bei einer 
Marktsättigung zurückgewiesen werden (ISIC 4020, 
CPC 6227162271, 63297, 7131, 742 und 887). 
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e) Kernmaterial und -energie 
(ISIC 12, 2330, Teil von 4010, 
CPC 887) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von AT, BE, BG, DE, FI, FR, HU und 
SE: Keine. 

AT und FI: Ungebunden für die Erzeugung, Verarbeitung, 
Verteilung oder Beförderung von Kernmaterial und die 
Erzeugung oder Verteilung von Kernenergie. 

DE: Ungebunden für die Erzeugung, Verarbeitung, 
Verteilung oder Beförderung von Kernmaterial und die 
Erzeugung oder Verteilung von Kernenergie. 

BE: Ungebunden für die Erzeugung, Verarbeitung, 
Verteilung oder Beförderung von Kernmaterial und die 
Erzeugung oder Verteilung von Kernenergie. 

 In Bezug auf Investitionen: 

BG: Ungebunden für die Verarbeitung spaltbarer und 
fusionsfähiger Stoffe oder der Stoffe, aus denen sie 
gewonnen werden, sowie Handel damit, Instandhaltung und 
Reparatur der Ausrüstungen und Systeme in 
Kernkraftwerken, Beförderung dieser Stoffe und der bei 
ihrer Bearbeitung entstehenden Abfälle, Verwendung 
ionisierender Strahlung und alle sonstigen Dienstleistungen 
im Zusammenhang mit der Nutzung von Kernenergie für 
friedliche Zwecke (einschließlich Ingenieurs- und 
Beratungsdienstleistungen, Softwaredienstleistungen usw.). 

FR: Ungebunden für die Erzeugung, Verarbeitung, 
Verteilung oder Beförderung von Kernmaterial für die 
Verpflichtungen des Euratom-Abkommens. 

HU und SE: Ungebunden für die Verarbeitung von 
Kernbrennstoffen und die Erzeugung von Kernenergie 
(ISIC 2330, Teil von 4010). 
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f) Versorgung mit Dampf und 
Warmwasser (ISIC 4030, 
CPC 62271, 887) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von BG, FI und SK: Keine. 

BG: Ungebunden für die Erzeugung und Verteilung von 
Wärme (ISIC 4030, CPC 887). 

SK: Für die Erzeugung und Verteilung von Dampf und 
Warmwasser, den Groß- und Einzelhandel mit Dampf und 
Warmwasser sowie verbundene Nebenleistungen im 
Bereich Energieverteilung ist eine Genehmigung 
erforderlich. Es wird eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung 
vorgenommen, und der Antrag kann nur bei einer 
Marktsättigung zurückgewiesen werden.  

 In Bezug auf Investitionen: 

FI: Für die Erzeugung und die Verteilung von Dampf und 
Warmwasser bestehen mengenmäßige Beschränkungen in 
Form von Monopolen oder ausschließlichen Rechten 
(ISIC 40, CPC 7131). 

FI: Ungebunden für Netze und Systeme zur Weiterleitung 
und Verteilung von Dampf und Warmwasser (ISIC 4030, 
CPC 7131 außer Beratungsdienstleistungen).  

III-EU-19 – Sonstige 
Dienstleistungen a. n. g. 

 

a) Bestattungswesen, 
Dienstleistungen von 
Krematorien und 
Bestattungsinstituten 
(CPC 9703) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von CY, DE, FI, PT, SE und SI: Keine. 

CY, DE, FI, PT, SE und SI: Ungebunden für das 
Bestattungswesen, Dienstleistungen von Krematorien und 
Bestattungsinstituten. 
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b) Sonstige unternehmensbezogene 
Dienstleistungen (Teil von 
CPC 612, Teil von 621, Teil von 
625, Teil von 85990) 

In Bezug auf Investitionen und den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

EU, mit Ausnahme von CZ, LT und FI, für sonstige 
unternehmensbezogene Dienstleistungen (Teil von 
CPC 612, Teil von 621, Teil von 625, Teil von 85990): 
Keine. 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden 
Dienstleistungshandel: 

CZ: Ungebunden für Auktionsdienstleistungen (Teil von 
CPC 612, Teil von 621, Teil von 625, Teil von 85990). 

LT: Ungebunden für die Stelle, der von der Regierung 
ausschließliche Rechte für die Erbringung der folgenden 
Dienstleistungen erteilt wurden: Übermittlung von Daten 
durch sichere staatliche Datenübertragungsnetze. 

FI: Ungebunden für die grenzüberschreitende Erbringung 
von elektronischen Identifizierungsdiensten. 

c) Neue Dienstleistungen EU: Ungebunden für die Erbringung neuer 
Dienstleistungen, die nicht in der CPC eingereiht sind. 
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LISTE CHILES 

 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

Nr. 1 – Alle Sektoren   

a) Staatsunternehmen In Bezug auf die Übertragung von Anteilen oder 
Vermögenswerten an einem bestehenden 
Staatsunternehmen oder einer staatlichen Einrichtung 
oder der Verfügung darüber behält sich Chile das 
Recht vor, das Eigentum an solchen Anteilen oder 
Vermögenswerten sowie das Recht von Investoren 
oder ihrer Investitionen auf Kontrolle über ein 
dadurch gegründetes Staatsunternehmen oder die von 
diesen getätigten Investitionen zu verbieten oder zu 
beschränken. 

„Staatsunternehmen“ bezeichnet Unternehmen, die 
im Eigentum Chiles stehen oder durch Beteiligungen 
von Chile kontrolliert werden, einschließlich 
Unternehmen, die nach dem Zeitpunkt des 
Inkrafttretens dieses Abkommens ausschließlich zum 
Zweck des Verkaufs von Beteiligungen am Kapital 
oder den Vermögenswerten eines bestehenden 
Staatsunternehmens oder einer bestehenden 
staatlichen Stelle oder der Verfügung darüber 
gegründet werden. 

b) Dienstleistungen der Daseinsvorsorge Dienstleistungen der Daseinsvorsorge bestehen z. B. 
in folgenden Sektoren: verwandte wissenschaftliche 
und technische Beratung, FuE-Dienstleistungen in 
den Bereichen Sozial- und Geisteswissenschaften, 
technische Prüf- und Analysedienstleistungen, 
Wasserversorgung und Abwasseraufbereitung 
und -entsorgung, Dienstleistungen im Bereich 
Umwelt, Dienstleistungen im Bereich Gesundheit, 
Verkehrsdienstleistungen und Hilfsdienstleistungen 
für alle Verkehrsarten. Ausschließliche Rechte für 
solche Dienstleistungen werden häufig, vorbehaltlich 
bestimmter Versorgungspflichten, privaten Betreibern 
gewährt, z. B. Betreibern mit Konzessionen 
öffentlicher Stellen. Dieser Vorbehalt gilt nicht für 
Telekommunikationsdienstleistungen und Computer- 
und verwandte Dienstleistungen. 
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c) Erwerb von Immobilien In Chile ungebunden für den Erwerb von 
„staatseigenen Grundstücken“, Grundstücken in der 
„Grenzlandzone“ sowie Grundstücken im Umkreis 
von fünf Kilometern um die Küste, die für 
landwirtschaftliche Tätigkeiten genutzt wird, wie in 
den Anhängen 10-A und 10-B angegeben. 

Chilenische natürliche Personen und in Chile 
gebietsansässige Personen sowie chilenische 
juristische Personen können landwirtschaftlich 
genutzte Grundstücke erwerben oder kontrollieren. 
Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen im 
Zusammenhang mit dem Eigentum an oder der 
Kontrolle von solchen Grundstücken einzuführen 
oder aufrechtzuerhalten. 

d) Kommerzielle Präsenz Die vorliegende Liste gilt nicht für Repräsentanzen. 

e) Indigene Völker Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen 
einzuführen oder aufrechtzuerhalten, die indigene 
Bevölkerungsgruppen betreffen. 

f) Benachteiligte Minderheiten Chile behält sich vor, Maßnahmen einzuführen oder 
aufrechtzuerhalten, mit denen gesellschaftlich oder 
wirtschaftlich benachteiligten Gruppen Rechte oder 
Vorrechte eingeräumt werden. 

Nr. 2 – Verarbeitendes Gewerbe   

Verarbeitendes Gewerbe, ausgenommen 
Dienstleistungen (ISIC Rev. 3.1 15, 17, 18, 
19, 20, 21, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 
35, 36, außer 16, 22, 24, 25, 29, 37) 

Keine. 
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Verarbeitendes Gewerbe (ISIC Rev. 3.1 
Abteilung 16: Tabakverarbeitung) 

Ungebunden. 

Verarbeitendes Gewerbe (ISIC Rev. 3.1 
Abteilung 22: Veröffentlichung, Druck 
sowie Vervielfältigung von bespielten 
Ton- , Bild- und Datenträgern) 

Keine, außer für 

222 Herstellung von Druckerzeugnissen: 
Ungebunden für die Herstellung von 
Druckerzeugnissen. 

Verarbeitendes Gewerbe (ISIC Rev. 3.1 
Abteilung 24: Herstellung von chemischen 
Erzeugnissen) 

Bestimmte Arten von juristischen Personen können 
für die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit für 
Folgendes einen Antrag stellen: 

241 Herstellung von chemischen Grundstoffen und 

242 Herstellung von sonstigen chemischen 
Erzeugnissen. 

Verarbeitendes Gewerbe (ISIC Rev. 3.1 
Abteilung 25: Herstellung von Gummi- und 
Kunststoffwaren) 

Bestimmte Arten von juristischen Personen können 
für die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit für 
Folgendes einen Antrag stellen: 

251 Herstellung von Gummiwaren und 

252 Herstellung von Kunststoffwaren. 

Verarbeitendes Gewerbe (ISIC Rev. 3.1 
Abteilung 29: Maschinenbau) 

Keine, außer für 

2927 Herstellung von Waffen und Munition: 
Ungebunden. 

Verarbeitendes Gewerbe (ISIC Rev. 3.1 
Abteilung 31: Herstellung von elektrischen 
Maschinen und Geräten, a. n. g.) 

Bestimmte Arten von juristischen Personen können 
für die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit für 
Folgendes einen Antrag stellen: 

311 Herstellung von Elektromotoren, Generatoren 
und Transformatoren und 

314 Herstellung von Akkumulatoren und Batterien. 
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Verarbeitendes Gewerbe (ISIC Rev. 3.1 
Abteilung 37: Rückgewinnung) 

Bestimmte Arten von juristischen Personen können 
für die Ausübung der wirtschaftlichen Tätigkeit für 
Folgendes einen Antrag stellen: 

371 Rückgewinnung von metallischen Altmaterialien 
und Reststoffen und 

372 Rückgewinnung von nichtmetallischen 
Altmaterialien und Reststoffen. 

Nr. 3 – Bergbau und Gewinnung von 
Steinen und Erden 

 

Bergbau und Gewinnung von Steinen und 
Erden, ausgenommen Dienstleistungen 
(ISIC Rev. 3.1 10, 11, 12, 13, 14) 

Ungebunden für 

Abteilung 11 Förderung von Erdöl und Erdgas; 
Erbringung von Dienstleistungen bei der Erdöl- und 
Erdgasförderung und 

Abteilung 12 Bergbau auf Uran- und Thoriumerze. 

Die Exploration, Gewinnung und Behandlung 
(beneficio) von Lithium, von flüssigen oder 
gasförmigen Kohlenwasserstoffen, von Ablagerungen 
jeglicher Art in Meeresgewässern, die der nationalen 
Gerichtsbarkeit unterliegen, sowie von Ablagerungen 
jeglicher Art, die sich ganz oder teilweise in Gebieten 
befinden, die als wichtig für die nationale Sicherheit 
eingestuft sind und Auswirkungen auf den Bergbau 
haben, wobei diese Einstufung nur per Gesetz 
erfolgen kann, können Gegenstand von 
Verwaltungskonzessionen oder speziellen 
Betriebsverträgen sein, wobei die Anforderungen und 
Bedingungen in jedem Einzelfall durch ein Oberstes 
Dekret festgelegt werden. 

Darüber hinaus dürfen nur die chilenische 
Kernenergiekommission (Comisión Chilena de 
Energía Nuclear) oder von ihr bevollmächtigte 
Stellen Rechtshandlungen in Bezug auf abgebaute 
natürliche Atommaterialien und Lithium sowie deren 
Konzentrate, Derivate und Verbindungen vornehmen 
oder vornehmen lassen. 
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Nr. 4 Landwirtschaft  

Landwirtschaft und Jagd, ausgenommen 
Dienstleistungen (ISIC Rev. 3.1 A 01) 

Keine. 

Forstwirtschaft, ausgenommen 
Dienstleistungen (ISIC Rev. 3.1 A 02) 

Keine. 

Zur Klarstellung sei angemerkt, dass ein von der 
Forstkommission (Corporación Nacional Forestal) 
genehmigter Bewirtschaftungsplan erforderlich ist. 

Nr. 5 Energie  

Erzeugung und Verteilung von Elektrizität, 
ausgenommen Dienstleistungen 
(ISIC Rev. 3.1 E 40, 401, 4010) 

a) Keine, außer für die Erzeugung, Übertragung 
und Verteilung von Elektrizität für das 
nationale Elektrizitätsnetz (Sistema Eléctrico 

Nacional). Es gelten folgende Beschränkungen: 

Nur eine bestimmte Art von in Chile 
gegründeten offenen oder geschlossenen 
Kapitalgesellschaften (sociedad anónima 

abierta o cerrada) ist berechtigt, Konzessionen 
für die Energieverteilung zu vergeben. Der 
ausschließliche Geschäftsbereich dieser 
Kapitalgesellschaft muss die Energieverteilung 
sein. 

Nur eine bestimmte Art von in Chile 
gegründeten offenen oder geschlossenen 
Kapitalgesellschaften (sociedad anónima 

abierta o cerrada) ist berechtigt, Konzessionen 
für die Energieübertragung für das nationale 
Übertragungsnetz (Sistema Interconectado 
Central) zu vergeben. Der ausschließliche 
Geschäftsbereich dieser Kapitalgesellschaft 
muss die Energieübertragung sein. 

Für die hydroelektrische Energieerzeugung 
kann eine Konzession erforderlich sein. Nur 
juristische Personen, die nach chilenischem 
Recht niedergelassen sind, können eine solche 
Konzession beantragen und sich an öffentlichen 
Ausschreibungen für den Erhalt einer solchen 
Konzession beteiligen. 
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 Die Exploration und Nutzung geothermischer 
Energie sind konzessionspflichtig. Nur 
juristische Personen, die nach chilenischem 
Recht niedergelassen sind, können eine solche 
Konzession beantragen und sich an öffentlichen 
Ausschreibungen für den Erhalt einer solchen 
Konzession beteiligen. 

Die Erzeugung von Kernenergie für friedliche 
Zwecke darf nur von der chilenischen 
Kernenergiekommission oder mit deren 
Genehmigung gemeinsam mit Dritten 
durchgeführt werden. Hält die Kommission die 
Erteilung einer solchen Genehmigung für 
angezeigt, so legt sie auch die Bedingungen für 
die Durchführung fest. 

b) Ungebunden für Tätigkeiten von Strommaklern 
oder -agenten, die den Verkauf von Strom über 
von anderen betriebene 
Stromverteilungssysteme vermitteln. 

Nr. 6 – Fischerei  

Fischerei, Fischzucht und Fischkultur, 
ausgenommen Dienstleistungen 
(ISIC Rev. 3.1 B 05) 

Ungebunden. 

Nr. 7 – Dienstleistungen  

Juristische Dienstleistungen (Teil von 
CPC 861) 

In Bezug auf Investitionen und den 
grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel: 

1) und 3): Keine, außer im Falle von 
Konkursverwaltern (síndicos de quiebra), die vom 
Justizministerium (Ministerio de Justicia) 
ordnungsgemäß ermächtigt sein müssen und nur dort 
tätig sein dürfen, wo sie gebietsansässig sind. 

2): Keine. 
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Dienstleistungen von Rechnungslegern, 
Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern 
(CPC 86211) 

1) und 3): Keine, außer dass die externen 
Wirtschaftsprüfer von Finanzinstituten in das 
Register der externen Wirtschaftsprüfer der 
Aufsichtsbehörde für Banken und Finanzinstitute 
(Superintendencia de Bancos e Instituciones 
Financieras) und bei der Aufsichtsbehörde für 
Wertpapiere und Versicherungen (Superintendencia 
de Valores y Seguros) eingetragen sein müssen. Nur 
Unternehmen, die in Chile rechtmäßig als 
Personengesellschaften (sociedades de personas) 
oder Vereine (asociaciones) gegründet wurden und 
deren Haupttätigkeit in der Erbringung von 
Dienstleistungen von Wirtschaftsprüfern besteht, 
können in das Register eingetragen werden. 

2): Keine. 

Dienstleistungen von Steuerberatern 
(CPC 863) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Architekten 
(CPC 8671) 

1), 2) und 3): Keine. 

Ingenieurdienstleistungen (CPC 8672) 1), 2) und 3): Keine. 

Integrierte Ingenieurdienstleistungen 
(CPC 86733) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Städteplanern und 
Landschaftsarchitekten (CPC 8674) 

1), 2) und 3): Keine. 

Tierärztliche Dienstleistungen (CPC 932) 1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Hebammen, 
Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten 
und Sanitätern (CPC 93191) 

1), 2) und 3): Keine. 
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Computer- und verwandte Dienstleistungen 
(CPC 841, 842, 843, 844 und 845) 

1), 2) und 3): Keine. 

Interdisziplinäre Forschungs- und 
Entwicklungsdienstleistungen, Forschungs- 
und Entwicklungsdienstleistungen im 
Bereich Naturwissenschaften und 
verwandte wissenschaftliche und 
technische Beratung (Teil von CPC 851, 
Teil von CPC 853 und Teil von 
CPC 86751) 

1) und 3): Keine, außer: Erkundungen 
wissenschaftlicher oder technischer Art oder im 
Zusammenhang mit Bergsteigen (andinismo), die 
juristische oder natürliche Personen mit Wohnsitz im 
Ausland in Grenzgebieten durchführen wollen, 
müssen von der Direktion für Grenzen und 
Abgrenzung des Staates (Dirección de Fronteras y 
Límites del Estado) genehmigt und überwacht 
werden. Die Direktion kann anordnen, dass eine oder 
mehrere chilenische Personen, die in den 
entsprechenden Bereichen tätig sind, an den 
Expeditionen teilnehmen müssen. Diese Personen 
machen sich mit den durchzuführenden Studien und 
deren Umfang vertraut und nehmen an ihnen teil. 

2): Keine. 

Forschungs- und 
Entwicklungsdienstleistungen in den 
Bereichen Sozial- und 
Geisteswissenschaften (CPC 852) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Immobilienmaklern: 
im Zusammenhang mit eigenen oder 
gepachteten Immobilien oder auf 
Gebühren- oder vertraglicher Basis 
(CPC 821 und 822) 

1), 2) und 3): Keine. 

Miet- oder Leasingdienstleistungen ohne 
Besatzung, Fahrer oder 
Bedienungspersonal im Zusammenhang 
mit Wasserfahrzeugen, sonstigen 
Fahrzeugen und sonstigen Ausrüstungen 
(CPC 8310 ausgenommen 83104) 

1), 2) und 3): Keine. 
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Miet- oder Leasingdienstleistungen für 
Luftfahrzeuge ohne Besatzung 
(CPC 83104) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen im Bereich Werbung 
(CPC 871) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen in den Bereichen 
Marktforschung und Erhebung der 
öffentlichen Meinung (CPC 864) 

1), 2) und 3): Keine. 

Unternehmensberatung (CPC 865) 1), 2) und 3): Keine. 

Mit der Unternehmensberatung verwandte 
Leistungen (CPC 866 außer 86602) 

1), 2) und 3): Keine. 

Technische Prüf- und 
Analysedienstleistungen (CPC 8676) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen in den Bereichen 
Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft 
(CPC 881) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen im Bereich Bergbau 
(CPC 883) 

1), 2) und 3): Keine. 

Vermittlung und Überlassung von Personal 
(CPC 87201, 87202, 87203) 

1), 2) und 3): Keine. 

Ermittlungs- und 
Sicherheitsdienstleistungen (CPC 87302, 
87303, 87304 und 87305) 

1), 2) und 3): Keine. 
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Instandhaltung und Reparatur von 
Ausrüstungen (außer Wasserfahrzeugen, 
Luftfahrzeugen oder sonstigen Fahrzeugen) 
(CPC 633) 

1), 2) und 3): Keine. 

Gebäudereinigung (CPC 874) 1), 2) und 3): Keine. 

Fotografische Dienstleistungen (CPC 875) 1), 2) und 3): Keine. 

Verpackungsdienstleistungen (CPC 876) 1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Kreditauskunfteien 
und Inkassostellen (CPC 87901, 87902) 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Telefonauftragsdienstleistungen 
(CPC 87903) 

1), 2) und 3): Keine. 

Vervielfältigungsdienstleistungen 
(CPC 87904) 

1), 2) und 3): Keine. 

Übersetzungs- und 
Dolmetschdienstleistungen (CPC 87905) 

1), 2) und 3): Keine, außer dass amtliche 
Übersetzungen, Beglaubigungen von Übersetzungen 
und beglaubigte Kopien von amtlichen Dokumenten 
in einer Fremdsprache nur von amtlichen Übersetzern 
angefertigt werden dürfen, die bei den chilenischen 
Behörden eingetragen sind. 

Dienstleistungen des Aufstellens von 
Adressenlisten und des Postversands 
(CPC 87906) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen bezüglich Produktdesign 
(CPC 87907) 

1), 2) und 3): Keine. 

Sonstige unternehmensbezogene 
Dienstleistungen a. n. g. (CPC 87909) 

1), 2) und 3): Ungebunden. 
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Druck und Veröffentlichung (CPC 88442) 1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen im Bereich Konferenzen, 
Seminare usw. (CPC 87909) 

1), 2) und 3): Keine. 

Postdienstleistungen (CPC 7511) 1), 2) und 3): Ungebunden. 

Kurierdienstleistungen (CPC 7512) 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit 
der Bearbeitung1 von Postsendungen2 
gemäß der folgenden Liste von 
Teilsektoren, unabhängig davon, ob der 
Bestimmungsort im In- oder im Ausland 
liegt: 

i) Bearbeitung von adressierten 
schriftlichen Mitteilungen auf einem 
physischen Träger jeglicher Art3, 
einschließlich 

– Hybridpostdienstleistungen und 

– Direktwerbung, 

ii) Bearbeitung von adressierten 
Päckchen und Paketen4, 

1), 2) und 3): Keine, außer: 

Gemäß dem Decreto Supremo Nº 5037 vom 
4. November 1960 des Innenministeriums 
(„Ministerio del Interior“) und dem Decreto con 
Fuerza de Ley Nº 10 vom 30. Januar 1982 des 
Ministeriums für Verkehr und Telekommunikation 
(„Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones“) 
oder dessen Nachfolgern kann der Staat Chile über 
die Empresa de Correos de Chile ein Monopol für 
den Eingang, die Beförderung und die Zustellung von 
Postsendungen (objetos de correspondencia) 
ausüben. „Postsendungen“ bezeichnet Briefe, 
einfache und frankierte Postkarten, Geschäftspapiere, 
Mitteilungsblätter und Drucksachen aller Art, 
einschließlich Drucksachen in Blindenschrift, 
Warenmuster, Päckchen bis zu einem Kilogramm und 
besondere Postdienstleistungen, die in der Aufnahme 
und Zustellung von Tonnachrichten bestehen (fonos 

postales). 

                                                 
1 Der Begriff „Bearbeitung“ umfasst den Eingang („admisión“), die Beförderung („transporte“) 

und die Zustellung („entrega“). 
2 „Postsendung“ bezeichnet jede von einem öffentlichen oder privaten Anbieter bearbeitete 

Sendung. 
3 Beispielsweise Briefe und Postkarten. 
4 Umfasst auch Bücher und Kataloge. 
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iii) Bearbeitung von adressierten 
Presseerzeugnissen1, 

iv) Bearbeitung von in den Ziffern i bis 
iii genannten Sendungen als 
Einschreiben oder Wertsendungen, v)
 Eilzustellung2 der in den 
Ziffern i bis iii genannten Sendungen, 

vi) Bearbeitung nicht adressierter 
Sendungen und 

vii) sonstige anderweit nicht genannte 
Dienstleistungen. 

 

Internationale Telekommunikationsdienste 
im Fernnetz 

1), 2) und 3): Keine. 

Lokale grundlegende 
Telekommunikationsdienste und -netze, 
Telekommunikationszwischendienste, 
zusätzliche Telekommunikationsdienste 
und begrenzte Telekommunikationsdienste 

1), 2) und 3): Keine. 

                                                 
1 Magazine, Zeitungen und Zeitschriften. 
2 Eilzustelldienstleistungen können abgesehen von der rascheren und sichereren Zustellung 

zusätzliche Leistungsmerkmale umfassen, beispielsweise Abholung vom Ausgangsort, 
persönliche Zustellung beim Empfänger, Auffindung und Verfolgung, Möglichkeit einer 
Änderung des Bestimmungsortes und des Empfängers während der Beförderung oder 
Empfangsbestätigung. 
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Bauleistungen (CPC 511, 512, 513, 514, 
515, 516, 517 und 518) 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Dienstleistungen von Kommissionären 
(CPC 621) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Großhändlern 
(CPC 622, 61111, 6113 und 6121) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Einzelhändlern 
(CPC 632, 61111, 6113 und 

 6121) 

1), 2) und 3): Keine. 

Franchising (CPC 8929) 1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen im Bereich Umwelt 
(CPC 940) 

1), 2) und 3): Ungebunden, außer für 
Beratungsdienstleistungen. 

Dienstleistungen im Bereich Bildung 
(CPC 92) 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Dienstleistungen im Bereich Gesundheit – 
Krankenhaus-, 
Krankentransportdienstleistungen und 
Dienstleistungen stationärer Einrichtungen 
im Gesundheitswesen (CPC 93, 931, außer 
9312, Teil von 93191, 9311, 93192, 93193, 
93199) 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Dienstleistungen in den Bereichen 
Gesundheit und Soziales, einschließlich 
Rentenversicherung 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Dienstleistungen im Bereich Soziales, 
einschließlich Rentenversicherung 

1), 2) und 3): Ungebunden. 
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Hotels und Restaurants, einschließlich 
Catering (CPC 641, 642 und 643) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Reiseagenturen und 
Reiseveranstaltern (CPC 74710) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Fremdenführern 
(CPC 74720) 

1), 2) und 3): Keine. 

Unterhaltungsdienstleistungen 
(einschließlich Theater, Musikkapellen und 
Zirkus) (CPC 9619) 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen von Bibliotheken, 
Archiven und Museen und sonstige 
kulturelle Dienstleistungen (CPC 963) 

1), 2) und 3): Keine. 

Unterhaltungsdienstleistungen 
(einschließlich Theater, Musikkapellen und 
Zirkus) (CPC 9619, 964 außer 96492) 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Dienstleistungen von Nachrichtenagenturen 
(CPC 962) 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Dienstleistungen im Bereich Sport und 
sonstige Dienstleistungen im Bereich 
Freizeit (CPC 9641) 

1), 2) und 3): Keine, außer dass für 
Sportorganisationen, die professionelle Tätigkeiten 
entwickeln, eine bestimmte Art von juristischer 
Person erforderlich sein kann. Darüber hinaus gilt auf 
der Grundlage der Inländerbehandlung Folgendes: a) 
Es ist nicht erlaubt, mit mehr als einer Mannschaft in 
derselben Kategorie eines Sportwettbewerbs 
teilzunehmen, b) es können besondere Vorschriften 
für die Beteiligung an Sportunternehmen festgelegt 
werden und c) es können 
Mindestkapitalanforderungen gestellt werden. 
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Dienstleistungen des Spiel-, Wett- und 
Lotteriewesens (CPC 96492) 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Sonstige Dienstleistungen im Bereich 
Freizeit a. n. g. (CPC 96499) 

1), 2) und 3): Keine. 

Seeverkehrsdienstleistungen (CPC 721): 

 Passagierverkehr (CPC 7211, 
CPC 7223) 

1) und 2): Keine. 

3): 

a) Niederlassung einer eingetragener 
Gesellschaft für den Betrieb einer Flotte 
unter der Flagge Chiles: Ungebunden. 

b) Sonstige Formen der kommerziellen 
Präsenz für die Erbringung von 
Dienstleistungen im internationalen 
Seeverkehr1: Keine. 

                                                 
1 „Sonstige Formen der kommerziellen Präsenz für die Erbringung von Dienstleistungen im internationalen 

Seeverkehr“ bezeichnet die Fähigkeit internationaler Seeverkehrsdienstleister der anderen Vertragspartei, vor Ort 
alle Geschäftstätigkeiten durchzuführen, die zur Erbringung einer teilweisen oder voll integrierten 
Verkehrsdienstleistung an ihre Kunden erforderlich sind, in deren Rahmen wiederum der Seeverkehr ein 
wesentliches Element darstellt. Diese Verpflichtung ist jedoch nicht so auszulegen, als beschränke sie in 
irgendeiner Weise die im Zusammenhang mit der grenzüberschreitenden Erbringung übernommenen 
Verpflichtungen. 
Diese Geschäftstätigkeiten umfassen unter anderem Folgendes: 
a) Vermarktung und Verkauf von Seeverkehrsdienstleistungen und seeverkehrsbezogenen Dienstleistungen 

im unmittelbaren Kontakt mit Kunden, vom Kostenanschlag bis zur Fakturierung, unabhängig davon, ob 
diese vom Dienstleister selbst oder von Dienstleister, mit denen der Dienstleistungsverkäufer eine feste 
Geschäftsverbindung eingegangen ist, betrieben oder angeboten werden, 

b) Kauf von Verkehrsdienstleistungen und damit zusammenhängenden Dienstleistungen für eigene oder 
Kundenrechnung (und Weiterverkauf an die Kunden), einschließlich der eingehenden 
Verkehrsdienstleistungen aller Verkehrsarten, insbesondere auf Binnenwasserstraßen, Straßen und 
Schienen, die für die Erbringung einer integrierten Dienstleistung erforderlich sind, 

c) Ausfertigung der Beförderungs- und Zolldokumente oder sonstiger Dokumente über Ursprung und Art 
der beförderten Waren, 

d) Bereitstellung von Geschäftsinformationen auf jede Weise, einschließlich computergestützter 
Informationssysteme und des elektronischen Datenaustauschs (vorbehaltlich dieses Abkommens), 

e) Abschluss von Geschäftsvereinbarungen mit lokal niedergelassenen Speditionspartner (einschließlich 
Beteiligung am Kapital eines Unternehmens) und Einstellung örtlich angeworbenen Personals (oder im 
Falle ausländischen Personals gemäß der horizontalen Verpflichtung im Bereich Freizügigkeit) und 

f) organisatorische Tätigkeiten im Namen der Unternehmen im Hinblick auf den Hafenaufenthalt des 
Schiffes oder die Übernahme von Frachtgut wenn erforderlich. 
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 Frachtverkehr (CPC 7212) 

 Vermietung/Leasing von 
Wasserfahrzeugen mit Besatzung  

 Instandhaltung und Reparatur von 
Wasserfahrzeugen (CPC 8868) 

 Schub- und Schleppdienstleistungen 
(CPC 72140) 

 Unterstützungsdienstleistungen für 
den Seeverkehr (CPC 745) 

 Be- und Entladedienstleistungen 
(CPC 741) 

 Lagerdienstleistungen (CPC 742) 

 

Schiffsverkehr auf inneren Gewässern 
(CPC 722) 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Schienenverkehr und Hilfsdienstleistungen 
für den Schienenverkehr 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

Straßenverkehrsdienstleistungen: 
Frachtverkehr (CPC 7123) 

1), 2) und 3): Keine. 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 81 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

Straßenverkehrsdienstleistungen: 
Vermietung gewerblicher Fahrzeuge mit 
Fahrer (CPC 71222 – Vermietung von 
Personenwagen mit Fahrer) 

1), 2) und 3): Keine. 

Straßenverkehrsdienstleistungen: 
Instandhaltung und Reparatur von 
Straßenverkehrsausrüstungen (CPC 6112 – 
Instandhaltung und Reparatur von 
Kraftfahrzeugen) 

1), 2) und 3): Keine. 

Straßenverkehrsdienstleistungen: 
Unterstützungsdienstleistungen für den 
Straßenverkehr (CPC 7441– Leistungen 
beim Betrieb von Busbahnhöfen) 

1), 2) und 3): Keine. 

Hilfsdienstleistungen für alle 
Verkehrsträger: Frachtumschlagleistungen 
(CPC 741) 

1), 2) und 3): Keine. 

Hilfsdienstleistungen für alle 
Verkehrsträger: Lagerdienstleistungen 
(CPC 742) 

1), 2) und 3): Keine. 

Hilfsdienstleistungen für alle 
Verkehrsträger: Spedition (CPC 748) 

1), 2) und 3): Keine. 
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Transport in Rohrfernleitungen: Transport 
von Brennstoffen und anderen Gütern 
(CPC 7131) 

1), 2) und 3): Keine, außer dass die Dienstleistung 
von juristischen Personen erbracht werden muss, die 
nach chilenischem Recht niedergelassen sind, und 
dass für die Erbringung der Dienstleistung eine 
Konzession auf der Grundlage der 
Inländerbehandlung erforderlich sein kann. 

Luftfahrzeugreparatur- 
und -wartungsdienstleistungen 

1): Ungebunden. 2) und 3): Keine. 

Verkauf und Vermarktung von 
Luftverkehrsdienstleistungen 

1), 2) und 3): Keine. 

Dienstleistungen computergesteuerter 
Buchungssysteme (Computer Reservation 
Systems, CRS) 

1), 2) und 3): Keine. 

Bodenabfertigungsdienste 1), 2) und 3): Keine. 

Spezialisierte Luftverkehrsdienstleistungen 1), 2) und 3): Ungebunden. 

Raumtransport und Vermietung von 
Raumfahrzeugen 

1), 2) und 3): Ungebunden. 

 

 

________________ 
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ANHANG 12-A 

 

 

ZU NIEDERLASSUNGSZWECKEN EINREISENDE GESCHÄFTSREISENDE,   

UNTERNEHMENSINTERN TRANSFERIERTE PERSONEN, INVESTOREN   

UND FÜR KURZE ZEIT EINREISENDE GESCHÄFTSREISENDE 

 

1. Die bestehenden nichtkonformen Maßnahmen, die in diesem Anhang aufgeführt sind, können 

aufrechterhalten, fortgesetzt, unverzüglich erneuert oder modifiziert werden, sofern die 

Modifizierung die Konformität der betreffenden Maßnahme, wie sie unmittelbar vor der 

Modifizierung bestand, mit Artikel 12.3 und Artikel 12.4 nicht beeinträchtigt. 

 

2. Artikel 12.3 und Artikel 12.4 finden für die bestehenden nichtkonformen Maßnahmen, die in 

diesem Anhang aufgeführt sind, bis zum Umfang der Nichtkonformität keine Anwendung. 

 

3. Zusätzlich zu den in diesem Anhang aufgeführten nichtkonformen Maßnahmen kann jede 

Vertragspartei Maßnahmen einführen oder aufrechterhalten, die sich auf 

Qualifikationserfordernisse, Qualifikationsverfahren, technische Normen oder 

Zulassungserfordernisse und -verfahren beziehen, die keine Beschränkungen im Sinne des 

Artikels 12.3 und des Artikels 12.4 darstellen. Diese Maßnahmen können Folgendes umfassen: 

Zulassungspflicht, Pflicht zur Anerkennung von Qualifikationen in einem regulierten Sektor, Pflicht 

zur Ablegung besonderer Prüfungen wie Sprachprüfungen, Anforderung der Zugehörigkeit zu 

einem bestimmten Berufsstand, z. B. Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer Berufsorganisation, 

oder jede andere diskriminierungsfreie Anforderung, wonach bestimmte Tätigkeiten in Schutzzonen 

oder - gebieten nicht ausgeübt werden dürfen. Diese Maßnahmen gelten weiterhin, auch wenn sie 

nicht in diesem Anhang aufgeführt sind. 
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4. Die Listen in den Absätzen 7 und 8 dieses Anhangs gelten nur für die Gebiete Chiles und der 

Europäischen Union gemäß Artikel 33.8 und sind nur im Rahmen der Handelsbeziehungen 

zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten und Chile relevant. Sie berühren nicht 

die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten im Rahmen des Rechts der Europäischen Union. 

 

5. Zur Klarstellung: Mit der Verpflichtung der Europäischen Union zur Inländerbehandlung ist 

nicht die Anforderung verbunden, die Behandlung, die in einem Mitgliedstaat aufgrund des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder der aufgrund dieses Vertrags 

erlassenen Maßnahmen, einschließlich deren Durchführung in einem Mitgliedstaat, den folgenden 

Personen gewährt wird, auf natürliche oder juristische Personen Chiles auszudehnen: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines anderen Mitgliedstaats oder 

 

b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Europäischen Union gegründeten oder 

organisierten juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung 

oder ihre Hauptniederlassung in der Europäischen Union haben. 

 

6. In den nachstehenden Absätzen werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 

 

BG Bulgarien 
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CY Zypern 

 

CZ Tschechien 

 

DE Deutschland 

 

DK Dänemark 

 

EE Estland 

 

EL Griechenland 

 

ES Spanien 

 

EU Europäische Union, einschließlich all ihrer Mitgliedstaaten 

 

FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

HR Kroatien 

 

HU Ungarn 

 

IE Irland 
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IT Italien 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 

 

LV Lettland 

 

MT Malta 

 

NL Niederlande 

 

PL Polen 

 

PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SE Schweden 

 

SI Slowenien 

 

SK Slowakei 
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7. Nichtkonforme Maßnahmen der Europäischen Union: 

 

Zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende 

 

Alle Sektoren AT, CZ: Der zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende muss für 
ein Unternehmen arbeiten, das keine gemeinnützige Einrichtung ist, ansonsten: 
Ungebunden. 

SK: Der zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende muss für ein 
Unternehmen arbeiten, das keine gemeinnützige Einrichtung ist, ansonsten: 
Ungebunden. Es ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, erforderlich. 

CY: Zulässige Dauer des Aufenthalts: bis zu 90 Tage je Zwölfmonatszeitraum. 
Der zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende muss für ein 
Unternehmen arbeiten, das keine gemeinnützige Einrichtung ist, ansonsten: 
Ungebunden. 

 

Unternehmensintern transferierte Personen 

 

Alle Sektoren AT, CZ, SK: Unternehmensintern transferierte Personen müssen Angestellte eines 
Unternehmens sein, das keine gemeinnützige Einrichtung ist, ansonsten: 
Ungebunden. 

FI: Führungskräfte müssen Angestellte eines Unternehmens sein, das keine 
gemeinnützige Einrichtung ist. 

HU: Natürliche Personen, die Mitinhaber eines Unternehmens gewesen sind, 
gelten nicht als unternehmensintern transferierte Personen. 

Trainees 

AT, CZ, DE, FR, ES, HU, LT: Die Ausbildung des Trainees muss mit dem 
erworbenen Hochschulabschluss in Verbindung stehen. 
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Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 

 

Alle für kurze Zeit 
einreisende 
Geschäftsreisende 

CY, DK, HR: Erbringt der für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 
eine Dienstleistung, so ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer 
wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, erforderlich. 

LV: Für Operationen oder Tätigkeiten auf Grundlage eines Vertrages ist 
eine Arbeitserlaubnis erforderlich. 

MT: Es ist eine Arbeitserlaubnis erforderlich. Es wird keine wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung durchgeführt. 

SI: Für Dienstleistungen, die an mehr als 14 aufeinanderfolgenden Tagen 
erbracht werden, und für bestimmte Tätigkeiten (Forschung und Design, 
Ausbildungsseminare, Einkauf, Handelsgeschäfte, Übersetzen und 
Dolmetschen) ist eine kombinierte Aufenthalts- und Arbeitserlaubnis 
erforderlich. Eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung ist nicht erforderlich. 

SK: Wird im Gebiet der Slowakei eine Dienstleistung erbracht, so ist nach 
mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr als 30 Tagen je Kalenderjahr 
eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen Bedarfsprüfung, 
erforderlich. 

Monteure und 
Instandhaltungskräfte 

AT: Es ist eine Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlichen 
Bedarfsprüfung, erforderlich. Bei natürlichen Personen, die Arbeitnehmer 
für die Erbringung von Dienstleistungen schulen und über Fachkenntnisse 
verfügen, wird auf die wirtschaftliche Bedarfsprüfung verzichtet. 

CY: Für Tätigkeiten von mehr als sieben Tagen je Monat oder mehr als 
30 Tagen je Kalenderjahr ist eine Arbeitserlaubnis erforderlich. 

CZ: Für Tätigkeiten von mehr als sieben aufeinanderfolgenden 
Kalendertagen oder insgesamt 30 Tagen je Kalenderjahr ist eine 
Arbeitserlaubnis erforderlich. 

ES: Es ist eine Arbeitserlaubnis erforderlich. Monteure, Reparatur- und 
Instandhaltungskräfte müssen als solche bei der juristischen Person, die die 
Ware liefert oder die Dienstleistung erbringt, oder bei einem Unternehmen, 
das derselben Gruppe angehört wie die juristische Person, von der sie 
stammen, mindestens drei Monate unmittelbar vor Einreichung des 
Einreiseantrags beschäftigt sein und sie müssen über eine mindestens 
dreijährige einschlägige Berufserfahrung verfügen, die gegebenenfalls nach 
Erreichen der Volljährigkeit erworben wurde. 

FI: Je nach Tätigkeit ist unter Umständen eine Aufenthaltserlaubnis 
erforderlich. 

SE: Eine Arbeitserlaubnis ist erforderlich, außer für i) natürliche Personen, 
die an Schulungsmaßnahmen, der Prüfung, Vorbereitung oder 
Fertigstellung von Lieferungen oder ähnlichen Tätigkeiten bei der 
Abwicklung eines Handelsgeschäfts beteiligt sind, oder ii) Monteure oder 
technische Ausbilder im Zusammenhang mit dringenden Montagen oder 
Instandsetzungen von Maschinen in Notfällen für bis zu zwei Monate. Es ist 
keine wirtschaftliche Bedarfsprüfung erforderlich. 
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Investoren 

 

Alle Sektoren: AT: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

CY: Höchstaufenthalt 90 Tage je Sechsmonatszeitraum. 

CZ, SK: Arbeitserlaubnis, einschließlich einer wirtschaftlicher Bedürfnisprüfung, 
ist für bei einem Unternehmen angestellte Investoren erforderlich. 

DK: Höchstaufenthalt 90 Tage je Sechsmonatszeitraum. Wenn sich Investoren in 
Dänemark als Selbständige niederlassen möchten, benötigen sie eine 
Arbeitserlaubnis. 

FI: Der Investor muss Angestellter eines Unternehmens sein, das keine 
gemeinnützige Einrichtung ist, und zwar auf der mittleren oder obersten 
Leitungsebene. 

HU: Höchstdauer des Aufenthalts 90 Tage, wenn der Investor nicht bei einem 
Unternehmen in Ungarn angestellt ist. Eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung ist 
erforderlich, wenn der Investor bei einem Unternehmen in Ungarn angestellt ist. 

IT: Eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung ist erforderlich, wenn der Investor nicht 
bei einem Unternehmen angestellt ist. 

LT, NL, PL: Natürliche Personen, die den Investor vertreten, werden nicht als der 
Kategorie „Investor“ zugehörig anerkannt. 

LV: Während des Zeitraums vor der Investitionen beträgt die Höchstdauer des 
Aufenthalts 90 Tage je Sechsmonatszeitraum. Während des Zeitraums nach der 
Investition kann der Aufenthalt nach Maßgabe der Kriterien des nationalen 
Rechts, z. B. Bereich und Betrag der getätigten Investition, um bis zu ein Jahr 
verlängert werden. 

SE: Wird der Investor als Angestellter betrachtet, ist eine Arbeitserlaubnis 
erforderlich. 
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8. Nichtkonforme Maßnahmen Chiles: 

 

Zu Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende 

 

Alle Sektoren Keine. 

 

Unternehmensintern transferierte Personen 

 

Alle Sektoren Keine. 

 

Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende 

 

Alle Sektoren Keine. 

 

Investoren: 

 

Alle Sektoren Keine. 
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Für kurze Zeit einreisende Geschäftsreisende der Europäischen Union dürfen folgende Tätigkeiten 

ausüben, sofern ihre Hauptverwaltung, der tatsächliche Ort der Vergütung und der überwiegende 

Ort der Gewinnentstehung außerhalb Chiles liegen: 

 

a) Teilnahme an Sitzungen oder Konferenzen oder Beteiligung an Beratungen mit 

Geschäftspartnern, 

 

b) Annahme von Aufträgen von oder Aushandlung von Verträgen mit einem Unternehmen mit 

Sitz in Chile, jedoch nicht der Verkauf von Waren oder die Erbringung von Dienstleistungen 

für die breite Öffentlichkeit, 

 

c) Durchführung von Unternehmensberatungen im Zusammenhang mit der Gründung, 

Erweiterung oder Auflösung eines Unternehmens oder einer Investition in Chile oder 

 

d) Installation, Reparatur oder Instandhaltung von Ausrüstungen oder Maschinen, Erbringung 

von Dienstleistungen oder Schulung von Arbeitnehmern zur Erbringung von Dienstleistungen 

im Rahmen eines Garantie- oder sonstigen Dienstleistungsvertrags im Zusammenhang mit 

dem Verkauf oder dem Leasing solcher Ausrüstungen oder Maschinen während der Laufzeit 

des Garantie- oder Dienstleistungsvertrags. 

 

 

________________ 
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ANHANG 12-B 

 

 

ERBRINGER VERTRAGLICHER DIENSTLEISTUNGEN UND FREIBERUFLER 

 

1. Jede Vertragspartei gestattet in ihrem Gebiet die Erbringung von Dienstleistungen durch 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen oder Freiberufler der anderen Vertragspartei in Form der 

Präsenz natürlicher Personen gemäß Artikel 12.5 für die in diesem Anhang aufgeführten Sektoren 

vorbehaltlich der jeweiligen Beschränkungen. 

 

2. Die Listen in den Absätzen 11 und 12 setzen sich wie folgt zusammen: 

 

a) In der ersten Spalte wird der Sektor bzw. der Teilsektor angegeben, für den die Kategorien 

„Erbringer vertraglicher Dienstleistungen“ und „Freiberufler“ liberalisiert sind, und 

 

b) in der zweiten Spalte werden die geltenden Beschränkungen beschrieben. 

 

3. Zusätzlich zu den Listen von Vorbehalten in diesem Anhang kann jede Vertragspartei 

Maßnahmen einführen oder aufrechterhalten, die sich auf Qualifikationserfordernisse, 

Qualifikationsverfahren, technische Normen oder Zulassungserfordernisse und -verfahren beziehen, 

die keine Beschränkungen im Sinne des Artikel 12.5 darstellen. Diese Maßnahme können 

Folgendes umfassen: Zulassungspflicht, Pflicht zur Anerkennung von Qualifikationen in einem 

regulierten Sektor, Pflicht zur Ablegung besonderer Prüfungen wie Sprachprüfungen, Anforderung 

der Zugehörigkeit zu einem bestimmten Berufsstand, z. B. Verpflichtung zur Mitgliedschaft in einer 

Berufsorganisation, oder jede andere diskriminierungsfreie Anforderung, wonach bestimmte 

Tätigkeiten in Schutzzonen oder - gebieten nicht ausgeübt werden dürfen. Diese Maßnahmen 

gelten weiterhin, auch wenn sie nicht in diesem Anhang aufgeführt sind. 
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4. Die Vertragsparteien gehen keinerlei Verpflichtungen in Bezug auf Erbringer vertraglicher 

Dienstleistungen und Freiberufler in Zusammenhang mit Wirtschaftstätigkeiten ein, die nicht in 

diesem Anhang aufgeführt sind. 

 

5. In den Sektoren, in denen eine wirtschaftliche Bedarfsprüfung vorgenommen wird, ist das 

Hauptkriterium bei dieser Prüfung 

 

a) für Chile die Bewertung der relevanten Marktlage in Chile und 

 

b) für die Europäische Union die Bewertung der relevanten Marktlage im Mitgliedstaat oder in 

der Region der vorgesehenen Dienstleistungserbringung, auch was die Zahl der Dienstleister 

und die Auswirkungen auf diese betrifft, die im Zeitpunkt der Bewertung bereits eine 

Dienstleistung erbringen. 

 

6. Die Listen in den Absätzen 11 und 12 dieses Anhangs gelten nur für die Gebiete Chiles und 

der Europäischen Union gemäß Artikel 33.8 und sind nur im Rahmen der Handelsbeziehungen 

zwischen der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten und Chile relevant. Sie berühren nicht 

die Rechte und Pflichten der Mitgliedstaaten im Rahmen des Rechts der Europäischen Union. 

 

7. Zur Klarstellung: Mit der Verpflichtung der Europäischen Union zur Inländerbehandlung ist 

nicht die Anforderung verbunden, die Behandlung, die in einem Mitgliedstaat aufgrund des 

Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder der aufgrund dieses Vertrags 

erlassenen Maßnahmen, einschließlich deren Durchführung in einem Mitgliedstaat, den folgenden 

Personen gewährt wird, auf natürliche oder juristische Personen Chiles auszudehnen: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines anderen Mitgliedstaats oder 
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b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Europäischen Union gegründeten oder 

organisierten juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung 

oder ihre Hauptniederlassung in der Europäischen Union haben. 

 

8. In der nachstehenden Liste der Vorbehalte werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 

 

BG Bulgarien 

 

CY Zypern 

 

CZ Tschechien 

 

DE Deutschland 

 

DK Dänemark 

 

EE Estland 

 

EL Griechenland 

 

ES Spanien 
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EU Europäische Union, einschließlich all ihrer Mitgliedstaaten 

 

FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

HR Kroatien 

 

HU Ungarn 

 

IE Irland 

 

IT Italien 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 

 

LV Lettland 

 

MT Malta 

 

NL Niederlande 

 

PL Polen 
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PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SE Schweden 

 

SI Slowenien 

 

SK Slowakei 

 

CSS Erbringer vertraglicher Dienstleistungen (Contractual Services Suppliers) 

 

IP Freiberufler (Independent Professionals) 

 

Erbringer vertraglicher Dienstleistungen 

 

9. Vorbehaltlich der Liste der Vorbehalte in den Absätzen 11 und 12 dieses Anhangs gehen die 

Vertragsparteien Verpflichtungen nach Artikel 12.5 in Bezug auf Erbringer vertraglicher 

Dienstleistungen in den folgenden Sektoren oder Teilsektoren ein: 

 

a) Rechtsberatungsleistungen in Bezug auf das Völkerrecht und das Recht des Herkunftslands; 

 

b) Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern; 
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c) Dienstleistungen von Steuerberatern; 

 

d) Dienstleistungen von Architekten und Dienstleistungen von Städteplanern und 

Landschaftsarchitekten; 

 

e) Ingenieurdienstleistungen und integrierte Ingenieurdienstleistungen; 

 

f) Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten; 

 

g) Tierärztliche Dienstleistungen; 

 

h) Dienstleistungen von Hebammen; 

 

i) Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, Physiotherapeuten und Sanitätern; 

 

j) Computer- und verwandte Dienstleistungen; 

 

k) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung; 

 

l) Dienstleistungen im Bereich Werbung; 

 

m) Dienstleistungen in den Bereichen Marktforschung und Erhebung der öffentlichen Meinung; 

 

n) Unternehmensberatung; 
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o) mit der Unternehmensberatung verwandte Leistungen; 

 

p) technische Prüf- und Analysedienstleistungen; 

 

q) verwandte wissenschaftliche und technische Beratung; 

 

r) Bergbau; 

 

s) Instandhaltung und Reparatur von Wasserfahrzeugen; 

 

t) Instandhaltung und Reparatur von Schienenverkehrsausrüstungen; 

 

u) Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, Motorrädern, Schneemobilen und 

Straßenverkehrsausrüstungen; 

 

v) Instandhaltung und Reparatur von Luftfahrzeugen und Teilen davon; 

 

w) Instandhaltung und Reparatur von Metallerzeugnissen, Maschinen (außer Büromaschinen), 

Ausrüstungen (außer Fahrzeugen und Büroeinrichtungen) und Gebrauchsgütern; 

 

x) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen; 

 

y) Telekommunikationsdienstleistungen; 
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z) Post- und Kurierdienstleistungen; 

 

aa) Bau- und verwandte Ingenieurdienstleistungen; 

 

bb) Baustellenerkundung; 

 

cc) Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung; 

 

dd) Dienstleistungen in den Bereichen Landwirtschaft, Jagd und Forstwirtschaft; 

 

ee) Dienstleistungen im Bereich Umwelt; 

 

ff) Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen 

(Beratungsdienstleistungen); 

 

gg) sonstige Beratungsdienstleistungen im Bereich Finanzdienstleistungen; 

 

hh) sonstige in Anhang 18 aufgeführte Finanzdienstleistungen – nur für Chile; 

 

ii) Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkehr; 

 

jj) Dienstleistungen von Reiseagenturen und Reiseveranstaltern; 

 

kk) Dienstleistungen von Fremdenführern; 

 

ll) Beratungsdienstleistungen im Bereich verarbeitendes Gewerbe. 
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Freiberufler 

 

10. Vorbehaltlich der Liste der Vorbehalte in den Absätzen 11 und 12 dieses Anhangs gehen die 

Vertragsparteien Verpflichtungen nach Artikel 12.5 in Bezug auf Freiberufler (Independent 

Professionals) in den folgenden Sektoren oder Teilsektoren ein: 

 

a) Rechtsberatungsleistungen in Bezug auf das Völkerrecht und das Recht des Herkunftslands; 

 

b) Dienstleistungen von Architekten und Dienstleistungen von Städteplanern und 

Landschaftsarchitekten; 

 

c) Ingenieurdienstleistungen und integrierte Ingenieurdienstleistungen; 

 

d) Computer- und verwandte Dienstleistungen; 

 

e) Dienstleistungen im Bereich Forschung und Entwicklung; 

 

f) Dienstleistungen in den Bereichen Marktforschung und Erhebung der öffentlichen Meinung; 

 

g) Unternehmensberatung; 

 

h) mit der Unternehmensberatung verwandte Leistungen; 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 10 

i) Bergbau; 

 

j) Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen; 

 

k) Telekommunikationsdienstleistungen; 

 

l) Post- und Kurierdienstleistungen; 

 

m) Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung; 

 

n) Beratungsdienstleistungen für das Versicherungswesen; 

 

o) sonstige Beratungsdienstleistungen im Bereich Finanzdienstleistungen; 

 

p) sonstige in Anhang 18 aufgeführte Finanzdienstleistungen – nur für Chile; 

 

q) Beratungsdienstleistungen im Bereich Verkehr; 

 

r) Beratungsdienstleistungen im Bereich verarbeitendes Gewerbe. 
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11. Vorbehalte der Europäischen Union: 

 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Alle Sektoren CSS: 

EU: Die Zahl der Personen, die unter den Dienstleistungsvertrag 
fallen, darf nicht größer sein als für die Erfüllung des Vertrags 
erforderlich und gegebenenfalls in den Gesetzen und sonstigen 
Vorschriften der Vertragspartei, in der die Dienstleistung erbracht 
wird, vorgegeben. 

Rechtsberatungsleistungen in 
Bezug auf das Völkerrecht 
und das Recht des 
Heimatlands (Teil von 
CPC 861) 

CSS: 

AT, BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, 
SE: Keine. 

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SI, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

IP: 

AT, CY, DE, EE, FR, HR, IE, LU, LV, NL, PL, PT, SE: Keine. 

In BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IT, LT, MT, RO, SI, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

Dienstleistungen von 
Rechnungslegern und 
Buchhaltern (CPC 86212 
ausgenommen 
Dienstleistungen von 
Wirtschaftsprüfern, 86213, 
86219 und 86220) 

CSS: 

AT, BE, DE, EE, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

BG, CZ, CY, DK, EL, FI, FR, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Dienstleistungen von 
Steuerberatern (CPC 863)1 

CSS: 

AT, BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Keine. 

BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

PT: Ungebunden. 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen von 
Architekten und 
Dienstleistungen von 
Städteplanern und 
Landschaftsarchitekten 
(CPC 8671 und 8674) 

CSS: 

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie 
über die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen 
Fachkenntnisse verfügen. 

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

AT: Nur für Planungsdienstleistungen: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

 

IP: 

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie 
über die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen 
Fachkenntnisse verfügen. 

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

AT: Nur für Planungsdienstleistungen: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

                                                 
1 Umfasst keine Rechtsberatungs- und Rechtsvertretungsdienstleistungen in 

Steuerangelegenheiten, die unter „Rechtsberatungsleistungen in Bezug auf das Völkerrecht 
und das Recht des Heimatlands“ fallen. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Ingenieurdienstleistungen und 
integrierte 
Ingenieurdienstleistungen 
(CPC 8672 und 8673) 

CSS: 

BE, CY, EE, ES, EL, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie 
über die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen 
Kenntnisse verfügen. 

BG, CZ, DE, HU, LT, LV, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

AT: Nur für Planungsdienstleistungen: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

IP: 

CY, DE, EE, EL, FR, HR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie 
über die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen 
Kenntnisse verfügen. 

BE, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

AT: Nur für Planungsdienstleistungen: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

Dienstleistungen von Ärzten 
(einschließlich Psychologen) 
und Zahnärzten (CPC 9312 
und Teil von 85201) 

CSS: 

SE: Keine. 

CY, CZ, DE, DK, EE, ES, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

FR: Wirtschaftliche Bedürfnisprüfung, außer für Psychologen: 
Ungebunden. 

AT: Ungebunden, außer für Dienstleistungen von Psychologen und 
Zahnärzten: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, BG, EL, FI, HR, HU, LT, LV, SK: Ungebunden. 

IP: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Tierärztliche Dienstleistungen 
(CPC 932) 

CSS: 

SE: Keine. 

CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, 
PL, PT, RO, SI: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

AT, BE, BG, HR, HU, LV, SK: Ungebunden. 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen von 
Hebammen (Teil von 
CPC 93191) 

CSS: 

IE, SE: Keine. 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, 
PL, PT, RO, SI: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, BG, FI, HR, HU, SK: Ungebunden. 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen von 
Krankenpflegepersonal, 
Physiotherapeuten und 
Sanitätern (Teil von 
CPC 93191) 

CSS: 

IE, SE: Keine. 

AT, CY, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FR, IT, LT, LV, LU, MT, NL, 
PL, PT, RO, SI: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

BE, BG, FI, HR, HU, SK: Ungebunden. 

IP: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Computer- und verwandte 
Dienstleistungen (CPC 84) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie 
über die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen 
Fachkenntnisse verfügen. 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

IP: 

DE, EE, EL, FR, IE, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

FI: Keine, außer: Natürliche Personen müssen nachweisen, dass sie 
über die für die Erbringung der Dienstleistung erforderlichen 
Fachkenntnisse verfügen. 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

HR: Ungebunden. 

Dienstleistungen im Bereich 
Forschung und Entwicklung 
(CPC 851, 852 ausgenommen 
Dienstleistungen von 
Psychologen1 sowie 853) 

CSS: 

EU, mit Ausnahme von NL, SE: Es ist eine 
Aufnahmevereinbarung mit einer zugelassenen 
Forschungseinrichtung erforderlich.2 

EU, mit Ausnahme von CZ, DK, SK: Keine. 

CZ, DK, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU, mit Ausnahme von NL, SE: Es ist eine 
Aufnahmevereinbarung mit einer zugelassenen 
Forschungseinrichtung erforderlich.3 

EU, mit Ausnahme von BE, CZ, DK, IT, SK: Keine. 

BE, CZ, DK, IT, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

                                                 
1 Teil von CPC 85201, unter „Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten“. 
2 In allen Mitgliedstaaten außer Dänemark müssen die Zulassung der Forschungseinrichtung 

und die Aufnahmevereinbarung den Bedingungen der Richtlinie (EU) 2016/801 vom 11. Mai 
2016 entsprechen. 

3 In allen Mitgliedstaaten außer Dänemark müssen die Zulassung der Forschungseinrichtung 
und die Aufnahmevereinbarung den Bedingungen der Richtlinie (EU) 2016/801 vom 11. Mai 
2016 entsprechen. 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 16 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Dienstleistungen im Bereich 
Werbung (CPC 871) 

CSS: 

BE, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von NL: 

NL: Keine. 

Dienstleistungen in den 
Bereichen Marktforschung 
und Erhebung der öffentlichen 
Meinung (CPC 864) 

CSS: 

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, DK, EL, FI, HR, LV, MT, RO, SI, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

PT: Keine, außer für Dienstleistungen im Bereich Erhebung der 
öffentlichen Meinung (CPC 86402): Ungebunden. 

HU, LT: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Dienstleistungen im Bereich Erhebung der öffentlichen Meinung 
(CPC 86402): Ungebunden. 

IP: 

DE, EE, FR, IE, LU, NL, PL, SE: Keine. 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, EL, ES, FI, HR, IT, LV, MT, RO, SI, 
SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

PT: Keine, außer für Dienstleistungen im Bereich Erhebung der 
öffentlichen Meinung (CPC 86402): Ungebunden. 

HU, LT: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für 
Dienstleistungen im Bereich Erhebung der öffentlichen Meinung 
(CPC 86402): Ungebunden. 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 17 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Unternehmensberatung 
(CPC 865) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

IP: 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

Mit der 
Unternehmensberatung 
verwandte Leistungen 
(CPC 866) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, LT, RO, SK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

HU: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Schieds- und 
Schlichtungsdienstleistungen (CPC 86602): Ungebunden. 

IP: 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BE, BG, CZ, DK, ES, HR, IT, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

HU: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Schieds- und 
Schlichtungsdienstleistungen (CPC 86602): Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Technische Prüf- und 
Analysedienstleistungen 
(CPC 8676) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

IP: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von NL: 

NL: Keine. 

Verwandte wissenschaftliche 
und technische Beratung 
(CPC 8675) 

CSS: 

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Keine. 

AT, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

DE: Keine, außer für öffentlich bestellte Vermesser. Ungebunden. 

FR: Keine, außer für „Vermessungstätigkeiten“ zur Feststellung 
von Eigentumsrechten und im Bereich des Bodenrechts: 
Ungebunden. 

BG: Ungebunden. 

IP: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von NL: 

NL: Keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Bergbau (CPC 883, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

IP: 

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

Instandhaltung und Reparatur 
von Wasserfahrzeugen (Teil 
von CPC 8868) 

CSS: 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von NL: 

NL: Keine. 

Instandhaltung und Reparatur 
von Eisenbahnausrüstungen 
(Teil von CPC 8868) 

CSS: 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von NL: 

NL: Keine. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Instandhaltung und Reparatur 
von Kraftfahrzeugen, 
Motorrädern, Schneemobilen 
und 
Straßenverkehrsausrüstungen 
(CPC 6112, 6122, Teil von 
8867 und Teil von 8868) 

CSS: 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von NL: 

NL: Keine. 

Instandhaltung und Reparatur 
von Luftfahrzeugen und 
Teilen davon (Teil von 
CPC 8868) 

CSS: 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von NL: 

NL: Keine. 

Instandhaltung und Reparatur 
von Metallerzeugnissen, 
Maschinen (außer 
Büromaschinen), 
Ausrüstungen (außer 
Fahrzeugen und 
Büroeinrichtungen) und 
Gebrauchsgütern1 (CPC 633, 
7545, 8861, 8862, 8864, 8865 
und 8866) 

CSS: 

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, HU, IE, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

FI: Ungebunden, außer im Zusammenhang mit Serviceverträgen 
nach Verkauf oder Vermietung Instandhaltung und Reparatur von 
Gebrauchsgütern (CPC 633): Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von NL: 

NL: Keine. 

                                                 
1 Die Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen und -einrichtungen einschließlich 

Computern (CPC 845) fallen unter „Computerdienstleistungen“. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Übersetzungs- und 
Dolmetschdienstleistungen 
(CPC 87905, ohne Tätigkeiten 
amtlich bestellter oder 
ermächtigter Übersetzer und 
Dolmetscher) 

CSS: 

BE, CY, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, LV, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

IP: 

CY, DE, EE, FR, LU, LV, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BE, BG, CZ, DK, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

HR: Ungebunden. 

Telekommunikationsdienste 
(CPC 7544, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

IP: 

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Post- und 
Kurierdienstleistungen 
(CPC 751, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

IP: 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, HU, IT, LT, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

Bau- und verwandte 
Ingenieursdienstleistungen 
(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 
516, 517 und 518. 
BG: CPC 512, 5131, 5132, 
5135, 514, 5161, 5162, 51641, 
51643, 51644, 5165 und 517) 

CSS: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von BE, CZ, DK, ES, NL und 
SE. 

BE, DK, ES, NL, SE: Keine. 

CZ: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU: Ungebunden, mit Ausnahme von NL: Keine. 

Baustellenerkundung 
(CPC 5111) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, FI, HU, LT, LV, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

IP: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Dienstleistungen im Bereich 
Hochschulbildung (CPC 923) 

CSS: 

EU, mit Ausnahme von LU, SE: Ungebunden. 

LU: Ungebunden, außer für Hochschulprofessoren: Keine. 

SE: Keine, außer für öffentlich und privat finanzierte 
Bildungsdienstleister, die in irgendeiner Form staatlich gefördert 
werden: Ungebunden. 

IP: 

EU, mit Ausnahme von SE: Ungebunden. 

SE: Keine, außer für öffentlich und privat finanzierte 
Bildungsdienstleister, die in irgendeiner Form staatlich gefördert 
werden: Ungebunden. 

Dienstleistungen in den 
Bereichen Landwirtschaft, 
Jagd und Forstwirtschaft 
(CPC 881, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

EU, mit Ausnahme von BE, DE, DK, ES, FI, HR und SE: 
Ungebunden. 

BE, DE, ES, HR, SE: Keine. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

FI: Ungebunden, außer für Beratungsleistungen im Bereich der 
Forstwirtschaft: Keine. 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Dienstleistungen im Bereich 
Umwelt (CPC 9401, 9402, 
9403, 9404, Teil von 94060, 
9405, Teil von 9406 und 
9409) 

CSS: 

BE, EE, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BG, CZ, CY, DE, DK, EL, HU, LT, LV, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

IP: 

EU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Versicherungsdienstleistungen 
und versicherungsbezogene 
Dienstleistungen (nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

HU: Ungebunden. 

IP: 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

HU: Ungebunden. 

Sonstige 
Finanzdienstleistungen (nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

BE, DE, ES, EE, EL, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, 
SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, FI, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedürfnisprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

HU: Ungebunden. 

IP: 

DE, EE, EL, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, FI, IT, LT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

HU: Ungebunden. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Verkehr (CPC 71, 72, 73 und 
74, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, 
SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

BE: Ungebunden. 

IP: 

CY, DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: 
Keine. 

AT, BG, CZ, DK, ES, HU, IT, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

PL: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für den Luftverkehr: 
Keine. 

BE: Ungebunden. 

Dienstleistungen von 
Reiseagenturen und 
Reiseveranstaltern 
(einschließlich Reiseleitern1) 

(CPC 7471). 

CSS: 

AT, CY, CZ, DE, EE, ES, FR, HR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: Keine. 

BG, EL, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

BE, IE: Ungebunden, außer für Reiseleiter: Keine. 

IP: 

EU: Ungebunden. 

                                                 
1 Dienstleister, deren Aufgabe es ist, eine Reisegruppe von mindestens zehn natürlichen 

Personen zu begleiten, ohne als Führer an bestimmten Orten tätig zu sein. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Dienstleistungen von 
Fremdenführern (CPC 7472) 

CSS: 

NL, PT, SE: Keine. 

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, 
LU, MT, RO, SK, SI: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 

ES, HR, LT, PL: Ungebunden. 

IP: 

EU: Ungebunden. 

Verarbeitendes Gewerbe 
(CPC 884 und 885, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

CSS: 

BE, DE, EE, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, 
PT, SI, SE: Keine. 

AT, BG, CZ, CY, HU, LT, RO, SK: Wirtschaftliche 
Bedarfsprüfung. 

DK: Wirtschaftliche Bedarfsprüfung, außer für Aufenthalte von 
CSS von bis zu drei Monaten. 

IP: 

DE, EE, EL, FI, FR, HR, IE, LV, LU, MT, NL, PT, SI, SE: Keine. 

AT, BE, BG, CZ, CY, DK, ES, HU, IT, LT, PL, RO, SK: 
Wirtschaftliche Bedarfsprüfung. 
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12. Vorbehalte Chiles: 

 

Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Rechtsberatungsleistungen in Bezug auf das 
Völkerrecht und das Recht des Heimatlands (Teil von 
CPC 861) 

Keine. 

Dienstleistungen von Rechnungslegern und Buchhaltern 
(CPC 86212 ausgenommen Dienstleistungen von 
Wirtschaftsprüfern, 86213, 86219 und 86220) 

Keine. 

Dienstleistungen von Steuerberatern (CPC 863)1 Keine. 

Dienstleistungen von Architekten und Dienstleistungen 
von Städteplanern und Landschaftsarchitekten 
(CPC 8671 und 8674) 

Keine. 

Ingenieurdienstleistungen und integrierte 
Ingenieurdienstleistungen (CPC 8672 und 8673) 

Keine. 

Dienstleistungen von Ärzten (einschließlich 
Psychologen) und Zahnärzten (CPC 9312 und Teil von 
85201) 

Keine. 

Tierärztliche Dienstleistungen (CPC 932) Keine. 

Dienstleistungen von Hebammen (Teil von CPC 93191) Keine. 

Dienstleistungen von Krankenpflegepersonal, 
Physiotherapeuten und Sanitätern (Teil von 
CPC 93191) 

Keine. 

Computer- und verwandte Dienstleistungen (CPC 84) Keine. 

Dienstleistungen im Bereich Forschung und 
Entwicklung (CPC 851, 852 ausgenommen 
Dienstleistungen von Psychologen2 sowie 853) 

Keine. 

Dienstleistungen im Bereich Werbung (CPC 871) Keine. 

Dienstleistungen in den Bereichen Marktforschung und 
Erhebung der öffentlichen Meinung (CPC 864) 

Keine. 

                                                 
1 Umfasst keine Rechtsberatungs- und Rechtsvertretungsdienstleistungen in 

Steuerangelegenheiten, die unter „Rechtsberatungsleistungen in Bezug auf das Völkerrecht 
und das Recht des Heimatlands“ fallen. 

2 Teil von CPC 85201, unter „Dienstleistungen von Ärzten und Zahnärzten“. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Unternehmensberatung (CPC 865) Keine. 

Mit der Unternehmensberatung verwandte Leistungen 
(CPC 866) 

Keine. 

Technische Prüf- und Analysedienstleistungen 
(CPC 8676) 

Keine. 

Verwandte wissenschaftliche und technische Beratung 
(CPC 8675) 

Keine. 

Bergbau (CPC 883, nur Beratungsdienstleistungen) Keine. 

Instandhaltung und Reparatur von Wasserfahrzeugen 
(Teil von CPC 8868) 

Keine. 

Instandhaltung und Reparatur von 
Eisenbahnausrüstungen (Teil von CPC 8868) 

Keine. 

Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen, 
Motorrädern, Schneemobilen und 
Straßenverkehrsausrüstungen (CPC 6112, 6122, Teil 
von 8867 und Teil von 8868) 

Keine. 

Instandhaltung und Reparatur von Luftfahrzeugen und 
Teilen davon (Teil von CPC 8868) 

Keine. 

Instandhaltung und Reparatur von Metallerzeugnissen, 
Maschinen (außer Büromaschinen), Ausrüstungen 
(außer Fahrzeugen und Büroeinrichtungen) und 
Gebrauchsgütern1 (CPC 633, 7545, 8861, 8862, 8864, 
8865 und 8866) 

Keine. 

Übersetzungs- und Dolmetschdienstleistungen 
(CPC 87905, ohne Tätigkeiten amtlich bestellter oder 
ermächtigter Übersetzer und Dolmetscher) 

Keine. 

Telekommunikationsdienste (CPC 7544, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

Keine. 

Post- und Kurierdienstleistungen (CPC 751, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

Keine. 

                                                 
1 Die Instandhaltung und Reparatur von Büromaschinen und -einrichtungen einschließlich 

Computern (CPC 845) fallen unter „Computerdienstleistungen“. 
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Sektor oder Teilsektor Beschreibung der Vorbehalte 

Bau- und verwandte Ingenieursdienstleistungen 
(CPC 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517 und 518. 
BG: CPC 512, 5131, 5132, 5135, 514, 5161, 5162, 
51641, 51643, 51644, 5165 und 517) 

Keine. 

Baustellenerkundung (CPC 5111) Keine. 

Dienstleistungen im Bereich Hochschulbildung 
(CPC 923) 

Keine. 

Dienstleistungen in den Bereichen Landwirtschaft, Jagd 
und Forstwirtschaft (CPC 881, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

Keine. 

Dienstleistungen im Bereich Umwelt (CPC 9401, 9402, 
9403, 9404, Teil von 94060, 9405, Teil von 9406 und 
9409) 

Keine. 

Versicherungsdienstleistungen und 
versicherungsbezogene Dienstleistungen (nur 
Beratungsdienstleistungen) 

Keine. 

Sonstige Finanzdienstleistungen (nur 
Beratungsdienstleistungen) 

Keine. 

Sonstige Finanzdienstleistungen (gemäß Anhang 18-2 
Abschnitt B)  

Keine. 

Verkehr (CPC 71, 72, 73 und 74, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

Keine. 

Dienstleistungen von Reiseagenturen und 
Reiseveranstaltern (einschließlich Reiseleitern1) 
(CPC 7471) 

Keine. 

Dienstleistungen von Fremdenführern (CPC 7472) Keine. 

Verarbeitendes Gewerbe (CPC 884 und 885, nur 
Beratungsdienstleistungen) 

Keine. 

 

 

________________ 

                                                 
1 Dienstleister, deren Aufgabe es ist, eine Reisegruppe von mindestens zehn natürlichen 

Personen zu begleiten, ohne als Führer an bestimmten Orten tätig zu sein. 
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ANHANG 12-C 

 

 

GRENZÜBERSCHREITENDER VERKEHR NATÜRLICHER PERSONEN ZU 

GESCHÄFTSZWECKEN 

 

Einreise und vorübergehende aufenthaltsbezogene Verfahrensverpflichtungen 

 

1. Die Vertragsparteien sollten dafür Sorge tragen, dass Anträge auf Einreise und 

vorübergehenden Aufenthalt gemäß ihren jeweiligen sich aus diesem Abkommen ergebenden 

Verpflichtungen nach den Grundsätzen einer guten Verwaltungspraxis bearbeitet werden. Zu 

diesem Zweck 

 

a) stellt jede Vertragspartei sicher, dass die von den zuständigen Behörden für die Bearbeitung 

von Anträgen auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt erhobenen Gebühren den Handel 

mit Dienstleistungen im Rahmen dieses Abkommens nicht unangemessen beeinträchtigen 

oder verzögern; 

 

b) sollten die vom Antragsteller vorzulegenden Unterlagen für Anträge auf Einreise und 

vorübergehenden Aufenthalt von für kurze Zeit einreisenden Geschäftsreisenden – 

vorbehaltlich des Ermessensspielraums der zuständigen Behörden – in einem angemessenen 

Verhältnis zu dem Zweck stehen, zu dem sie verlangt werden; 

 

c) sind vollständige Anträge auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt so zügig wie möglich 

zu bearbeiten; 
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d) bemühen sich die zuständigen Behörden der jeweiligen Vertragspartei um die unverzügliche 

Beantwortung angemessener Anfragen von Antragstellern zum Bearbeitungsstand ihres 

Antrags auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt; 

 

e) bemühen sich die zuständigen Behörden der jeweiligen Vertragspartei, wenn sie für die 

Bearbeitung des Antrags auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt zusätzliche Angaben 

vom Antragsteller benötigen, um unverzügliche Unterrichtung des Antragstellers; 

 

f) teilen die zuständigen Behörden der jeweiligen Vertragspartei dem Antragsteller unverzüglich 

das Ergebnis mit, sobald über den Antrag auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt 

entschieden wurde; 

 

g) im Falle einer Genehmigung des Antrags auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt 

unterrichten die zuständigen Behörden des jeweiligen Mitgliedstaats den Antragsteller über 

die Aufenthaltsdauer und sonstige einschlägige Bedingungen; 

 

h) im Falle einer Ablehnung des Antrags auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt stellen 

die zuständigen Behörden der jeweiligen Vertragspartei dem Antragsteller auf sein Ersuchen 

oder auf eigene Initiative Informationen über die möglichen Überprüfungs- und 

Rechtsbehelfsverfahren zur Verfügung; 

 

i) bemühen sich die Vertragsparteien um Entgegennahme und Bearbeitung von Anträgen in 

elektronischer Form. 
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2. Für unternehmensintern transferierte Personen und ihre Familienangehörigen gelten die 

folgenden zusätzlichen Verfahrensverpflichtungen1: 

 

a) Die zuständigen Behörden der jeweiligen Vertragspartei entscheiden über den Antrag auf 

Einreise oder vorübergehenden Aufenthalt eines unternehmensintern transferierten 

Arbeitnehmers oder auf entsprechende Verlängerung und unterrichten den Antragsteller 

gemäß den im nationalen Recht festgelegten Mitteilungsverfahren so rasch wie möglich, 

jedoch spätestens 90 Tage nach Einreichung des vollständigen Antrags über die 

Entscheidung. 

 

b) Sind die mit dem Antrag auf Einreise oder vorübergehenden Aufenthalt eines 

unternehmensintern transferierten Arbeitnehmers eingereichten Angaben oder Unterlagen 

unvollständig, so teilen die zuständigen Behörden der jeweiligen Vertragspartei dem 

Antragsteller innerhalb einer angemessenen Frist mit, welche zusätzlichen Informationen 

erforderlich sind, und legen eine angemessene Frist für deren Vorlage fest. Die in Buchstabe a 

genannte Frist wird ausgesetzt, bis die zuständigen Behörden die verlangten zusätzlichen 

Informationen erhalten haben. 

 

c) Die Europäische Union dehnt das Recht auf Einreise und vorübergehenden Aufenthalt, das 

den Familienangehörigen von unternehmensintern transferierten Personen gemäß Artikel 19 

der ICT-Richtlinie gewährt wird, auf Familienangehörige natürlicher Personen Chiles aus, die 

unternehmensintern in die Europäische Union transferiert werden. 

 

                                                 
1 Die Buchstaben a, b und c gelten nicht für die Mitgliedstaaten, die nicht der Anwendung der 

Richtlinie 2014/66/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 
die Bedingungen für die Einreise und den Aufenthalt von Drittstaatsangehörigen im Rahmen 
eines unternehmensinternen Transfers („ICT-Richtlinie“) unterliegen. 
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d) Chile gewährt Familienangehörigen von natürlichen Personen der Europäischen Union, die zu 

Niederlassungszwecken einreisende Geschäftsreisende, Investoren, unternehmensintern 

transferierte Personen, Erbringer vertraglicher Dienstleistungen oder Freiberufler sind, ein 

Visum als abhängige Person, das es diesen Familienangehörigen nicht gestattet, in Chile eine 

entgeltliche Tätigkeit auszuüben. Einem abhängigen Familienangehörigen kann jedoch die 

Ausübung einer entgeltlichen Tätigkeit in Chile gestattet werden, wenn er gemäß diesem 

Abkommen oder den allgemeinen Einwanderungsbestimmungen einen gesonderten Antrag 

auf ein eigenes Visum als Nicht-Abhängiger stellt; ein solcher Antrag kann in Chile gestellt 

und bearbeitet werden. 

 

Zusammenarbeit in Fragen der Rückkehr und Rückübernahme 

 

3. Die Vertragsparteien erkennen an, dass der verstärkte grenzüberschreitende Verkehr 

natürlicher Personen, der sich aus den Absätzen 1 und 2 ergibt, eine uneingeschränkte 

Zusammenarbeit bei der Rückführung und Rückübernahme von natürlichen Personen erfordert, die 

die Voraussetzungen für die Einreise in das Gebiet der anderen Vertragspartei oder die 

Anwesenheit oder den Aufenthalt in diesem Gebiet nicht oder nicht mehr erfüllen. 

 

4. Für die Zwecke des Absatzes 3 kann eine Vertragspartei die Anwendung der Absätze 1 und 2 

aussetzen, wenn sie zu der Einschätzung gelangt, dass die andere Vertragspartei ihrer 

völkerrechtlichen Verpflichtung zur bedingungslosen Rückübernahme ihrer Staatsangehörigen nicht 

nachkommt. Die Vertragsparteien bekräftigen ihre Auffassung, dass eine solche Bewertung nicht 

Gegenstand einer Überprüfung nach Kapitel 31 ist. 

 

 

________________ 
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ANHANG 14-A 

 

 

LEITLINIEN FÜR VEREINBARUNGEN ZUR ANERKENNUNG   

VON BERUFSQUALIFIKATIONEN 

 

 

ABSCHNITT A 

 

ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

 

1. Dieser Anhang enthält Leitlinien für Vereinbarungen zu den Bedingungen für die 

Anerkennung von Berufsqualifikationen („Vereinbarungen“) gemäß Artikel 14.1. 

 

2. Gemäß dem genannten Artikel sind diese Leitlinien bei der Ausarbeitung gemeinsamer 

Empfehlungen von Berufsverbänden oder Behörden der Vertragsparteien (im Folgenden 

„gemeinsame Empfehlungen“) zu berücksichtigen. 

 

3. Diese Leitlinien sind unverbindlich, nicht abschließend und ändern und berühren nicht die 

Rechte und Pflichten der Vertragsparteien gemäß diesem Abkommen. Sie legen den typischen 

Inhalt von Vereinbarungen fest und geben allgemeine Hinweise zum wirtschaftlichen Nutzen einer 

Vereinbarung und die Vereinbarkeit der jeweiligen Berufsqualifikationsregelungen. 
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4. Möglicherweise sind einige Elemente dieser Leitlinien nicht in allen Fällen relevant, und es 

steht den Berufsverbänden und Behörden frei, in ihre gemeinsamen Empfehlungen andere Elemente 

aufzunehmen, die sie im Einklang mit diesem Abkommen für die Vereinbarungen zu dem 

betreffenden Beruf und den betreffenden beruflichen Tätigkeiten für sachdienlich erachten. 

 

5. Die Leitlinien sollten vom Handelsrat bei der Entscheidung über die Ausarbeitung und 

Annahme von Vereinbarungen berücksichtigt werden. Sie berühren nicht die Überprüfung der 

Vereinbarkeit der gemeinsamen Empfehlungen mit diesem Abkommen durch den Handelsrat und 

dessen Ermessen, die von ihm als relevant erachteten Elemente, einschließlich der in den 

gemeinsamen Empfehlungen enthaltenen, zu berücksichtigen. 

 

 

ABSCHNITT B 

 

FORM UND INHALT DER VEREINBARUNG 

 

6. In diesem Abschnitt wird der typische Inhalt der Vereinbarung dargelegt, wovon einige 

Aspekte nicht in den Zuständigkeitsbereich der Berufsverbände oder Behörden fallen, die 

gemeinsame Empfehlungen ausarbeiten. Dieser Inhalt stellt jedoch nützliche Informationen dar, die 

bei der Ausarbeitung gemeinsamer Empfehlungen zu berücksichtigen sind, damit sie besser an den 

möglichen Anwendungsbereich einer Vereinbarung angepasst werden können. 

 

7. Aspekte von Vereinbarungen, die speziell in diesem Abkommen behandelt werden, z. B. 

geografischer Anwendungsbereich einer Vereinbarung, Wechselwirkung der Vereinbarung mit 

geplanten nichtkonformen Maßnahmen, System der Streitbeilegung oder Überwachungs- und 

Überprüfungsmechanismen der Vereinbarung, sollten nicht durch gemeinsame Empfehlungen 

angegangen werden. 
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8. In der Vereinbarung können unterschiedliche Mechanismen für die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen innerhalb einer Vertragspartei festgelegt werden. Die Vereinbarung kann sich 

auch auf die Festlegung des Anwendungsbereichs der Vereinbarung, der Verfahrensvorschriften, 

der Wirkungen der Anerkennung und die zusätzlichen Anforderungen sowie der 

Verwaltungsvorschriften beschränken. 

 

9. Vereinbarungen, die vom Handelsrat angenommen werden, sollten den Grad des 

Ermessensspielraums widerspiegeln, der den zuständigen Behörden bei der Entscheidung über die 

Anerkennung erhalten bleiben soll. 

 

Anwendungsbereich der Vereinbarung 

 

10. In der Vereinbarung sollte Folgendes festgelegt werden: 

 

a) der (die) spezifische(n) reglementierte(n) Beruf(e), die einschlägige(n) 

Berufsbezeichnung(en) und die Tätigkeit oder die Gruppe von Tätigkeiten, die in den 

Vertragsparteien unter den Tätigkeitsbereich des reglementierten Berufs fallen 

(„Tätigkeitsbereich“), und 

 

b) ob sie die Anerkennung von Berufsqualifikationen zum Zwecke des Zugangs zu beruflichen 

Tätigkeiten auf befristeter oder unbefristeter Basis umfasst. 
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Bedingungen für die Anerkennung 

 

11. In der Vereinbarung kann insbesondere Folgendes festgelegt werden: 

 

a) die Berufsqualifikationen, die für die Anerkennung im Rahmen der Vereinbarung erforderlich 

sind, beispielsweise Nachweis der formalen Qualifikation, Berufserfahrung oder ein anderer 

Befähigungsnachweis, 

 

b) der Grad des Ermessensspielraums für die Anerkennungsbehörden bei der Beurteilung von 

Anträgen auf Anerkennung dieser Qualifikationen und 

 

c) die Verfahren für den Umgang mit Unterschieden und Lücken zwischen 

Berufsqualifikationen und Mitteln zur Überbrückung der Unterschiede, einschließlich der 

Möglichkeit, Ausgleichsmaßnahmen oder andere relevante Bedingungen und 

Beschränkungen aufzuerlegen. 

 

Verfahrensvorschriften 

 

12. In der Vereinbarung kann Folgendes festgelegt werden: 

 

a) die erforderlichen Unterlagen und die Form, in der sie vorzulegen sind, z. B. auf 

elektronischem oder anderem Wege, oder ob sie durch Übersetzungen oder 

Echtheitsbescheinigungen ergänzt werden müssen, 
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b) die Schritte und Verfahren für die Anerkennung, einschließlich derjenigen, die sich auf 

mögliche Ausgleichsmaßnahmen, entsprechende Verpflichtungen und Fristen beziehen, und 

 

c) die Verfügbarkeit von Informationen, die für alle Aspekte des Anerkennungsverfahrens und 

der Anerkennungsanforderungen relevant sind. 

 

Auswirkungen der Anerkennung und zusätzliche Anforderungen 

 

13. Die Vereinbarung kann Bestimmungen über die Wirkungen der Anerkennung und 

gegebenenfalls auch in Bezug auf verschiedene Erbringungsmodi enthalten. 

 

14. In der Vereinbarung können alle zusätzlichen Anforderungen für die tatsächliche Ausübung 

des betreffenden reglementierten Berufs in der aufnehmenden Vertragspartei festgelegt sein. Dazu 

zählen unter anderem 

 

a) die Registrierungsanforderungen bei lokalen Behörden, 

 

b) angemessene Sprachkenntnisse, 

 

c) Führungszeugnis, 

 

d) die Erfüllung der Anforderungen der aufnehmenden Vertragspartei hinsichtlich der 

Verwendung von Handels- oder Firmennamen, 
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e) die Einhaltung der Regeln der Ethik, der Unabhängigkeit und der Anforderungen an das 

berufliche Verhalten der aufnehmenden Vertragspartei, 

 

f) das Erfordernis, eine Berufshaftpflichtversicherung abzuschließen, 

 

g) Regeln für Disziplinarmaßnahmen, finanzielle Verantwortung und berufliche Haftung und 

 

h) die Anforderungen an eine kontinuierliche berufliche Fortbildung. 

 

Verwaltung der Vereinbarung 

 

15. In der Vereinbarung sollten die Bedingungen festlegt sein, unter denen sie überprüft oder 

widerrufen werden kann, sowie die Wirkungen einer Überarbeitung oder eines Widerrufs. Es kann 

auch in Erwägung gezogen werden, Bestimmungen über die Wirkungen einer zuvor gewährten 

Anerkennung aufzunehmen. 
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ABSCHNITT C 

 

WIRTSCHAFTLICHER NUTZEN EINER GEPLANTEN VEREINBARUNG 

 

16. Gemäß Artikel 14.1 Absatz 2 Buchstabe a stützen sich gemeinsame Empfehlungen auf eine 

evidenzbasierte Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens einer geplanten Vereinbarung. Dabei kann 

es sich um eine Bewertung des wirtschaftlichen Nutzens handeln, den eine Vereinbarung für die 

Volkswirtschaften beider Parteien haben soll. Eine solche Bewertung kann dem Handelsrat bei der 

Ausarbeitung und Annahme einer Vereinbarung helfen. 

 

17. Aspekte wie der bestehende Grad der Marktöffnung, der Bedarf des Wirtschaftszweigs, 

Markttrends und -entwicklungen, die Erwartungen und Anforderungen der Kunden und die 

Geschäftsmöglichkeiten wären nützliche Elemente für die in Absatz 16 genannte Bewertung. 

 

18. Die Bewertung muss keine vollständige und detaillierte wirtschaftliche Analyse sein, sondern 

sollte das Interesse des Berufsstandes an einer Vereinbarung und die erwarteten Vorteile für die 

Vertragsparteien, die sich aus der Annahme einer Vereinbarung ergeben, erläutern. 
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ABSCHNITT D 

 

VEREINBARKEIT DER JEWEILIGEN SYSTEME ZUR BERUFSQUALIFIKATION 

 

19. Gemäß Artikel 14.1 Absatz 2 Buchstabe b stützen sich gemeinsame Empfehlungen auf 

eine evidenzbasierte Bewertung der Vereinbarkeit der jeweiligen Berufsqualifikationsregelungen. 

Eine solche Bewertung kann dem Handelsrat bei der Ausarbeitung und Annahme einer 

Vereinbarung helfen. 

 

20. Der folgende Prozess zielt darauf ab, Berufsverbände und Behörden bei der Bewertung der 

Vergleichbarkeit der jeweiligen Berufsqualifikationen und Tätigkeiten anzuleiten, um die 

Anerkennung von Berufsqualifikationen zu vereinfachen und zu erleichtern. 

 

Stufe eins: Bewertung des Tätigkeitsbereichs und der Berufsqualifikationen, die für die Ausübung 

des reglementierten Berufs in der jeweiligen Vertragspartei erforderlich sind. 

 

21. Die Beurteilung des Tätigkeitsbereich und der Berufsqualifikationen, die für die Ausübung 

eines reglementierten Berufs in der jeweiligen Vertragspartei erforderlich sind, sollte auf der 

Grundlage aller einschlägigen Informationen erfolgen. 

 

22. Die folgenden Elemente sollten ermittelt werden: 

 

a) die Tätigkeiten oder die Gruppen von Tätigkeiten, die in der jeweiligen Vertragspartei unter 

den Tätigkeitsbereich des reglementierten Berufs fallen, und 
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b) die Berufsqualifikationen, die in der jeweiligen Vertragspartei für die Ausübung des 

reglementierten Berufs erforderlich sind und die eines der folgenden Elemente umfassen 

können: 

 

i) die erforderliche Mindestausbildung, z. B. Zulassungsvoraussetzungen, Bildungsniveau, 

Studiendauer und Studieninhalte, 

 

ii) das erforderliche Mindestmaß an Berufserfahrung, z. B. Ort, Dauer und Bedingungen 

der praktischen Ausbildung oder beaufsichtigten Berufspraxis vor der Registrierung, der 

Zulassung oder einem entsprechenden Erfordernis, 

 

iii) bestandene Prüfungen, insbesondere Prüfungen der fachlichen Befähigung, und 

 

iv) Erwerb einer Zulassung oder eines entsprechenden Nachweises, die bzw. der unter 

anderem die Erfüllung der notwendigen Berufsqualifikationserfordernisse für die 

Ausübung des Berufes bescheinigt. 

 

Stufe zwei: Bewertung der Abweichungen in Bezug auf den Tätigkeitsbereich des reglementierten 

Berufs oder die Berufsqualifikationen, die für die Ausübung des reglementierten Berufs in der 

jeweiligen Vertragspartei erforderlich sind. 

 

23. Bei der Bewertung der Abweichungen in Bezug auf den Tätigkeitsbereich des reglementierten 

Berufs oder die Berufsqualifikationen, die für die Ausübung des reglementierten Berufs in der 

jeweiligen Vertragspartei erforderlich sind, sollten insbesondere wesentliche Abweichungen 

festgestellt werden. 
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24. Wesentliche Abweichungen in Bezug auf den Tätigkeitsbereich können bestehen, wenn alle 

der folgenden Bedingungen erfüllt sind: 

 

a) eine oder mehrere Tätigkeiten, die in der aufnehmenden Vertragspartei unter einen 

reglementierten Beruf fallen, sind in der entsendenden Vertragspartei nicht durch den 

entsprechenden Beruf abgedeckt, 

 

b) solche Tätigkeiten unterliegen einer spezifischen Ausbildung in der aufnehmenden 

Vertragspartei und 

 

c) die Ausbildung für solche Tätigkeiten in der aufnehmenden Vertragspartei umfasst Elemente, 

die wesentlich von denen abweichen, die von der Qualifikation des Antragstellers abgedeckt 

werden. 

 

25. Wesentliche Abweichungen bei den Berufsqualifikationen, die für die Ausübung eines 

reglementierten Berufs erforderlich sind, können bestehen, wenn die Anforderungen der 

Vertragsparteien in Bezug auf Niveau, Dauer oder Inhalt der Ausbildung, die für die Ausübung der 

unter den reglementierten Beruf fallenden Tätigkeiten erforderlich ist, voneinander abweichen. 

 

Stufe drei: Anerkennungsmechanismen. 

 

26. Je nach den Umständen kann es unterschiedliche Mechanismen für die Anerkennung von 

Berufsqualifikationen geben. Innerhalb einer Vertragspartei können unterschiedliche Mechanismen 

bestehen. 

 

27. Wenn es keine wesentlichen Abweichungen im Tätigkeitsbereich und in den 

Berufsqualifikationen gibt, die für die Ausübung eines reglementierten Berufs erforderlich sind, 

kann im Rahmen einer Vereinbarung ein vereinfachtes, strafferes Anerkennungsverfahren festgelegt 

werden, als dies bei wesentlichen Abweichungen der Fall wäre. 
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28. Bei wesentlichen Abweichungen kann die Vereinbarung Ausgleichserfordernisse vorsehen, 

durch die diese Abweichungen hinreichend behoben werden können. 

 

29. Wenn Ausgleichserfordernisse eingesetzt werden, um wesentliche Abweichungen zu 

verringern, sollten sie in einem angemessenen Verhältnis zu der Abweichung stehen, die sie 

beheben sollen. Jegliche praktische Berufserfahrung oder formell bestätigte Ausbildung könnte 

berücksichtigt werden, um den Umfang der notwendigen Ausgleichserfordernisse zu beurteilen. 

 

30. Unabhängig davon, ob die Abweichungen wesentlich sind oder nicht, kann die Vereinbarung 

den Grad des Ermessensspielraums berücksichtigen, der den zuständigen Behörden bei der 

Entscheidung über Anerkennungsersuchen erhalten bleiben soll. 

 

31. Ausgleichserfordernisse können verschiedene Formen annehmen: 

 

a) zeitlich befristete beaufsichtigte Ausübung eines reglementierten Berufs in der aufnehmenden 

Vertragspartei, gegebenenfalls in Verbindung mit einer Zusatzausbildung, unter der 

Verantwortung einer qualifizierten Person und einer reglementierten Bewertung, 

 

b) von den zuständigen Behörden der aufnehmenden Vertragspartei durchgeführter oder 

anerkannter Test zur Beurteilung der Fähigkeit des Antragstellers, in der aufnehmenden 

Vertragspartei einen reglementierten Beruf auszuüben, und 

 

c) vorübergehende Einschränkung des Tätigkeitsbereichs. 
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32. Die Vereinbarung könnte vorsehen, dass den Antragstellern die Wahl zwischen verschiedenen 

Ausgleichserfordernissen gegeben wird, wenn dadurch der Verwaltungsaufwand für die 

Antragsteller begrenzt werden kann und diese Anforderungen gleichwertig sind. 

 

 

________________ 
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ANHANG 14-B 

 

 

GEGENSEITIGE ANERKENNUNG VON BERUFSQUALIFIKATIONEN 

 

Gemäß Artikel 14.1 Absatz 3 und Artikel 33.1 Absatz 6 Buchstabe a kann der Handelsrat einen 

Beschluss zur Festlegung oder Änderung der in diesem Anhang aufgeführten Vereinbarungen über 

die gegenseitige Anerkennung erlassen. 

 

 

________________ 
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ANHANG 18 

 

 

FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

 

Kopfvermerke 

 

1. In den Listen der Vertragsparteien in den Anlagen 18-1 und 18-2 ist nach Artikel 18.10 

Folgendes festgelegt: 

 

a) In Abschnitt A sind die spezifischen Sektoren, Teilsektoren oder Tätigkeitsbereiche 

aufgeführt, für die die Verpflichtungen nach Artikel 18.7 gelten. 

 

b) In Abschnitt B sind die spezifischen Teilsektoren oder Tätigkeitsbereiche aufgeführt, für die 

die Vertragspartei Verpflichtungen nach Artikel 18.6 eingeht. 

 

c) In Abschnitt C sind die spezifischen Sektoren, Teilsektoren oder Tätigkeitsbereiche 

aufgeführt, für die die Vertragspartei bestehende Maßnahmen aufrechterhält, für die einige 

oder alle Verpflichtungen, die sich aus folgenden Artikeln ergeben, nicht gelten: 

 

i) Artikel 18.3, 

 

ii) Artikel 18.5, 

 

iii) Artikel 18.7, 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 2 

iv) Artikel 18.8 und 

 

v) Artikel 18.9. 

 

d) In Abschnitt D sind die spezifischen Sektoren, Teilsektoren oder Tätigkeitsbereiche 

aufgeführt, für die die betreffende Vertragspartei bestehende Maßnahmen aufrechterhalten 

bzw. neue oder restriktivere Maßnahmen einführen kann, die mit einigen oder allen 

Verpflichtungen, die sich aus den vorstehend genannten Artikeln ergeben, nicht vereinbar 

sind. 

 

2. In allen Abschnitten sind für die Europäische Union die spezifischen Teilsektoren oder 

Tätigkeitsbereiche gemäß Artikel 18.2 angegeben. In Abschnitt B sind für Chile die 

Verpflichtungen durch die CPC klassifiziert. 

 

3. Ein Vorbehalt zu den Verpflichtungen gemäß den Artikeln, die durch Artikel 18.7 in 

Kapitel 18 aufgenommen wurden, wird unter Angabe des Titels dieser Artikel und unter 

Bezugnahme auf die jeweilige aufgenommene Verpflichtung aufgeführt.  

 

4. Abschnitt B enthält nur diskriminierungsfreie Beschränkungen des Marktzugangs. 

Diskriminierende Beschränkungen sind in den Abschnitten C oder D aufgeführt. 

 

5. Zur Klarstellung sei angemerkt, dass die Vorbehalte einer Vertragspartei die Rechte und 

Pflichten der Vertragsparteien im Rahmen des GATS unberührt lassen. 

 

6. In den Abschnitten C und D besteht jeder Vorbehalt aus den folgenden Rubriken: 

 

a) der Rubrik „Teilsektor“, die den Teilsektor, für den der Vorbehalt angebracht wird, genauer 

bezeichnet, 
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b) der Rubrik „Art des Vorbehalts“ bzw. „Betroffene Verpflichtungen“, in der die in Absatz 1 

angegebene Verpflichtung, bezüglich welcher der Vorbehalt angebracht wird, genannt wird, 

 

c) der Rubrik „Zuständigkeitsebene“, die die Zuständigkeitsebene bezeichnet, auf der die 

Maßnahme aufrechterhalten wird, für die ein Vorbehalt angebracht wird, 

 

d) in Abschnitt C der Rubrik „Maßnahmen“, in der die Gesetze oder sonstigen Maßnahmen, für 

die der Vorbehalt angebracht wird und die gegebenenfalls in der Rubrik „Beschreibung“ 

erläutert werden, angegeben sind. Eine in der Rubrik „Maßnahmen“ aufgeführte „Maßnahme“ 

 

i) ist die zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Abkommens geänderte, fortgeführte oder 

erneuerte Maßnahme, 

 

ii) beinhaltet jede nachgeordnete Maßnahme, die nach Maßgabe und im Einklang mit der 

übergeordneten Maßnahme eingeführt oder aufrechterhalten wurde, und 

 

iii) beinhaltet in Bezug auf die Liste der Europäischen Union alle Gesetze oder sonstigen 

Maßnahmen, mit denen eine Richtlinie auf der Ebene der Mitgliedstaaten umgesetzt 

wird, 

 

e) in Abschnitt D der Rubrik „Bestehende Maßnahmen“, in der im Interesse der Transparenz die 

bestehenden Maßnahmen genannt werden, die für den Teilsektor oder die Tätigkeiten gelten, 

die vom Vorbehalt erfasst werden, und 

 

f) der Rubrik „Beschreibung“, in der die nichtkonformen Aspekte der Maßnahme, für die der 

Vorbehalt angebracht wird, aufgeführt sind. 
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7. Zur Klarstellung sei in Bezug auf Abschnitt C Folgendes angemerkt: Führt eine 

Vertragspartei eine neue Maßnahme auf einer anderen Zuständigkeitsebene ein als derjenigen, auf 

der der Vorbehalt ursprünglich angebracht wurde, und ersetzt diese neue Maßnahme in dem Gebiet, 

auf das sie Anwendung findet, tatsächlich den nichtkonformen Aspekt der ursprünglichen 

Maßnahme, die in der Rubrik „Maßnahmen“ genannt wurde, so gilt die neue Maßnahme als 

„Modifizierung“ der ursprünglichen Maßnahme im Sinne von Artikel 18.10 Absatz 1 Buchstabe c. 

 

8. Bei der Auslegung eines Vorbehalts sind sämtliche Rubriken des Vorbehalts zu 

berücksichtigen. Ein Vorbehalt wird im Lichte der einschlägigen Verpflichtungen ausgelegt, gegen 

die der Vorbehalt angebracht wird. In Abschnitt C hat die Rubrik „Maßnahmen“ und in den 

Abschnitten B und D die Rubrik „Beschreibung“ Vorrang vor allen anderen Rubriken. 

 

9. Ein Vorbehalt, der auf der Ebene der Europäischen Union angebracht wird, gilt für eine 

Maßnahme der Europäischen Union, für eine Maßnahme eines Mitgliedstaats auf zentraler Ebene 

oder für eine Maßnahme einer Regierung innerhalb eines Mitgliedstaats, es sei denn, durch den 

Vorbehalt wird ein Mitgliedstaat ausgeschlossen. Ein Vorbehalt, der von einem Mitgliedstaat 

angebracht wird, gilt für die Maßnahme einer Regierung auf zentraler, regionaler oder lokaler 

Ebene innerhalb dieses Mitgliedstaats. Für die Zwecke der Vorbehalte Belgiens deckt die zentrale 

Zuständigkeitsebene die Föderalregierung und die Regierungen der Regionen und der 

Gemeinschaften ab, da jede von ihnen gleichwertige Legislativbefugnisse besitzt. Für die Zwecke 

der von der Europäischen Union und ihren Mitgliedstaaten geltend gemachten Vorbehalte 

bezeichnet die regionale Zuständigkeitsebene in Finnland die Åland-Inseln. Ein Vorbehalt auf 

Ebene Chiles gilt für eine Maßnahme der Zentralregierung oder einer lokalen Gebietskörperschaft. 
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10. Die Liste einer Vertragspartei umfasst keine Maßnahmen, die sich auf Anforderungen und 

Verfahren beziehen, die eine natürliche oder juristische Person für die Einholung, Änderung oder 

Erneuerung einer Genehmigung erfüllen muss, d. h. Qualifikationserfordernisse und -verfahren, 

technische Normen und Zulassungserfordernisse und -verfahren, sofern sie keine Beschränkungen 

im Sinne der Artikel 18.3, 18.6 oder 18.7. darstellen. Dabei kann es sich um folgende Maßnahmen 

handeln: Genehmigungspflicht, Registrierungspflicht, Universaldienstverpflichtungen, Pflicht zur 

Anerkennung von Befähigungsnachweisen in regulierten Sektoren, Pflicht zur Ablegung besonderer 

Prüfungen, einschließlich Sprachprüfungen, Erfordernis der Zugehörigkeit zu einem bestimmten 

Berufsstand, wie die Verpflichtung zur Mitgliedschaft Verpflichtung, über einen für 

Dienstleistungen bereitstehenden Vertreter vor Ort oder über eine Anschrift vor Ort zu verfügen, 

oder jegliche andere diskriminierungsfreie Anforderungen, wonach die Ausübung bestimmter 

Tätigkeiten in Schutzzonen oder -gebieten verboten ist. Auch wenn sie nicht in der Liste der 

Vertragspartei aufgeführt sind, können solche Maßnahmen Anwendung finden. 

 

11. Zur Klarstellung: Für die Europäische Union ist mit der Verpflichtung zur 

Inländerbehandlung nicht die Anforderung verbunden, die Behandlung, die in einem Mitgliedstaat 

aufgrund des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union oder der aufgrund dieses 

Vertrags erlassenen Maßnahmen, einschließlich deren Durchführung in den Mitgliedstaaten, den 

folgenden Personen gewährt wird, auf natürliche oder juristische Personen Chiles auszudehnen: 

 

a) natürlichen Personen oder Gebietsansässigen eines anderen Mitgliedstaats oder 

 

b) nach dem Recht eines anderen Mitgliedstaats oder der Europäischen Union gegründeten oder 

organisierten juristischen Personen, die ihren satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung 

oder ihre Hauptniederlassung in der Europäischen Union haben. 
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12. Die Behandlung, welche juristischen Personen gewährt wird, die von Investoren einer 

Vertragspartei nach dem Recht der anderen Vertragspartei (einschließlich, im Falle der 

Europäischen Union, nach dem Recht eines Mitgliedstaats) gegründet wurden und die ihren 

satzungsmäßigen Sitz, ihre Hauptverwaltung oder ihre Hauptniederlassung in dieser anderen 

Vertragspartei haben, berührt nicht die Bedingungen oder Verpflichtungen nach Kapitel 10, die 

diesen juristischen Personen bei ihrer Gründung in dieser anderen Vertragspartei auferlegt worden 

sein können und die weiterhin gelten. 

 

13. Anders als ausländische Tochtergesellschaften unterliegen direkte Zweigstellen von Nicht-

EU-Finanzinstitutionen in einem Mitgliedstaat mit gewissen Einschränkungen nicht den auf Ebene 

der Europäischen Union harmonisierten aufsichtsrechtlichen Vorschriften, die solchen 

Tochtergesellschaften erweiterte Möglichkeiten zur Einrichtung neuer Niederlassungen und zur 

Erbringung grenzüberschreitender Finanzdienstleistungen in der gesamten Europäischen Union 

bieten. Diese Zweigstellen erhalten eine Zulassung, um im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaats unter 

Bedingungen tätig zu werden, die den für heimische Finanzinstitutionen des betreffenden 

Mitgliedstaats geltenden gleichwertig sind, wobei von ihnen die Erfüllung einer Reihe spezifischer 

aufsichtsrechtlicher Anforderungen verlangt werden kann: bei Bank- und 

Wertpapierdienstleistungen etwa getrennte Kapitalausstattung und andere Anforderungen an die 

Solvabilität sowie die Berichts- und Veröffentlichungspflichten für Abschlüsse, oder bei 

Versicherungsdienstleistungen etwa besondere Anforderungen an Sicherheiten und Einlagen, 

getrennte Kapitalausstattung und die Anforderung, dass die die technischen Rückstellungen 

bedeckenden Vermögenswerte und mindestens ein Drittel der Solvabilitätsspanne in dem 

betreffenden Mitgliedstaat belegen sein müssen. 
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14. Für Chile gilt: Juristische und natürliche Personen, die am chilenischen Finanzmarkt 

teilnehmen, können von der Comisión para el Mercado Financiero (Finanzmarktkommission) und 

anderen öffentlichen Stellen reguliert, beaufsichtigt und zugelassen werden. Interne und 

ausländische juristische und natürliche Personen müssen den diskriminierungsfreien Erfordernissen 

und Verpflichtungen im Rahmen der Regulierung des Finanzsektors nachkommen und können 

verpflichtet werden, eine Reihe spezifischer aufsichtsrechtlicher Anforderungen zu erfüllen, z. B. 

Anforderungen in Bezug auf die getrennte Kapitalisierung, gesetzliche Anforderungen in Bezug auf 

das Vermögen, Solvabilitätsanforderungen, Anforderungen in Bezug auf die Berichterstattung und 

Veröffentlichung von Konten sowie Gründungsverfahren und spezifische Garantie- und 

Einlagenanforderungen. 

 

15. Die Listen der Vertragsparteien gelten nur für die Gebiete Chiles und der Europäischen Union 

gemäß Artikel 33.8 und sind nur im Rahmen der Handelsbeziehungen zwischen der Europäischen 

Union und ihren Mitgliedstaaten und Chile relevant. Sie berühren nicht die Rechte und Pflichten der 

Mitgliedstaaten im Rahmen des Rechts der Europäischen Union. 

 

16. Zur Klarstellung: Jede Vertragspartei behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf die 

grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen in sämtlichen Sektoren, Teilsektoren 

und Tätigkeitsbereichen, die nicht in Abschnitt A aufgeführt sind, einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten. 

 

17. In den Listen der Vertragsparteien werden die folgenden Abkürzungen verwendet: 

 

EU Europäische Union, einschließlich all ihrer Mitgliedstaaten 

 

AT Österreich 

 

BE Belgien 
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BG Bulgarien 

 

CY Zypern 

 

CZ Tschechien 

 

DE Deutschland 

 

DK Dänemark 

 

EE Estland 

 

EL Griechenland 

 

ES Spanien 

 

FI Finnland 

 

FR Frankreich 

 

HR Kroatien 

 

HU Ungarn 

 

IE Irland 
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IT Italien 

 

LT Litauen 

 

LU Luxemburg 

 

LV Lettland 

 

MT Malta 

 

NL  Niederlande 

 

PL Polen 

 

PT Portugal 

 

RO Rumänien 

 

SE Schweden 

 

SI Slowenien 

 

SK Slowakei 

 

EWR Europäischer Wirtschaftsraum 

 

CMF Comisión para el Mercado Financiero (Finanzmarktkommission) 
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Anlage 18-1 

 

 

EUROPÄISCHE UNION: VORBEHALTE UND MARKTZUGANGSVERPFLICHTUNGEN 

 

 

ABSCHNITT A 

 

VERPFLICHTUNGEN IN BEZUG AUF DEN GRENZÜBERSCHREITENDEN HANDEL MIT 

FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

 

Für die folgenden Teilsektoren oder Tätigkeitsbereiche gelten die Verpflichtungen nach 

Artikel 18.7: 

 

Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen 

 

EU, mit Ausnahme von CY, EE, LV, LT, MT und PL: 

 

1. Versicherung gegen Risiken im Zusammenhang mit Folgendem: 

 

a) Seeverkehr, gewerblicher Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport, einschließlich 

Satelliten, wobei diese Versicherung folgende Risiken abdeckt: die beförderten Güter, das die 

Güter befördernde Fahrzeug und jede sich aus dieser Beförderung ergebende Haftung und 

 

b) Waren im internationalen Transitverkehr, 
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2. Rückversicherung und Retrozession, 

 

3. Versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer i 

Buchstabe D und 

 

4. Versicherungsvermittlung wie Leistungen von Versicherungsmaklern und -agenturen für die 

Versicherung von Risiken im Zusammenhang mit den in Absatz 1 Buchstaben a und b aufgeführten 

Dienstleistungen. 

 

CY: 

 

1. Direktversicherung (einschließlich Mitversicherung) für die Versicherung von Risiken im 

Zusammenhang mit Folgendem: 

 

a) Seeverkehr, gewerblicher Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport, einschließlich 

Satelliten, wobei diese Versicherung folgende Risiken abdeckt: die beförderten Güter, das die 

Güter befördernde Fahrzeug und jede sich aus dieser Beförderung ergebende Haftung und 

 

b) Waren im internationalen Transitverkehr, 

 

2. Versicherungsvermittlung, 

 

3. Rückversicherung und Retrozession und 

 

4. Versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer i 

Buchstabe D. 
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EE: 

 

1. Direktversicherung (einschließlich Mitversicherung), 

 

2. Rückversicherung und Retrozession, 

 

3. Versicherungsvermittlung und 

 

4. Versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer i 

Buchstabe D. 

 

LV und LT: 

 

1. Versicherung gegen Risiken im Zusammenhang mit Folgendem: 

 

a) Seeverkehr, gewerblicher Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport, einschließlich 

Satelliten, wobei diese Versicherung folgende Risiken abdeckt: die beförderten Güter, das die 

Güter befördernde Fahrzeug und jede sich aus dieser Beförderung ergebende Haftung und 

 

b) Waren im internationalen Transitverkehr, 

 

2. Rückversicherung und Retrozession und 

 

3. Versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer i 

Buchstabe D. 
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MT: 

 

1. Versicherung gegen Risiken im Zusammenhang mit Folgendem: 

 

a) Seeverkehr, gewerblicher Luftverkehr, Raumfahrt und Weltraumtransport, einschließlich 

Satelliten, wobei diese Versicherung folgende Risiken abdeckt: die beförderten Güter, das die 

Güter befördernde Fahrzeug und jede sich aus dieser Beförderung ergebende Haftung und 

 

b) Waren im internationalen Transitverkehr, 

 

2. Rückversicherung und Retrozession und 

 

3. Versicherungsbezogene Hilfsdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer i 

Buchstabe D. 

 

PL: 

 

1. Versicherung von Risiken in Bezug auf Waren im internationalen Handel und 

 

2. Rückversicherung und Retrozession von Risiken in Bezug auf Waren im internationalen 

Handel. 

 

3. Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen (ausgenommen Versicherungsdienstleistungen 

und versicherungsbezogene Dienstleistungen) 
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EU, mit Ausnahme von BE, CY, EE, LV, LT, MT, SI und RO: 

 

1. Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die Verarbeitung 

von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d 

Ziffer ii Buchstabe K und 

 

2. Beratungsdienstleistungen und sonstige finanzielle Hilfsdienstleistungen in Bezug auf Bank- 

und sonstige Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe L, jedoch 

ohne die unter diesem Buchstaben genannte Vermittlung. 

 

BE: 

 

Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die Verarbeitung von 

Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d 

Ziffer ii Buchstabe K. 

 

CY: 

 

1. Handel für eigene oder Kundenrechnung an Börsen, im OTC-Handel oder in sonstiger Form 

mit übertragbaren Wertpapieren gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe F Punkt 5, 

 

2. Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die Verarbeitung 

von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d 

Ziffer ii Buchstabe K und 
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3. Beratungsdienstleistungen und sonstige finanzielle Hilfsdienstleistungen in Bezug auf Bank- 

und sonstige Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe L, jedoch 

ohne die unter diesem Buchstaben genannte Vermittlung. 

 

EE und LT: 

 

1. Annahme von Spareinlagen, 

 

2. Ausreichung von Krediten jeder Art, 

 

3. Finanzleasing, 

 

4. Sämtliche Zahlungs- und Überweisungsdienstleistungen, 

 

5. Bürgschaften, Garantien und ähnliche Verpflichtungen, 

 

6. Handel für eigene oder Kundenrechnung an Börsen oder im OTC-Handel, 

 

7. Beteiligung an Emissionen von Wertpapieren jeder Art einschließlich Übernahme und 

Platzierung von Emissionen als (öffentlicher oder privater) Finanzmakler sowie Erbringung von 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit derartigen Emissionen, 
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8. Geldmaklergeschäfte, 

 

9. Vermögensverwaltung wie Kassenhaltung und Bestandsverwaltung, alle Formen von 

kollektivem Anlagemanagement, 

 

10. Pensionsfondsverwaltung, Depotverwahrung, Auftrags- und Treuhandverwaltung, 

 

11. Abwicklungs- und Clearingdienstleistungen im Zusammenhang mit Finanzanlagen 

einschließlich Wertpapieren, derivativen Instrumenten und sonstigen handelbaren Instrumenten, 

 

12. Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die Verarbeitung 

von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d 

Ziffer ii Buchstabe K und 

 

13. Beratungsdienstleistungen und sonstige finanzielle Hilfsdienstleistungen in Bezug auf Bank- 

und sonstige Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe L, jedoch 

ohne die unter diesem Buchstaben genannte Vermittlung. 

 

LV: 

 

1. Beteiligung an Emissionen von Wertpapieren jeder Art einschließlich Übernahme und 

Platzierung von Emissionen als (öffentlicher oder privater) Finanzmakler sowie Erbringung von 

Dienstleistungen im Zusammenhang mit derartigen Emissionen, 
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2. Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die Verarbeitung 

von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d 

Ziffer ii Buchstabe K und 

 

3. Beratungsdienstleistungen und sonstige finanzielle Hilfsdienstleistungen in Bezug auf Bank- 

und sonstige Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe L, jedoch 

ohne die unter diesem Buchstaben genannte Vermittlung. 

 

MT: 

 

1. Annahme von Spareinlagen, 

 

2. Ausreichung von Krediten jeder Art, 

 

3. Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die Verarbeitung 

von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d 

Ziffer ii Buchstabe K und 

 

4. Beratungsdienstleistungen und sonstige finanzielle Hilfsdienstleistungen in Bezug auf Bank- 

und sonstige Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe L, jedoch 

ohne die unter diesem Buchstaben genannte Vermittlung. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 18 

RO: 

 

1. Annahme von Spareinlagen, 

 

2. Ausreichung von Krediten jeder Art, 

 

3. Bürgschaften, Garantien und ähnliche Verpflichtungen, 

 

4. Geldmaklergeschäfte, 

 

5. Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die Verarbeitung 

von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d 

Ziffer ii Buchstabe K und 

 

6. Beratungsdienstleistungen und sonstige finanzielle Hilfsdienstleistungen in Bezug auf Bank- 

und sonstige Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe L, jedoch 

ohne die unter diesem Buchstaben genannte Vermittlung. 

 

SI: 

 

1. Ausreichung von Krediten jeder Art, 
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2. Annahme von Bürgschaften, Garantien und ähnlichen Verpflichtungen ausländischer 

Kreditinstitute durch interne juristische Personen und Einzelkaufleute, 

 

3. Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und Software für die Verarbeitung 

von Finanzdaten sowie damit in Verbindung stehender Software gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d 

Ziffer ii Buchstabe K und 

 

4. Beratungsdienstleistungen und sonstige finanzielle Hilfsdienstleistungen in Bezug auf Bank- 

und sonstige Finanzdienstleistungen gemäß Artikel 18.2 Buchstabe d Ziffer ii Buchstabe L, jedoch 

ohne die unter diesem Buchstaben genannte Vermittlung. 

 

 

ABSCHNITT B 

 

MARKTZUGANGSVERPFLICHTUNGEN IN BEZUG AUF DIE   

LIBERALISIERUNG VON INVESTITIONEN 

 

1. Für die folgenden Teilsektoren und Tätigkeitsbereiche bestehen Verpflichtungen in Bezug auf 

die Liberalisierung von Investitionen: 

 

EU: Alle Finanzdienstleistungen. 
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2. In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Marktzugang geltenden die folgenden 

diskriminierungsfreien Beschränkungen: 

 

Alle Finanzdienstleistungen 

 

EU: Recht, Finanzdienstleistern, bei denen es sich nicht um eine Zweigniederlassung handelt, auf 

diskriminierungsfreier Basis vorzuschreiben, bei ihrer Niederlassung in einem Mitgliedstaat eine 

spezifische Rechtsform anzunehmen. 

 

Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene Dienstleistungen 

 

AT: Für die Erlangung einer Lizenz zur Eröffnung einer Zweigniederlassung müssen ausländische 

Versicherer eine Rechtsform besitzen, die der einer Aktiengesellschaft oder einem 

Versicherungsverein auf Gegenseitigkeit in ihrem Heimatland entspricht oder damit vergleichbar 

ist. 

 

Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen 

 

RO: Marktteilnehmer sind juristische Personen, die gemäß den Bestimmungen des 

Gesellschaftsrechts als Aktiengesellschaften gegründet wurden. Alternative Handelssysteme 

(multilaterales Handelssystem) nach der Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und 

des Rates1 (MiFID- II-Richtlinie) können von einem unter den oben genannten Bedingungen 

gegründeten Systembetreiber oder von einer durch die Finanzaufsichtsbehörde Autoritatea de 

Supraveghere Financiară (ASF) zugelassenen Investmentfirma betrieben werden.  

 

                                                 
1 Richtlinie 2014/65/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 15. Mai 2014 über 

Märkte für Finanzinstrumente sowie zur Änderung der Richtlinien 2002/92/EG und 
2011/61/EU (ABl. EU L 173 vom 12.6.2014, S. 349). 
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SI: Altersversorgungssysteme können von einem Pensionsfonds auf Gegenseitigkeit (der keine 

juristische Person ist und daher von einer Versicherungsgesellschaft, einer Bank oder einer 

Pensionsgesellschaft verwaltet wird), Pensionsgesellschaften oder Versicherungsgesellschaften 

angeboten werden. Ferner können Altersversorgungssysteme von Altersversorgungsträgern 

angeboten werden, die nach den Vorschriften eines Mitgliedstaats gegründet wurden. 

 

SK: Wertpapierdienstleistungen können nur von Verwaltungsgesellschaften erbracht werden, die 

die Form einer Aktiengesellschaft mit dem gesetzlich vorgeschriebenen Eigenkapital haben. 

 

SE: Eine Sparkasse darf nur von einer natürlichen Person gegründet werden.  

 

 

ABSCHNITT C 

 

BESTEHENDE MAẞNAHMEN 

 

Vorbehalt Nr. 1: Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Meistbegünstigung 

 

Lokale Präsenz 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und Meistbegünstigung: 

 

IT: Der Zugang zum Beruf des Versicherungsmathematikers wird nur natürlichen Personen 

gewährt. Berufliche Zusammenschlüsse (keine Gründung einer juristischen Person) zwischen 

natürlichen Personen sind zulässig. Für die Ausübung des Berufs des Versicherungsmathematikers 

ist die Staatsangehörigkeit eines Mitgliedstaats der Europäischen Union erforderlich; dies gilt nicht 

für ausländische Berufsangehörige, denen die Berufsausübung auf der Grundlage der 

Gegenseitigkeit gestattet werden kann. 

 

Maßnahmen: 

 

IT: Artikel 29 des Privatversicherungsgesetzbuchs (Gesetzesdekret Nr. 209 vom 7. September 

2005) Gesetz 194/1942, Artikel 4 und Gesetz 4/1999 über das Berufsregister. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

BG: Eine Rentenversicherung wird als Aktiengesellschaft betrieben, die nach dem 

Sozialversicherungsgesetzbuch zugelassen und gemäß dem Handelsgesetz oder den 

Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats eingetragen ist (keine Zweigniederlassungen). 

 

BG, ES, PL und PT: Die Errichtung direkter Zweigniederlassungen zur Erbringung von 

Versicherungsvermittlungsdienstleistungen ist nicht erlaubt, da die Erbringung dieser 

Dienstleistungen Gesellschaften vorbehalten ist, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats gegründet 

worden sind (Erfordernis der Gründung einer juristischen Person im betreffenden Mitgliedstaat). 

PL: Für Versicherungsvermittler besteht ein Ansässigkeitserfordernis. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

PL: Für Altersvorsorgeeinrichtungen: Die Errichtung direkter Zweigniederlassungen zur 

Erbringung von Versicherungsvermittlungsdienstleistungen ist nicht erlaubt, da die Erbringung 

dieser Dienstleistungen Gesellschaften vorbehalten ist, die nach dem Recht eines Mitgliedstaats 

gegründet worden sind (Erfordernis der Gründung einer juristischen Person im betreffenden 

Mitgliedstaat). 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Versicherungsgesetz, Artikel 12, 56 bis 63, 65 und 66 sowie Artikel 80 Absatz 4, 

Sozialversicherungsgesetzbuch, Artikel 120a bis 162, Artikel 209 bis 253 und Artikel 260 bis 310. 

 

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), Artikel 36. 

 

PL: Gesetz über Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeiten vom 11. September 2015 

(Amtsblatt 2020, Einträge 895 und 1180), Gesetz über Versicherungsvertrieb vom 15. Dezember 

2017 (Amtsblatt 2019, Eintrag 1881), Gesetz über die Organisation und die Tätigkeit von 

Pensionsfonds vom 28. August 1997 (Amtsblatt 2020, Eintrag 105), Gesetz vom 6. März 2018 über 

Vorschriften für die wirtschaftliche Tätigkeit ausländischer Unternehmer und sonstiger 

ausländischer Personen auf dem Gebiet Polens. 
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PT: Artikel 7 des Gesetzesdekrets 94-B/98, aufgehoben durch Gesetzesdekret 2/2009 vom 

5. Januar, Kapitel I Abschnitt VI des Gesetzesdekrets 94-B/98, Artikel 34 Nummern 6 und 7 sowie 

Artikel 7 des Gesetzesdekrets´ 144/2006, aufgehoben durch das Gesetz 7/2019 vom 16. Januar und 

Artikel 8 der gesetzlichen Regelung für die Versicherungs- und 

Rückversicherungsvertriebstätigkeit, genehmigt durch das Gesetz 7/2019 vom 16. Januar. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

AT: Eine Zweigniederlassung muss von mindestens zwei in Österreich gebietsansässigen 

natürlichen Personen geleitet werden. 

 

BG: Für die Vorstands- und Aufsichtsratsmitglieder von (Rück- )Versicherungsgesellschaften und 

jede Person, die zur Geschäftsführung oder Vertretung der (Rück- )Versicherungsgesellschaft 

befugt ist, besteht ein Ansässigkeitserfordernis. 

 

Der Vorsitzende des Verwaltungsrates, der Vorsitzende des Leitungs- bzw. Kontrollorgans, der 

geschäftsführende Direktor und der Bankbevollmächtigte von Rentenversicherungsgesellschaften 

müssen eine ständige Anschrift haben oder einen Daueraufenthaltstitel für Bulgarien besitzen. 

 

Maßnahmen: 

 

AT: Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 14 Abs. 1, Z 3, BGBl. I Nr. 34/2015. 

 

BG: Versicherungsgesetz, Artikel 12, 56 bis 63, 65 und 66 sowie Artikel 80 Absatz 4, 

Sozialversicherungsgesetzbuch, Artikel 120a bis 162, Artikel 209 bis 253 und Artikel 260 bis 310. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

BG: Vor der Errichtung einer Zweigniederlassung oder Agentur für die Erbringung von 

Versicherungsdienstleistungen müssen ausländische Versicherer oder Rückversicherer in ihrem 

Herkunftsland zur Erbringung derselben Arten von Versicherungsdienstleistungen zugelassen sein, 

die sie in Bulgarien erbringen wollen. 

 

Die Einnahmen des freiwilligen Zusatzrentenfonds sowie ähnliche Einnahmen, die unmittelbar mit 

freiwilligen Rentenversicherungen zusammenhängen, die von Personen betrieben werden, die nach 

den Rechtsvorschriften eines anderen Mitgliedstaats eingetragen sind und die im Einklang mit dem 

betreffenden Recht Tätigkeiten im Zusammenhang mit freiwilligen Rentenversicherungen betreiben 

dürfen, sind nach dem mit dem Körperschaftsteuergesetz festgelegten Verfahren nicht zu besteuern. 

 

ES: Bevor ausländische Versicherer in Spanien eine Zweigniederlassung oder Agentur für die 

Erbringung bestimmter Arten von Versicherungsdienstleistungen errichten können, müssen sie in 

ihrem Herkunftsland seit mindestens fünf Jahren zur Erbringung dieser Arten von 

Versicherungsdienstleistungen zugelassen sein. 

 

PT: Um eine Zweigniederlassung oder Agentur errichten zu können, müssen ausländische 

Versicherungsgesellschaften gemäß dem einschlägigen nationalen Recht seit mindestens fünf 

Jahren zur Ausübung ihrer Versicherungs- oder Rückversicherungsgeschäfte zugelassen sein. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 26 

Maßnahmen: 

 

BG: Versicherungsgesetz, Artikel 12, 56 bis 63, 65 und 66 sowie Artikel 80 Absatz 4, 

Sozialversicherungsgesetzbuch, Artikel 120a bis 162, Artikel 209 bis 253 und Artikel 260 bis 310. 

 

ES: Reglamento de Ordenación, Supervisión y Solvencia de Entidades Aseguradoras y 

Reaseguradoras (RD 1060/2015, de 20 de noviembre de 2015), Artikel 36. 

 

PT: Artikel 7 des Gesetzesdekrets 94-B/98 und Kapitel I, Abschnitt VI des Gesetzesdekrets 94-

B/98, Artikel 34, Nr. 6, 7 und Artikel 7 des Gesetzesdekrets 144/2006, Artikel 215 der gesetzlichen 

Regelung für die Aufnahme und Ausübung der Versicherungs- und Rückversicherungstätigkeit, 

genehmigt durch das Gesetz 147/2005 vom 9. September. 

 

In Bezug auf Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den grenzüberschreitenden 

Handel mit Finanzdienstleistungen – Inländerbehandlung: 

 

AT: Werbungs- und Vermittlungsleistungen im Auftrag einer nicht in der Europäischen Union 

niedergelassenen Tochtergesellschaft oder einer nicht in Österreich niedergelassenen 

Zweigniederlassung sind (außer bei der Rückversicherung und Retrozession) verboten. 
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In Bezug auf den grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

DK: Bei der Ausübung der Tätigkeit der Direktversicherung für in Dänemark gebietsansässige 

Personen, dänische Schiffe oder in Dänemark belegene Vermögenswerte dürfen Personen oder 

Gesellschaften (auch Versicherungsgesellschaften) keine gewerbliche Unterstützung leisten, es sei 

denn, sie sind Versicherungsgesellschaften nach dänischem Recht oder durch die zuständigen 

dänischen Behörden zugelassen. 

 

DE, HU und LT: Für Direktversicherungen bei nicht in der Europäischen Union gegründeten 

Versicherungsgesellschaften ist die Errichtung und Zulassung einer Zweigniederlassung 

erforderlich. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Inländerbehandlung, 

Lokale Präsenz: 

 

EL: Versicherungs- und Rückversicherungsunternehmen mit Hauptsitz in einem Drittland können 

in Griechenland durch die Gründung einer Tochtergesellschaft oder einer Zweigniederlassung tätig 

werden, wobei die Zweigniederlassung hier keine bestimmte Rechtsform annehmen muss, denn sie 

bedeutet die ständige Präsenz im Gebiet eines Mitgliedstaats (d. h. Griechenlands) eines 

Unternehmens mit Hauptsitz außerhalb der Europäischen Union, das in dem betreffenden 

Mitgliedstaat (Griechenland) eine Zulassung erhält und Versicherungsgeschäfte betreibt. 

 

SE: Direktversicherungen eines ausländischen Versicherers dürfen nur durch Vermittlung eines in 

Schweden zugelassenen Versicherungsdienstleisters abgeschlossen werden, sofern der ausländische 

Versicherer und die schwedische Versicherungsgesellschaft zur selben Gruppe von Gesellschaften 

gehören oder eine Kooperationsvereinbarung geschlossen haben. 

 

SE: Die Erbringung von Versicherungsvermittlungsdienstleistungen durch nicht im EWR 

gegründete Unternehmen erfordert die Niederlassung einer kommerziellen Präsenz (Erfordernis der 

lokalen Präsenz). 
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SK: Luft- und Seetransportversicherungen, die Luft- oder Wasserfahrzeuge und die Haftung 

abdecken, dürfen nur bei in der Europäischen Union niedergelassenen Versicherungsgesellschaften 

oder bei in der Slowakei zugelassenen Zweigniederlassungen von nicht in der Europäischen Union 

niedergelassenen Versicherungsgesellschaften abgeschlossen werden. 

 

Maßnahmen 

 

AT: Versicherungsaufsichtsgesetz 2016, § 13 Abs. 1 und 2, BGBl. I Nr. 34/2015. 

 

DE: Versicherungsaufsichtsgesetz (VAG) für alle Versicherungsdienstleistungen, in Verbindung 

mit der Luftverkehrs-Zulassungs-Ordnung (LuftVZO) nur für die obligatorische 

Luftfahrzeughaftpflichtversicherung. 

 

DK: Lov om finansiel virksomhed jf. lovbekendtgørelse 182 af 18. februar 2015. 

 

EL: Artikel 130 des Gesetzes 4364/2016 (Amtsblatt 13/ A/ vom 5.2.2016). 

 

HU: Gesetz LX von 2003 LT: Versicherungsgesetz vom 18. September 2003 m. Nr. IX-1737, letzte 

Änderung 13. Juni 2019, Nr. XIII-2232. 

 

SE: Lag om försäkringsdistribution (Versicherungsvermittlungsgesetz) (Kapitel 3 Abschnitt 3, 

2018:1219) und Gesetz zur Regelung der Tätigkeit ausländischer Versicherungsgesellschaften in 

Schweden (Kapitel 4 Abschnitte 1 und 10, 1998:293). 

 

SK: Versicherungsgesetz 39/2015. 
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Vorbehalt Nr. 2: Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Lokale Präsenz 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 

 

Beschreibung: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung; in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

BG: Finanzinstitute, die keine Banken sind, unterliegen für folgende Tätigkeiten einer 

Registrierungspflicht bei der Bulgarischen Nationalbank: Darlehensgeschäfte mit Mitteln, die nicht 

durch Annahme von Einlagen oder sonstigen rückzahlbaren Mitteln aufgebracht werden, Erwerb 

von Anteilen an einem Kreditinstitut oder einem anderen Finanzinstitut, Finanzierungsleasing, 

Garantiegeschäfte, Erwerb von Ansprüchen an Darlehen und andere Formen der Finanzierung (z. B. 

Factoring oder Forfaitierung). Das Finanzinstitut muss seinen Hauptgeschäftssitz im Gebiet 

Bulgariens haben. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

BG: Nicht-EWR-Banken können in Bulgarien Bankgeschäfte betreiben, wenn sie von der 

Bulgarischen Nationalbank eine Lizenz für die Aufnahme und den Betrieb von Geschäften in 

Bulgarien durch eine Zweigniederlassung erhalten haben. 

 

IT: Um die Zulassung für den Betrieb des Wertpapierabwicklungssystems oder die Erbringung von 

Dienstleistungen als Zentralverwahrer von Wertpapieren in Italien zu erhalten, muss die betreffende 

Gesellschaft in Italien gegründet worden sein (keine Zweigniederlassungen). 

 

Bei Organismen für gemeinsame Anlagen, die keine den harmonisierten Vorschriften der 

Europäischen Union unterliegenden Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren 

(OGAW) sind, muss die Treuhand- bzw. Verwahrgesellschaft in Italien oder einem anderen 

Mitgliedstaat niedergelassen sein und in Italien eine Zweigniederlassung haben. 

 

Verwaltungsgesellschaften von nicht den harmonisierten Vorschriften der Europäischen Union 

unterliegenden Investmentfonds müssen ebenfalls in Italien gegründet worden sein (keine 

Zweigniederlassungen). 

 

Die Mittel von Pensionsfonds dürfen nur von Banken, Versicherungsgesellschaften, 

Wertpapierfirmen und Verwaltungsgesellschaften von den harmonisierten Vorschriften der 

Europäischen Union unterliegenden OGAW, die ihren satzungsmäßigen Hauptsitz in der EU haben, 

bzw. von in Italien gegründeten OGAW verwaltet werden. 

 

Beim Haustürverkauf müssen Vermittler zugelassene Verkäufer von Finanzprodukten einsetzen, die 

in einem Mitgliedstaat gebietsansässig sind. 
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Repräsentanzen von Vermittlern aus Nicht-EU-Ländern dürfen keine Wertpapierdienstleistungen 

erbringen; dies schließt den Handel für eigene Rechnung oder im Kundenauftrag sowie die 

Platzierung und die Übernahme der Emission von Finanzinstrumenten ein (Zweigniederlassung 

erforderlich). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

PT: Pensionsfonds dürfen nur von darauf spezialisierten Gesellschaften, die zu diesem Zweck nach 

portugiesischem Recht gegründet wurden, und von in Portugal niedergelassenen und für das 

Lebensversicherungsgeschäft zugelassenen Versicherungsgesellschaften oder von in anderen 

Mitgliedstaaten für die Verwaltung von Pensionsfonds zugelassenen Einrichtungen verwaltet 

werden. Direkte Zweigniederlassungen aus Ländern außerhalb der Europäischen Union sind nicht 

zugelassen. 

 

Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Kreditinstitute, Artikel 2, Absätze 5, 3a und 17, Sozialversicherungsgesetzbuch, 

Artikel 121, 121b, 121f und Währungsgesetz, Artikel 3. 

 

IT: Gesetzesdekret 58/1998, Artikel 1, 19, 28, 30 bis 33, 38, 69 und 80, Gemeinsame Verordnung 

der Bank von Italien und der CONSOB vom 22.2.1998, Artikel 3 und 41, Verordnung der Bank von 

Italien vom 25.1.2005, Titel V Kapitel VII, Abschnitt II und Verordnung der CONSOB 16190 vom 

29.10.2007, Artikel 17 bis 21, 78 bis 81, 91 bis 111, vorbehaltlich der Verordnung (EU) 

Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates1. 

 

                                                 
1 Verordnung (EU) Nr. 909/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 23. Juli 

2014 zur Verbesserung der Wertpapierlieferungen und -abrechnungen in der Europäischen 
Union und über Zentralverwahrer sowie zur Änderung der Richtlinien 98/26/EG und 
2014/65/EU und der Verordnung (EU) Nr. 236/2012 (ABl. EU L 257 vom 28.8.2014, S. 1). 
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PT: Gesetzesdekret 12/2006, geändert durch das Gesetzesdekret 180/2007, Gesetzesdekret 357-

A/2007, Verordnung 7/2007-R, geändert durch die Verordnung 2/2008-R, Verordnung 19/2008-R, 

Verordnung 8/2009 und Artikel 3 der gesetzlichen Regelung für die Errichtung und die 

Arbeitsweise von Pensionsfonds und ihren Verwaltungsstellen, genehmigt durch Gesetz 27/2020 

vom 23. Juli. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

HU: Zweigniederlassungen von außerhalb des EWR ansässigen Verwaltungsgesellschaften von 

Investmentfonds dürfen nicht die Verwaltung von Investitionsfonds der Europäischen Union 

übernehmen und dürfen keine Dienstleistungen im Bereich Vermögensverwaltung für private 

Pensionsfonds erbringen. 

 

Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen, 

Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen und Gesetz CXX von 

2001 über den Kapitalmarkt. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

BG: Eine Bank muss von mindestens zwei Personen gemeinsam geleitet und vertreten werden. Die 

mit der Geschäftsführung und Vertretung der Bank betrauten Personen müssen an ihrer 

Verwaltungsanschrift persönlich anwesend sein. Juristische Personen können nicht zu Mitgliedern 

des Leitungs- bzw. Kontrollorgans einer Bank gewählt werden. 
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Maßnahmen: 

 

BG: Gesetz über Kreditinstitute, Artikel 10, Sozialversicherungsgesetzbuch, Artikel 121e und 

Währungsgesetz, Artikel 3. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

HU: Dem Leitungs- bzw. Kontrollorgan eines Kreditinstituts müssen mindestens zwei Mitglieder 

angehören, die als Gebietsansässige im Sinne der einschlägigen Devisenvorschriften gelten und 

bereits seit mindestens einem Jahr dauerhaft in Ungarn gebietsansässig waren. 

 

Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen, 

Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen und Gesetz CXX von 

2001 über den Kapitalmarkt. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

HU: Nicht im EWR ansässige Unternehmen können lediglich über eine Zweigniederlassung in 

Ungarn Finanzdienstleistungen oder Zusatzfinanzdienstleistungen erbringen. 
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Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen, 

Gesetz CCXXXVII von 2013 über Kreditinstitute und Finanzunternehmen und Gesetz CXX von 

2001 über den Kapitalmarkt. 

 

 

ABSCHNITT D 

 

KÜNFTIGE MAẞNAHMEN 

 

Vorbehalt Nr. 1: Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Lokale Präsenz 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 
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Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

BG: Transportversicherungen für Transportgüter, Versicherungen für Transportmittel als solche 

sowie Haftpflichtversicherungen für in Bulgarien belegene Risiken können nicht direkt bei 

ausländischen Versicherungsgesellschaften abgeschlossen werden. 

 

DE: Verfügt eine ausländische Versicherungsgesellschaft über eine Zweigniederlassung in 

Deutschland, so darf sie in Deutschland Verträge über internationale Transportversicherungen nur 

über diese Zweigniederlassung abschließen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

DE: Luftverkehrsgesetz (LuftVG) und Luftverkehrszulassungsordnung (LuftVZO). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

ES: Zur Ausübung des Berufs des Versicherungsmathematikers ist die Ansässigkeit oder alternativ 

eine Berufserfahrung von zwei Jahren erforderlich. 
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FI: Voraussetzung für die Erbringung von Dienstleistungen der Versicherungsvermittlung ist ein 

ständiger Geschäftssitz in der Europäischen Union. 

 

Lediglich Versicherungsgesellschaften mit Hauptstelle in der Europäischen Union oder einer 

Zweigniederlassung in Finnland können Direktversicherungsdienstleistungen (einschließlich 

Mitversicherung) anbieten. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (Gesetz über ausländische Versicherungsgesellschaften) 

(398/1995), 

Vakuutusyhtiölaki (Gesetz über Versicherungsgesellschaften) (521/2008), 

Laki vakuutusten tarjoamisesta (Gesetz über den Vertrieb von Versicherungen) (234/2018). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

FR: Risiken im Zusammenhang mit dem Transport auf dem Landweg können nur von 

Versicherungsgesellschaften versichert werden, die in der Europäischen Union niedergelassen sind. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FR: Code des assurances. 

 

HU: Nur juristische Personen der Europäischen Union und in Ungarn eingetragene 

Zweigniederlassungen dürfen Direktversicherungsdienstleistungen erbringen. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

HU: Gesetz LX von 2003. 

 

IT: Transportversicherungen für Transportgüter, Versicherungen für Transportmittel sowie 

Haftpflichtversicherungen für in Italien belegene Risiken können nur bei in der Europäischen Union 

niedergelassenen Versicherungsgesellschaften abgeschlossen werden, mit Ausnahme internationaler 

Transporte in Verbindung mit Einfuhren nach Italien. 

 

Die grenzüberschreitende Erbringung von versicherungsmathematischen Dienstleistungen ist nicht 

zulässig. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

IT: Artikel 29 des Privatversicherungsgesetzbuchs (Gesetzesdekret Nr. 209 vom 7. September 

2005). 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

PT: Luft- und Seetransportversicherungen (für Güter, Luftfahrzeuge, Schiffe und Haftpflicht) 

können nur bei juristischen Personen der Europäischen Union abgeschlossen werden. Nur 

natürliche Personen der Europäischen Union oder in der Europäischen Union niedergelassene 

Unternehmen können in Portugal als Vermittler für diese Versicherungen tätig werden. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

PT: Artikel 3 des Gesetzes 147/2015, Artikel 8 des Gesetzes 7/2019. 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel – Lokale Präsenz: 

 

SK: Ausländische Staatsangehörige können Versicherungsgesellschaften in Form einer 

Aktiengesellschaft gründen oder Versicherungsgeschäfte über ihre Zweigniederlassungen mit 

satzungsmäßigem Sitz in der Slowakischen Republik tätigen. Die Genehmigung hängt in beiden 

Fällen von der Bewertung durch die Aufsichtsbehörde ab. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

SK: Versicherungsgesetz 39/2015. 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

FI: Mindestens die Hälfte der Mitglieder des Leitungs- bzw. Kontrollorgans und des Aufsichtsrats 

sowie der geschäftsführende Direktor einer Versicherungsgesellschaft, die die gesetzliche 

Rentenversicherung betreibt, müssen im EWR gebietsansässig sein. Ausnahmen bedürfen der 

Genehmigung der zuständigen Behörden. Zweigniederlassungen ausländischer Versicherer können 

in Finnland keine Zulassung für die gesetzliche Rentenversicherung erhalten. Mindestens ein 

Wirtschaftsprüfer muss im EWR dauerhaft gebietsansässig sein. 

 

Bei anderen Versicherungsgesellschaften müssen mindestens ein Mitglied des Leitungs- bzw. 

Kontrollorgans und des Aufsichtsrats sowie der geschäftsführende Direktor im EWR 

gebietsansässig sein. Mindestens ein Wirtschaftsprüfer muss im EWR dauerhaft gebietsansässig 

sein. Der Generalvertreter einer chilenischen Versicherungsgesellschaft muss in Finnland 

gebietsansässig sein, es sei denn, die Gesellschaft hat ihren Hauptsitz in der Europäischen Union. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki ulkomaisista vakuutusyhtiöistä (Gesetz über ausländische Versicherungsgesellschaften) 

(398/1995), Vakuutusyhtiölaki (Gesetz über Versicherungsgesellschaften) (521/2008), 

Laki vakuutusedustuksesta (Gesetz über Versicherungsvermittlung) (570/2005), 

Laki vakuutusten tarjoamisesta (Gesetz über den Vertrieb von Versicherungen) (234/2018) sowie 

Laki työeläkevakuutusyhtiöistä (Gesetz über gesetzliche Rentenversicherungsgesellschaften) 

(354/1997). 
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Vorbehalt Nr. 2: Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen 

 

Art des Vorbehalts: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Lokale Präsenz 

 

Zuständigkeitsebene: EU/Mitgliedstaat (sofern nicht anders angegeben) 

 

Beschreibung: 

 

Die EU behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Folgendes einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten: 

 

In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung und in Bezug auf den 

grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

EU: Als Verwahrstelle für Anteile an Investmentfonds dürfen nur juristische Personen mit 

satzungsmäßigem Sitz in der Europäischen Union tätig werden. Für die Verwaltung von 

Investmentfonds, einschließlich Unit Trusts, und sofern nach nationalem Recht möglich, von 

Investmentgesellschaften, ist die Gründung einer besonderen Verwaltungsgesellschaft erforderlich, 

die ihren Hauptsitz und satzungsmäßigen Sitz im selben Mitgliedstaat hat. 
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Bestehende Maßnahmen: 

 

EU: Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates1 und Richtlinie 2011/61/EU 

des Europäischen Parlaments und des Rates2. 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

EE: Für die Annahme von Spareinlagen sind eine Genehmigung der estnischen 

Finanzaufsichtsbehörde und die Eintragung als Aktiengesellschaft, Tochtergesellschaft oder 

Zweigniederlassung nach estnischem Recht erforderlich. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

EE: Krediidiasutuste seadus (Gesetz über Kreditinstitute) § 206 und § 21. 

 

                                                 
1 Richtlinie 2009/65/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Juli 2009 zur 

Koordinierung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften betreffend bestimmte Organismen 
für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren (OGAW) (ABl. EU L 302 vom 17.11.2009, S. 32). 

2 Richtlinie 2011/61/EU des Europäischen Parlaments und des Rates vom 8. Juni 2011 über die 
Verwalter alternativer Investmentfonds und zur Änderung der Richtlinien 2003/41/EG und 
2009/65/EG und der Verordnungen (EG) Nr. 1060/2009 und (EU) Nr. 1095/2010 (ABl. EU 
L 174 vom 1.7.2011, S. 1). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung, Höheres Management 

und Leitungs- bzw. Kontrollorgane: 

 

FI: Mindestens einer der Gründer und mindestens eines der Mitglieder des Leitungs- bzw. 

Kontrollorgans des Kreditinstituts sowie der geschäftsführende Direktor müssen im EWR dauerhaft 

gebietsansässig sein bzw., wenn es sich bei dem Gründer um eine juristische Person handelt, muss 

diese ihren satzungsmäßigen Sitz im EWR haben, es sei denn, die Finanzaufsichtsbehörde gewährt 

eine Ausnahme von diesen Erfordernissen. Die Ausnahme kann gewährt werden, wenn sie die 

wirksame Beaufsichtigung des Kreditinstituts und seine Geschäftsführung nach den Grundsätzen 

einer soliden und umsichtigen Geschäftsführung nicht gefährdet. Mindestens ein Wirtschaftsprüfer 

muss im EWR dauerhaft gebietsansässig sein. 

 

Für Zahlungsdienstleistungen kann Ansässigkeit oder ein Wohnsitz in Finnland erforderlich sein. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

FI: Laki liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista (Gesetz über 

Geschäftsbanken und andere Kreditinstitute in Form einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung) 

(1501/2001), Säästöpankkilaki (1502/2001) (Sparkassengesetz), Laki osuuspankeista ja muista 

osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista (423/2013) (Gesetz über Genossenschaftsbanken und 

andere Kreditinstitute in Form einer Genossenschaftsbank), Laki hypoteekkiyhdistyksistä 

(936/1978) (Gesetz über Hypothekengesellschaften), Maksulaitoslaki (297/2010) (Gesetz über 

Zahlungsinstitute), Laki ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa (298/2010) (Gesetz über 

die Tätigkeit ausländischer Zahlungsinstitute in Finnland) und Laki luottolaitostoiminnasta (Gesetz 

über Kreditinstitute) (610/2014). 
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In Bezug auf die Liberalisierung von Investitionen – Inländerbehandlung: 

 

IT: Dienstleistungen von „consulenti finanziari“ (Finanzberater). Beim Haustürverkauf müssen 

Vermittler zugelassene Verkäufer von Finanzprodukten einsetzen, die in einem Mitgliedstaat 

gebietsansässig sind. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

IT: Artikel 91-111 der CONSOB-Verordnung über Intermediäre (Nr. 16190 vom 29. Oktober 

2007). 

 

In Bezug auf den grenzüberschreitenden Handel mit Finanzdienstleistungen – Lokale Präsenz: 

 

LT: Als Verwahrstelle für Vermögenswerte von Pensionsfonds dürfen nur Banken mit 

satzungsmäßigem Sitz oder einer Zweigniederlassung in Litauen und einer Zulassung für die 

Erbringung von Wertpapierdienstleistungen im EWR tätig werden. Mindestens ein 

Vorstandsmitglied der Bank muss die litauische Sprache beherrschen. 

 

Bestehende Maßnahmen: 

 

LT: Gesetz der Republik Litauen über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vom 

30. März 2004, Nr. IX-2085, geändert durch das Gesetz Nr. XIII-729 vom 16. November 2017, 

Gesetz der Republik Litauen über Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren vom 

4. Juli 2003, Nr. IX-1709, geändert durch das Gesetz Nr. XIII-1872 vom 20. Dezember 2018, 

Gesetz der Republik Litauen über die freiwillige zusätzliche Altersversorgung vom 3. Juni 1999, 

Nr. VIII-1212 (geändert durch das Gesetz Nr. XII-70 vom 20. Dezember 2012), Gesetz der 

Republik Litauen über Zahlungen vom 5. Juni 2003, Nr. IX-1596, letzte Änderung vom 17. Oktober 

2019, Nr. XIII-2488 und Gesetz der Republik Litauen über Zahlungsinstitute vom 10. Dezember 

2009, Nr. XI-549 (Neufassung des Gesetzes: Nr. XIII-1093 vom 17. April 2018). 
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Anlage 18-2 

 

 

CHILE: VORBEHALTE UND MARKTZUGANGSVERPFLICHTUNGEN 

 

 

ABSCHNITT A 

 

VERPFLICHTUNGEN IN BEZUG AUF DEN GRENZÜBERSCHREITENDEN HANDEL MIT 

FINANZDIENSTLEISTUNGEN 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Artikel 18.7 einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, außer für die folgenden Teilsektoren und Finanzdienstleistungen, die im 

Einklang mit den einschlägigen chilenischen Gesetzen und sonstigen Vorschriften und vorbehaltlich 

der nachstehend genannten Bedingungen, Beschränkungen und Auflagen definiert sind. 

 

Es besteht Einvernehmen darüber, dass die Verpflichtungen einer Vertragspartei in Bezug auf 

grenzüberschreitende Anlageberatungsdienstleistungen für sich genommen nicht so auszulegen 

sind, dass die betreffende Vertragspartei verpflichtet ist, das öffentliche Angebot von Wertpapieren 

(im Sinne ihrer einschlägigen Gesetze und sonstigen Vorschriften) in ihrem Gebiet durch 

grenzüberschreitende Anbieter der anderen Vertragspartei, die solche 

Anlageberatungsdienstleistungen erbringen oder erbringen wollen, zu gestatten. Eine Vertragspartei 

kann die Dienstleistungen des grenzüberschreitenden Anbieters Regulierungs- und 

Registrierungsanforderungen unterwerfen, einschließlich der Anforderung, dass sie im 

Herkunftsland dieselbe Kategorie von Dienstleistungen erbringen und in ihrem Herkunftsland der 

Beaufsichtigung unterliegen. 
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Sektor  Teilsektor  

Versicherungsdienstleistungen 
und versicherungsbezogene 
Dienstleistungen 

Verkauf von Versicherungen für den internationalen Seeverkehr, 
den internationalen gewerblichen Luftverkehr und für Raumfahrt 
und Weltraumtransport (einschließlich Satelliten) sowie für 
Waren im internationalen Transitverkehr (einschließlich der 
beförderten Waren), jedoch ohne Kabotage im Inlandsverkehr. 

Vermittlung von Versicherungen für den internationalen 
Seeverkehr, den internationalen gewerblichen Luftverkehr und für 
Raumfahrt und Weltraumtransport (einschließlich Satelliten) 
sowie für Waren im internationalen Transitverkehr (einschließlich 
der beförderten Waren, das die Waren befördernde Fahrzeug und 
jede sich daraus ergebende zivilrechtliche Haftung), jedoch ohne 
Kabotage im Inlandsverkehr. 

Rückversicherung und Retrozession, Vermittlung von 
Rückversicherungen sowie Beratungsdienstleistungen, 
versicherungsmathematische Dienstleistungen und 
Dienstleistungen im Bereich Risikobewertung. 

Bank- und sonstige 
Finanzdienstleistungen 
(ausgenommen 
Versicherungsdienstleistungen)  

Bereitstellung und Übermittlung von Finanzinformationen und 
Software für die Verarbeitung von Finanzdaten sowie damit in 
Verbindung stehender Software durch die Erbringer anderer 
Finanzdienstleistungen. 

Beratungs- und sonstige Zusatzfinanzdienstleistungen, ohne 
Versicherungsvermittlung und Kreditauskunft und 
Bonitätsprüfung, im Zusammenhang mit Bank- und sonstigen 
Finanzdienstleistungen. 
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ABSCHNITT B 

 

MARKTZUGANGSVERPFLICHTUNGEN IN BEZUG AUF DIE LIBERALISIERUNG VON 

INVESTITIONEN 

 

Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen in Bezug auf Artikel 18.6 einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, außer für die folgenden Teilsektoren und Finanzdienstleistungen, die im 

Einklang mit den einschlägigen chilenischen Gesetzen und sonstigen Vorschriften und vorbehaltlich 

der nachstehend genannten Bedingungen, Beschränkungen und Auflagen definiert sind: 

 

1. Der chilenische Finanzdienstleistungssektor ist zum Teil abgeschottet, d. h. interne und 

ausländische Institute, die als Banken zugelassen sind, dürfen nicht direkt am Versicherungs- und 

Wertpapiergeschäft teilnehmen und umgekehrt.  

 

2. Chile behält sich das Recht vor, Maßnahmen zur Regulierung von Finanzkonglomeraten, 

einschließlich der zu diesen Konglomeraten gehörenden Unternehmen, einzuführen. 

 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

Alle Finanzdienstleistungen  Chile kann die Art von juristischen Personen, über die 
Unternehmen, die in sämtlichen Teilsektoren des Bereichs der 
Finanzdienstleistungen tätig sind, Finanzdienstleistungen erbringen 
dürfen, diskriminierungsfrei beschränken oder eine bestimmte Art 
vorschreiben, einschließlich Kapitalgesellschaften, ausländischer 
Zweigniederlassungen, Repräsentanzen oder anderer Formen der 
kommerziellen Präsenz. 

Chile kann diskriminierungsfrei die Art von Gesellschaften 
beschränken oder eine bestimmte Art vorschreiben. 
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Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

Alle Versicherungsdienstleistungen 
und versicherungsbezogenen 
Dienstleistungen  

In Chile ist das Versicherungsgeschäft in zwei Gruppen unterteilt: 
Die erste Gruppe umfasst Gesellschaften, die Waren oder Eigentum 
(patrimonio) gegen das Risiko des Verlusts oder der Beschädigung 
versichern, während die zweite Gruppe Gesellschaften umfasst, die 
persönliche Risiken abdecken oder den Versicherten oder 
Begünstigten innerhalb oder am Ende einer bestimmten Laufzeit 
eine Kapitalsumme, eine rückgezahlte Police oder ein Einkommen 
garantieren. Ein und dieselbe Versicherungsgesellschaft darf nicht 
so gegründet sein, dass sie beide Risikokategorien abdeckt. 

Kreditversicherungsgesellschaften müssen als juristische Personen 
gegründet werden, deren einziger Zweck in der Deckung der 
betreffenden Art von Risiken besteht, z. B. Verlust oder 
Beschädigung des Vermögens des Versicherten infolge der 
Nichtbegleichung einer Geldschuld oder eines Darlehens, wobei sie 
auch Bürgschafts- und Treuerisiken decken dürfen. 

Versicherungsgesellschaften können nur nach den Bestimmungen 
des Gesetzes über Kapitalgesellschaften (Ley sobre sociedades 

anónimas) gegründet werden. Zweigniederlassungen ausländischer 
Gesellschaften, die im chilenischen Versicherungssektor tätig sein 
dürfen, müssen in Chile als eine für diese Zwecke zugelassene 
Vertretung einer ausländischen Kapitalgesellschaft (agencia de 

sociedad anónima extranjera) niedergelassen sein. 

Die Versicherung kann direkt oder über Versicherungsmakler 
abgeschlossen werden, die zur Ausübung der entsprechenden 
Tätigkeit eingetragen sein müssen. 
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Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

Direktversicherungen  Verkauf von 
Direktlebensversicherungen (ohne 
Versicherungen im Zusammenhang 
mit dem Sozialversicherungssystem) 
(CPC 81211). 

Versicherungsdienstleistun
gen können nur von 
Versicherungsgesellschafte
n erbracht werden, die in 
Chile als 
Kapitalgesellschaften 
(sociedades anónimas) 
oder als Zweigstellen 
ausländischer 
Kapitalgesellschaften mit 
dem alleinigen Zweck 
gegründet wurden, diesen 
Geschäftsbereich zu 
entwickeln. 

Verkauf von allgemeinen 
Direktversicherungen (CPC 8129, 
ausgenommen CPC 81299), ohne 
private Krankenversicherungen 
(Instituciones de Salud Previsional, 
ISAPRES), z. B. juristische Personen, 
die zu dem Zweck gegründet wurden, 
Gesundheitsleistungen für natürliche 
Personen zu erbringen, die sich für 
eine Mitgliedschaft entscheiden, und 
die sich durch Pflichtbeiträge aus dem 
steuerpflichtigen Einkommen bzw. 
höhere Beträge finanzieren. 
Ausgenommen ist auch der Nationale 
Gesundheitsfonds (Fondo Nacional de 
Salud, FONASA), eine öffentliche 
Einrichtung, die von der Regierung 
und über Pflichtbeiträge aus dem 
steuerpflichtigen Einkommen 
finanziert wird und für die Zahlung 
von Gesundheitsleistungen an 
Personen zuständig ist, die nicht 
Mitglied einer ISAPRE sind. Umfasst 
nicht den Verkauf von Versicherungen 
für den internationalen Seeverkehr, 
den internationalen gewerblichen 
Luftverkehr und Waren im 
internationalen Transitverkehr. 

Versicherungsdienstleistun
gen können nur von 
Versicherungsgesellschafte
n erbracht werden, die in 
Chile als 
Kapitalgesellschaften 
(sociedades anónimas) 
oder als Zweigstellen 
ausländischer 
Kapitalgesellschaften mit 
dem alleinigen Zweck 
gegründet wurden, den 
betreffenden 
Geschäftsbereich, d. h. 
entweder 
Direktlebensversicherunge
n oder allgemeine 
Direktversicherungen, zu 
entwickeln. 

Im Falle von allgemeinen 
Kreditversicherungen 
(CPC 81296) muss die 
Gesellschaft eine in Chile 
niedergelassene 
Versicherungsgesellschaft 
sein, deren einziger Zweck 
in der Deckung der 
entsprechenden Art von 
Risiken besteht. 
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Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

 Verkauf von Versicherungen für den 
internationalen Seeverkehr, den 
internationalen gewerblichen 
Luftverkehr und für Raumfahrt und 
Weltraumtransport (einschließlich 
Satelliten) sowie für Waren im 
internationalen Transitverkehr 
(einschließlich der beförderten 
Waren), jedoch ohne Kabotage im 
Inlandsverkehr. 

Der Verkauf von 
Versicherungen für den 
internationalen 
Seeverkehr, den 
internationalen 
gewerblichen Luftverkehr 
und für Raumfahrt und 
Weltraumtransport 
(einschließlich Satelliten) 
sowie für Waren im 
internationalen 
Transitverkehr 
(einschließlich der 
beförderten Waren) kann 
von in Chile gegründeten 
Versicherungsgesellschafte
n angeboten werden, deren 
einziger Zweck in der 
Entwicklung des 
Geschäftsbereichs der 
allgemeinen 
Direktversicherung 
besteht.  

Rückversicherung und 
Retrozession  

Rückversicherung und Retrozession 
(einschließlich Vermittler von 
Rückversicherungen)  

Rückversicherungen 
erfolgen über 
Rückversicherungsgesellsc
haften, die in Chile 
niedergelassen sind und 
von der CMF zugelassen 
wurden. Ferner können 
Versicherungsgesellschafte
n 
Rückversicherungsdienstle
istungen in Ergänzung zu 
ihrem 
Versicherungsgeschäft 
anbieten, wenn dies ihrer 
Satzung nach zulässig ist. 

Rückversicherungs- und 
Retrozessionsdienstleistun
gen können auch von 
ausländischen 
Rückversicherern und 
ausländischen 
Rückversicherungsmaklern 
erbracht werden, die in 
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Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

dem Register der CMF (im 
Folgenden „Register“) 
eingetragen sind. 
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Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

Versicherungsvermittlung  Vermittlung von Versicherungen 
(ohne Versicherungen für den 
internationalen Seeverkehr, den 
internationalen gewerblichen 
Luftverkehr und für Raumfahrt und 
Weltraumtransport, einschließlich 
Satelliten, sowie für Waren im 
internationalen Transitverkehr). 

Nur juristische Personen, 
die in Chile für diesen 
Zweck rechtmäßig 
gegründet wurden, dürfen 
Versicherungsvermittlungs
dienstleistungen erbringen. 

Vermittlung von Versicherungen für 
den internationalen Seeverkehr, den 
internationalen gewerblichen 
Luftverkehr und für Raumfahrt und 
Weltraumtransport (einschließlich 
Satelliten) sowie für Waren im 
internationalen Transitverkehr 
(einschließlich der beförderten Waren, 
das die Waren befördernde Fahrzeug 
und jede sich daraus ergebende 
zivilrechtliche Haftung), jedoch ohne 
Kabotage im Inlandsverkehr. 

Versicherungsmakler, die 
Versicherungen für den 
internationalen 
Seeverkehr, den 
internationalen 
gewerblichen Luftverkehr 
und für Raumfahrt und 
Weltraumtransport 
(einschließlich Satelliten) 
sowie für Waren im 
internationalen 
Transitverkehr vermitteln, 
müssen in das Register 
eingetragen sein und die 
von der CMF auferlegten 
Anforderungen erfüllen. 
Nur juristische Personen, 
die in Chile für diesen 
Zweck rechtmäßig 
gegründet wurden, dürfen 
diese Dienstleistungen 
erbringen. 

Versicherungsbezogene 
Hilfsdienstleistungen wie 
Beratung, 
Versicherungsmathematik, 
Risikobewertung und 
Schadensregulierung 

Schadensregulierung. Dienstleistungen der 
Schadenregulierung 
können direkt von in Chile 
niedergelassenen 
Versicherungsgesellschafte
n oder von in Chile 
gegründeten juristischen 
Personen angeboten 
werden.  

Versicherungshilfsdienstleistungen 
(nur Beratung, 
Versicherungsmathematik und 
Risikobewertung). 

Versicherungshilfsdienstlei
stungen dürfen nur von in 
Chile gegründeten 
juristischen Personen 
erbracht werden. 
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 Verwaltung freiwilliger 
Altersvorsorgepläne (ahorro 
previsional voluntario) durch 
Lebensversicherungsgesellschaften.  

Ungebunden in Bezug auf 
Artikel 18.6 Absatz 1 
Buchstabe e. Freiwillige 
Altersvorsorgepläne 
dürfen nur von in Chile 
niedergelassenen 
Lebensversicherungsgesell
schaften gemäß den 
vorstehenden 
Ausführungen angeboten 
werden. Diese Pläne und 
die damit verbundenen 
Maßnahmen müssen zuvor 
von der CMF genehmigt 
werden.  

Bankdienstleistungen Ausländische Bankinstitute müssen in ihrem Herkunftsland 
rechtmäßig gegründete Bankgesellschaften (sociedades bancarias) 
sein und das nach chilenischem Recht erforderliche Kapital 
einbringen. 

Ausländische Banken dürfen ihre Geschäftstätigkeit nur wie folgt 
ausüben: 

durch Beteiligungen an chilenischen Banken, die in Chile als 
Kapitalgesellschaften (sociedades anónimas) gegründet wurden, 

durch Gründung als Kapitalgesellschaft in Chile oder 

als Zweigniederlassungen ausländischer Kapitalgesellschaften, die 
in Chile als Vertretung einer ausländischen Kapitalgesellschaft 
(agencia de sociedad anónima extranjera) gegründet wurden; in 
diesem Fall wird die Rechtspersönlichkeit im Herkunftsland 
anerkannt. Für die Zwecke der Tätigkeiten von 
Zweigniederlassungen ausländischer Banken in Chile wird das 
tatsächlich in Chile investierte Kapital berücksichtigt und nicht das 
des Hauptsitzes. Erhöhungen des Kapitals oder der Rücklagen, die 
nicht aus der Kapitalisierung anderer Rücklagen stammen, werden 
genauso behandelt wie das anfängliche Kapital und die anfänglichen 
Rücklagen. Bei Transaktionen zwischen einer Zweigniederlassung 
und ihrem Hauptsitz im Ausland werden beide als unabhängige 
Einheiten betrachtet. 
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 Keine interne oder ausländische natürliche oder juristische Person 
darf direkt oder über Dritte Anteile an einer Bank erwerben, die 
allein oder zusammen mit den Anteilen, die sie bereits hält, mehr als 
10 % des Kapitals der Bank ausmachen, ohne zuvor eine 
Genehmigung bei der CMF eingeholt zu haben. 

Darüber hinaus dürfen die Gesellschafter oder Anteilseigner eines 
Finanzinstituts nicht mehr als 10 % der Rechte oder Anteile an ihrer 
Gesellschaft übertragen, ohne eine Genehmigung bei der CMF 
eingeholt zu haben. 

Bankinstitute müssen gemäß den chilenischen Gesetzen und 
sonstigen Vorschriften und in Übereinstimmung mit dem 
Allgemeinen Bankengesetz (DFL N° 3) und dem Gesetz über 
Sociedades Anónimas (Ley N° 18.046), das sich auf die Einrichtung 
einer Vertretung für ausländische Kapitalgesellschaften bezieht, als 
Kapitalgesellschaften (sociedades anónimas) oder als 
Zweigniederlassungen gegründet werden. Das Kapital und die 
Rücklagen, das bzw. die ausländische Banken ihren 
Zweigniederlassungen zuweisen, müssen gemäß einem der 
gesetzlich oder von der Banco Central de Chile zugelassenen 
Systeme effektiv übertragen und in die Landeswährung 
umgerechnet werden. Erhöhungen des Kapitals oder der Rücklagen, 
die nicht aus der Kapitalisierung anderer Rücklagen stammen, 
werden genauso behandelt wie das anfängliche Kapital und die 
anfänglichen Rücklagen. Bei Transaktionen zwischen einer 
Zweigniederlassung und ihrem Hauptsitz im Ausland werden beide 
als unabhängige Einheiten betrachtet. Keine ausländische Bank 
kann sich in Bezug auf Transaktionen, die von ihrer 
Zweigniederlassung in Chile getätigt werden, auf Rechte berufen, 
die sich aus ihrer Staatsangehörigkeit ergeben. 

Finanzdienstleistungen, die die zentralen Bankdienstleistungen 
ergänzen, können von diesen Instituten nach vorheriger 
Genehmigung direkt oder über Tochtergesellschaften erbracht 
werden, die von der CMF bestimmt werden. 
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Annahme von Spareinlagen und 
sonstigen rückzahlbaren Einlagen 
von Kunden 

Annahme von Spareinlagen (nur 
Girokonten (cuentas corrientes 
bancarias), Sichteinlagen, 
Termineinlagen, Sparkonten, 
Finanzinstrumente mit 
Rückkaufsvereinbarung und 

Garantieeinlagen oder 
Kautionsversicherungen). 

Kauf öffentlich angebotener 
Wertpapiere (nur Kauf von Anleihen, 
Kauf von Akkreditiven, Zeichnung 
und Platzierung von Emissionen als 
Vermittler von Aktien, Anleihen und 
Akkreditiven (Übernahme der 
Emission)). 

Verwahrung von Wertpapieren. 

Nur in Chile 
niedergelassene Banken 
gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen. 
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Ausreichung von Krediten jeder 
Art, einschließlich 
Verbraucherkredit, 
Hypothekenkredit, Factoring und 
Finanzierung von 
Handelsgeschäften 

Gewährung von Krediten (nur 
gewöhnliche Kredite, 
Verbraucherkredite, 
Akkreditivkredite, 
Hypothekendarlehen, 
Hypothekendarlehen in Form von 
Akkreditiven, Kauf von 
Finanzinstrumenten mit 
Wiederverkaufsvereinbarung, Kredite 
für die Ausstellung von 
Bankbürgschaften oder andere Arten 
von Finanzierungen, Ausstellung und 
Aushandlung von Akkreditiven für 
Einfuhren und Ausfuhren sowie 
Ausstellung und Bestätigung von 
unwiderruflichen Akkreditiven). 

Nur in Chile 
niedergelassene Banken 
gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen. 

Factoring.  Ungebunden in Bezug auf 
Artikel 18.6 Absatz 1 
Buchstabe e. 

Factoring-Dienstleistungen 
gelten als ergänzende 
Bankdienstleistungen und 
unterliegen daher der 
Genehmigung durch die 
CMF. Die CMF kann 
strengere, 
diskriminierungsfreie 
Anforderungen stellen. 

Verbriefung. Verbriefungsdienstleistung
en gelten als ergänzende 
Bankdienstleistungen. 
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Finanzleasing  Finanzleasing (CPC 81120) (die 
entsprechenden Unternehmen können 
Leasingverträge für Waren anbieten, 
die auf Wunsch des Kunden erworben 
wurden, d. h. sie können keine Waren 
erwerben, um sie auf Lager zu nehmen 
und sie zum Leasing anzubieten). 

Dienstleistungen des 
Finanzleasing gelten als 
ergänzende 
Bankdienstleistungen und 
können von Banken oder 
über Tochtergesellschaften 
erbracht werden, die 
ausdrücklich für diese 
Zwecke zugelassen sind. 
Die CMF kann strengere, 
diskriminierungsfreie 
Anforderungen stellen. 

Sämtliche Zahlungs- und 
Überweisungsdienstleistungen 
einschließlich Kredit-, Charge- und 
Debitkarten, Reiseschecks und 
Bankwechseln 

Ausgabe und Betrieb von Kredit- und 
Debitkarten (CPC 81133) (nur in 
Chile ausgegebene Kreditkarten). 

Reisechecks. 

Geldtransfer (Bankeinzug). 

Diskontierung oder Erwerb von 
Wechseln und Eigenwechseln. 

Nur in Chile 
niedergelassene Banken 
gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen. 

Bürgschaften, Garantien und 
ähnliche Verpflichtungen 

Indossament und Garantie für 
Verbindlichkeiten Dritter in 
chilenischer und ausländischer 
Währung. 

Nur in Chile 
niedergelassene Banken 
gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen.  
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Handel für eigene oder 
Kundenrechnung an Börsen, im 
OTC-Handel oder in sonstiger 
Form  

Vermittlung öffentlich angebotener 
Wertpapiere (CPC 81321) 

Die Vermittlung öffentlich 
angebotener Wertpapiere 
gilt als ergänzende 
Bankdienstleistung und 
kann von Banken über in 
Chile gegründete 
Tochtergesellschaften, 
Wertpapiermakler oder 
Börsenmakler mit 
ausdrücklicher Zulassung 
erbracht werden. 

Sonstige Finanzdienstleistungen Beratungs- und sonstige 
Finanzhilfsdienstleistungen 
(CPC 8133) (nur die in diesem 
Abschnitt für den Teilsektor „Banken“ 
genannten Dienstleistungen). 

Keine. 
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Sonstige Finanzdienstleistungen Freiwillige Altersvorsorgepläne 
(Planes de Ahorro Previsional 
Voluntario). 

Ungebunden in Bezug auf 
Artikel 18.6 Absatz 1 
Buchstabe e. 

Freiwillige 
Altersvorsorgepläne 
dürfen nur von in Chile 
niedergelassenen Banken 
im Rahmen einer der oben 
genannten Regelungen 
angeboten werden. 

Treuhandverwaltung (administración 

de fideicomisos).  
Nur in Chile 
niedergelassene Banken 
gemäß den vorstehenden 
Bestimmungen. 

Bereitstellung und Übermittlung von 
Finanzinformationen und Software für 
die Verarbeitung von Finanzdaten 
sowie damit in Verbindung stehender 
Software durch die Erbringer anderer 
Finanzdienstleistungen. 

Keine. 

Devisenmarktgeschäfte, die gemäß 
den von der chilenischen Zentralbank 
erlassenen oder zu erlassenden 
Vorschriften durchgeführt werden. 

Nur Banken, juristische 
Personen, Börsenmakler 
und Wertpapiermakler, die 
alle als juristische 
Personen in Chile 
niedergelassen sein 
müssen, können am 
offiziellen Börsenmarkt 
tätig sein. Um am 
offiziellen Börsenmarkt 
tätig zu werden, benötigen 
juristische Personen, 
Börsenmakler und 
Wertpapiermakler eine 
vorherige Genehmigung 
der chilenischen 
Zentralbank (Banco 
Central de Chile). 
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Sonstige 
Finanz-/Wertpapierdienstleistungen 

1. Öffentlich angebotene Wertpapiere können von juristischen 
Personen gehandelt werden, deren einziger Zweck in der 
Vermittlung von Wertpapieren besteht, entweder als Mitglieder 
einer Börse (Börsenmakler) oder außerhalb der Börse 
(Wertpapiermakler); diese Personen müssen bei der CMF 
eingetragen sein. Allerdings dürfen nur Börsenmakler Aktien 
oder deren Derivate (Optionen auf die Zeichnung von Aktien) an 
der Börse handeln. Wertpapiere, die keine Aktien sind, können 
von eingetragenen Börsenmaklern oder Wertpapiermaklern 
gehandelt werden. 

2. Dienste der Risikobewertung für öffentlich angebotene 
Wertpapiere werden von Ratingagenturen erbracht, die 
ausschließlich für die Bewertung von öffentlich angebotenen 
Wertpapieren gegründet wurden und bei der CFM im Register 
der Ratingagenturen (Registro de Entidades Clasificadoras de 

Riesgo) eingetragen sein müssen. Sie werden von der CMF 
geprüft und kontrolliert. In Bezug auf die Bewertung von 
Wertpapieren, die von Banken und Finanzunternehmen begeben 
werden, fällt die Kontrolle der Ratingagenturen hingegen in die 
Zuständigkeit der CMF. 

3. Nur Banken, juristische Personen, Börsenmakler und 
Wertpapiermakler, die alle als juristische Personen in Chile 
niedergelassen sein müssen, können am offiziellen Börsenmarkt 
tätig sein. Um am offiziellen Börsenmarkt tätig zu werden, 
benötigen juristische Personen, Börsenmakler und 
Wertpapiermakler eine vorherige Genehmigung der chilenischen 
Zentralbank (Banco Central de Chile). 

4. Für den Handel an der Börse müssen Vermittler (Börsenmakler) 
in Chile als juristische Person gegründet sein. Sie müssen Aktien 
an ihrer jeweiligen Börse erwerben und als Mitglieder dieser 
Börse anerkannt werden. 

Teilsektor Beschränkungen des 
Marktzugangs 

Vermittlung öffentlich angebotener 
Wertpapiere, ausgenommen Aktien 
(CPC 81321). 

Zeichnung und Platzierung von 
Emissionen als Vermittler 
(Übernahme der Emission).  

Vermittlungstätigkeiten 
müssen über eine in Chile 
gegründete juristische 
Person erfolgen. Die CMF 
kann strengere, 
diskriminierungsfreie 
Anforderungen stellen. 
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 Vermittlung öffentlich angebotener 
Aktien von Kapitalgesellschaften 
(CPC 81321) (einschließlich 
Zeichnung und Platzierung von 
Emissionen als Vermittler, 
Übernahme der Emission). 

Für den Handel an der 
Börse müssen Vermittler 
(Börsenmakler) in Chile 
als juristische Person 
gegründet sein. Sie müssen 
Aktien an der jeweiligen 
Börse erwerben und als 
Mitglieder dieser Börse 
anerkannt werden. Die 
CMF kann strengere, 
diskriminierungsfreie 
Anforderungen stellen. 

Geschäfte mit von der CMF 
genehmigten Börsenderivaten (nur 
Dollar- und Zinstermingeschäfte 
sowie Optionen auf Aktien). Die 
Aktien müssen den von der jeweiligen 
Clearingstelle (Cámara de 

Compensación) festgelegten 
Anforderungen entsprechen. 

Für den Handel an der 
Börse müssen Vermittler 
(Börsenmakler) in Chile 
als juristische Person 
gegründet sein. Sie müssen 
Aktien an ihrer jeweiligen 
Börse erwerben und als 
Mitglieder dieser Börse 
anerkannt werden. Die 
CMF kann strengere, 
diskriminierungsfreie 
Anforderungen stellen. 

Handel mit Metallen an der Börse (nur 
Gold und Silber). 

Der Handel mit Gold und 
Silber an der Börse kann 
von Börsenmaklern für 
eigene Rechnung und für 
Dritte gemäß den 
börsenrechtlichen 
Vorschriften durchgeführt 
werden. Für den Handel an 
der Börse müssen 
Vermittler (Börsenmakler) 
in Chile als juristische 
Person gegründet sein. Sie 
müssen Aktien an ihrer 
jeweiligen Börse erwerben 
und als Mitglieder dieser 
Börse anerkannt werden. 
Die CMF kann strengere, 
diskriminierungsfreie 
Anforderungen stellen. 
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 Risikobewertung von Wertpapieren 
(nur Bewertung von oder Abgabe von 
Stellungnahmen zu öffentlich 
angebotenen Wertpapieren). 

Es ist die Niederlassung in 
Chile als 
Personengesellschaft 
(sociedad de personas) 
erforderlich. Eine der 
besonderen Anforderungen 
besteht darin, dass 
mindestens 60 % des 
Gesellschaftskapitals von 
den Hauptgesellschaftern 
gehalten werden müssen 
(natürliche oder juristische 
Personen, die in dem 
betreffenden 
Geschäftsbereich tätig sind 
und mindestens 5 % der 
Mitgliedsrechte an der 
Ratingagentur halten). 

Verwahrung von Wertpapieren durch 
Wertpapiervermittler (CPC 81319) 
(ohne Dienstleistungen von 
Dienstleistern, die eine Kombination 
von Verwahrung, Clearing und 
Abrechnung anbieten 
(Wertpapierverwahrer, depósitos de 

valores)). 

Für die Verwahrung von 
Wertpapieren müssen 
Vermittler (Börsenmakler 
und Wertpapiermakler) in 
Chile als juristische Person 
gegründet worden sein. 

Die Verwahrung von 
Wertpapieren kann von 
Wertpapiervermittlern 
(Börsenmaklern und 
Wertpapiermaklern) als 
ergänzende Tätigkeit zu 
ihrem ausschließlichen 
Zweck, nämlich der 
Wertpapiervermittlung, 
ausgeübt werden. Sie kann 
auch von Einrichtungen 
durchgeführt werden, die 
Wertpapierverwahrungsdie
nstleistungen erbringen 
und als 
Zweckgesellschaften 
gegründet werden sollten, 
deren einziger Zweck 
darin besteht, öffentlich 
angebotene Wertpapiere 
von gesetzlich 
zugelassenen 
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Einrichtungen in 
Verwahrung zu nehmen 
und Transaktionen zur 
Übertragung dieser 
Wertpapiere zu erleichtern 
(Zentralverwahrer, 
depósitos centralizados de 

valores). 
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 Verwahrung durch 
Wertpapierverwahrungsgesellschaften. 

Wertpapierverwahrungsge
sellschaften müssen in 
Chile als 
Kapitalgesellschaften und 
ausschließlich zu diesem 
Zweck gegründet sein. 

Finanzportfolioverwaltung durch 
Wertpapiervermittler (in allen Fällen 
ohne allgemeine Verwaltungsfonds 
(Administradora General de Fondos) 
und Verwaltung von Fonds auf 
Gegenseitigkeit, ausländischen 
Kapitalanlagefonds, Investmentfonds 
und Pensionsfonds. 

Finanzportfolioverwaltung 
durch 
Wertpapiervermittler, die 
als juristische Person in 
Chile niedergelassen sind. 
Die CMF kann strengere, 
diskriminierungsfreie 
Anforderungen stellen. 

Finanzberatung durch 
Wertpapiervermittler (CPC 81332) 
(nur für Wertpapierdienstleistungen, 
für die Marktzugangsverpflichtungen 
eingegangen werden). 

Finanzberatung durch 
Wertpapiervermittler, die 
als juristische Personen in 
Chile gegründet wurden. 
Die CMF kann strengere, 
diskriminierungsfreie 
Anforderungen stellen. 

Dienstleistungen der 
Finanzberatung, 
einschließlich 
Finanzberatung zu 
Finanzierungsalternativen, 
Bewertung von 
Investitionen sowie 
Investitionsmöglichkeiten 
und 
Umschuldungsstrategien, 
können von 
Wertpapiervermittlern 
(Börsenmaklern und 
Wertpapiermaklern) als 
ergänzende Tätigkeit zu 
ihrem ausschließlichen 
Zweck erbracht werden. 
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 Verwaltung von Mitteln Dritter 

(in allen Fällen ohne Verwaltung von 
Pensionsfonds und freiwilligen 
Altersvorsorgeplänen (planes de 

ahorro previsional voluntario)) durch: 

– Verwaltungsgesellschaften für 
Fonds auf Gegenseitigkeit, 

– Verwaltungsgesellschaften für 
Investmentfonds, 

– Verwaltungsgesellschaften für 
ausländische Kapitalanlagefonds.  

Dienstleistungen der 
Fondsverwaltung können 
von in Chile gegründeten 
und ausschließlich zu 
diesem Zweck errichteten 
Gesellschaften mit 
Genehmigung der CMF 
erbracht werden. 
Ausländische 
Kapitalanlagefonds 
können auch von 
Investmentfonds-
Verwaltungsgesellschaften 
verwaltet werden. 

Verwaltung freiwilliger 
Altersvorsorgepläne (planes de ahorro 

previsional voluntario). 

Ungebunden in Bezug auf 
Artikel 18.6 Absatz 1 
Buchstabe e. Freiwillige 
Vorsorgepläne dürfen nur 
von in Chile 
niedergelassenen 
Verwaltungsgesellschaften 
für Fonds auf 
Gegenseitigkeit und 
Investmentfonds gemäß 
den vorstehenden 
Bedingungen angeboten 
werden. Diese Pläne 
müssen zuvor von der 
CMF genehmigt werden. 

Dienstleistungen von Clearingstellen 
für Derivate (Termingeschäfte und 
Optionen auf Wertpapiere). 

Clearingstellen für 
Termingeschäfte und 
Optionen auf Wertpapiere 
müssen als 
Kapitalgesellschaften in 
Chile gegründet sein, die 
ausschließlich zu diesem 
Zweck errichtet wurden, 
und über eine 
Genehmigung der CMF 
verfügen. Sie können nur 
von Börsen und deren 
Börsenmaklern gegründet 
werden. 
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 Allgemeine Verwahreinrichtungen 
(Optionsscheine) (entspricht 
Warenlagerdienstleistungen, die mit 
der Ausstellung eines 
Einlagenzertifikats und eines Belegs 
über das Pfandrecht an beweglichen 
Sachen (vale de prenda) einhergehen). 

Nur in Chile 
ordnungsgemäß 
gegründete juristische 
Personen, deren 
ausschließlicher Zweck in 
der Erbringung von 
Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit 
Optionsscheinen besteht. 

Wertpapieremission und -registrierung 
(CPC 81332) (ohne 
Wertpapierverwahrung). 

Keine. 

Vieh- und Agrarrohstoffbörsen. 
Dienstleistungen von Clearingstellen 
für Termingeschäfte und Optionen auf 
Vieh und Agrarrohstoffe. 

Die entsprechenden 
Einrichtungen müssen als 
Zweckgesellschaften 
(sociedades anónimas 

especiales) nach 
chilenischem Recht 
gegründet sein. 

Vermittlung von Vieh und 
Agrarrohstoffen. 

Die Tätigkeit des Vieh- 
und Agrarrohstoffmaklers 
darf nur von juristischen 
Personen ausgeübt werden, 
die nach chilenischem 
Recht gegründet wurden. 

Börsen. Börsen müssen als 
Zweckgesellschaften 
(sociedades anónimas 

especiales) nach 
chilenischem Recht 
gegründet sein. 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 66 

Sektor oder Teilsektor Beschränkungen des Marktzugangs 

Sonstige Finanzdienstleistungen Verwaltung von Hypothekendarlehen 
gemäß Decreto con Fuerza de Ley 
N° 251, Ley de Seguros, Titel V. 

Agenturen zur Verwaltung 
von Hypothekendarlehen 
müssen als 
Kapitalgesellschaften 
(sociedades anónimas) 
gegründet sein. 

Sonstige Dienstleistungen im 
Zusammenhang mit 
Finanzdienstleistungen 

Repräsentanzen ausländischer Banken 
als Geschäftsvertreter (in keinem Fall 
dürfen diese Repräsentanzen 
Handlungen vornehmen, die zum 
Bankgeschäft gehören). 

Die CMF kann 
ausländischen Banken die 
Genehmigung erteilen, 
Repräsentanzen zu 
unterhalten, die als 
Geschäftsvertreter für ihre 
Hauptniederlassungen 
fungieren, und übt 
gegenüber diesen 
dieselben 
Kontrollbefugnisse aus, 
die der CMF durch das 
Allgemeine Bankengesetz 
(Ley General de Bancos) 
in Bezug auf Banken 
eingeräumt wurden. 

Die den Repräsentanzen 
von der CMF erteilte 
Genehmigung kann gemäß 
dem Allgemeinen 
Bankengesetz (Ley 
General de Bancos) 
widerrufen werden, wenn 
sich ihre 
Aufrechterhaltung als 
unzweckmäßig erweist. 
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KOPFVERMERKE zu den ABSCHNITTEN C und D  

 

1. Die im Rahmen des Kapitel 18 eingegangenen Verpflichtungen in Bezug auf den 

Finanzdienstleistungssektor unterliegen den Beschränkungen und Bedingungen, die in diesen 

Kopfvermerken und der nachstehenden Liste festgelegt sind. 

 

2. Juristische Personen, die Finanzdienstleistungen erbringen und nach den chilenischen 

Gesetzen und sonstigen Vorschriften gegründet wurden, unterliegen diskriminierungsfreien 

Beschränkungen hinsichtlich der Rechtsform. So sind beispielsweise Personengesellschaften 

(sociedades de personas) im Allgemeinen nicht als Rechtsform für Finanzinstitute in Chile zulässig. 

Für sich genommen soll dieser Kopfvermerk nicht die Wahl eines Finanzinstituts der Europäischen 

Union zwischen Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften berühren und diese auch nicht 

anderweitig einschränken, sofern die Gesetze und sonstigen Vorschriften Chiles dies nicht 

vorsehen. 
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ABSCHNITT C 

 

BESTEHENDE MAẞNAHMEN 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen  

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane  

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Maßnahmen: 

  Ley N° 18.045, Amtsblatt vom 22. Oktober 1981, Ley de Mercado de 

Valores, Titel VI und VII, Artikel 24, 26 und 27. 

 

Beschreibung:  Personen mit Leitungs- bzw. Kontrollfunktionen, Verwalter, 

Führungskräfte oder gesetzliche Vertreter von juristischen oder 

natürlichen Personen müssen für die Ausübung der Tätigkeit des 

Börsenmaklers bzw. Wertpapiermaklers die chilenische 

Staatsangehörigkeit besitzen oder – wenn sie Ausländer sind – über 

einen Daueraufenthaltstitel verfügen. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Maßnahmen: Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Amtsblatt vom 22. Mai 1931, Ley 

de Seguros, Titel I, Artikel 16. 

 

Beschreibung:  Die Vermittlung von Rückversicherungen kann von ausländischen 

Rückversicherungsmaklern durchgeführt werden. Diese müssen 

juristische Personen sein und nachweisen, dass sie in ihrem 

Herkunftsland rechtmäßig organisiert und im Besitz einer 

Genehmigung zur Vermittlung von aus dem Ausland zedierten 

Risiken sind, sowie das Datum der Erteilung dieser Genehmigung 

angeben. Sie müssen einen Vertreter in Chile benennen, der sie mit 

umfassenden Befugnissen vertritt. Der Vertreter kann vorgeladen 

werden und muss in Chile gebietsansässig sein. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Maßnahme: Decreto con Fuerza de Ley 251, Amtsblatt vom 22. Mai 1931, Ley de 

Seguros, Titel III, Artikel 58 und 62, Decreto Supremo N° 863 de 

1989 del Ministerio de Hacienda, Amtsblatt vom 5. April 1990, 

Reglamento de los Auxiliares del Comercio de Seguros, Titel I, 

Artikel 2, Buchstabe c. 

 

Beschreibung:  Verwalter und gesetzliche Vertreter von juristischen und natürlichen 

Personen müssen für die Erbringung von Dienstleistungen der 

Schadensregulierung und der Versicherungsvermittlung die 

chilenische Staatsangehörigkeit besitzen oder – wenn sie Ausländer 

sind – über einen Daueraufenthaltstitel verfügen. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Maßnahmen: Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Amtsblatt vom 22. Mai 1931, Ley 

de Seguros, Titel I, Artikel 20. 

 

Beschreibung:  Bei den im Decreto Ley 3.500 genannten Versicherungsarten, bei 

denen die Rückversicherung an ausländische Rückversicherer 

abgetreten wird, darf der Abzug für die Rückversicherung 40 % des 

Gesamtbetrags der mit diesen Versicherungsarten verbundenen 

versicherungstechnischen Rückstellungen oder den von der 

Finanzmarktkommission (Comisión para el Mercado Financiero) 

gegebenenfalls festgelegten höheren Prozentsatz nicht überschreiten. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Maßnahmen: Decreto con Fuerza de Ley Nº 251, Diario Oficial, May 22, 1931, Ley 

de Seguros, Titel I. 

 

Beschreibung:  Die Rückversicherungstätigkeit kann von ausländischen Unternehmen 

ausgeübt werden, die nach Angaben der Finanzmarktkommission 

(Comisión para el Mercado Financiero) von international 

renommierten Ratingagenturen mindestens in die 

Risikokategorie BBB oder eine gleichwertige Kategorie eingestuft 

wurden. Diese Unternehmen müssen einen Vertreter in Chile 

benennen, der sie mit umfassenden Befugnissen vertritt. Der Vertreter 

kann vorgeladen werden. Ungeachtet dessen ist die Benennung eines 

Vertreters nicht erforderlich, wenn ein bei der 

Finanzmarktkommission eingetragener Rückversicherungsmakler das 

Rückversicherungsgeschäft durchführt. Für alle Zwecke, insbesondere 

für diejenigen, die sich auf die Anwendung und Erfüllung des 

Rückversicherungsvertrags im Land des Rückversicherungsvertrag 

beziehen, gilt dieser Makler als gesetzlicher Vertreter des 

Rückversicherers. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Maßnahmen: Ley N° 18.045, Amtsblatt vom 22. Oktober 1981, Ley de Mercado de 

Valores, Titel VI und VII, Artikel 24 und 26. 

 

Beschreibung:  Natürliche Personen müssen für die Ausübung der Tätigkeit des 

Börsenmaklers bzw. Wertpapiermaklers in Chile die chilenische 

Staatsangehörigkeit besitzen oder – wenn sie Ausländer sind – über 

eine Aufenthaltsgenehmigung verfügen. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: 

 

Betroffene Verpflichtungen: Alle 

 

Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Leistungsanforderungen 

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Maßnahmen:  Verordnung mit Gesetzeskraft 1 des Ministeriums für Arbeit und 

Soziales, Amtsblatt vom 24. Januar 1994, Arbeitsgesetzbuch, 

Vorläufiger Titel, Buch I, Kapitel III D.F.L. 1 del Ministerio del 

Trabajo y Previsión Social, Diario Oficial, enero 24, 1994, Código del 

Trabajo, Título Preliminar, Libro I, Capítulo III). 
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Beschreibung:  Mindestens 85 % der Arbeitnehmer, die für denselben Arbeitgeber 

tätig sind, müssen chilenische natürliche Personen oder Ausländer mit 

mehr als fünf Jahren Ansässigkeit in Chile sein. Diese Regel gilt für 

Arbeitgeber mit mehr als 25 Arbeitnehmern mit einem Arbeitsvertrag 

(contrato de trabajo1). Wie von der Direktion für Arbeit (Dirección del 

Trabajo) festgelegt, gilt diese Bestimmung nicht für technisches 

Fachpersonal. Als Arbeitnehmer gilt jede natürliche Person, die auf 

der Grundlage eines Arbeitsvertrags geistige oder materielle 

Leistungen in Abhängigkeit oder Unterordnung erbringt. 

 

                                                 
1 Zur Klarstellung: Für den grenzüberschreitenden Dienstleistungshandel ist ein Arbeitsvertrag (contrato 

de trabajo) nicht zwingend erforderlich. 
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ABSCHNITT D 

 

KÜNFTIGE MAẞNAHMEN 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Alle 

 

Betroffene Verpflichtungen: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Beschreibung: Die Inanspruchnahme von Finanzdienstleistungen von 

Finanzdienstleistern der Europäischen Union durch in Chile 

gebietsansässige Personen und chilenische Staatsangehörige, 

unabhängig davon, wo sie sich befinden, unterliegt den von der Banco 

Central de Chile gemäß ihrem Organgesetz (Ley 18.840) eingeführten 

oder aufrechterhaltenen Devisenvorschriften. 

 

Bestehende Maßnahmen: Ley 18.840, Amtsblatt vom 10. Oktober 1989, Ley Orgánica 

Constitucional del Banco Central de Chile, Titel III. 

 

www.parlament.gv.at



 

 
& /de 8 

Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Bank- und sonstige Finanzdienstleistungen  

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Beschreibung: Chile kann Maßnahmen einführen oder aufrechterhalten, um der 

Banco del Estado de Chile, bei der es sich um eine chilenische 

Staatsbank handelt, Befugnisse zur Erfüllung von Aufgaben im 

Zusammenhang mit der Finanzverwaltung des Staates zu übertragen, 

die nach den Gesetzen und sonstigen Vorschriften Chiles festgelegt 

sind oder festgelegt werden könnten. Zu diesen Maßnahmen gehört 

die Verwaltung der Finanzmittel der chilenischen Regierung, die über 

Einlagen bei der Cuenta Única Fiscal und ihren Nebenkonten erfolgt, 

die alle bei der Banco del Estado de Chile geführt werden müssen. 

 

Bestehende Maßnahmen:  Decreto Ley N° 2.079, Amtsblatt vom 18. Januar 1978, Ley Orgánica 

del Banco del Estado de Chile Decreto Ley N° 1.263, Amtsblatt vom 

28. November 1975, Decreto Ley Orgánico de Administración 

Financiera del Estado, Artikel 6. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Versicherungsdienstleistungen und versicherungsbezogene 

Dienstleistungen  

 

Betroffene Verpflichtungen: Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Beschreibung: Alle Arten von Versicherungen1, die nach chilenischem Recht 

obligatorisch sind oder sein können, sowie sämtliche Versicherungen 

im Zusammenhang mit der sozialen Sicherheit können nicht außerhalb 

Chiles abgeschlossen werden. 

 

Dieser Vorbehalt gilt nicht für den Fall, dass Versicherungen für den 

internationalen Seeverkehr, den internationalen gewerblichen 

Luftverkehr und für Raumfahrt und Weltraumtransport (einschließlich 

Satelliten) sowie für Waren im internationalen Transitverkehr 

(einschließlich der beförderten Waren) nach chilenischem Recht 

obligatorisch sind oder sein können. Diese Ausnahme gilt nicht für die 

Versicherung von Kabotage oder damit verbundenen Tätigkeiten. 

 

Bestehende Maßnahmen: Decreto con Fuerza de Ley N° 251, Amtsblatt vom 22. Mai 1931, Ley 

de Seguros, Titel I, Artikel 4. 

 

                                                 
1 Zur Klarstellung: Dieser Vorbehalt gilt nicht für Rückversicherungsdienstleistungen. 
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Sektor: Finanzdienstleistungen 

 

Teilsektor: Dienstleistungen im Bereich Soziales 

 

Betroffene Verpflichtungen: Marktzugang 

 

Grenzüberschreitende Erbringung von Finanzdienstleistungen 

 

Leistungsanforderungen 

 

Zuständigkeitsebene: Zentral 

 

Beschreibung:  Chile behält sich das Recht vor, im Zusammenhang mit der 

Erbringung von Strafverfolgungs- und Strafvollzugsdienstleistungen 

sowie der folgenden Dienstleistungen Maßnahmen einzuführen oder 

aufrechtzuerhalten, sofern es sich um Dienstleistungen im Bereich 

Soziales handelt, die aus Gründen des öffentlichen Interesses 

eingerichtet wurden oder erbracht werden: Einkommenssicherheit 

oder -versicherung, soziale Sicherheit oder Sozialversicherung, 

sonstige Sozialleistungen, öffentliche Bildung, öffentliche 

Berufsausbildung, Gesundheitsversorgung und Kinderbetreuung. 

 

Sektor: Finanzdienstleistungen 
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Teilsektor: Alle 

 

Betroffene Verpflichtungen: Inländerbehandlung 

 

Höheres Management und Leitungs- bzw. Kontrollorgane 

 

Beschreibung:  In Bezug auf die Übertragung von Anteilen oder Vermögenswerten an 

einem bestehenden Staatsunternehmen oder einer staatlichen 

Einrichtung oder der Verfügung darüber behält sich Chile das Recht 

vor, das Eigentum an diesen Anteilen oder Vermögenswerten sowie 

das Recht ausländischer Investoren oder ihrer Investitionen auf 

Kontrolle über ein dadurch gegründetes Staatsunternehmen oder die 

von diesen getätigten Investitionen zu verbieten oder zu beschränken. 

In Bezug auf eine solchen Übertragung oder Verfügung kann Chile 

Maßnahmen im Zusammenhang mit der Staatsangehörigkeit des 

höheren Managements und der Mitglieder des Leitungs- bzw. 

Kontrollorgans einführen oder aufrechterhalten. „Staatsunternehmen“ 

bezeichnet Unternehmen, die im Eigentum Chiles stehen oder durch 

Beteiligungen von Chile kontrolliert werden, einschließlich 

Unternehmen, die nach dem Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses 

Abkommens ausschließlich zum Zweck des Verkaufs von 

Beteiligungen am Kapital oder den Vermögenswerten eines 

bestehenden staatseigenen Unternehmens oder einer bestehenden 

staatlichen Stelle oder der Verfügung darüber gegründet werden. 

 

 

________________ 
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